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0. Vorbericht 

0.1 Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt 

Gronau (Westf.) 

0.1.1 Managementübersicht 

Als Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt Gronau (Westf.) stellt die gpaNRW nachfol-

gend die Haushaltssituation sowie die wesentlichen Handlungsmöglichkeiten der einzelnen 

Handlungsfelder dar. 

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage 1 aufgeführt. Die 

Reihenfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Verschiedene Krisen belasten seit einigen Jahren die städtischen Haushalte und beeinflussen 

gegebenenfalls auch die in dieser überörtlichen Prüfung betrachteten Handlungsfelder. Soweit 

möglich, haben wir die Auswirkungen in den Teilberichten thematisiert. 

Die Haushaltssituation der Stadt Gronau (Westf.) zeigt eine kritische Entwicklung. Seit 2022 

konnte die Stadt ihren Haushalt nur noch fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-

lage ausgleichen. Die weiter defizitäre Haushaltsplanung unterliegt wegen der prognostizierten 

Verringerung der allgemeinen Rücklage und eines geplanten Verlustvortrags der Genehmi-

gungspflicht durch die Kommunalaufsicht. Die erwarteten Fehlbeträge werden die interkommu-

nal unterdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung sukzessive verringern. Die Plandaten lassen 

zudem einen weiteren Anstieg der bereits hohen Gesamtverbindlichkeiten des Konzerns Stadt 

Gronau (Westf.) erwarten. Die gpaNRW sieht deshalb einen erhöhten Handlungsbedarf zur 

Konsolidierung des städtischen Haushalts.  

Bei der Haushaltssteuerung gewinnt der Aspekt der Nachhaltigkeit an Bedeutung. Um dies zu 

unterstützen, könnte die Stadt Gronau (Westf.) die Planung der finanziellen Ressourcen noch 

stärker mit Nachhaltigkeitszielen und -kennzahlen verknüpfen. Vor Investitionsentscheidungen 

führt die Stadt Gronau (Westf.) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch. Da diese dezentral 

von den jeweils zuständigen Organisationseinheiten erstellt werden, sollte die Stadt hierfür 

Wertgrenzen und Mindeststandards definieren. Die Empfehlung, einen verbindlichen Hand-

lungsrahmen für ihr Kredit- und Anlagemanagement festzulegen, hat die Stadt Gronau (Westf.) 

zum Ende der Prüfung bereits umgesetzt.  

In den Handlungsfeldern Zahlungsabwicklung und Vollstreckung ist die Stadt Gronau 

(Westf.) solide aufgestellt. In der Zahlungsabwicklung erreicht die Stadt im Betrachtungsjahr mit 

einem vergleichsweise geringen Personaleinsatz unterdurchschnittliche Aufwendungen je Ein-

zahlung. Ein hoher Automatisierungsgrad und die geringe Anzahl ungeklärter Ein- und Auszah-

lungen ermöglichen hier effiziente Arbeitsabläufe. In der Vollstreckung hat die Stadt den Außen-

dienst in den letzten Jahren personell verstärkt. Sie erreicht damit eine gute Erfolgsquote. Die 

Fallbelastung des Personals sowie die Aufwendungen je abgewickelter Vollstreckungsforderung 

sind interkommunal unauffällig.  
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Die Aufwendungen für die Gremienarbeit liegen bei der Stadt Gronau (Westf.) auf einem leicht 

überdurchschnittlichen Niveau. Hier können sich die hohe Zahl der Sitzungstermine sowie die 

umfangreiche Beteiligung sachkundiger Bürgerinnen und Bürger auswirken. Zudem leistet die 

Stadt Gronau (Westf.) höhere Fraktionszuwendungen als die meisten Vergleichsstädte. Hierzu 

sollte sie mindestens einmal je Wahlperiode eine Bedarfsermittlung durchführen. Die Gremien-

arbeit ist in Gronau (Westf.) bereits weitgehend digitalisiert. Die Stadt sollte sich ergänzend mit 

den formalen und technischen Voraussetzungen für digitale und hybride Sitzungen befassen, 

um die Handlungsfähigkeit des Rates in Krisensituationen sicherzustellen. 

Im Prüfgebiet Personal, Organisation und Informationstechnik zeigt sich, dass die Stadt 

Gronau (Westf.) bereits gute Voraussetzungen geschaffen hat, um aktuellen Herausforderun-

gen zu begegnen. Diese Herausforderungen ergeben sich aus der demografischen Entwick-

lung, dem Fachkräftemangel sowie den steigenden Anforderungen an die Digitalisierung und 

die IT-Sicherheit. Die Stadt Gronau (Westf.) muss mit einer erheblichen altersbedingten Fluktu-

ation innerhalb der nächsten zehn Jahre rechnen. Sie hat bereits Maßnahmen ergriffen, um 

Personal stärker zu binden und die Mitarbeitendenzufriedenheit zu steigern. Verbesserungs-

möglichkeiten sieht die gpaNRW noch in den Bereichen Wissens- und Projektmanagement so-

wie dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). 

Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht ein solides Digitalisierungsniveau. Sie sollte weiter daran ar-

beiten, Medienbrüche abzubauen und die Nutzung des Dokumentenmanagementsystems 

(DMS) konsequent weiter vorantreiben.  

Für ein Kommunales Krisenmanagement hat die Stadt Gronau (Westf.) wichtige organisatori-

sche und technische Grundlagen geschaffen. Sie hat einen Stab für außergewöhnliche Ereig-

nisse (SAE) eingerichtet, Zuständigkeiten geregelt und potenzielle Risiken ermittelt. Außerdem 

hat sie Vorkehrungen für die Notstromversorgung getroffen. Um eine koordinierte und effektive 

Krisenbewältigung sicherzustellen, sollte sie diese Grundlagen gezielt weiterentwickeln. Dazu 

sollte sie ihre Risikoanalyse ausbauen, regelmäßig aktualisieren und für zentrale Krisenszena-

rien verbindliche Handlungspläne erstellen. Für kritische Bereiche der Daseinsfürsorge sollte 

sie die erforderlichen Ressourcen vorplanen, um die Handlungsfähigkeit im Krisenfall zu ge-

währleisten. Weiteres Verbesserungspotenzial bieten regelmäßige Schulungen und Übungen 

sowie Vorkehrungen für die Einbindung von Spontanhelfenden. Positiv bewertet die gpaNRW 

die klar geregelten Kommunikationsstrukturen sowie die Bevölkerungsinformationen zur Krisen-

vorsorge.  

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Erziehung sind in den letzten Jahren erheblich angestie-

gen. Dennoch liegen die einwohnerbezogenen Aufwendungen der Stadt Gronau (Westf.) bei 

einer überdurchschnittlichen Falldichte interkommunal auf einem niedrigen Niveau. Grund sind 

die niedrigen Aufwendungen je Hilfefall. Diese erreicht die Stadt, indem sie bereits frühzeitig 

passende ambulante Hilfen mit einer geringen und begrenzten Anzahl an Fachleistungsstunden 

installiert. So wirkt sie schwerwiegenden Hilfeverläufen effektiv entgegen. Auch die hohe Voll-

zeitpflegequote bei den stationären Hilfen wirkt sich entlastend aus.  

Angesichts der Aufwandsentwicklung gewinnen die Refinanzierungsmöglichkeiten an Bedeu-

tung. Positiv zu bewerten ist daher die enge Zusammenarbeit des Allgemeinen Sozialen Diens-

tes (ASD) mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WiJu). Optimierbar ist dagegen das Controlling. 

Dieses sollte die Stadt weiterentwickeln und dabei auch kennzahlenbasierte Auswertungen für 
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die WiJu aufnehmen. Außerdem sollte sie wie geplant ihre Verfahrensstandards in einem Quali-

tätshandbuch verschriftlichen, das auch die Prozessabläufe der WiJu umfasst.  

0.2 Überörtliche Prüfung 

0.2.1 Grundlagen 

Zu den Aufgaben der gpaNRW gehört es zu prüfen, ob die Kommunen des Landes NRW recht-

mäßig, sachgerecht und wirtschaftlich handeln. Die Prüfung stützt sich auf § 105 der Gemein-

deordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Die finanzwirtschaftliche Analyse steht dabei im 

Vordergrund. Grund dafür ist die äußerst schwierige Finanzlage vieler Städte und die gesetzli-

che Vorgabe, den kommunalen Haushalt stets auszugleichen1. Ein Schwerpunkt unserer Prü-

fung sind Vergleiche auf Basis von Kennzahlen.  

Wir wollen mit unserer Prüfung eine wirtschaftliche, krisenfeste, klimaresiliente, nachhaltige und 

digitalisierte Stadtverwaltung sowie die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung unterstützen. 

Bei der Auswahl der Prüfungsschwerpunkte lässt sich die gpaNRW von ihren Zielen leiten, ei-

nen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten, die strategische und operative Steuerung 

zu unterstützen sowie auf Risiken hinzuweisen. Dabei sind wir bestrebt, einerseits die ganze 

Bandbreite der kommunalen Aufgaben und andererseits deren finanzielle Bedeutung zu berück-

sichtigen. Die Auswahl der Prüfungsschwerpunkte stimmt die gpaNRW vor der Prüfung mit 

kommunalen Praktikerinnen und Praktikern ab. 

Der Prüfungsbericht richtet sich an die Verantwortlichen der Kommunen in Rat und Verwaltung. 

Er zielt darauf ab, diesen Personenkreis zu unterstützen und so einen Beitrag zur Sicherung der 

Zukunftsfähigkeit der Städte zu leisten. 

0.2.2 Prüfungsbericht 

Der Prüfungsbericht besteht aus dem Vorbericht, den Teilberichten und dem gpa-Kennzahlen-

set: 

• Der Vorbericht informiert in der Managementübersicht über die wesentlichen Ergebnisse 

der Prüfung. Zudem enthält er Informationen zum Prüfungsablauf und zur Prüfungsme-

thodik, eine Übersicht über die in der überörtlichen Prüfung getroffenen Feststellungen 

und Empfehlungen sowie eine Übersicht der Nachhaltigkeitsindikatoren im interkommu-

nalen Vergleich der mittleren kreisangehörigen Städte. 

• Die Teilberichte beinhalten die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen Prüfgebiete. 

• Das gpa-Kennzahlenset enthält eine Zusammenstellung aller wesentlichen Kennzahlen 

und eine Erläuterung, wie das Kennzahlenset aufgebaut ist.  

 

1 § 75 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
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Die in dem Bericht genannten Rechtsgrundlagen haben wir in der Fassung angewendet, die 

zum Zeitpunkt des geprüften Sachverhaltes galten. 

In den verschiedenen Handlungsfeldern berechnet die gpaNRW Personalaufwendungen auf 

Basis von KGSt-Durchschnittswerten2. Soweit die gpaNRW in einzelnen Handlungsfeldern da-

von abweicht, weisen wir im Teilbericht darauf hin. Bei der Ist-Erhebung von Vollzeitstellen nut-

zen wir eine einheitliche Definition, die in den Anleitungen zur Datenerhebung enthalten ist.  

0.2.2.1 Struktur der Berichte 

Der Aufbau unserer Teilberichte folgt grundsätzlich einer festen Struktur: 

Wertung: Einleitend treffen wir eine wertende Aussage zu unserem Prüfungsergebnis innerhalb 

eines Abschnitts. Wertungen, die eine Stellungnahme der Stadt nach § 105 Abs. 6 und 7 GO 

NRW notwendig machen, bezeichnen wir als Feststellung.  

Sollvorstellung: Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und das Prüfungsziel im folgenden Ab-

schnitt dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Stadt gültig, z. B. auf Basis der 

aktuell geltenden Gesetzeslage. Die Sollvorstellung ist kursiv gedruckt. 

Analyse: Im Anschluss an die Sollvorstellung analysiert die gpaNRW die individuelle Situation 

in der geprüften Stadt. 

Empfehlung: Letztlich weisen wir dann die bei der Prüfung erkannten Verbesserungspotenziale 

als Empfehlung aus. 

Feststellungen, die eine Stellungnahme der Stadt während des Prüfungsverfahrens erfordern 

(z. B. ein festgestellter Rechtsverstoß) kennzeichnen wir im Prüfungsbericht mit einem Zusatz.  

0.2.3 Nachhaltigkeitsaspekte in der Prüfung  

Die Vereinten Nationen haben am 25. September 2015 auf dem UN-Nachhaltigkeitsgipfel in 

New York das Zielsystem Agenda 2030 mit 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development 

Goals - kurz SDGs) und 169 Unterzielen beschlossen. Diese Ziele sollen weltweit eine nachhal-

tige Entwicklung in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht unterstützen. Die Kommu-

nen sind dabei Schlüsselakteure, damit die Ziele umgesetzt werden können. Viele Städte und 

Gemeinden sind sich ihrer Verantwortung bewusst und haben bereits damit begonnen, ein wir-

kungsorientiertes kommunales Nachhaltigkeitsmanagement3 aufzubauen.  

Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema, welches sich über nahezu alle Aufgabenbereiche ei-

ner Stadt erstreckt und damit auch in vielen unserer Prüfungsthemen Platz findet.  

 

2 KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“ in der jeweils aktuellen Fassung. 

3 Ein kommunales Nachhaltigkeitsmanagement ist ein Bündel an Prozessen, Maßnahmen und Instrumenten, welches die Entwicklung 
der Nachhaltigkeit in der Kommune fördert 
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So gehen wir insbesondere in den Prüfgebieten Finanzen, Personal, Organisation und IT sowie 

Gebäudewirtschaft - Klimaschutz konkret auf relevante Nachhaltigkeitsaspekte und -aktivitäten 

ein.  

In Anlage 2 haben wir darüber hinaus die von den Städten eingesetzten Nachhaltigkeitsinstru-

mente und im interkommunalen Vergleich die Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt. Die Nach-

haltigkeitsindikatoren ersetzen dabei die aus vorherigen Prüfungen bekannten Strukturmerk-

male. 

0.2.4 Konsolidierungsmöglichkeiten 

Die gpaNRW zeigt den formellen Handlungsrahmen einer Stadt auf, macht den unterschiedli-

chen Ressourceneinsatz durch den Vergleich der Städte transparent und weist dabei auf An-

sätze für Veränderungen hin. 

Der in den Städten festgestellte Ressourceneinsatz ist im interkommunalen Vergleich sehr un-

terschiedlich. Orientierung bietet der Überblick über die Streuung der Werte, insbesondere im 

Vergleich zu den Viertelwerten. In einzelnen Teilberichten zeigen wir Möglichkeiten für einen 

sparsamen Ressourceneinsatz oder zur Verbesserung der Ertragssituation. 

Oftmals ist für eine langfristige Einsparung zunächst ein erhöhter Ressourceneinsatz notwen-

dig. Dies gilt zum Beispiel bei Maßnahmen des Klimaschutzes. 

Der Prüfung liegt keine vollständige Betrachtung von Kernverwaltung, Sondervermögen und 

Beteiligungen zugrunde. Es ist daher möglich, dass in anderen Bereichen weitere Verbesse-

rungsmöglichkeiten bestehen, die über in diesem Prüfungsbericht beschriebene Handlungs-

möglichkeiten hinausgehen. 

0.2.5 Verfahren nach Prüfungsabschluss 

Die Stadt nimmt zu allen Feststellungen und Empfehlungen des Prüfungsberichts nach  

§ 105 Abs. 6 und 7 GO NRW Stellung. 

Die Berichte der überörtlichen Prüfungen sowie die Stellungnahmen der Städte werden auf der 

Internetseite der gpaNRW veröffentlicht. 

0.2.6 Umgang mit Feststellungen und Handlungsempfehlungen aus 

vergangenen Prüfungen 

Nach der letzten überörtlichen Prüfung haben die mittleren kreisangehörigen Städte aufgrund 

der geänderten Rechtslage erstmals die Stellungnahme zu den im Prüfungsbericht enthaltenen 

Feststellungen und Empfehlungen nach § 105 Abs. 6 und 7 GO NRW abgegeben. 

Die gpaNRW hat die Ergebnisse der letzten überörtlichen Prüfung am 14. April 2021 in der Sit-

zung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Gronau (Westf.) vorgestellt. Nach Beratun-

gen im Rechnungsprüfungsausschuss sowie in den jeweils zuständigen Fachausschüssen hat 

der Rat der Stadt Gronau (Westf.) in seiner Sitzung am 15. Dezember 2021 die Stellungnahme 

nach § 105 GO NRW beschlossen. 
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Die ausgesprochenen Handlungsempfehlungen wurden geprüft und vielfach bereits umgesetzt. 

So hat die Stadt Gronau (Westf.) z.B. einen Unterausschuss Haushaltskonsolidierung gegrün-

det, der Konsolidierungsvorschläge erarbeitet. Außerdem hat sie eine zusätzliche Stabstelle für 

das Fördermittelmanagement geschaffen und besetzt. Ergänzend hat sie eine Dienstanweisung 

für die Akquise und den Umgang mit Fördermitteln erstellt und eine jährliche Berichterstattung 

im Haupt- und Finanzausschuss zu Förderprojekten etabliert. 

Für die Hilfen zur Erziehung und die weiteren Produkte des Fachdienstes Kinder, Jugend und 

Familie hat die Stadt Gronau (Westf.) strategische und operative Ziele entwickelt. Anhand von 

Kennzahlen ermittelt und bewertet der Fachdienst jährlich die Zielerreichung. Für die Hilfen zur 

Erziehung hat die Stadt Gronau (Westf.) eine neue Fachsoftware eingeführt und damit verbun-

den die elektronische Aktenführung umgesetzt. In gemeinsamen Workshops haben der Allge-

meine Soziale Dienst, der Pflegekinderdienst sowie die Wirtschaftliche Jugendhilfe Prozesse 

und Zuständigkeiten analysiert und neu strukturiert. Es ist geplant, die Verfahrensstandards in 

einem Prozess- und Qualitätshandbuch zu dokumentieren. Ein Einarbeitungsleitfaden für neue 

Mitarbeitende ist bereits in Arbeit.  

Zur Optimierung des Vergabewesens hat die Stadt Gronau (Westf.) ein Vergabemanagement-

system beschafft. Die Software soll sukzessive eingeführt und im Jahr 2026 flächendeckend für 

alle Fachdienste eingesetzt werden. Die Stadt hat außerdem die Dienstanweisung zum Korrup-

tionsschutz überarbeitet und eine Schwachstellenanalyse durchgeführt. Zusätzlich plant sie 

eine Schulung der Fachdienstleitungen zu Korruptionsprävention und -bekämpfung, um diese 

zu informieren und zu sensibilisieren.  

In der Bauaufsicht hat die Stadt Gronau (Westf.) den Digitalisierungsprozess konsequent voran-

getrieben. Bauanträge und Bauvoranfragen können inzwischen vollständig digital eingereicht 

und ohne Medienbrüche bearbeitet werden. Um der hohen Auslastung zu begegnen, wurde die 

Bauordnung personell verstärkt. Für die Entscheidung über Baugenehmigungen hat die Stadt 

ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt. Dadurch stellt sie ein einheitliches und rechtmäßiges Vorge-

hen sicher und unterstützt die Korruptionsprävention. Zur besseren Information der Bürgerinnen 

und Bürger hat die Stadt eine Baubroschüre als leicht verständliche Orientierungshilfe erarbei-

tet. Ergänzend plant sie, praxisnahe Merkblätter zu relevanten Themen online bereitzustellen. 

Ein zentrales Controlling oder eine Berichterstattung zur Umsetzung der Empfehlungen hat die 

Stadt Gronau (Westf.) nicht eingerichtet. 

0.3 Prüfungsmethodik 

0.3.1 Kennzahlenvergleich 

Der Kennzahlenvergleich ist eine prägende Prüfungsmethodik der gpaNRW. Dazu errechnen 

wir Kennzahlen in den Städten und vergleichen diese landesweit. Für den Vergleich ist eine ein-

heitliche Ausgangsbasis erforderlich. Es gibt jedoch keine landeseinheitliche Festlegung unter-

halb der Produktbereichsebene, so dass die Produktgruppen häufig unterschiedliche Produkte 

und die Produkte unterschiedliche Leistungen enthalten. Daher ist der Vergleich nicht in allen 

Fällen unmittelbar aus den Daten der Jahresrechnungen heraus möglich. Wir haben deshalb 

Grunddaten einheitlich definiert und erheben diese vor Ort. 
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Die Stadt soll ihren Kennzahlenwert gut einordnen können. Deshalb stellen wir folgende Werte 

dar:  

• die Extremwerte, also das Minimum und das Maximum, und 

• drei Viertelwerte.  

Viertelwerte teilen eine nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Der erste Vier-

telwert teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber lie-

gen. Der zweite Viertelwert entspricht dem Median und liegt in der Mitte der statistischen Reihe, 

d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Der dritte 

Viertelwert teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber 

liegen. 

Ebenfalls nennen wir die Anzahl der Werte, die in den Vergleich eingeflossen sind. In den inter-

kommunalen Vergleich hat die gpaNRW die Werte von maximal 131 mittleren kreisangehörigen 

Städten4 einbezogen.  

Im Prüfgebiet Finanzen erfassen und analysieren wir die wichtigsten materiellen und formellen 

Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft. Der Schwerpunkt unserer Analyse liegt darin, ob 

die Haushaltswirtschaft nachhaltig ausgerichtet ist. Die Prüfung setzt dabei auf den Ergebnis-

sen der örtlichen Prüfung auf. 

Nicht immer kann eine Stadt alle Grundzahlen erheben. Ebenso sind aus unterschiedlichsten 

Gründen einzelne Kennzahlen nicht mit den Kennzahlen anderer Städte vergleichbar. In beiden 

Fällen kennzeichnet die gpaNRW in Grafiken und Tabellen den Wert der Stadt mit „k. A.“. Sollte 

die Kennzahl der Stadt nicht mit den Kennzahlen der Vergleichsstädte vergleichbar sein, erläu-

tert die gpaNRW textlich den Grund hierfür. Die Angabe „k. A.“ deutet somit nicht automatisch 

auf eine mangelnde Datenlieferung der Stadt hin. 

Im Jahr 2022 erfolgte eine neue Zensuserhebung in Deutschland. Zwischenzeitlich wurden ins-

besondere die Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner auf die neue Basis umgestellt und 

danach fortgeschrieben. In unserer Prüfung verwenden wir ausnahmslos Daten auf der fortge-

schriebenen Basis des Zensus 2022. 

0.3.2 Erfüllungsgrad 

Um bei steuerungsrelevanten Themen messen zu können, inwieweit eine Stadt die Anforderun-

gen unserer Sollvorstellung umsetzt, ermittelt die gpaNRW Erfüllungsgrade. Dafür führen wir 

standardisierte Interviews und analysieren Unterlagen. Wir drücken den Erfüllungsgrad in einem 

Prozentwert aus und stellen ihn zur Standortbestimmung auch im interkommunalen Vergleich 

dar. 

 

4 Ohne Berücksichtigung der Stadt Salzkotten, die seit 01.01.2025 den Status einer mittleren kreisangehörigen Kommune hat, in 
2023/2024 jedoch bereits im Segment der kleinen kreisangehörigen Kommunen geprüft worden ist. 
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0.3.3 gpa-Kennzahlenset  

Steuerungsrelevante Kennzahlen der von der gpaNRW betrachteten kommunalen Handlungs-

felder stellen wir im gpa-Kennzahlenset dar. Die Übersicht enthält Kennzahlen aus Handlungs-

feldern, die die gpaNRW in vorangegangenen Prüfungen betrachtet hat. Ergänzt wird das gpa-

Kennzahlenset durch Kennzahlen, die wir erstmalig in der aktuellen Prüfung der mittleren kreis-

angehörigen Städte erhoben haben. 

Die Fortschreibung der örtlichen Kennzahlen sowie der interkommunalen Vergleichswerte er-

möglicht den Städten eine aktuelle Standortbestimmung. Zusammen mit den aus früheren Prü-

fungen bekannten Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweisen auf mögliche Konsoli-

dierungsmöglichkeiten können die Städte diese für ihre interne Steuerung nutzen. 

0.4 Prüfungsablauf 

Die Prüfung in Gronau (Westf.) hat die gpaNRW von Januar 2025 bis Januar 2026 durchge-

führt.  

Zunächst hat die gpaNRW die erforderlichen Daten und Informationen zusammengestellt und 

mit der Stadt Gronau (Westf.) hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit abgestimmt. Auf 

dieser Grundlage haben wir die Daten und Sachverhalte analysiert. 

Für den interkommunalen Vergleich verwenden wir in der Stadt Gronau (Westf.) die Jahre 2023 

und 2024. Neben den Daten früherer Jahre haben wir ebenfalls aktuelle Entwicklungen und Be-

sonderheiten der Stadt Gronau (Westf.) berücksichtigt, um Aussagen für die Zukunft machen zu 

können. 

Geprüft haben:  

Leitung der Prüfung    Dirk Hungermann 

Finanzen     Markus van der Zee 

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung  Markus van der Zee  

Gremienarbeit     Martin Cyperski 

Personal, Organisation und IT   Julia de Jong 

Kommunales Krisenmanagement  Martin Cyperski 

Hilfe zur Erziehung     Maike Wendt 

Das Prüfungsergebnis haben die Prüfenden mit den beteiligten Beschäftigten in den betroffe-

nen Organisationseinheiten erörtert. 

Am 19. Januar 2026 hat die gpaNRW den Verwaltungsvorstand der Stadt Gronau (Westf.) über 

die wesentlichen Prüfungsergebnisse informiert. 
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Herne, den 19. Februar 2026 

 

Im Auftrag 

 

Im Auftrag 

gez. gez. 

Manfred Wiethoff  Dirk Hungermann 

Abteilungsleitung Projektleitung 
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0.5 Anlage 1: Zusammenfassung aller Feststellungen und Empfehlungen  

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2025/2026 – Handlungsfelder  

Feststellung Empfehlung 

Haushaltssteuerung 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) führt regelmäßig Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in 

den dezentralen Organisationseinheiten durch. Gesamtstädtische Vorgaben und 

Standards liegen bislang nicht vor, eine entsprechende Dienstanweisung befindet 

sich derzeit aber in der Entwicklung. 

E1.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie bereits von ihr geplant - gesamtstädtische Min-

deststandards für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in einer 

Dienstanweisung regeln und den dezentralen Organisationseinheiten Arbeitshilfen 

bereitstellen. Sie kann dafür auf gute Ansätze einzelner Organisationseinheiten zu-

rückgreifen. 

  E1.2 

Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, sollte der Rat der Stadt Gronau (Westf.) 

Wertgrenzen nach § 13 Abs. 1 KomHVO NRW festlegen, oberhalb derer ein Wirt-

schaftlichkeitsvergleich verpflichtend durchzuführen ist. 

F2 
Die Stadt Gronau (Westf.) hatte zum Prüfungszeitpunkt für ihr Kreditmanagement 

noch keine grundlegenden, strategischen Festlegungen schriftlich fixiert. 
E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie bereits von ihr geplant - grundlegende strategi-

sche und organisatorische Festlegungen für die Aufnahme von Krediten formulieren. 

Der Handlungsrahmen sollte Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse, Verfahrens-

regelungen und einen klar definierten zulässigen Umfang von Kreditgeschäften ent-

halten. 

F3 
Für ihr Anlagemanagement hatte die Stadt Gronau (Westf.) zum Prüfungszeitpunkt 

noch keinen grundlegenden und strategischen Handlungsrahmen schriftlich fixiert. 
E3 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte sich - wie bereits von ihr geplant - für ihr Anlagema-

nagement einen verbindlichen Handlungsrahmen geben und diesen schriftlich fixie-

ren. Dieser Handlungsrahmen sollte zumindest wesentliche Inhalte abdecken. 

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfolgt ihre Forderungen grundsätzlich gut strukturiert. 

Die mögliche Laufzeit zwischen Zahlungsaufforderung und Übergabe an die Voll-

streckung ist jedoch überdurchschnittlich lang. Zudem erzielt die Stadt zwischen 

2020 und 2024 eine vergleichsweise geringe Erfolgsquote durch Mahnungen. 

E1.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte prüfen, ob die Dauer zwischen Zahlungsaufforde-

rung und Übergabe an die Vollstreckung verkürzt werden kann, um hierdurch die Re-

alisierungsquote von Forderungen zu erhöhen und die Liquidität früher zu sichern. 

  E1.2 
Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Gründe für die geringe Erfolgsquote bei den 

Mahnungen untersuchen. 
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Feststellung Empfehlung 

F2 

Die Stadt Gronau (Westf.) bietet bereits mehrere elektronische Zahlungsmöglich-

keiten an. Das E-Payment kann sie noch erweitern. Schriftliche Regelungen zum 

E-Payment hat die Stadt noch nicht in einer Dienstanweisung fixiert. 

E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Möglichkeit des E-Payment-Verfahrens - wie be-

reits von ihr geplant - weiter ausdehnen und entsprechende schriftliche Regelungen 

hierzu treffen. 

Gremienarbeit 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) führt verhältnismäßig viele Sitzungen innerhalb eines 

Jahres durch. Zudem hat die Stadt mehr Anträge zu bearbeiten als die meisten 

Vergleichsstädte. 

E1.1 
Die Gronau (Westf.) sollte mit den Gremienvertretungen eine Möglichkeit finden, um 

das Antragsvolumen zu senken. 

  E1.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ihr Sitzungsmanagement optimieren und die Anzahl 

der Sitzungen auf das notwendige Maß begrenzen, um Ressourcen effizienter zu 

nutzen. 

F2 

Die Berechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für gewählte 

Mitglieder in der Stadt Gronau (Westf.) entspricht den rechtlichen Vorgaben. Die 

Stadt hat die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr in der Haupt-

satzung für sachkundige Bürger/Bürgerinnen und sachkundige Einwohner/ Einwoh-

nerinnen beschränkt, jedoch nicht für Ratsmitglieder. 

E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die pflichtige Regelung aus § 45 Abs. 3 S. 3 Ge-

meindeordnung NRW umsetzen und die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzun-

gen pro Jahr für Ratsmitglieder in der Hauptsatzung beschränken. 

F3 
Die Stadt Gronau (Westf.) hat keine Regelungen zur Betreuung pflegebedürftiger 

Angehöriger festgelegt. Auch Regelungen zur Abrechnung von Fahrkosten fehlen. 
E3 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte Regelungen zur Fahrkostenerstattung und zur Be-

treuung pflegebedürftiger Angehöriger während der Mandatsausübung in ihre Haupt-

satzung aufnehmen. 

F4 
Die Stadt Gronau (Westf.) führt innerhalb einer Wahlperiode keine Bedarfsanalyse 

über die Höhe der Fraktionszuwendungen durch. 
E4 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte mindestens einmal je Wahlperiode eine Bedarfsana-

lyse über die Fraktionszuwendungen durchführen. Dieses Vorgehen sichert eine be-

darfsgerechte Mittelverteilung für Fraktionen. 

F5 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat die Anforderungen an die Digitalisierung der Gremi-

enarbeit bereits weitgehend umgesetzt. Ein schriftliches Nutzungskonzept für das 

Ratsinformationssystem liegt noch nicht vor. 

E5 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein schriftliches Nutzungskonzept für das Ratsinfor-

mationssystem einführen. Dabei sollte die Stadt Gronau (Westf.) das Arbeiten mit ei-

nem Ratsinformationssystem intern wie auch extern beschreiben. 

F6 

Die Stadt veröffentlicht in einer geeigneten Art und Weise die Auskunft der Man-

datstragenden nach dem KorruptionsbG NRW. Allerdings erfolgt die Abfrage nicht 

jährlich. 

E6 
Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine jährliche Überprüfung vornehmen, da sich jährli-

che Änderungen bei den Mandatstragenden ergeben können. 
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Feststellung Empfehlung 

Personal, Organisation und IT 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) ist im Bereich der Personalgewinnung grundsätzlich so-

lide aufgestellt. Kleinere Verbesserungsmöglichkeiten sind bei der Fluktuationspla-

nung vorhanden. 

E1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte im Rahmen ihrer bereits genutzten Dokumentation 

zur Altersfluktuation auch vorhandene gelebte Strukturen formalisieren. Sie sollte 

diese bestenfalls so aufbereiten, dass ein Rechnen mit Stunden- und Stellenanteilen 

automatisiert ermöglicht wird. Dies schafft ein noch vorausschauenderes Personal-

management und schützt die Mitarbeitenden vor Überlastung. 

F2 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat für ihren Onboarding Prozess bereits gute Strukturen 

etabliert und diese mit Hilfe von Checklisten sowie in einem Recruiting-Konzept 

auch formalisiert. Beim Aufbau eines Wissensmanagements hat sie noch Poten-

zial. 

E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant Strategien entwickeln, um die Weiter-

gabe von Wissen an neue Mitarbeitende sicherzustellen. Sie sollte die vorhandenen 

Checklisten zu Arbeitsinhalten und -abläufen aktualisieren und hierbei noch vorhan-

dene Dokumentationslücken schließen. 

F3 
Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits gute Strukturen im Prozessmanagement 

etabliert. Es sind nur geringe Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden. 
E3.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte Ziele für die Aufnahme und Gestaltung von Prozes-

sen beschreiben. Dabei sollte sie als weitere Motive der Prozessgestaltung die Effizi-

enz und Wirtschaftlichkeit ihrer Verwaltungsprozesse in den Blick nehmen. 

F4 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits wichtige strategische Aspekte in Bezug auf 

die IT und die Digitalisierung geregelt. Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz sind 

noch Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden. 

E3.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie geplant - ein Prozesscontrolling, z. B. auf Basis 

von Kennzahlen etablieren. Sie sollte in ihren Prozessanalysen gezielt nach Medien-

brüchen suchen, um den Digitalisierungsfortschritt noch weiter voranzutreiben. 

F5 

Für ihr Anforderungs-, Lizenz- und Störungsmanagement hat die Stadt Gronau 

(Westf.) bereits gute Strukturen etabliert. Beim Projektmanagement hingegen hat 

sie noch Potenzial. 

E4 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte sich einen Überblick über mögliche und sinnvolle 

Einsatzfelder für künstliche Intelligenz (KI) verschaffen. Sie sollte verbindliche Rege-

lungen zu ihrem Einsatz definieren und diese den Mitarbeitenden zugänglich ma-

chen. 

  E5.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte verwaltungsweite Richtlinien und Standards zu Pro-

jektphasen und Projektmanagementmethoden festschreiben und klare Verantwort-

lichkeiten definieren. Sie sollte die Nutzung einer einheitlichen Software für alle Fach-

dienste forcieren. So kann sie noch wirtschaftlicher und zielgerichteter agieren. Ein 

gesamtstädtisches Projektcontrolling minimiert Risiken. 

F6 

Im Bereich des operativen Schutzes der Systeme erreicht die Stadt Gronau 

(Westf.) bereits einen hohen Sicherheitsstandard. Verbesserungsmöglichkeiten be-

stehen im Notfallmanagement und in der Dokumentation. 

E5.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für ihre alltäglichen IT-Anforderungen verbindliche 

Kriterien zur Bewertung und Priorisierung verschriftlichen. Hiermit entsteht eine solide 

Basis, welche personelle und finanzielle Ressourcen schonen kann. Zudem sichert 

sie so eine gleichbleibende Qualität. 



  Stadt Gronau (Westf.)    Vorbericht    050.010.020_05578 

Seite 18 von 204 

Feststellung Empfehlung 

F4 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits wichtige strategische Aspekte in Bezug auf 

die IT und die Digitalisierung geregelt. Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz sind 

noch Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden. 

E6 
Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die vorhandenen Potenziale kurzfristig umsetzen 

und in diesem Zusammenhang bestehende Dokumentationslücken schließen. 

F7 

Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht ein solides Digitalisierungsniveau. Im Hinblick 

auf die Nutzung des Dokumentenmanagementsystems sowie den Abbau letzter 

Medienbrüche sehen wir noch Verbesserungspotenzial. 

E7.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die flächendeckende Einführung des DMS kurzfristig 

vorantreiben. Sie sichert damit die Grundlage für eine erfolgreiche gesamtstädtische 

Digitalisierung. 

  E7.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte weiterhin aktiv daran arbeiten, Medienbrüche abzu-

bauen und eingehende Papierdokumente frühestmöglich einer digitalen Bearbeitung 

zuführen. Sie sollte darüber hinaus in der Bürgerschaft für die Nutzung der digitalen 

Angebote aktiv werben. 

Kommunales Krisenmanagement 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits Risiken für ihr Stadtgebiet ermittelt. Eine re-

gelmäßige und systematische Risikoermittlung und -bewertung unter Einbeziehung 

aller relevanten Gefahren – insbesondere Extremwetterereignisse – fehlt bislang. 

E1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ihre Risikoanalyse ausbauen und regelmäßig aktua-

lisieren und dabei alle relevanten Gefahren einbeziehen. Aufgrund der räumlichen 

Nähe zu einer kerntechnischen Anlage sollte sie zudem das mögliche Schadensaus-

maß im Ereignisfall bewerten. Die Ergebnisse sollte die Verwaltung der Politik vorle-

gen. 

F2 
In der Stadt Gronau (Westf.) liegen derzeit weder für allgemeine noch für spezifi-

sche Krisenszenarien formalisierte Krisen- oder Handlungspläne vor. 
E2 

Zur Erhöhung der Krisenresilienz sollte die Stadt Gronau (Westf.) ihre bestehenden 

Planungen für zentrale Krisenszenarien weiterentwickeln und in verbindlichen Hand-

lungsplänen verschriftlichen. 

F3 
Die Stadt Gronau (Westf.) hat bislang keine Vorkehrungen zur Annahme, Prüfung 

und Koordination von Hilfsangeboten durch Spontanhelfende getroffen. 
E3 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein Verfahren entwickeln, um Spontanhelfende im 

Ereignisfall gezielt, koordiniert und nachvollziehbar einzubinden. 

F4 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat Räume für den SAE vorgesehen. Optimierungspo-

tenziale gibt es noch bei der Kontrolle der Ausstattung sowie dem Schutz vor unbe-

fugtem Zutritt. 

E4 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein formal dokumentiertes und gesichertes Zugangs-

system einführen sowie regelmäßige Überprüfungen der Ausstattung und Einsatzfä-

higkeit etablieren. Zudem empfiehlt sich, die Einsatzbereitschaft am neuen Standort 

zeitnah und unter Berücksichtigung aller Risiken systematisch zu überprüfen. 

F5 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt an zentralen Standorten über Notstromaggregate 

und Netzersatzanlagen. Jedoch fehlen verbindliche Wartungsregelungen und eine 

systematische Dokumentation der Funktionsprüfungen. Zudem bestehen keine fes-

ten Liefervereinbarungen für Betriebsstoffe. Dies schränkt die Versorgungssicher-

heit ein. 

E5 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte verbindliche Wartungs- und Prüfzyklen für die Not-

stromversorgung einführen und deren Durchführung dokumentieren. Außerdem emp-

fiehlt sich der Abschluss verlässlicher Liefervereinbarungen, um eine Betriebs-

stoffversorgung für mindestens 72 Stunden sicherzustellen. 
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Feststellung Empfehlung 

F6 

Die Stadt Gronau hat zentrale Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge für den 

Krisenfall definiert und in der Dienstanweisung für den SAE dokumentiert. Sie be-

nennt jedoch bislang keine konkret zugeordneten Ressourcen, um die Einsatzfä-

higkeit dieser Funktionen sicherzustellen. 

E6 
Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für die ermittelten Bereiche für die Daseinsvorsorge 

personelle, technische und organisatorische Ressourcen sicherstellen. 

F7 

Die Stadt Gronau hat eine Dienstanweisung für den SAE mit Zuständigkeitsrege-

lungen und Aufgabenverteilung erstellt. Diese regelt jedoch weder die Einsatzzeit-

schiene noch die Ausweisvergabe verbindlich. Zudem erfolgt keine regelmäßige 

Kontrolle der Kontaktdaten. 

E7 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine klare zeitliche Vorgabe zur Einsatzbereitschaft 

des SAE definieren sowie die Ausgabe von Ausweisen verbindlich regeln. Zudem 

sollte sie ein Verfahren zur regelmäßigen Pflege der Kontaktdaten einführen. 

F8 
Schulungen für SAE-Mitglieder sind in Gronau (Westf.) weder geregelt noch organi-

satorisch vorgesehen. 
E8 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine Regelung für Schulungen für den SAE treffen, 

die Zuständigkeiten, Inhalte und Intervalle verbindlich festlegt. Sie sollte die Mitglie-

der des SAE regelmäßig schulen und fortbilden, damit diese im Krisenfall handlungs-

fähig sind und rollensicher agieren können. 

F9 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bislang erste Übungen durchgeführt. Die Stadt führt 

bislang keine gemeinsamen Übungen in Zusammenarbeit mit externen Akteuren 

durch. 

E9 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die jährlichen Übungen mit dem gesamten SAE 

durchführen, dokumentieren und die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Be-

hörden üben. So erhöht sie die Einsatzbereitschaft und optimiert die Abläufe für zu-

künftige Notfälle nachhaltig. 

F10 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt über klar geregelte Kommunikationsstrukturen 

und nutzt vielfältige analoge sowie digitale Kanäle. Für die Krisenkommunikation 

liegen allerdings aktuell noch keine strukturierten Hilfsmittel vor, die auf die erkann-

ten Risiken abgestimmt sind. 

E10 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte vorgefertigte Kommunikationschecklisten mit Text-

bausteinen für typische Krisenszenarien, wie z. B. Unwetter, Stromausfall usw. erstel-

len, um eine reibungslose und schnelle Information und Kommunikation sicherstellen 

zu können. 

F11 

Die Stadt Gronau (Westf.) dokumentiert ihre Übungen und Einsätze sorgfältig. Sie 

verzichtet jedoch bislang auf eine zentrale Ablage, was die Nachverfolgung und 

Koordination erschwert. 

E11 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine zentrale Ablage für alle Übungs- und Einsatzdo-

kumentationen einrichten, um die Nachverfolgung zu erleichtern und die Koordination 

im Krisenmanagement zu verbessern. 

Hilfe zur Erziehung 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) erfasst bei der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

die Aufwendungen für die Integrationshelfer/Schulbegleitungen nicht separat. Dies 

erschwert die Steuerung. 

E1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Aufwendungen für die Integrationshelfer/Schul-

begleitungen differenziert erfassen und damit die Steuerung im Bereich der erzieheri-

schen Hilfen unterstützen. 

F2 

Die Stadt Gronau (Westf.) kann die Erträge aus Kostenerstattungen nur teilweise 

den einzelnen Kostenerstattungsarten zuordnen. Dies erschwert die Steuerung der 

Kostenerstattungsfälle. Die Stadt generiert weniger Erträge aus Kostenerstattungen 

je Jugendeinwohner und Hilfefall als 75 Prozent der Vergleichsstädte. 

E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für den Bereich der Kostenerstattungen ein Control-

ling aufbauen und damit die Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche unter-

stützen. Sie sollte zeitnah Kostenstellen für alle Kostenerstattungsarten einrichten 
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Feststellung Empfehlung 

und regelmäßige Auswertungen zu den verschiedenen Kostenerstattungsarten vor-

nehmen. 

F3 
Zur Überprüfung der Personalausstattung in der WiJu arbeitet die Stadt Gronau 

(Westf.) mit einem Richtwert. Eine detaillierte Personalbemessung fehlt. 
E3 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte mit einer detaillierten Personalbemessung für die 

WiJu den derzeitigen Richtwert überprüfen. 

F4 
Aufgrund einer fehlenden Schnittstelle zur Finanzsoftware erfolgt die Fallbearbei-

tung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe noch nicht medienbruchfrei. 
E4 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant die Voraussetzungen für eine möglichst 

medienbruchfreie Fallbearbeitung in der WiJu schaffen. 

F5 

Das Finanzcontrolling im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gronau 

(Westf.) ist noch optimierbar. Für mehr Transparenz fehlen weitere steuerungsrele-

vante Kennzahlen, einschließlich Kennzahlen zu den Aufgaben der WiJu. 

E5 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte dringend ihr Finanzcontrolling wie geplant weiterent-

wickeln und dabei die Finanzdaten der einzelnen Erziehungshilfen in Relation zu den 

Fallzahlen setzen. Die WiJu sollte ebenfalls Bestandteil der Auswertungen sein. 

Hierzu sollte die Stadt für die WiJu vermehrt Kennzahlen zu Steuerungszwecken bil-

den, analysieren und bei Abweichungen Gegenmaßnahmen implementieren. 

F6 

Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gronau (Westf.) hat noch 

Optimierungspotenzial im Zusammenhang mit der Verschriftlichung von Verfah-

rensstandards und Prozessabläufen. 

E6 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant ein Qualitätshandbuch für die Hilfen zur 

Erziehung entwickeln, das auch Verfahrensstandards und Prozessabläufe für die 

Wirtschaftliche Jugendhilfe beinhaltet. 

F7 
In der Stadt Gronau (Westf.) fehlen bei der Zuständigkeitsprüfung noch Kontrollme-

chanismen. 
E7 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte bei der Zuständigkeitsprüfung der WiJu ein Vier-Au-

gen-Prinzip etablieren. 

F8 

Die Stadt Gronau (Westf.) macht ihre Kostenerstattungsansprüche umfassend und 

fristgerecht, jedoch nicht immer zeitnah, geltend. Einzelne Haushaltsjahre werden 

dadurch belastet, wenn Erträge erst zeitversetzt vereinnahmt werden. 

E8 
Um den städtischen Haushalt zu entlasten, sollte die Stadt Gronau (Westf.) ihre Kos-

tenerstattungsansprüche immer zeitnah geltend machen. 

F9 
Die Stadt Gronau (Westf.) hat noch Optimierungsbedarf bei der Bearbeitung von 

Fallabgaben und Fallübernahmen. 
E9.1 

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe der Stadt Gronau (Westf.) sollte die Fallabgaben und 

Fallübernahmen mengenmäßig erfassen und in ihr Controlling einbeziehen. 

  E9.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für die Wirtschaftliche Jugendhilfe ein einheitliches 

Verfahren einschließlich Checklisten für die Bearbeitung von Fallabgaben und Fall-

übernahmen erarbeiten. 

F10 
In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe der Stadt Gronau (Westf.) sind noch keine pro-

zessunabhängigen Kontrollen etabliert. 
E10 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte in der WiJu des Jugendamtes standardisierte und re-

gelmäßige prozessunabhängige Kontrollen installieren und damit die Einhaltung der 

Verfahrensstandards überprüfen. Alle Kontrollen sollte die Stadt schriftlich dokumen-

tieren. 
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0.6 Anlage 2: Nachhaltigkeit in der Stadt Gronau 

(Westf.) 

Ziel der gpaNRW in dieser Prüfung ist unter anderem aufzuzeigen, wie weit sich die mittleren 

kreisangehörigen Städte in NRW bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt ha-

ben. Dazu haben wir abgefragt, welche Nachhaltigkeitsinstrumente von der Stadt eingesetzt 

werden oder geplant sind.  

Zudem haben wir Nachhaltigkeitsindikatoren im inter- und intrakommunalen Vergleich darge-

stellt. 

0.6.1 Nachhaltigkeitsinstrumente 

Instrumente für eine wirkungsorientierte Nachhaltigkeitssteuerung sind eine Nachhaltigkeitsstra-

tegie, Nachhaltigkeitscheck/Nachhaltigkeitsprüfung, Nachhaltigkeitsberichte und ein Nachhaltig-

keitshaushalt5. Auf den Nachhaltigkeitshaushalt gehen wir in der Finanzprüfung detaillierter ein. 

Für die gpaNRW steht im Vordergrund, durch die Darstellung unterschiedlicher Lösungsansätze 

und Umsetzungsstände, zu einem Ideen- und Erfahrungsaustausch unter den Städten beizutra-

gen. Die Nachhaltigkeitsinstrumente werden in den Städten in ihrer Art und Ausprägung unter-

schiedlich definiert und gelebt. 

0.6.1.1 Nachhaltigkeitsstrategie 

Die kommunale Nachhaltigkeitsstrategie stellt den Ausgangspunkt und den Leitfaden für nach-

haltiges Handeln dar. Sie dient dazu, wesentliche Eckpunkte und Inhalte für eine nachhaltige 

Entwicklung vor Ort zu dokumentieren. Die Strategie wird dabei in Zusammenarbeit zwischen 

Verwaltung und Politik sowie weiteren Beteiligten (Unternehmen, Bürgerschaft) entwickelt und 

von der Politik beschlossen. Inhaltlich werden strategische und operative Ziele, Maßnahmen so-

wie notwendige Ressourcen erarbeitet und Indikatoren bestimmt, um die Ziele messen zu kön-

nen. Einen interkommunalen Vergleich von Nachhaltigkeitsindikatoren stellen wir im Kapitel 

0.6.2.1 und 0.6.2.2 dar. 

Auch wenn die Stadt Gronau (Westf.) bislang keine formale Nachhaltigkeitsstrategie verab-

schiedet hat, engagiert sie sich bereits in verschiedenen Bereichen für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Sie bekennt sich ausdrücklich zu dem Ziel, ein lebenswertes Umfeld zu schaffen und 

dabei die Rechte und Interessen künftiger Generationen zu wahren. Ihr Handeln konzentriert 

sich derzeit vorrangig, aber nicht ausschließlich, auf den Klimaschutz. Zu den städtischen Maß-

nahmen gehören u. a.  

 

5 vgl. KGSt B 02/2024 – Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement und Bertelsmann Stiftung 27.11.2018 - Wirkungsorientiertes Nachhal-
tigkeitsmanagement in Kommunen, LAG21 
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• die Förderung des Ausbaus von Solarenergie und anderen erneuerbaren Energiequellen, 

um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und die Energieversorgung nachhaltiger zu gestal-

ten,  

• die Verbesserung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und die Unterstützung 

privater Haushalte bei energetischen Sanierungen, 

• der Ausbau von Radwegen und die Verbesserung der Anbindung an den öffentlichen 

Verkehr, 

• die Verfolgung einer Strategie zur Abfallvermeidung und -trennung, um die Recycling-

quote zu erhöhen und die Umweltbelastung zu minimieren, 

• die Planung und die Pflege von Grünflächen, um die Biodiversität zu fördern und Erho-

lungsräume zu bieten und  

• das Angebot von Programmen und Veranstaltungen, um das Bewusstsein für nachhaltige 

Praktiken in der Bevölkerung zu stärken. 

Ein zentrales Instrument ist der im Jahr 2024 aufgelegte Klima- und Umweltfonds zur Förderung 

privater Maßnahmen zur Energieeinsparung, nachhaltigen Energieerzeugung sowie für Klima- 

und Umweltschutz. Darüber hinaus ist die Stadt Mitglied im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ und 

beteiligt sich an Programmen wie dem European Energy Award, um ihre Energieeffizienz und 

Klimaschutzaktivitäten weiterzuentwickeln. Seit 2014 trägt sie den Titel „Fairtrade-Stadt“. Dies 

ist ein Ausdruck des Engagements für fairen Handel und soziale Gerechtigkeit. Zudem wirkt die 

Stadt an der grenzüberschreitenden Strategie „EUREGIO 2030“ mit, die sich auf die Themenfel-

der „Wirtschaft und Arbeitsmarkt“, „Gesellschaftliche Entwicklung“ und „Nachhaltige Raument-

wicklung“ konzentriert. 

0.6.1.2 Nachhaltigkeitscheck/ Nachhaltigkeitsprüfung 

Der Nachhaltigkeitscheck/eine Nachhaltigkeitsprüfung soll die voraussichtlichen Wirkungen ei-

nes Vorhabens auf die nachhaltige Entwicklung abschätzen. Dazu beurteilt die Verwaltung die 

Ratsvorlagen auf ihre wahrscheinlichen Auswirkungen für eine nachhaltige Entwicklung. So 

können die Vorlagenerstellenden zum Beispiel durch die Beantwortung von Leitfragen kenntlich 

machen, ob das geplante Vorhaben nachhaltigkeitsfördernd, -hemmend oder -neutral ist. Der 

Nachhaltigkeitscheck dient als zusätzliche Entscheidungsgrundlage. Er hat grundsätzlich einen 

themenübergreifenden Charakter und umfasst alle relevanten Handlungsfelder der nachhaltigen 

Entwicklung. 

Die Stadt Gronau (Westf.) nimmt eine Nachhaltigkeitsprüfung explizit den Klimaschutz betref-

fend für sämtliche Beschlussvorlagen vor. Dies sichert die Dienstanweisung über die Bewertung 

der Auswirkungen auf den Klimaschutz („Klimarelevanz“) von Beschlussvorlagen und Vorhaben 

der Stadt. Die Dienstanweisung dient der Umsetzung eines entsprechenden Beschlusses des 

Rates der Stadt. Dessen Gegenstand war u. a. 

• die Berücksichtigung der Klimaauswirkungen aller zukünftigen Entscheidungen, 

• die Bevorzugung von Lösungen und Aktionen, die positive Auswirkungen für Klima, Um-

welt und biologische Vielfalt haben, 
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• die Integration von Klimafragen in allen kommunalen Aufgabengebieten und  

• die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Organisationseinheiten, um mit hoher 

Priorität Strategien für eine drastische Verringerung der Emissionen zu erarbeiten. 

0.6.1.3 Nachhaltigkeitsberichtswesen 

Der Nachhaltigkeitsbericht informiert in der Regel über den aktuellen Stand und die bisherige 

Entwicklung des Themas. Er kann Informationen zum Stand der Instrumente, Prozesse und 

Maßnahmen, Analysen zur operativen und strategischen Zielerreichung, den Zielbezug zu Indi-

katoren, finanzielle und personelle Ressourcen sowie Empfehlungen zur Strategieanpassung 

enthalten. 

Die Adressaten können Verwaltungsführung, Rat und Bürgerschaft sein. Der Berichtsrhythmus 

wird im Vorfeld festgelegt.  

Die Stadt Gronau (Westf.) erstellt bisher keinen Nachhaltigkeitsbericht im klassischen Sinne. 

Stattdessen dokumentiert sie ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten in verschiedenen Berichten und 

Konzepten. Die Stadt erstellt beispielsweise regelmäßig einen Klimaschutzbericht. Hierin be-

richtet sie u. a. laufend über den Umsetzungsstand des 2020 vom Rat der Stadt Gronau 

(Westf.) beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzeptes. 

0.6.2 Nachhaltigkeitsindikatoren 

Nachhaltigkeitsindikatoren dienen dazu, die Wirksamkeit der Maßnahmen und Instrumente zu 

Nachhaltigkeitsaspekten fortlaufend zu messen und zu bewerten. Für eine erste allgemeine 

Einschätzung kann auf bestehende Kennzahlenkonzepte zur nachhaltigen Entwicklung zurück-

gegriffen werden. 

Für die kommunale Ebene in NRW ist insbesondere das von der Landesarbeitsgemeinschaft 

Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21) entwickelte Indikatorenset von Bedeutung. In ihrem Nachhaltig-

keitsbericht nrwkommunal6 stellte die LAG 21 neben Befragungsergebnissen bisher Indikatoren 

zu verschiedenen Themenbereichen für alle nordrhein-westfälischen Kommunen im Zeitverlauf 

dar. Wenngleich die LAG 21 nunmehr auf die Darstellung der Indikatoren in ihrem Bericht ver-

zichtet und die qualitativen Befragungsergebnisse in den Vordergrund stellt7, erlauben die sei-

nerzeit definierten Indikatoren einen guten flächendeckenden Überblick. 

Wir haben in unserer Prüfung der mittleren kreisangehörigen Städte dieses Indikatorenset auf-

gegriffen, weil eine nachhaltige Entwicklung und ein nachhaltiges Handeln von zentraler, strate-

gischer Bedeutung sind. Wir möchten der Politik und der Verwaltung mit dem Indikatorenset der 

LAG 21 einen Gesamtüberblick zur Nachhaltigkeit geben und einen Vergleich innerhalb der 

mittleren kreisangehörigen Städte ermöglichen. Dazu haben wir die Nachhaltigkeitsindikatoren 

 

6 vgl. LAG 21, Nachhaltigkeitsbericht nrwkommunal 2022, https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/lag21-nrwkommu-
nal-2022.pdf.  

7 vgl. LAG 21, Nachhaltigkeitsbericht nrwkommunal, https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/nrwkommunal-2024.pdf 

https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/lag21-nrwkommunal-2022.pdf
https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/lag21-nrwkommunal-2022.pdf
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aus allgemein zugänglichen Datenquellen8 und eigenen Erhebungen ermittelt und einen inter-

kommunalen Vergleich erstellt.  

Im Folgenden stellen wir zunächst auf der Basis von Streu- und Balkendiagrammen eine Aus-

wahl von Nachhaltigkeitsindikatoren für die Stadt Gronau (Westf.) dar. Indikatoren mit einer ho-

hen Aussagekraft und strategischen Relevanz erhalten den Vorrang. Die in den vorangegange-

nen überörtlichen Prüfungen dargestellten Strukturkennzahlen wurden, soweit möglich, in die 

Nachhaltigkeitsindikatoren überführt. 

0.6.2.1 Ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren im interkommunalen Ver-

gleich 

Die Bevölkerungsentwicklung ist ein Kontextindikator und zeigt bei einem positiven Prozent-

wert, dass die Bevölkerung in dem Stadtgebiet bis 2050 gegenüber dem Jahr 2025 wächst. Bei 

einem negativen Prozentwert verringert sich die Bevölkerung. 

Bevölkerungsentwicklung bis 2050 in Prozent 

 

Die Bevölkerungszahlen der Stadt Gronau (Westf.) haben sich in den letzten zwölf Jahren ste-

tig erhöht. Gegenüber 2012 sind die Einwohnerzahlen zum Jahresende 2024 von 45.590 auf 

50.5479 angestiegen. Die Bevölkerungsprognose von IT.NRW geht davon aus, dass dieser 

Trend weiter anhalten wird. Demnach wird sich die Einwohnerzahl bis 2050 um weitere 9,85 

Prozent erhöhen.  

Dies ist der höchste prognostizierte Anstieg unter allen Vergleichsstädten. Die Prognose geht 

für die meisten mittleren kreisangehörigen Städte von einem Bevölkerungsrückgang aus. Der 

Median liegt bei -4,30 Prozent. 

Der Abhängigenquotient zeigt das Verhältnis der wirtschaftlich abhängigen Bevölkerung zur 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Als wirtschaftlich abhängig gelten dabei altersmäßig nicht 

erwerbsfähige Personen unter 15 und über 65 Jahre. 

 

8 IT.NRW, Energieatlas NRW vom LANUV NRW u.a. 

9 Einwohnerzahlen 2012 bis 2022 auf Basis Zensus 2011 und ab 2023 auf Basis Zensus 2022 
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Abhängige Personen je 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (Abhängigenquotient) 2025 

 

In Gronau (Westf.) sind 52,22 Prozent der Bevölkerung nicht im erwerbsfähigen Alter. Der Quo-

tient lag 2012 mit 51,99 Prozent nur unwesentlich geringer und blieb auch in den Folgejahren 

verhältnismäßig konstant. In den meisten Vergleichsstädten ist der Abhängigenquotient auf-

grund der demografischen Entwicklung merklich angestiegen, insbesondere durch den steigen-

den Anteil älterer Menschen. Interkommunal gehört Gronau (Westf.) 2025 zu den Städten mit 

dem höchsten Bevölkerungsanteil im erwerbsfähigen Alter. 

Der Indikator der Schulabgehenden ohne Abschluss bezieht sich auf das SDG 4 „Hochwer-

tige Bildung“. Ein fehlender Schulabschluss ist häufig mit schlechteren Zukunftsaussichten für 

die Betroffenen verbunden. 

Schulabgehende allgemeinbildende Schulen ohne Abschluss in Prozent 2024 

 

Der Anteil der Schulabgehenden ohne Schulabschluss liegt in Gronau (Westf.) 2024 bei 10,48 

Prozent und damit deutlich höher als in mehr als 75 Prozent der Vergleichsstädte (Median: 5,88 

Prozent). In den Jahren 2020 bis 2023 lagen die Werte der Stadt Gronau (Westf.) noch niedri-

ger zwischen 5,15 und 8,24 Prozent.  

Die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen bezieht sich auf das SDG 4 „Hochwertige Bil-

dung“. Sie ist ein wichtiger Indikator für die soziale und ökonomische Dimension einer nachhalti-

gen Entwicklung. Bildung, Chancengleichheit und Demografischer Wandel sind dabei ebenso 

bedeutend wie die finanzielle Situation von Familien oder alleinerziehenden Familien. 

Betreuungsquote der unter 3-Jährigen in Prozent 2025 
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Die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren liegt in Gronau (Westf.) bei 23,08 Prozent. 

Der Anteil der unter 3-Jährigen, die in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter 

Kindertagespflege betreut werden, liegt damit interkommunal knapp über dem Median. Gegen-

über 2012 hat sich die Quote für Gronau (Westf.) deutlich erhöht. Damals lag sie bei 15,28 Pro-

zent.  

Weitere Kennzahlenvergleiche zur Tagesbetreuung für Kinder enthält der Teilbericht Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-

den werden.. 

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl bezieht sich auf das Ziel SDG 16 „Frie-

den, Gerechtigkeit und starke Institutionen“. Sie zeigt an, wie inklusiv und repräsentativ kommu-

nale Entscheidungsfindungsprozesse von der eigenen Bevölkerung wahrgenommen werden. 

Wahlbeteiligung Kommunalwahl in Prozent 2025 

 

Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2025 lag in Gronau (Westf.) bei 44,77 Prozent und 

damit auf einem sehr niedrigen Niveau. Nur zwei der 130 Vergleichsstädte hatten eine noch ge-

ringere Wahlbeteiligung. Der Median liegt bei 59,08 Prozent.  

Mit dem Zieljahr des Erreichens der CO2/Treibhausgas-Neutralität zeigt sich, bis wann die 

Kommune treibhausgasneutral werden will. Dies steht im Einklang mit dem Ziel SDG 13 „Maß-

nahmen zum Klimaschutz“. Dazu erheben wir in allen mittleren kreisangehörigen Städten, in 

welchem Jahr die CO2 /Treibhausgas-Neutralität erreicht werden soll. 

Zieljahr der CO2/Treibhausgas-Neutralität  

 

Wie der Großteil der mittleren kreisangehörigen Kommunen strebt die Stadt Gronau (Westf.) 

die Treibhausgasneutralität bis 2045 an. Damit orientiert sich die Stadt an den von der 

43,62 6 , 4

Vergleichskommunen Median Gronau (Westf.)
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Landesregierung festgelegten Klimaschutzzielen. Der Vergleich zeigt aber auch Städte, die 

diese Ziele deutlich früher erreichen wollen. 24 der Vergleichsstädte haben für sich noch kein 

Zieljahr definiert.  

Die Steuereinnahmekraft je Einwohnerin bzw. Einwohner (EW) ist ein Indikator für die wirt-

schaftliche und finanzielle Lage einer Stadt und bezieht sich auf das SDG 16 „Frieden, Gerech-

tigkeit und starke Institutionen“. 

Steuereinnahmekraft je EW in Euro 2024 

 

Die Steuereinnahmekraft ist in Gronau (Westf.) seit 2012 von 1.427 auf 1.838 Euro je Einwoh-

nerin bzw. Einwohner gestiegen. Damit liegt Gronau (Westf.) über dem Median der mittleren 

kreisangehörigen Städte von 1.667 Euro je EW.  

Die hohe Steuerkraft hat dazu geführt, dass die Stadt in den vergangenen Jahren mehrfach 

keine Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten hat. Dies 

betrifft auch das Jahr 2025. Zur Entwicklung der Haushaltssituation verweisen wir auf den Teil-

bericht 1 Finanzen. 

0.6.2.2 Nachhaltigkeitsindikatorenset der Stadt Gronau (Westf.) im intra- und 

interkommunalen Vergleich 

Auf den nachfolgenden Seiten bilden wir das gesamte Indikatorenset der LAG 21 als inter- und 

intrakommunalen Vergleich der mittleren kreisangehörigen Städte ab. Detaillierte Informationen 

zur Aussagekraft und Differenzierung der einzelnen Indikatoren enthält der Nachhaltigkeitsbe-

richt der LAG 2110. Wenn wir für Kennzahlen keinen Wert ermitteln können, geben wir in der 

entsprechenden Spalte den Hinweis „keine Angabe (k. A.)“. 

Aufgrund des Zensus 2022 haben alle einwohnerbezogenen Nachhaltigkeitsindikatoren im Jahr 

2012 eine andere Datenbasis als die aktuellen Werte. Dies ist bei der Betrachtung der zeitlichen 

Entwicklung zu berücksichtigen. Die betroffenen Werte des Jahres 2012 sind in der Tabelle mit 

einem Sternchen gekennzeichnet. 

 

 

10 vgl. LAG 21, Nachhaltigkeitsbericht nrwkommunal 2022, https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/lag21-nrwkommu-
nal-2022.pdf. 

https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/lag21-nrwkommunal-2022.pdf
https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/lag21-nrwkommunal-2022.pdf
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Nachhaltigkeitsindikatoren 11der Stadt Gronau (Westf.) 

Themenbereich / Indikator 

Gronau 

(Westf.) 

2012 

Gronau 

(Westf.) 

aktuell 

Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Vergleichs-

jahr 

Kontextindikatoren Demografie12 

Bevölkerungsentwicklung bis 2050 in Prozent k. A. 9,85 -15,75 -6,51 -4,30 -1,03 9,85 131 2025 

Abhängigenquotient 

(Abhängige Personen je 100 Personen im erwerbsfähi-

gen Alter) 

51,99* 52,22 51,06 57,58 60,26 62,74 75,84 131 2025 

Anteil der EW** 0 bis unter 21 Jahre an der Gesamtbe-

völkerung in Prozent13 
24,17* 22,66 17,77 19,15 19,91 20,44 25,69 131 2025 

Anteil der EW** ab 80 Jahre an der Gesamtbevölke-

rung in Prozent14 
4,40* 5,16 5,16 6,62 7,26 7,95 10,19 131 2025 

Bildung und Betreuung 

Schulabgehende allgemeinbildende Schulen ohne Ab-

schluss in Prozent 
4,99 10,48 0,00 3,42 5,88 9,36 21,28 131 2024 

Schulabgehende allgemeinbildende Schulen mit höhe-

rem Schulabschluss15 in Prozent 
27,46 29,52 19,67 36,96 42,62 48,22 67,95 131 2024 

Betreuungsquote der unter 3-Jährigen in Prozent  15,28* 23,08 10,10 18,28 22,49 26,21 39,32 131 2025 

 

11 vgl. LAG 21, Nachhaltigkeitsbericht nrwkommunal 2022, https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/lag21-nrwkommunal-2022.pdf 

12 Als Vergleichsjahr ist hier das Jahr 2025 ausgewiesen. Die gpaNRW verwendet für das Vergleichsjahr 2025 durchgängig die Einwohnerzahlen am Stichtag 31.12.2024 auf der Basis des Zensus 2022. 

13 Die gpaNRW berücksichtigt beim Jugendanteil die Bevölkerung unter 21 Jahre. Die LAG 21 stellt stattdessen die Bevölkerung unter 15 Jahren dar. 

14 Die gpaNRW berücksichtigt beim Altenanteil die Bevölkerung über 80 Jahre. Die LAG 21 stellt stattdessen die Bevölkerung über 65 Jahren dar. 

15 Als höherer Schulabschluss wird die Allgemeine Hochschulreife sowie die Fachhochschulreife berücksichtigt. 

https://www.lag21.de/files/default/pdf/Themen/nn-transfer-n/lag21-nrwkommunal-2022.pdf
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Themenbereich / Indikator 

Gronau 

(Westf.) 

2012 

Gronau 

(Westf.) 

aktuell 

Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Vergleichs-

jahr 

Betreuungsquote der 3 bis unter 6-Jährigen in Prozent 92,04* 93,00 64,97 92,35 95,66 98,08 108 131 2025 

Wahlen 

Wahlbeteiligung Kommunalwahl in Prozent k. A. 44,77 43,62 55,91 59,08 61,96 69,94 131 2025 

Wahlbeteiligung Bundestagswahl in Prozent k. A. 77,27 74,91 81,35 83,64 85,18 88,61 131 2025 

Wahlbeteiligung Europawahl in Prozent k. A. 55,84 50,88 61,24 64,42 67,29 73,33 131 2024 

Fläche16 

Siedlungs- und Verkehrsfläche je EW* in qm 536* 488 237 396 510 663 1.467 131 2024 

Flächenneuinanspruchnahme 

(Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche seit dem 

Vorjahr in ha) 

-43,19 2,00 -23,00 0,50 3,00 9,00 49,00 131 2024 

Neu erstellte Wohngebäude je 10.000 EW* 22,36* 9,75 0,36 4,27 7,11 10,13 26,46 131 2024 

Klima und Energie 

Zieljahr der CO2/Treibhausgasneutralität17 k. A. 2045 2029 2040 2045 2045 2050 107 2025 

Anteil erneuerbare Energien am Stromverbrauch in 

Prozent 
k. A. 45,93 5,09 10,19 22,18 42,81 359 131 2024 

Mobilität 

Pendelndensaldo je 100 EW* 1,72* -4,24 -26,15 -12,96 -6,44 0,52 27,38 131 2024 

 

16 Die Erhebung für die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung erfolgt seit dem Jahr 2016 durch das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS). Zuvor lagen der Erhebung die Automati-
sierten Liegenschaftsbücher (ALB) zugrunde. Mit dieser Umstellung gingen auch Änderungen und Erweiterungen des Nutzungsartenkatalogs einher, sodass die verwendeten Definitionen und Abgrenzungen nicht in 
vollem Umfang übereinstimmen. Die Vergleichbarkeit der Werte für die Siedlungs- und Verkehrsfläche ist daher nicht in vollem Umfang gegeben. 

17 Eigene Erhebungen. 
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Themenbereich / Indikator 

Gronau 

(Westf.) 

2012 

Gronau 

(Westf.) 

aktuell 

Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Vergleichs-

jahr 

PKW-Dichte 

(Zugelassene PKW je 1.000 EW*) 
509* 570 540 620 643 670 1.135 131 2025 

Veränderung der polizeilich erfassten Straßenverkehrs-

unfälle seit dem Vorjahr in Prozent 
6,58 -2,92 -33,80 -8,71 -0,44 6,31 38,00 131 2024 

Kommunale Finanzen18 

Steuereinnahmekraft je EW* in Euro 1.427* 1.838 907 1.473 1.667 1.923 7.709 131 2024 

Gesellschaftliche Teilhabe / Armut 

Mindestsicherungsquote19 in Prozent 9,40* 8,90 4,80 6,65 7,80 9,55 14,60 131 2024 

Arbeit und Wirtschaft 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 

je 1.000 Erwerbsfähige (Arbeitsplatzdichte) 
523* 517 227 433 545 669 1.140 131 2024 

Beschäftigungsquote am Wohnort in Prozent 49,56* 58,14 51,48 62,83 64,53 67,00 73,53 131 2024 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort 

am 30.06. 
14.875 19.264 6.593 10.933 13.936 17.900 26.724 131 2024 

Gewerbeanmeldungen für Neugründungen je 1.000 

EW* 
7,47* 8,15 4,72 6,03 6,85 7,61 15,58 131 2024 

 

18 Die gpaNRW analysiert im Teilbericht Finanzen die Schuldenlage der Kommunen. Die Indikatoren der LAG 21 zur Verschuldung nutzen Daten von IT.NRW. Diese Daten beinhalten teilweise andere Beurteilungen / 
Zuordnungen von kommunalen Beteiligungen und Eigenbetrieben als es in unserer Prüfungsdefinition und -darstellung vorgesehen ist. Daher kann es zu erheblichen Abweichungen kommen, sodass wir an dieser 
Stelle auf die Darstellung von Verschuldungsindikatoren verzichten und auf den Teilbericht Finanzen verweisen. 

19 Als Mindestsicherungsleistungen werden die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, laufende Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII und Regelleistungen nach dem AsylbLG verstanden. 
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Themenbereich / Indikator 

Gronau 

(Westf.) 

2012 

Gronau 

(Westf.) 

aktuell 

Minimum 
1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Vergleichs-

jahr 

Arbeitslosenanteil in Prozent 

(Verhältnis der nicht erwerbstätigen Personen im er-

werbstätigen Alter zu den sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten) 

9,10 8,45 4,07 6,11 7,21 8,47 13,00 131 2024 

Gesundheit 

Sterbefälle von Personen unter 65 Jahren je 10.000 

EW* 
17,32* 17,50 9,46 14,09 15,65 17,96 25,34 131 2024 

* Der Wert aus dem Jahr 2012 beruht auf Daten des Zensus 2011 und ist daher mit den aktuellen (Vergleichs-)Werten auf der Basis des Zensus 2022 nur eingeschränkt vergleichbar. 

** EW = Einwohnerinnen und Einwohner
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1. Finanzen 

1.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Gronau (Westf.) im Prüfge-

biet Finanzen stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar. 

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Haushaltssituation 

Die Stadt Gronau (Westf.) konnte ihre Haushaltssituation in den in dieser Prüfung betrachteten 

Haushaltsjahren 2019 bis 2024 im Vergleich zur letzten überörtlichen Finanzprüfung trotz guter 

gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht nachhaltig verbessern. Der Stadt ist es zwar 

gelungen, in den Jahren 2019 und 2021 Jahresüberschüsse zu erzielen. 2020 sowie 2022 bis 

2024 verzeichnete sie dagegen Jahresfehlbeträge und konnte ihren Haushalt jeweils lediglich 

fiktiv ausgeglichen. Insgesamt verringerte die Stadt ihre Ausgleichrücklage zwischen 2019 und 

2024 um mehr als ein Viertel. 

Der in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 begonnene Trend negativer Jahresergebnisse setzt 

sich in der Haushaltsplanung ab 2025 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-

nung 2028 kontinuierlich fort. Die Stadt erwartet in diesem Zeitraum kumulierte Jahresfehlbe-

träge in Höhe von rund 63 Mio. Euro. Die verschlechterte Haushaltslage basiert vor allem auf 

Entwicklungen, die außerhalb des Einflussbereichs der Stadt liegen. Hierzu zählen auf Seite der 

Aufwendungen insbesondere die allgemeine Kreisumlage und die Sozialleistungen. 

Die im Haushalt 2025 prognostizierte Verringerung der allgemeinen Rücklage und der Vortrag 

von Verlusten im Jahr 2027 waren durch die zuständige Kommunalaufsicht zu genehmigen. 

Durch die ab 2025 bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 durchge-

hend negative Haushaltsprognose besteht ein erhöhter Handlungsbedarf zur langfristigen 

Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Diesen sieht die gpaNRW darin, dass die Stadt ge-

eignete Maßnahmen ergreifen sollte, um entgegen ihrer Planungen zeitnah wieder einen Haus-

haltsausgleich zur Stabilisierung des Eigenkapitals zu erzielen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt 2023 über eine interkommunal verglichen geringe Eigenkapi-

talausstattung. Ihre Ausgleichsrücklage ist 2023 jedoch höher als bei der Hälfte der Ver-

gleichsstädte. Das Jahresdefizit 2024 von über 15 Mio. Euro verschärft die Situation. Gemäß 

ihren Plandaten wird die Stadt Gronau (Westf.) ihre Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2026 

vollständig verbrauchen. Sie könnte dann nicht mehr die Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage 

als Risikovorsorge nutzen. Auch ihre allgemeine Rücklage wird die Stadt im Zeitraum der mittel-

fristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 erheblich verringern. 

Die Gesamtverbindlichkeiten des Konzerns Stadt Gronau (Westf.) liegen 2023 deutlich über 

dem interkommunalen Durchschnitt. Gegenüber 2022 stiegen sie um rund sieben Mio. Euro auf 

248 Mio. Euro. Dies bedeutet eine Steigerung in Höhe von etwa drei Prozent. Hauptursächlich 

hierfür sind deutlich gestiegene Investitionskredite im Kernhaushalt. 2024 erhöht die Stadt ihre 
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Liquiditätskredite um weitere rund 16 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro. Die Haushaltsplandaten ab 

2025 lassen zudem einen weiteren Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten in den nächsten Jah-

ren erwarten. 

Haushaltssteuerung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bisher noch keine gesamtstädtische Nachhaltigkeitsstrategie 

verabschiedet. Sie verfolgt dennoch einzelne Maßnahmen, die ökologische, soziale und wirt-

schaftliche Aspekte der Nachhaltigkeit fördern, wie die Unterstützung erneuerbarer Energien 

und eine nachhaltige Stadtentwicklung. Bisher hat sie noch keinen eigenständigen Nachhaltig-

keitshaushalt aufgestellt, der diese Ziele systematisch in die Haushaltsplanung integriert. Im 

Haushaltsplan werden jedoch bereits allgemeine Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung auf 

Produktebene dargestellt. In Zukunft könnte die Stadt einen Nachhaltigkeitshaushalt entwickeln, 

der finanzielle Mittel systematisch mit Nachhaltigkeitszielen und -kennzahlen verknüpft. 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen führt die Stadt Gronau (Westf.) regelmäßig in den dezent-

ralen Organisationseinheiten durch. Mit gesamtstädtischen Mindeststandards und einem stan-

dardisierten Prozess könnte die Stadt die dezentralen Organisationseinheiten ergänzend unter-

stützen und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung noch mehr Bedeutung beimessen. Sie kann 

bei der Entwicklung solcher Standards auf bestehende Erfahrungen einzelner dezentraler Orga-

nisationseinheiten zurückgreifen. Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, wendet die Stadt 

eine Wertgrenze nach § 13 Abs. 1 KomHVO NRW in der Praxis bereits an. Die Wertgrenze 

sollte formell noch vom Rat beschlossen werden. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hatte zum Prüfungszeitpunkt noch keine strategischen Festlegungen 

für ihr Kredit- und Anlagemanagement schriftlich fixiert. Um Verbindlichkeit und Rechtssicher-

heit zu schaffen, hat die Stadt die Empfehlung der gpaNRW jedoch bereits im Dezember 2025 

umgesetzt und ihre etablierte Vorgehensweise in der „Dienstanweisung für das Kredit- und 

Schuldenmanagement und Kapitalanlagen“ verschriftlicht. Die Stadt hat jederzeit einen Über-

blick über ihr Kreditportfolio und berichtet hierüber standardisiert und regelmäßig gegenüber 

dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat. 

1.2 Aufbau des Teilberichtes 

Die Kapitel dieses Teilberichtes beginnen mit einer wertenden Aussage zu unserem Prüfungs-

ergebnis. Wertungen, die eine Stellungnahme der Stadt nach § 105 Abs. 6 und 7 der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) notwendig machen, bezeichnen wir 

als Feststellung. 

Anschließend folgt kursiv gedruckt die Sollvorstellung. Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und 

das Prüfungsziel im Kapitel dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Städte 

gültig, z. B. auf Basis der aktuell geltenden Gesetzeslage. 

Ausgehend von diesem Soll analysieren wir die individuelle Situation in der geprüften Stadt und 

weisen dabei erkannte Verbesserungspotenziale als Empfehlung aus. 

Weitere allgemeine Ausführungen zur Struktur der Teilberichte stehen im Vorbericht. 



  Stadt Gronau (Westf.)    Finanzen    050.010.020_05578 

Seite 34 von 204 

1.3 Inhalte, Ziele und Methodik 

Im Prüfgebiet Finanzen gibt die gpaNRW einen Kurzüberblick über die Haushaltssituation der 

Stadt Gronau (Westf.). Methodisch stellt die gpaNRW wesentliche Kennzahlen zur Haushalts-

situation im Zeitverlauf und interkommunalen Vergleich dar. 

Sie beantwortet darüber hinaus folgende Fragen zur Haushaltssteuerung:  

• Hat die Stadt Nachhaltigkeitsziele und -kennzahlen in ihrem Haushalt integriert? 

• Führt die Stadt bei Investitionsentscheidungen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen routine- 

und standardmäßig durch? 

• Beschäftigt sich die Stadt mit den relevanten Anforderungen ihres Kredit- und Anlage-

portfolios? 

In der Anlage dieses Teilberichts liefern ergänzende Tabellen zusätzliche Informationen. Diese 

zeigen neben der Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen aus der aktuellen 

Prüfung die Zusammensetzung und Entwicklung einzelner (Bilanz-)Posten sowie ergänzende 

Berechnungen. 

1.4 Haushaltssituation 

Die gpaNRW stellt die Haushaltssituation auf Basis der festgestellten Jahresabschlüsse 2019 

bis 2024 dar. 

Für die Plandaten berücksichtigen wir den bekannt gemachten Haushaltsplan 2025 einschließ-

lich der mittelfristigen Haushaltsplanung bis 2028. 

1.4.1 Haushaltsstatus 

 Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht zwischen 2019 und 2024 stets zumindest einen fiktiven 

Haushaltsausgleich. In Summe reduziert sich jedoch die Ausgleichsrücklage durch zuletzt 

drei defizitäre Jahresabschlüsse in Folge. 

 Den im Haushaltsplan 2025 geplanten Verlustvortrag im Jahr 2027 hat die zuständige Kom-

munalaufsicht des Kreises Borken genehmigt. Die Stadt Gronau (Westf.) ist somit vorerst 

weiterhin uneingeschränkt handlungsfähig. 

Haushaltsstatus* Stadt Gronau (Westf.) 2019 bis 2025 

Haushaltsstatus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ausgeglichener Haushalt x  x     

Fiktiv ausgeglichener Haushalt  x  x x x  

Genehmigungspflichtiger Verlustvortrag       x 

* Der Haushaltsstatus in den Ist-Jahren bis 2024 bemisst sich am Jahresergebnis, der Haushaltsstatus im Plan-Jahr 

2025 am Haushaltsplan.  
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Die Höhe der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zeigen, inwieweit die Stadt ak-

tuell und in den kommenden Jahren negative Jahresergebnisse ausgleichen kann. 

Jahresergebnisse und Rücklagen Stadt Gronau (Westf.) 2024 bis 2028* 

Grund- und Kennzahlen 2024 2025 2026 2027 2028 

Jahresergebnis in Tausend Euro** -15.388 -21.097 -15.884 -13.303 -12.276 

Ausgleichsrücklage in Tausend Euro 21.673 575 0,00 0,00 0,00 

Verlustvortrag gem. § 78 Abs. 2 Satz 1 Num-

mer 2 GO NRW in Tausend Euro 
0,00 0,00 0,00 13.303 0,00 

Bilanzieller Verlustvortrag gem. § 78 Abs. 2 

Satz 1 Nummer 2 GO NRW in Tausend Euro 
0,00 0,00 0,00 -13.303 -13.303 

Allgemeine Rücklage in Tausend Euro 62.691 62.691 47.382*** 47.382 35.106 

Veränderung der Ausgleichsrücklage des Vor-

jahres durch das Jahresergebnis in Tausend 

Euro 

-15.388 -21.097 -575 0,00 0,00 

Veränderung der allgemeinen Rücklage durch 

das Jahresergebnis in Tausend Euro 
0,00 0,00 -15.309 0,00 -12.276 

Verringerung der allgemeinen Rücklage des 

Vorjahres durch das Jahresergebnis und 

vorgetragene Verluste in Prozent 

keine Ver-

ringerung 

keine Ver-

ringerung 
24,42 

keine Ver-

ringerung 
32,56 

Fehlbetragsquote in Prozent 15,45 25,01 25,11 35,28 50,30 

* 2024: Ist, ab 2025: Plan 

** Die Jahresergebnisse im PLAN berücksichtigen die Jahresergebnisse nach Abzug globaler Minderaufwand. Die 

gpaNRW nimmt den Verwendungsbeschluss vorweg und ordnet die Jahresergebnisse direkt der Ausgleichsrücklage 

bzw. der allgemeinen Rücklage zu. 

*** Nach dem NKF-CUIG20 steht den Kommunen gemäß § 6 Abs. 2 im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssat-

zung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital 

erfolgsneutral auszubuchen. In der Darstellung ist die Entscheidung des Rates der Stadt Gronau (Westf.) vom 08. Okto-

ber 2025 berücksichtigt, die Bilanzierungshilfe in Höhe von 9,68 Mio. Euro gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im 

Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam über 50 Jahre abzuschreiben. 

 

20 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen 
Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) 
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1.4.2 Ist-/ Plan-Ergebnisse 

 Die Stadt Gronau (Westf.) realisiert in den Jahren 2019 und 2021 Überschüsse. 2020 sowie 

2022 bis 2024 erreicht sie lediglich einen fiktiven Haushaltsausgleich. 

 Ab 2025 erwartet die Stadt Gronau (Westf.) bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplanung 2028 ausschließlich Fehlbeträge in kumulierter Höhe von 62,56 Mio. Euro. 

Jahresergebnisse sowie Jahresergebnisse ohne außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CUIG 
Stadt Gronau (Westf.) in Tausend Euro 2019 bis 2028* 

 

* bis 2024: IST, ab 2025: PLAN 

Die einzelnen Jahresergebnisse stehen in der Tabelle 2 in der Anlage dieses Teilberichts. 

Interkommunal verglichen positioniert sich die Stadt Gronau (Westf.) wie folgt: 
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Jahresergebnis je EW* in Euro 2019 bis 2023 

 

* Einwohnerin bzw. Einwohner 

Der Vergleichskorridor erfasst den Wertebereich der Städte zwischen dem ersten und dritten 

Viertelwert. Oberhalb und unterhalb des Vergleichskorridors liegen die jeweils 25 Prozent der 

Städte mit den höchsten bzw. niedrigsten Werten. 

Die Tabelle 3 in der Anlage enthält die Werte zur Abbildung. 

Jahresergebnis ohne außerordentlichen Ertrag NKF-CUIG je EW in Euro 2020 bis 2023 

 

Die Tabelle 4 in der Anlage enthält die Werte zur Abbildung. 

Einen Einfluss auf die Höhe der Steuererträge und der Jahresergebnisse haben die festgeleg-

ten Steuerhebesätze. Im Vergleich positioniert sich die Stadt Gronau (Westf.) mit ihren gewähl-

ten Hebesätzen wie folgt: 
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Hebesätze Stadt Gronau (Westf.) in von Hundert 2024 

Steuerart Gronau (Westf.) 

Durchschnitts-

wert der Grö-

ßenklasse lt. 

IT.NRW 

Durchschnitts-

wert des Krei-

ses 

Durchschnitts-

wert des Regie-

rungsbezirks 

fiktiver Hebe-

satz 

Grundsteuer A 259 320 291 303 259 

Grundsteuer B 501 621 531 608 501 

Gewerbesteuer 439 436 431 455 416 

* arithmetisches Mittel 

Zum 1. Januar 2025 erfolgte eine Reform der Grundsteuer. Ziel und Vorgabe des Bundesge-

setzgebers war es, dass die Grundsteuerreform insgesamt aufkommensneutral gestaltet wer-

den soll. Im Falle der Grundsteuer B hat sich die Stadt Gronau (Westf.) dazu entschieden, diffe-

renzierte Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke einzuführen. Sie orien-

tiert sich dabei an den vom Land NRW empfohlenen aufkommensneutralen Hebesätzen in 

Höhe von 453 v. H. Hebesatzpunkte für Wohngrundstücke und 959 v. H. Hebesatzpunkte für 

Nichtwohngrundstücke.  

Den Hebesatz für die Grundsteuer A hat die Stadt zum 1. Januar 2025 auf 275 v. H. erhöht. 

Für die Gewerbesteuer lässt sie den Hebesatz unverändert bei 439 Hebesatzpunkten. 

1.4.3 Eigenkapital 

 Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt 2023 über eine interkommunal verglichen geringe Eigen-

kapitalquote 1. Ihre Ausgleichsrücklage ist zu diesem Zeitpunkt jedoch höher als bei der 

Hälfte der Vergleichsstädte. 

 Gemäß ihren Plandaten wird die Stadt Gronau (Westf.) ihre Ausgleichsrücklage im Jahr 

2026 vollständig verbrauchen. Auch ihre allgemeine Rücklage wird sie im Zeitraum der mit-

telfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 erheblich verringern. 

 Gemäß Ratsbeschluss vom 08. Oktober 2025 wird die Stadt die Bilanzierungshilfe in Höhe 

von 9,68 Mio. Euro gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear 

erfolgswirksam über 50 Jahre abschreiben. 

Die einzelnen Positionen zum Eigenkapital stehen in der Tabelle 5 in der Anlage dieses Teil-

berichts. 
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Eigenkapitalquote 1 in Prozent 2023 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 33 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Weitere Eigenkapitalkennzahlen 2023 

Kennzahlen 
Gronau 

(Westf.) 

Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert 

(Median) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Eigenkapitalquote 1 ohne Bilan-

zierungshilfe NKF-CUIG in Pro-

zent 

17,35 -27,47 10,20 22,21 36,64 62,49 33 

Eigenkapitalquote 2 in Prozent 45,27 -6,21 39,87 47,50 59,59 82,39 33 

Eigenkapitalquote 2 ohne Bilan-

zierungshilfe NKF-CUIG in Pro-

zent 

44,25 -8,40 36,71 44,58 59,04 82,28 33 

Ausgleichsrücklage je EW in 

Euro 
742 0,00 67,96 387 1.002 2.438 33 
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1.4.4 Verbindlichkeiten 

 Die Gesamtverbindlichkeiten des Konzerns Stadt Gronau (Westf.) sind vergleichsweise 

hoch. 75 Prozent der Vergleichsstädte verfügen 2023 einwohnerbezogen über einen gerin-

geren Wert. 

 Die Haushaltsplandaten der Stadt Gronau (Westf.) deuten darauf hin, dass die Konzernver-

bindlichkeiten in den kommenden Jahren durch die Aufnahme weiterer Kredite weiter stei-

gen werden. 

Für die Berechnung der Gesamtverbindlichkeiten 2023 hat die gpaNRW die Verbindlichkeiten 

des Kernhaushaltes der Stadt Gronau (Westf.) mit denen der Mehrheitsbeteiligungen und Son-

dervermögen unter Berücksichtigung wesentlicher Verflechtungen saldiert. 

Die so ermittelten Verbindlichkeiten hat die gpaNRW mit den Gesamtverbindlichkeiten anderer 

Städte verglichen. Soweit von anderen Städten nur hilfsweise errechnete Verbindlichkeiten des 

Konzerns vorlagen, hat die gpaNRW diese Verbindlichkeiten in den Vergleich einbezogen. 

In der Stadt Gronau (Westf.) fließen die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Gronau GmbH und 

des Abwasserwerks Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) mit in die Berechnungen ein. 

Die einzelnen Positionen der Gesamtverbindlichkeiten Konzern stehen in der Tabelle 6 in der 

Anlage dieses Teilberichts. 

Interkommunal verglichen positioniert sich die Stadt Gronau (Westf.) mit ihren Gesamtverbind-

lichkeiten Konzern wie folgt: 

Gesamtverbindlichkeiten Konzern je EW in Euro 2023 
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In den interkommunalen Vergleich sind 25 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Salden der Finanzplanung zeigen, inwieweit eine Stadt zukünftig in der Lage ist, eigenstän-

dig Investitionen und Darlehenstilgungen zu finanzieren oder ob sie hier auf eine Fremdfinan-

zierung angewiesen ist. 

Salden der Finanzplanung Stadt Gronau (Westf.) in Tausend Euro 2025 bis 2028 

Grund- und Kennzahlen 2025 2026 2027 2028 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  -21.953 -16.414 -12.677 -11.843 

Saldo aus Investitionstätigkeit  -46.879 -55.368 -40.837 -6.639 

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag  -68.831 -71.782 -53.515 -18.482 

Saldo aus Finanzierungtätigkeit  68.878 71.861 53.519 18.499 

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  46 79 5 17 

1.4.5 Haushaltskonsolidierung  

Um auch in schwierigeren Zeiten einen Haushaltsausgleich zu erreichen, sollte eine Stadt frei-

willige Leistungen und Standards, die über das rechtlich notwendige Maß hinausgehen, auf den 

Prüfstand stellen. Dies bedarf einer kritischen Aufgabenanalyse und Prioritätensetzungen. Dies 

gilt insbesondere für Städte, die ihre Ausgleichsrücklage verbraucht haben und haushaltsrechtli-

chen Einschränkungen unterliegen. Eine Stadt kann im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts 

zwar entscheiden, freiwillige Leistungen weiter zu erbringen. In diesen Fällen sollten jedoch 

Kompensationsmaßnahmen möglichst einen ausgeglichenen Haushalt sicherstellen sowie eine 

Überschuldung vermeiden.  

1.4.5.1 gpa-Kennzahlenset 

Anhand des gpa-Kennzahlensets können die Städte frühzeitig Entwicklungen erkennen und die-

sen bei Bedarf entgegensteuern – oder aber positive Entwicklungen weiter vorantreiben. Das 

gpa-Kennzahlenset dient somit als Indikator und Steuerungshilfe. Die Städte können die Kenn-

zahlen für die strategische und operative Steuerung nutzen und sie in die Haushaltspläne und 

Jahresabschlüsse integrieren. 

In manchen Handlungsfeldern kann das gpa-Kennzahlenset zudem Ansätze für mögliche Kon-

solidierungsfelder bieten. Wir verweisen auf den Teilbericht Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. In dieser 

Prüfungsrunde stellt die gpaNRW für die ausgewählten Handlungsfelder besonders aussage-

kräftige und steuerungsrelevante Kennzahlen im interkommunalen Vergleich dar: 
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• Haushaltssituation, 

• Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, 

• Gremienarbeit, 

• Personal, 

• Informationstechnik, 

• Schulen Bewirtschaftung, 

• Soziales, 

• Hilfe zur Erziehung, 

• Tagesbetreuung für Kinder, 

• Spiel- und Bolzplätze, 

• Bauaufsicht, 

• Park- und Gartenanlagen sowie 

• Straßenbegleitgrün. 

Ebenso ermöglicht die gpaNRW die Fortschreibung der eigenen Kennzahlen über ein entspre-

chendes Tool auf ihrer Internetseite.  

1.4.5.2 NKF-Kennzahlenset 

Das NKF-Kennzahlenset NRW ermöglicht einer Stadt darüber hinaus eine sachgerechte Beur-

teilung ihrer wirtschaftlichen Lage anhand einheitlicher Kriterien. Die gpaNRW stellt auf ihrer In-

ternetseite ein Excel-Dokument zum Ermitteln der NKF-Kennzahlen bereit. Zudem stellt sie dort 

interkommunale Vergleichswerte der Kennzahlen zur Verfügung. 

1.5 Haushaltssteuerung 

Im folgenden Abschnitt betrachtet die gpaNRW die nachhaltige Haushaltssteuerung der Stadt 

Gronau (Westf.) anhand der Themen „Nachhaltigkeitshaushalt“ und „Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen bei Investitionsentscheidungen“. Des Weiteren prüfen wir, ob die Stadt Regelungen 

zum Kredit- und Anlagemanagement getroffen hat. 

1.5.1 Nachhaltigkeitshaushalt 

Die Städte befinden sich in einer frühen Phase der Implementierung einer wirkungsorientierten 

Nachhaltigkeitssteuerung. Prozesse zur Nachhaltigkeitssteuerung müssen noch etabliert wer-

den und sich bewähren. Entsprechend treffen wir in dieser Prüfung keine Feststellungen und 

geben keine Empfehlungen zum Thema Nachhaltigkeitshaushalt. Für die gpaNRW steht im 
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Vordergrund, durch die Darstellung unterschiedlicher Lösungsansätze und Umsetzungsstände 

zu einem Ideen- und Erfahrungsaustausch unter den Städten beizutragen. 

Die Grundlage für einen Nachhaltigkeitshaushalt ist die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrate-

gie durch die Stadt, in der spezifische Ziele festgelegt werden. Detaillierte Informationen zur 

Strategie und den Zielen sind im Vorbericht zu finden. 

Der Nachhaltigkeitshaushalt baut auf dem produktorientierten bzw. wirkungsorientierten Haus-

halt, den die Städte bereits im Rahmen der NKF-Einführung implementiert haben, auf. Zudem 

stellt der Nachhaltigkeitshaushalt dar, welche finanziellen Ressourcen auf Produktebene aufge-

wendet werden müssen, um die Ziele zu erreichen. Da der Nachhaltigkeitshaushalt eine Form 

der wirkungsorientierten Steuerung sein kann, sollte er in bereits vorhandene Strukturen eines 

wirkungsorientierten Haushaltes integriert werden. Dadurch werden Parallelstrukturen vermie-

den. 

 Auch wenn die Stadt Gronau (Westf.) bisher keinen Nachhaltigkeitshaushalt verabschiedet 

hat, enthalten ihre Haushaltspläne bereits fachbezogene Ziele und Kennzahlen zur Nachhal-

tigkeit in verschiedenen Bereichen. 

Der Rat der Stadt Gronau (Westf.) hat bisher keine Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. 

Gleichwohl verfolgt die Stadt das Ziel, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu betreiben. Im Fo-

kus des städtischen Handelns stehen demnach Maßnahmen und Ziele, die darauf ausgerichtet 

sind, ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte der Nachhaltigkeit zu fördern. Dazu ge-

hören unter anderem die Förderung erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Lebensquali-

tät durch nachhaltige Stadtentwicklung und die Sensibilisierung der Bevölkerung für umwelt-

freundliche Praktiken. Nähere Ausführungen zu den Nachhaltigkeitsprojekten der Stadt Gronau 

(Westf.) finden sich im Vorbericht im Kapitel 0.6.1.1 „Nachhaltigkeitsstrategie“. 

Über einen eigenständigen Nachhaltigkeitshaushalt im klassischen Sinne verfügt die Stadt 

Gronau (Westf.) bisher noch nicht. Ein solcher Haushalt würde typischerweise bedeuten, dass 

ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsziele systematisch in die kommunale 

Haushaltsplanung integriert werden. Im Haushaltsplan stellt die Stadt aber bereits Ziele und 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung auf Produktebene dar. Die Produktverantwortlich-

keit liegt bei den Fachdiensten. Auf Grundlage der beschlossenen Ziele und der einzelnen Maß-

nahmen kann die Stadt die vorhandenen Kennzahlen stetig weiter ergänzen. In einem nächsten 

Schritt könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt einen Nachhaltigkeitshaushalt entwickeln, der 

die finanziellen Mittel mit Nachhaltigkeitszielen und Nachhaltigkeitskennzahlen verknüpft. 

Um ihr Handeln noch stärker als bisher an Zielen des Klimaschutzes auszurichten, nimmt die 

Stadt Gronau (Westf.) eine Nachhaltigkeitsprüfung explizit den Klimaschutz betreffend für sämt-

liche Beschlussvorlagen vor. Politische Vorlagen enthalten zudem stets Hinweise zu den mögli-

chen finanziellen Auswirkungen in Bezug auf die zu treffenden Beschlüsse. Somit stehen den 

Entscheidungstragenden haushaltswirtschaftliche Informationen zur Verfügung, die eng mit den 

klimarelevanten Auswirkungen der Beschlüsse verknüpft sind. 

1.5.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

Eine Stadt kann durch routinemäßige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ein effizientes Verwal-

tungshandeln und eine nachhaltig ausgerichtete Haushaltswirtschaft im Sinne des § 75 Abs. 1 
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GO NRW unterstützen. Insbesondere bei Investitionen, die die Haushaltslage über einen lan-

gen Zeitraum belasten können, sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Vorfeld der Investiti-

onsentscheidung sinnvoll. 

Wirtschaftlichkeit ist das günstigste Verhältnis zwischen dem verfolgten Zweck einer Maßnahme 

und den einzusetzenden Mitteln. Die Stadt sollte sich systematisch und sorgfältig mit den wirt-

schaftlichen Auswirkungen aller Maßnahmen auseinandersetzen. Es gilt das Minimalprinzip: 

Die Stadt sollte das vorgegebene Ziel mit möglichst wenig Mitteln erreichen. In dieser Prüfung 

konzentriert sich die gpaNRW auf Investitionen, da Investitionsentscheidungen in der Regel nur 

schwer wieder rückgängig gemacht werden können. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen 

werden, dass auch alle Alternativen berücksichtigt werden, die anstelle einer Investition getrof-

fen werden könnten, zum Beispiel Mieten und Leasing. Aufwand und die Methodik der Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung sollten in einem angemessenen Verhältnis zur Maßnahme stehen. 

Der nordrhein-westfälische Verordnungsgeber sieht daher in § 13 Abs. 1 KomHVO NRW eine 

Festlegung von Wertgrenzen durch den Rat vor. Vor der Veranschlagung von Investitionen 

oberhalb der Wertgrenze soll ein Wirtschaftlichkeitsvergleich mehrerer in Frage kommender 

Möglichkeiten vorliegen.  

Üblicherweise beginnt eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit einer Analyse der Ausgangs-

lage und des Handlungsbedarfes. Daraus können konkrete Ziele, Prioritäten und etwaige Ziel-

konflikte erarbeitet und die relevanten Handlungsalternativen abgeleitet werden. Die Hand-

lungsalternativen werden im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung mithilfe geeigneter Me-

thoden miteinander verglichen. Nach Abschluss der Maßnahme können in einer abschließen-

den Erfolgskontrolle Erfahrungen für die Durchführung zukünftiger Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen gewonnen werden. 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) führt regelmäßig Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in den de-

zentralen Organisationseinheiten durch. Gesamtstädtische Vorgaben und Standards liegen 

bislang nicht vor, eine entsprechende Dienstanweisung befindet sich derzeit aber in der Ent-

wicklung.  

Eine Stadt sollte routinemäßig Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen. Dazu sollte sie 

den gesamten Prozess einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung systematisch, transparent, ver-

gleichbar, objektiv, vollständig und nachvollziehbar ausgestalten. Die Ergebnisse der Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen sollten den politischen Entscheidungstragenden adressatenge-

recht kommuniziert werden. Nach § 13 Abs. 1 KomHVO NRW sollte der Rat einer Stadt Wert-

grenzen festlegen, ab welcher Investitionshöhe ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gefordert wird. 

Unterhalb der Wertgrenze sollten mindestens Kostenberechnungen vorliegen und Folgekosten 

bewertet werden. 

Die Stadt Gronau (Westf.) führt regelmäßig Untersuchungen durch, um die Wirtschaftlichkeit 

ihrer Investitions- und Beschaffungsentscheidungen zu gewährleisten. Die Ergebnisse stellt die 

Stadt u. a. auch in Sitzungsvorlagen dar. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind damit ein zent-

raler Bestandteil der Entscheidungsfindung in verschiedenen Bereichen. 

Die Stadt hat bisher keine umfassenden gesamtstädtischen zentralen Vorgaben und einheitli-

che Standards für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen getroffen. Aktuell befindet sie sich jedoch 

in einem strukturierten Entstehungsprozess zur Ausarbeitung einer entsprechenden 
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Dienstanweisung im Sinne des § 13 KomHVO. Ziel dieses Vorhabens ist es, die Anforderungen 

der kommunalrechtlichen Regelung in praxistauglicher Weise zu konkretisieren und dadurch 

eine einheitliche Handlungsgrundlage für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen innerhalb der Ver-

waltung zu schaffen. 

Im Rahmen dieses Prozesses sollen insbesondere klare Verfahrensregeln dokumentiert sowie 

geeignete Wertgrenzen gemäß § 13 KomHVO definiert werden, um eine sachgerechte und zu-

gleich handhabbare Anwendung sicherzustellen. Ziel ist es, vorhandene dezentrale Ansätze zu 

bündeln und eine verwaltungsweit gültige Grundlage für wirtschaftliches Handeln zu schaffen.  

In Teilbereichen kann die Stadt dabei auf bereits bestehende Regelungen zurückgreifen. Im 

Jahr 2015 hat die Stadt u. a. bereits eine Dienstanweisung zur Einführung eines Bauinvestiti-

onscontrollings erlassen. Sie verfolgt hiermit das Ziel, Baukostenüberschreitungen, unwirt-

schaftliches Bauen und überhöhte Folgelasten zu vermeiden. Das Bauinvestitionscontrolling 

wird in der Stadt Gronau (Westf.) bei allen Baumaßnahmen angewendet, deren Gesamtkosten 

über 500.000 Euro netto liegen. 

In der Stadt Gronau (Westf.) führen die jeweils fachlich zuständigen Organisationseinheiten 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen individuell durch. Die Vorlagen im Ratsinformationsdienst der 

Stadt zeigen aufgrund der dezentralen Struktur verschiedenartige Darstellungen unter dem 

Punkt „Finanzielle Auswirkungen“. Die Spannweite der Inhalte ist sehr groß. Sie reicht bedarfs-

gerecht von einer kurzen textlichen Darstellung bis hin zu umfangreichen Übersichten inklusive 

etwaiger Folgekosten. Die einzelnen dezentralen Organisationseinheiten verfolgen bereits ver-

schiedene gute Ansätze: 

• Die Stadt trifft im Bereich Schule und Sport Entscheidungen zu Investitionen und Be-

schaffungen anhand der Vergaberichtlinien. Die Entscheidungen werden durch Anträge 

zur Freigabe einer Vergabe bzw. durch Aktenvermerke dokumentiert. Die Stadt nutzt 

Rahmenverträge und holt Vergleichsangebote ein. 

• Im Bereich Kinder, Jugend und Familie führt die Stadt Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

bei Investitionsentscheidungen (z. B. Ausstattung von Kitas und Jugendzentren) gemäß 

den Vorgaben der Vergaberichtlinien und der gesetzlichen Bestimmungen durch. Vor Ab-

schluss oder Änderungen von Verträgen werden Sitzungsvorlagen mit den finanziellen 

Auswirkungen erstellt und den zuständigen politischen Gremien zur Entscheidung vorge-

legt. Hierbei erfolgt oftmals eine Abwägung zwischen Fremd- oder Eigenleistung. 

• Bei IT-Beschaffungen zieht die Stadt stets verschiedene mögliche Handlungsoptionen in 

Betracht. Im Vordergrund steht eine sichere und wirtschaftliche Organisation des IT-Be-

triebs. 

• Im Gebäudemanagement erfolgt die Entscheidung über die Durchführung von Bauunter-

haltungsmaßnahmen nach sieben definierten Entscheidungskriterien. Bei Investitions-

maßnahmen erfolgt ein Baubeschluss durch das zuständige politische Gremium. Dem 

Baubeschluss ist eine Folgekostenberechnung beigefügt. 

• Auch im Tiefbau wird bei Investitionsmaßnahmen eine Übersicht zu den Folgekosten und 

möglichen Alternativen in der Sitzungsvorlage zum Baubeschluss dargestellt. 
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Ungeachtet der unterschiedlichen Ausgestaltung existieren einige Gemeinsamkeiten. Die ein-

zelnen Organisationseinheiten betrachten z. B. stets mehrere Alternativen. Dabei werden auch 

qualitative Kriterien berücksichtigt. Ein konkretes Beispiel hierfür ist die Auswahl von Fußboden-

belägen im Bereich des Gebäudemanagements, wo der Kautschukbelag aufgrund seiner Wirt-

schaftlichkeit und seiner qualitativen Merkmale als Standard definiert ist. Die Dokumentation der 

Untersuchungen erfolgt in den Sitzungsvorlagen und in Aktenvermerken. Das städtische Rech-

nungsprüfungsamt ist standardisiert in das Vergabeverfahren eingebunden. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie bereits von ihr geplant - gesamtstädtische Mindest-

standards für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in einer Dienstanwei-

sung regeln und den dezentralen Organisationseinheiten Arbeitshilfen bereitstellen. Sie kann 

dafür auf gute Ansätze einzelner Organisationseinheiten zurückgreifen. 

Zu den Inhalten einer Dienstanweisung über Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen könnten insbe-

sondere die nachstehenden Punkte gehören: 

• Pflicht zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Planung von fi-

nanzwirksamen Maßnahmen, 

• Anlässe von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, 

• Regelungen zum Prozess und zu standardisierten Verfahrensschritten der Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen, 

• Zuständigkeiten und notwendige Interaktion der Fachbereiche, 

• Methoden der Wirtschaftlichkeitsberechnung und Anwendungsfälle,  

• Wertgrenzen sowie 

• Vorgaben zu Dokumentationspflichten. 

Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, wendet die Stadt Gronau (Westf.) 

eine Wertgrenze, ab welcher Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach § 13 Abs. 1 KomHVO 

NRW verpflichtend durchzuführen sind, in der Praxis bereits an. Ohne Festlegung einer Wert-

grenze muss vor jeder Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich mindestens durch 

den Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten durchgeführt 

werden. Die vom Hauptverwaltungsbeamten in einer Dienstanweisung im Jahr 2021 festgelegte 

Wertgrenze beträgt derzeit 50.000 Euro. 

Der Ratsbeschluss über die Wertgrenze soll erfolgen, sobald die Dienstanweisung nach § 13 

KomHVO in der überarbeiteten Fassung vorliegt. In diesem Zuge kann die Stadt die Höhe der 

Wertgrenze auf ihre Zweckmäßigkeit prüfen. Der Rat kann auch differenzierte Wertgrenzen u. 

a. für Baumaßnahmen oder die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände durch einfa-

chen Beschluss in der Hauptsatzung oder in der Haushaltssatzung festsetzen. 

 Empfehlung 

Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, sollte der Rat der Stadt Gronau (Westf.) Wert-

grenzen nach § 13 Abs. 1 KomHVO NRW festlegen, oberhalb derer ein Wirtschaftlichkeits-

vergleich verpflichtend durchzuführen ist. 
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1.5.3 Kredit- und Anlagemanagement 

In den nachfolgenden Kapiteln betrachtet die gpaNRW die Ausrichtung und Steuerung im Be-

reich des Kredit- und Anlagemanagements durch die Stadt Gronau (Westf.). Wir nehmen in 

der Prüfung keine vollständige Risikoanalyse der in der Stadt getroffenen Regelungen vor. Die 

konkreten Vorgaben, Maßnahmen und internen Kontrollmechanismen, die für ein adäquates 

Kredit- und Anlagemanagement erforderlich sind, muss die Stadt Gronau (Westf.) selbst eruie-

ren und festlegen. 

1.5.3.1 Strategische Ausrichtung des Kreditmanagements und Verfahren bei 

Kreditaufnahmen 

Die Finanzspielräume der Städte und Gemeinden werden zunehmend kleiner. Zumindest zur 

Investitionsfinanzierung und bisweilen auch zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätig-

keit, sind die Städte auf eine Aufnahme von Krediten angewiesen. Um den Haushalt zu entlas-

ten oder die Planungssicherheit zu erhöhen, steigt gleichermaßen der Handlungsbedarf einer 

strategischen Auseinandersetzung mit dem Kreditmanagement. Die zielorientierte Steuerung 

des Schuldenportfolios ist dabei zu einer besonderen Aufgabe kommunaler Finanzpolitik gewor-

den. Grundlage für ein ausgewogenes Kreditmanagement ist eine breitgefächerte Gläubi-

gerstruktur, um strategiekonforme Kreditangebote aus dem gesamten Kapitalmarktbereich zu 

wirtschaftlichen Konditionen zu erhalten. Ein zielorientiertes Kreditmanagement basiert dabei 

auf folgenden Grundsätzen: 

• Entwicklung einer strategischen Ausrichtung im Spannungsfeld von Zinssicherheit und 

Zinsoptimierung, 

• Beobachtung der Kapitalmärkte, 

• Analyse der möglichen Einflussfaktoren auf die Zinssätze, 

• Zielorientierte Steuerung des Kreditportfolios, 

• Auswahl und Anwendung geeigneter Finanzierungsinstrumente, 

• Analyse des derzeitigen Schuldenbestandes und Risikomonitoring unter Einbeziehung 

zukünftiger Kreditbedarfe. 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hatte zum Prüfungszeitpunkt für ihr Kreditmanagement noch 

keine grundlegenden, strategischen Festlegungen schriftlich fixiert. 

Eine Stadt sollte den Handlungsrahmen und die strategische Ausrichtung für ihr Kreditportfolio 

festlegen, zum Beispiel in einer Dienstanweisung oder Richtlinie. Insbesondere Zinsänderungs-

risiken und Klumpenrisiken sollte sie dabei im Blick behalten. Die Regelungen sollten unter Be-

teiligung der politischen Gremien getroffen werden. Neben strategischen Festlegungen sollte 

eine Stadt für Kreditaufnahmen Verfahrensvorgaben und Entscheidungsbefugnisse verbindlich 

und widerspruchsfrei regeln. 

Die Aufgabe des Kreditmanagements ist in der Stadt Gronau (Westf.) organisatorisch dem 

Fachdienst 200 „Finanzmanagement/Steuerwesen“ zugeordnet. Unterschriftsbefugnisse für 
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abzuschließende Kreditverträge regelt die Stadt in ihrer Zuständigkeitsordnung zur Hauptsat-

zung. In ihrem Handeln orientiert sie sich an entsprechenden Mustersatzungen des Deutschen 

Städtetags. Die Stadt verfolgt nach eigener Aussage ein sicherheitsorientiertes und auf Wirt-

schaftlichkeit fokussiertes Kreditmanagement. Sie achtet streng darauf, ihr Kreditportfolio mög-

lichst gering zu halten. Die Stadt überprüft ihre geplanten Maßnahmen laufend darauf, ob diese 

für eine Finanzierung mit geförderten Kreditprogrammen in Frage kommen. 

Bereits im Jahr 2011 hat die Stadt Gronau (Westf.) stadtspezifische Modalitäten für eine kom-

munale Schuldenbremse festgelegt. In den Jahren 2012 und 2022 hat sie ihre Schuldenbremse 

jeweils angepasst. Die Inanspruchnahme der in der jeweiligen Haushaltssatzung festgelegten 

Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten kann demnach um maximal zwei Millionen 

Euro verringert werden, sofern der erwirtschaftete Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 

die ordentliche Tilgungsleistung für Investitionskredite mindestens in gleicher Höhe übersteigt. 

Die Schuldenbremse trägt somit sowohl der aktuellen Liquiditätssituation als auch dem Investiti-

onsbedarf der Stadt Rechnung. 

Strategische Festlegungen für die Aufnahme von Krediten hat die Stadt Gronau (Westf.) bisher 

nicht in einer Dienstanweisung oder Richtlinie schriftlich formuliert. Verbindliche fixierte Vorga-

ben können helfen, die Transparenz des Zustandekommens künftiger Kreditentscheidungen zu 

verbessern. Sie dokumentieren zudem den Willen des Rates der Stadt, welche Arten von Kre-

ditgeschäften und gegebenenfalls Risiken die Verwaltung eingehen darf. Dies führt zu mehr 

Verbindlichkeit und schafft Rechtssicherheit für die Entscheidungstragenden. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie bereits von ihr geplant - grundlegende strategische 

und organisatorische Festlegungen für die Aufnahme von Krediten formulieren. Der Hand-

lungsrahmen sollte Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse, Verfahrensregelungen und 

einen klar definierten zulässigen Umfang von Kreditgeschäften enthalten. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat diese Empfehlung bereits während der Prüfung umgesetzt. Im 

Dezember 2025 hat sie eine Dienstanweisung für das Kredit- und Schuldenmanagement und 

Kapitalanlagen in Kraft gesetzt und diese dem Rat am 28. Januar 2026 zur Kenntnis gegeben.  

Die konkrete Ausgestaltung ist abhängig vom Kreditportfolio einer Kommune und ist individuell 

an ihre strategische Ausrichtung anzupassen. Neben strategischen Festlegungen und Zielset-

zungen sollte eine Richtlinie insbesondere Regelungen zu folgenden Aspekten enthalten: 

• Der Anwendungsbereich der Vorgaben sollte die Aufnahme von Investitions- und Liquidi-

tätskredite sowie deren Umschuldung und Prolongation erfassen. 

• Die wesentlichen Ziele und Grundsätze ihres Kreditmanagements sollte die Stadt Gronau 

(Westf.) verbindlich festlegen. Solche Ziele könnten zum Beispiel sein: Gewährleistung 

der Liquidität, Minimierung von Zinsleistungen oder die möglichst weitreichende Reduzie-

rung von Zinsänderungsrisiken. Bei Zielkonflikten sollte die Stadt Prioritäten festlegen. 

• Zum Geltungsbereich der Regelungen sollten neben dem Kernhaushalt auch eventuelle 

Ausgliederungen der Stadt Gronau (Westf.) gehören. 

• Die Stadt Gronau (Westf.) sollte Regelungen zum Einsatz bestimmter Finanzierungsin-

strumente treffen, beispielsweise zum Einsatz derivativer Finanzgeschäfte, strukturierter 
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Finanzierungsinstrumente oder einer Aufnahme von Krediten in fremder Währung. 

Schließt die Stadt bestimmte Instrumente, etwa Fremdwährungskredite oder derivative 

Finanzgeschäfte aus, sollte sie dies explizit regeln. 

• Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse sollten eindeutig und widerspruchsfrei ge-

regelt werden. Sie können gegebenenfalls nach Volumen gestaffelt werden. 

• Zum Verfahren der Kreditaufnahme sollten verbindliche Vorgaben bestehen. 

• Für die Angebotseinholung und -auswertung sollte geregelt werden, dass grund-

sätzlich mehrere Angebote einzuholen sind. Zudem sollte die Stadt Gronau 

(Westf.) regeln, welche Informationen die Angebote mindestens enthalten müssen. 

• Die Dokumentation der Angebotseinholung und Entscheidungsfindung sollte 

schriftlich erfolgen. Die wesentlichen entscheidungserheblichen Umstände sollten 

dokumentiert werden. 

• Kontroll- und Berichtspflichten sollten angepasst an die örtlichen Verhältnisse fest-

gelegt werden. Dies ist besonders von der Komplexität und dem Risikopotential 

des Portfolios abhängig. Geregelt werden sollte, wer an wen in welchem Turnus 

und mit welchen Inhalten berichtet. Gegebenenfalls können zu den verfolgten Zie-

len passende Kennzahlen definiert werden. 

Daneben kann die Stadt Gronau (Westf.) weitere Aspekte in ihre Regelungen aufnehmen. Be-

griffsbestimmungen oder Vorgaben zur Messung der Zielerreichung und Risikoabsicherung 

könnten eine Dienstanweisung zum Kreditmanagement gegebenenfalls sinnvoll ergänzen. Es 

gibt geeignete Muster für Richtlinien zum kommunalen Kreditmanagement, die die Stadt in 

Gänze oder auszugsweise als Vorlage heranziehen kann.21 Zudem hat die Kommunale Ge-

meinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zu Fragestellungen des Zins- und Schul-

denmanagements sowie der Risikosteuerung kommunaler Schulden berichtet.22 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat zwar bisher keine Ziele und Grundsätze für ihr Kreditmanage-

ment schriftlich fixiert, allerdings wendet sie die oben beschriebenen Mindestinhalte in der Pra-

xis bereits an. Auf dieser Grundlage möchte die Stadt nach eigener Aussage zeitnah grundle-

gende strategische und organisatorische Festlegungen für die Aufnahme von Krediten ver-

schriftlichen. 

1.5.3.2 Kreditportfolio und Berichtswesen 

 Die Stadt Gronau (Westf.) hat jederzeit einen Überblick über ihr Kreditportfolio. Sie hat we-

sentliche Informationen zu ihrem Kreditmanagement in ihr Berichtswesen integriert. 

Eine Stadt sollte jederzeit einen Überblick über ihr Kreditportfolio haben und über die Entwick-

lung regelmäßig berichten. Daneben sollte sie einen ausreichenden Informationsfluss zwischen 

 

21 Deutscher Städtetag 2015: Kommunales Zins- und Schuldenmanagement – Muster für Dienstanweisungen: abrufbar unter 
https://www.staedtetag.de/themen/finanzmanagement-muster-dienstanweisungen, Download 19.08.2022. 

22 Vgl. KGSt 2019: Kennzahlenset – Zins- und Schuldenmanagement und kreditbezogenes Berichtswesen, KGSt-Bericht Nr. 12/2019; 
sowie KGSt 2014, Management und Risikosteuerung kommunaler Schulen, KGSt-Bericht Nr. 7/2014, www.kgst.de, Download 
19.08.2022. 
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den Verantwortlichen des Kreditmanagements und den entsprechenden Entscheidungstragen-

den im Verwaltungsvorstand sicherstellen. Zudem sollte der Informationsfluss von der Verwal-

tung zur Politik gewährleistet werden. Mit den Informationen sollte die Stadt ihr Kreditportfolio 

zielorientiert steuern. 

Kreditportfolio Stadt Gronau (Westf.) zum 31. Dezember 2024  

Grund- und Kennzahlen 2024 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Tausend Euro 174.041 

   davon aus dem Programm Gute Schule 2020* in Tausend Euro 1.768 

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Tausend Euro 30.000 

Anteil der Kreditverbindlichkeiten in fremder Währung an Kreditverbindlichkeiten in Prozent 0,00 

Anzahl Derivate 0 

Anzahl der Kreditverträge 57 

   davon aus dem Programm Gute Schule 2020* 4 

Anzahl der Kreditgeber 10 

* Die Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ hat die Stadt zwar zu bilanzieren, Zins- und Tilgungsleis-

tungen erfolgen jedoch durch das Land. 

Berichtspflichten sollten angepasst an die örtlichen Verhältnisse festgelegt werden. Dies ist im 

Bereich des Kreditmanagements besonders von der Komplexität und dem Risikopotenzial des 

Portfolios abhängig. Die Inhalte sollten für Steuerungszwecke und zur Risikobewertung verwen-

det werden können. Das Kreditportfolio der Stadt Gronau (Westf.) hat zuletzt deutlich an Um-

fang zugenommen. Im Hinblick auf die sich möglicherweise weiter verschlechternde Haushalts-

lage könnte sich dieser Trend fortsetzen. Das Portfolio enthält keine potenziell risikobehafteten 

Finanzierungsinstrumente wie Fremdwährungskredite oder risikobehaftete Derivate. 

Die Stadt verfügt über ein standardisiertes Berichtswesen für die Entscheidungstragenden in 

Politik und Verwaltung sowie für die interessierte Öffentlichkeit. Sie berichtet hierin viermal jähr-

lich u. a. auch zum Kreditmanagement in standardisierter und nachvollziehbarer Form gegen-

über dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat. Wesentliche Inhalte sind  

• mögliche weitere Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr, 

• der Stand der Kreditaufnahmen sowie  

• die Zins- und Tilgungsleistungen. 

Darüber hinaus stellt die Stadt Informationen zur Schuldenstatistik des Konzerns Stadt Gronau 

(Westf.) bereit. 
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1.5.3.3 Anlagemanagement 

Sofern eine Stadt über einen längeren Zeitraum oder temporär über erhebliche liquide Mittel 

verfügt, kann sie diese Mittel anlegen. Bei der Anlage der verfügbaren Mittel ist auf den Drei-

klang  

• einer ausreichenden Sicherheit, 

• der Verpflichtung zur Sicherstellung der Liquidität sowie 

• eines angemessenen Ertrags  

zu achten. Die individuelle Ausrichtung und Gewichtung dieser Ziele ist abhängig von der stra-

tegischen Ausrichtung einer Stadt. Daneben spielt für viele Städte die Nachhaltigkeit eine zu-

nehmend stärkere Rolle bei der Entscheidung zum Abschluss von Finanzanlagen. 

Städte verfolgen auch langfristige Anlageziele. Beispielsweise treffen Städte Vorsorge zur lang-

fristigen Sicherung der zukünftigen Zahlungsverpflichtungen für Pensionen. Dies kann u. a. 

durch Einzahlung in den entsprechenden Versorgungsfonds gelingen. 

 Feststellung 

Für ihr Anlagemanagement hatte die Stadt Gronau (Westf.) zum Prüfungszeitpunkt noch kei-

nen grundlegenden und strategischen Handlungsrahmen schriftlich fixiert. 

Eine Stadt sollte einen Handlungsrahmen für ihr Anlageportfolio schriftlich festlegen, zum Bei-

spiel in einer Dienstanweisung oder Richtlinie. Die Stadt sollte insbesondere regeln, welche An-

lageinstrumente die Verwaltung nutzen und welche Risiken sie gegebenenfalls eingehen darf. 

Die Regelungen sollten unter politischer Beteiligung beschlossen werden. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat in ihrer Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung festgelegt, 

dass Kassenbestände - soweit möglich und wirtschaftlich - sicher und Ertrag bringend durch die 

verantwortliche Person für die Zahlungsabwicklung oder dessen Vertretung anzulegen sind. Ei-

nen verbindlichen Handlungsrahmen für ihr Anlagemanagement hat die Stadt bisher nicht in ei-

ner Dienstanweisung oder Richtlinie definiert. Jedoch ist die Erarbeitung eines schriftlich fixier-

ten Rahmens zeitnah vorgesehen. 

Anlageportfolio Stadt Gronau (Westf.) zum 31. Dezember 2024 in Tausend Euro 

Grund- und Kennzahlen 2024 

Liquide Mittel  18.619 

Wertpapiere des Umlaufvermögens  0 

Wertpapiere des Anlagevermögens  3.404 

   davon Anteile am Versorgungsfonds 3.368 

Ausleihungen  1.099 

Unter Beachtung der gesicherten jederzeitigen Zahlungsfähigkeit verfolgt die Stadt Gronau 

(Westf.) mit Kapitalanlagen grundsätzlich die Ziele einer angemessenen Renditeerzielung und 

einer gleichzeitigen Absicherung gegen Verluste. Die Stadt möchte ihr Geldvermögen im Falle 

vorhandener überschüssiger Liquidität somit nicht nur nominal, sondern auch real in seiner 
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Substanz erhalten. Sie agiert in der Praxis sicherheitsorientiert. In den letzten Jahren hat die 

Stadt allerdings mangels überschüssiger Liquidität keine Geldanlagen getätigt. Zahlmittelbe-

stände sind in der Praxis auf dem Girokonto der Stadt verblieben, um die Zahlungsfähigkeit si-

cherzustellen. 

Zur Absicherung zu erwartender zukünftiger Pensionsverpflichtungen bedient die Stadt auf 

Grundlage von Berechnungen ihrer Versorgungskasse seit 2019 einen Versorgungsfonds. Die 

Entscheidung über die Modalitäten trifft der Hauptverwaltungsbeamte in enger Abstimmung mit 

dem Verwaltungsvorstand. Der Rat ist über die Budgetbildung im jeweiligen Haushaltspla-

nungsverfahren eingebunden. Eine Berichtserstattung erfolgt jährlich über den Jahresab-

schluss. Die Stadt prüft regelmäßig die Fortführung der Bedienung des Versorgungsfonds unter 

Berücksichtigung der jeweils aktuellen Haushaltslage. 

Eine Kommune sollte auch dann grundlegende strategische Festlegungen formulieren, wenn 

sie ausschließlich sicherheitsorientiert operiert und riskante Geldanlagen meidet. In diesen Fäl-

len können sich die Regelungen jedoch auf die wesentlichen Aspekte beschränken. Unter an-

derem sollte der Wille des Rates der Stadt Gronau (Westf.) dokumentiert sein, welche Arten von 

Geldanlagen zugelassen sind und gegebenenfalls welche Risiken die Verwaltung eingehen 

darf. Dieses führt zu mehr Verbindlichkeit und Rechtssicherheit für die Entscheidungstragen-

den. Vorgaben zur strategischen Ausrichtung und zu Entscheidungsbefugnissen sowie Verfah-

rensregelungen verbessern die Transparenz bei Anlageentscheidungen. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte sich - wie bereits von ihr geplant - für ihr Anlagemanage-

ment einen verbindlichen Handlungsrahmen geben und diesen schriftlich fixieren. Dieser 

Handlungsrahmen sollte zumindest wesentliche Inhalte abdecken. 

Auch dieser Empfehlung ist die Stadt Gronau (Westf.) mit der im Dezember 2025 in Kraft ge-

setzten Dienstanweisung für das Kredit- und Schuldenmanagement und Kapitalanlagen bereits 

gefolgt. 

Die Stadt Gronau (Westf.) möchte nach eigener Aussage zeitnah verbindliche Vorgaben in ei-

ner Dienstanweisung oder Richtlinie zum Anlagemanagement regeln und mit den Regelungen 

zum Kreditmanagement zusammenfassen (vgl. Kapitel „1.5.3.1 Strategische Ausrichtung des 

Kreditmanagements und Verfahren bei Kreditaufnahmen“). Sie kann die Vorgaben an ihre kon-

kreten Bedürfnisse anpassen und ihre Vorgaben auf die folgenden Mindestinhalte beschränken: 

• Der Anwendungsbereich der Vorgaben sollte regeln, für welche Art von Finanzgeschäf-

ten die Regelungen anzuwenden sind. 

• Die wesentlichen Anlageziele und Grundsätze ihres Anlagemanagements sollte die Stadt 

verbindlich festlegen, bestehende Zielkonflikte benennen und Prioritäten definieren. Ziele 

des Anlagemanagements könnten sein: 

• Die Erwirtschaftung angemessener Erträge unter Berücksichtigung ausreichender 

Sicherheit und Verfügbarkeit der Geldanlagen. Unter Umständen die Inkaufnahme 

niedriger oder sogar negativer Zinsen zur Reduzierung von Anlagerisiken. 
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• Eine Beschränkung von Einlagen auf Finanzinstitute, die einem institutsbezogenen 

Sicherungssystem zugehörig sind, um das Risiko eines Totalverlustes soweit mög-

lich auszuschließen. 

• Zum Geltungsbereich der Regelungen sollten neben dem Kernhaushalt auch eventuelle 

Ausgliederungen der Stadt gehören. Falls die Ausgliederungen Anlageentscheidungen, 

gegebenenfalls in einem bestimmten Rahmen, in eigener Verantwortung treffen, sollte 

dies dokumentiert sein. 

• Die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit bestimmter Anlageinstrumente. Die Stadt kann ein-

zelne Anlageinstrumente explizit ausschließen oder in einem bestimmten Rahmen zulas-

sen, beispielsweise den Einsatz von Derivaten oder Anleihen mit Bonitätsanforderung an 

den Kontrahenten beziehungsweise die Emittenten. Auch hinsichtlich der Laufzeiten und 

Risikoklassen nach dem Wertpapierhandelsgesetz23 könnten Vorgaben getroffen werden. 

• Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse sollten eindeutig und widerspruchsfrei ge-

regelt werden. Sie können gegebenenfalls nach Volumen gestaffelt werden. 

• Zum Verfahren der Geldanlage sollten verbindliche Vorgaben bestehen. 

• Für die Angebotseinholung und -auswertung sollte geregelt werden, unter welchen Vo-

raussetzungen gegebenenfalls mehrere Angebote einzuholen sind. 

• Die Dokumentation der Angebotseinholung und der Entscheidungsfindung sollte schrift-

lich erfolgen. Die wesentlichen entscheidungserheblichen Umstände sollten dokumentiert 

werden. 

• Kontroll- und Berichtspflichten sollten angepasst an die örtlichen Verhältnisse festgelegt 

werden. Dies ist insbesondere abhängig von der Komplexität und dem Risikopotenzial 

des Portfolios. Geregelt werden sollte wer an wen in welchem Turnus und mit welchen 

Inhalten berichtet. 

Die Stadt Gronau (Westf.) kann daneben weitere Aspekte in ihre Festlegungen aufnehmen. Be-

griffsbestimmungen oder Vorgaben zur Messung der Zielerreichung und Risikoabsicherung 

könnten eine Dienstanweisung zum Anlagemanagement unter Umständen sinnvoll ergänzen. 

Dies gilt vor allem, wenn sich die Komplexität des Portfolios erhöht. Die bereits in Kapitel 

1.5.3.1 „Strategische Ausrichtung des Kreditmanagements und Verfahren bei Kreditaufnahmen“ 

genannten Muster-Richtlinien und Berichte enthalten auch Vorgaben zu einem kommunalen 

Anlagemanagement, welche die Stadt in Gänze oder auszugsweise als Vorlage heranziehen 

kann. 

 

23 Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 754) geändert worden ist. 
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1.6 Anlage: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2025/2026 - Haushaltssteuerung 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) führt regelmäßig Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-

gen in den dezentralen Organisationseinheiten durch. Gesamtstädtische 

Vorgaben und Standards liegen bislang nicht vor, eine entsprechende 

Dienstanweisung befindet sich derzeit aber in der Entwicklung. 

44 E1.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie bereits von ihr geplant - gesamt-

städtische Mindeststandards für die Durchführung von Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen in einer Dienstanweisung regeln und den dezentra-

len Organisationseinheiten Arbeitshilfen bereitstellen. Sie kann dafür auf 

gute Ansätze einzelner Organisationseinheiten zurückgreifen. 

46 

   E1.2 

Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, sollte der Rat der Stadt 

Gronau (Westf.) Wertgrenzen nach § 13 Abs. 1 KomHVO NRW festle-

gen, oberhalb derer ein Wirtschaftlichkeitsvergleich verpflichtend durch-

zuführen ist. 

46 

Kredit- und Anlagemanagement 

F2 

Die Stadt Gronau (Westf.) hatte zum Prüfungszeitpunkt für ihr Kreditma-

nagement noch keine grundlegenden, strategischen Festlegungen schriftlich 

fixiert. 

47 E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie bereits von ihr geplant - grundle-

gende strategische und organisatorische Festlegungen für die Aufnahme 

von Krediten formulieren. Der Handlungsrahmen sollte Zuständigkeiten, 

Entscheidungsbefugnisse, Verfahrensregelungen und einen klar defi-

nierten zulässigen Umfang von Kreditgeschäften enthalten. 

48 

F3 

Für ihr Anlagemanagement hatte die Stadt Gronau (Westf.) zum Prüfungs-

zeitpunkt noch keinen grundlegenden und strategischen Handlungsrahmen 

schriftlich fixiert. 

51 E3 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte sich - wie bereits von ihr geplant - für ihr 

Anlagemanagement einen verbindlichen Handlungsrahmen geben und 

diesen schriftlich fixieren. Dieser Handlungsrahmen sollte zumindest we-

sentliche Inhalte abdecken. 

52 
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Tabelle 2: Jahresergebnisse und Jahresergebnisse ohne außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CUIG Stadt Gronau (Westf.) in Tausend Euro 2019 bis 
2028 

Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Jahresergebnis 2.496 -2.033 15.681 -1.578 -4.355 -15.388 -21.097 -15.884 -13.303 -12.276 

Jahresergebnis ohne außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CUIG 2.496 -5.520 13.881 -1.846 -8.476 -15.388 -21.097 -15.884 -13.303 -12.276 

Tabelle 3: Jahresergebnis je EW* in Euro 2019 bis 2023 

Jahr Gronau (Westf.) Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert (Me-

dian) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

2019 51,92 -256 -33,38 24,74 70,05 332 28 

2020 -42,07 -117 7,87 44,58 112 323 34 

2021 323 -202 43,18 115 182 343 34 

2022 -32,18 -959 -13,69 95,23 204 319 34 

2023 -87,22 -144 9,82 97,88 142 341 33 

Tabelle 4: Jahresergebnis ohne außerordentlichen Ertrag NKF-CUIG je EW in Euro 2020 bis 2023 

Jahr Gronau (Westf.) Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert (Me-

dian) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

2020 -114 -172 -100 12,18 89,83 223 32 

2021 286 -225 5,06 47,60 137 332 34 

2022 -37,65 -1.014 -45,58 20,98 162 298 33 

2023 -170 -274 -51,62 8,62 81,36 302 32 
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Tabelle 5: Eigenkapital Stadt Gronau (Westf.) in Tausend Euro 2019 bis 2024 

Kennzahlen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Eigenkapital 92.467 89.695 106.124 104.623 99.609 84.363 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 

Eigenkapital 1 92.467 89.695 106.124 104.623 99.609 84.363 

außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG 0 3.487 1.800 268 4.120 0 

Eigenkapital 1 ohne Bilanzierungshilfe NKF-CUIG in Tausend Euro 92.467 86.209 100.837 99.068 89.934 74.688 

Sonderposten für Zuwendungen 113.039 112.180 116.845 116.515 120.837 123.404 

Sonderposten für Beiträge 17.954 17.916 18.318 18.759 18.617 18.763 

Eigenkapital 2 223.459 219.791 241.286 239.897 239.064 226.530 

Eigenkapital 2 ohne Bilanzierungs-hilfe NKF-CUIG 223.459 216.305 235.999 234.342 229.388 216.855 

Eigenkapital 2 223.459 219.791 241.286 239.897 239.064 226.530 
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Tabelle 6: Gesamtverbindlichkeiten Konzern Stadt Gronau (Westf.) in Tausend Euro 2023 

Grunddaten Kernhaushalt 2023 

Verbindlichkeiten Kernhaushalt 193.222 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen 0 

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 768 

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 6.906 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.078 

Ausleihungen an Sondervermögen 0 

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 187 

Forderungen gegenüber Sondervermögen 0 

Verbindlichkeiten Mehrheitsbeteiligungen und Sondervermögen* 64.591 

Zu eliminierende Verbindlichkeiten der Beteiligungen untereinander 489 

Verbindlichkeiten Konzern Stadt Gronau (Westf.) 248.385 

* Beteiligungen: Stadtwerke Gronau GmbH, Abwasserwerk Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 
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2. Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 

2.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Gronau (Westf.) im Prüfge-

biet Zahlungsabwicklung und Vollstreckung stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend 

dar. 

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Zahlungsabwicklung 

Die Stadt Gronau (Westf.) ist in der Zahlungsabwicklung bereits gut aufgestellt, zeigt aber ver-

einzelt noch Optimierungspotenzial. Sowohl der Personaleinsatz als auch die Aufwendungen je 

Einzahlung stellen sich interkommunal unauffällig dar. Die Stadt verarbeitet Zahlungseingänge 

bereits zu einem großen Teil automatisiert. Sie ist bestrebt, den Anteil der vollautomatisierten 

Bearbeitungen zu erhöhen. 

Vorteilhaft auf den Ressourceneinsatz wirkt sich aus, dass die Stadt Gronau (Westf.) die Mög-

lichkeit der SEPA-Lastschrift bereits nutzt und das Verfahren proaktiv bewirbt. Auch die geringe 

Anzahl ungeklärter Ein- und Auszahlungen entlastet die Zahlungsabwicklung. Um diese weiter 

zu verringern, sollte die Stadt auf rechtzeitige Sollstellungen hinwirken. 

Die analysierten Prozesse hat die Stadt Gronau (Westf.) gut strukturiert. Im Mahnwesen erzielt 

sie eine im interkommunalen Vergleich unter dem Durchschnitt liegende Erfolgsquote. Im Be-

reich des E-Payment bietet die Stadt bereits ein breites Spektrum elektronischer Serviceleistun-

gen an. Der schrittweise Ausbau des E-Payment-Angebots sollte - wie von der Stadt vorgese-

hen - weiterverfolgt und durch klare schriftliche Vorgaben flankiert werden. 

Vollstreckung 

Trotz eines personellen Ausbaus des Vollstreckungsaußendienstes liegt der Bestand der Voll-

streckungsforderungen je Vollzeit-Stelle im Jahr 2024 im interkommunalen Durchschnitt. Die Er-

folgsquote bei den eigenen Vollstreckungsforderungen ist vergleichsweise hoch. 

Die Stadt Gronau (Westf.) lässt die Abnahme von Vermögensauskünften sowie die Eintragun-

gen in das Schuldnerverzeichnis gemäß § 284 Abs. 9 AO bislang durch einen Gerichtsvollzie-

her vornehmen. Im Hinblick auf mögliche Optimierungspotenziale überprüft sie das Verfahren 

regelmäßig. 
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2.2 Aufbau des Teilberichtes 

Die Kapitel dieses Teilberichtes beginnen mit einer wertenden Aussage zu unserem Prüfungs-

ergebnis. Wertungen, die eine Stellungnahme der Stadt nach § 105 Abs. 6 und 7 der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) notwendig machen, bezeichnen wir 

als Feststellung. 

Anschließend folgt kursiv gedruckt die Sollvorstellung. Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und 

das Prüfungsziel im Kapitel dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Städte 

gültig, z. B. auf Basis der aktuell geltenden Gesetzeslage. 

Ausgehend von diesem Soll analysieren wir die individuelle Situation in der geprüften Stadt und 

weisen dabei erkannte Verbesserungspotenziale als Empfehlung aus. 

Weitere allgemeine Ausführungen zur Struktur der Teilberichte stehen im Vorbericht. 

2.3 Inhalte, Ziele und Methodik 

Die Prüfung im Prüfgebiet Zahlungsabwicklung und Vollstreckung beschäftigt sich im Wesentli-

chen mit der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. Sie stützt sich auf ermittelte Kennzahlen 

zur Beurteilung des Ressourceneinsatzes24. Unterstützend betrachtet die gpaNRW Teilpro-

zesse anhand von Checklisten. 

Die Prüfung untergliedert sich in die zwei Handlungsfelder 

• Zahlungsabwicklung und 

• Vollstreckung. 

Eine Rechtmäßigkeitsprüfung der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung wird im Rahmen der 

Prüfung nicht durchgeführt. Ziel der Prüfung ist es, auf Steuerungs- und Optimierungsmöglich-

keiten hinzuweisen. Dazu liefert die gpaNRW den Städten in der Prüfung eine aktuelle Stand-

ortbestimmung und zeigt mögliche Schwachstellen auf. Eine tiefgreifende Analyse der Kenn-

zahlen der Vollstreckung ist allerdings nicht Gegenstand dieser Prüfung. 

2.4 Zahlungsabwicklung 

 In der Zahlungsabwicklung der Stadt Gronau (Westf.) liegen Personaleinsatz und Aufwen-

dungen interkommunal im unauffälligen Bereich. Der Automatisierungsgrad ist fortgeschrit-

ten und ungeklärte Ein- und Auszahlungen treten vergleichsweise selten auf. 

Die Zahlungsabwicklung einer Stadt sollte die Einzahlungen auf den Geschäftskonten wirt-

schaftlich bearbeiten. Dafür ist ein hoher Automatisierungsgrad erforderlich. Nicht zuordenbare 

 

24 Die in den Berechnungen zu Grunde gelegten Personal- und Sachaufwendungen stützen sich auf den KGSt-Bericht „Kosten eines 
Arbeitsplatzes“ in der jeweils aktuellen Fassung. 
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Einzahlungen auf den Geschäftskonten sind unverzüglich zu klären. Die Zahlungsabwicklung 

für Dritte ist wirtschaftlich wahrzunehmen. 

Die Aufgaben der Zahlungsabwicklung sind vielfältig. Grundsätzlich ist auch die Vollstreckung 

der Zahlungsabwicklung zuzuordnen. Die gpaNRW stellt diese Inhalte getrennt dar. Zunächst 

wird auf die Zahlungsabwicklung eingegangen. Zu den Tätigkeiten im engeren Sinne (i. e. S.) 

zählen wir im Wesentlichen die  

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs, 

• Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse in der Zahlungsabwicklung, 

• Offene-Posten-Verwaltung, 

• Überzahlungen und ungeklärte Ein- / Auszahlungen, 

• Belegablage und Archivierung für die Zahlungsabwicklung, 

• Liquiditätssicherung und kurzfristige Liquiditätsplanung, 

• Mahnläufe offener Forderungen sowie 

• Verwahrung von Wertgegenständen. 

Nicht zu den regelmäßigen Aufgaben der Zahlungsabwicklung zählen wir Tätigkeiten, die der 

Geschäftsbuchführung zuzuordnen sind und eventuell zentral wahrgenommene Aufgaben (z. B. 

Stundungen, Niederschlagungen und der Erlass von Forderungen). 

Auf die Tätigkeiten der Vollstreckung gehen wir im Kapitel 2.5 Vollstreckung näher ein.  

Als Indikator für die Wirtschaftlichkeit analysiert die gpaNRW zunächst die Aufwendungen und 

den Personaleinsatz in der Zahlungsabwicklung. Ergänzend werden ausgewählte Prozesse im 

Forderungsmanagement betrachtet. 

2.4.1 Aufwendungen 

Die Stadt Gronau (Westf.) setzte 2024 für die Bearbeitung der Einzahlungen auf den verschie-

denen Geschäftskonten 3,67 Vollzeit-Stellen in der Sachbearbeitung und 0,25 Vollzeit-Stellen 

für den Overhead ein. 

Hierfür entstanden Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von 344.983 Euro in 2024. 

Daraus resultieren Aufwendungen je Einzahlung in Höhe von 4,95 Euro. Im interkommunalen 

Vergleich positioniert sich die Stadt Gronau (Westf.) damit wie folgt: 
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Aufwendungen Zahlungsabwicklung je Einzahlung in Euro 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 21 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Stadt Gronau (Westf.) konnte die Aufwendungen je Einzahlung zuletzt verringern und liegt 

mit ihrem Wert seit 2023 unterhalb des Medians. Auf die Einzahlungen wird im nachstehenden 

Kapitel näher eingegangen. 

2.4.2 Einzahlungen 

Einen wesentlichen Teil der Arbeit der Beschäftigten in der Zahlungsabwicklung nehmen die 

Buchung der Einzahlungen sowie die Verarbeitung der Kontoauszüge ein. 

Wir erfassen alle Einzahlungen auf den Geschäftskonten, die eine Stadt zu verwalten hat. Dies 

umfasst auch die Einzahlungen auf den Geschäftskonten für Dritte im Rahmen öffentlich-rechtli-

cher Vereinbarungen sowie für die Abwicklung fremder Finanzmittel. Eine Einzahlung kann 

mehrere Forderungen betreffen. Auch bei den Lastschriften wird nur der Zahlungseingang des 

Gesamtpakets als eine Einzahlung berücksichtigt. 

Nicht berücksichtigt werden Geschäftskonten, die in die Bewirtschaftung einer Organisations-

einheit übertragen wurden. Ein häufig auftretender Fall ist die Abwicklung von Schulgirokonten. 
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Anzahl der Einzahlungen auf den Geschäftskonten Stadt Gronau (Westf.) 2020 bis 2024 

Grundzahlen 2020 2021 2022 2023 2024 

Einzahlungen auf allen Geschäftskonten 61.853 63.733 64.600 67.802 69.689 

davon Einzahlungen auf allen Geschäftskonten für  

Verkehrsordnungswidrigkeiten 
9.928 10.576 9.702 13.104 13.803 

davon Einzahlungen auf allen Geschäftskonten für Dritte 0 0 0 0 0 

Lastschriften* in den Lastschriftläufen 282.804 242.241 244.595 262.069 264.176 

* auf Grundlage vorliegender Single Euro Payments Area (SEPA)-Mandate  

Die gestiegene Zahl der Einzahlungen auf allen Geschäftskonten zwischen 2020 und 2024 führt 

die Stadt Gronau (Westf.) im Wesentlichen auf die gestiegene Einwohnerzahl und die gesun-

kene Anzahl von Barzahlungen zurück. 

Die tägliche Bearbeitung der Einzahlungen stellt die prägende Sachbearbeitung in der Zah-

lungsabwicklung i. e. S. dar. Daher berücksichtigt die gpaNRW sämtliche Vollzeit-Stellen in der 

Sachbearbeitung unabhängig von der einzelnen Aufgabe und stellt sie der Zahl der Einzahlun-

gen gegenüber. 

Einzahlungen je Vollzeit-Stelle Zahlungsabwicklung 2020 bis 2024 

 

Der Vergleichskorridor erfasst den Wertebereich der Städte zwischen dem ersten und dritten 

Viertelwert. Oberhalb und unterhalb des Vergleichskorridors liegen die jeweils 25 Prozent der 

Städte mit den höchsten bzw. niedrigsten Werten. 

Die Tabelle 2 in der Anlage enthält die Werte zur Abbildung. 

In den interkommunalen Vergleich des Jahres 2024 sind 21 Werte eingeflossen, die sich wie 

folgt verteilen: 
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In der Stadt Gronau (Westf.) werden seit 2023 vergleichsweise viele Einzahlungen je Vollzeit-

Stelle bearbeitet. Einen erheblichen Einfluss auf diese Kennzahl hat der Automatisierungsgrad in 

der Zahlungsabwicklung. Ein hoher Anteil an automatisierter Verarbeitung von Einzahlungen ver-

meidet manuelle Arbeiten und ist damit ein wesentlicher Einflussfaktor auf die benötigten perso-

nellen Ressourcen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) nutzt bereits seit 2017 für die Bearbeitung von Zahlungseingängen 

ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge. Die jeweils aktu-

ellen Umsatzdateien werden täglich aus dem verwendeten Bankprogramm in das kommunale 

Finanzverfahren importiert. Dort erfolgt eine automatisierte Auswertung der Buchungstexte. 

Bei korrekt angegebenem Verwendungszweck wird ein Buchungsvorschlag generiert. Sofern 

der vorgeschlagene offene Posten im System eindeutig zugeordnet werden kann, erfolgt eine 

Übernahme der Buchung durch Freigabe. Um das Verfahren weiter zu optimieren, legt die Stadt 

laufend Muster für verschiedene Eingangszahlungen an. 

Ist der Verwendungszweck hingegen unvollständig, fehlerhaft oder fehlt er ganz, kann kein Bu-

chungsvorschlag erfolgen. In diesen Fällen ist eine manuelle Recherche mithilfe verschiedener 

Suchfunktionen erforderlich. Die entsprechende Buchung erfolgt dann nach manueller Eingabe 

des zugehörigen Kassenzeichens. 

Auch elektronische Einzahlungen über das Online-Bezahlsystem Paypal bearbeitet die Stadt au-

tomatisiert (vgl. Kapitel 2.4.3.2 Prozess E-Payment). Auch hier werden die Zahlungsdaten zu-

nächst in die Finanzsoftware eingelesen und vor der endgültigen Verarbeitung auf Richtigkeit 

geprüft. Derzeit fallen zwar noch wenige Einzahlungen per Paypal an, künftig ist nach Einschät-

zung der Stadt jedoch mit einer stetigen Zunahme zu rechnen. 

Weitere Möglichkeiten, die Bearbeitung von Zahlungseingängen zu optimieren und hierdurch 

den Arbeitsaufwand zu reduzieren, ergeben sich aus einer 

• Steigerung des Anteils der SEPA-Lastschriftmandate, 

• Reduzierung der ungeklärten Ein- und Auszahlungen sowie 

• Optimierung der Prozesse im Forderungsmanagement. 

Auf diese Punkte geht die gpaNRW in den nachstehenden Kapiteln näher ein. 
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2.4.2.1 SEPA-Lastschrift 

 Die Stadt Gronau (Westf.) nutzt die bereits Möglichkeit der SEPA-Lastschrift und bewirbt das 

Verfahren proaktiv. Dies trägt dazu bei, die Zahl offener Forderungen gering zu halten. Der 

Anteil der Lastschriften an den Einzahlungen liegt jedoch interkommunal noch unter dem 

Durchschnitt. 

Eine Stadt sollte darauf hinwirken, dass Zahlungspflichtige für wiederkehrende Forderungen 

SEPA-Lastschriftmandate erteilen. Das Lastschrifteinzugsverfahren erleichtert sowohl dem Zah-

lungspflichtigen als auch der Städte die Überwachung der Zahlungen und reduziert die offenen 

Forderungen. 

Ein SEPA-Lastschriftmandat ist die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-Lastschrif-

ten. Ein Mandat umfasst sowohl die Zustimmung des Zahlenden zum Einzug der Zahlung per 

SEPA-Lastschrift durch den Zahlungsempfangenden als auch den Auftrag an den eigenen Zah-

lungsdienstleistenden zur Einlösung der Zahlung. 

Anteil Lastschriften an Einzahlungen in Prozent 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 23 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Stadt Gronau (Westf.) macht von der Möglichkeit des SEPA-Lastschriftmandates Ge-

brauch. Sie betrachtet die Vorteile des Lastschriftverfahrens als ein wesentliches Potenzial für 

eine weitere Effektivitätssteigerung in der Zahlungsabwicklung. Die Stadt erreicht bisher noch 

einen unterdurchschnittlich hohen Anteil der Lastschriften an den Einzahlungen. 
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Um den Anteil der SEPA-Lastschriftmandate kontinuierlich zu steigern und dadurch Verwal-

tungsaufwand sowie Zahlungsausfälle weiter zu minimieren, ergreift die Stadt Gronau (Westf.) 

gezielte Maßnahmen. So wird jeder Mahnung standardmäßig ein SEPA-Lastschriftmandat-Vor-

druck beigefügt, um Zahlungspflichtigen die Nutzung dieses Verfahrens zu erleichtern. Darüber 

hinaus stellt die Stadt auf ihrer Internetseite ein digitales Formular zur Mandatserteilung zur 

Verfügung. Alternativ kann ein Mandat auch unkompliziert über eine eigens eingerichtete E-

Mail-Adresse erteilt werden. Im Rahmen von Vollstreckungsverfahren wird im persönlichen oder 

schriftlichen Kontakt zusätzlich aktiv auf die Möglichkeit der Teilnahme am Lastschriftverfahren 

hingewiesen. 

2.4.2.2 Ungeklärte Ein- und Auszahlungen 

 Die Stadt Gronau (Westf.) weist eine geringe Anzahl ungeklärte Ein- und Auszahlungen auf. 

Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Stadt gezielt Maßnahmen ergriffen hat, um 

fehlende Sollstellungen weitgehend zu vermeiden. 

Eine Stadt hat nach § 23 Abs. 1 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land 

Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) 

die ihr zustehenden Forderungen vollständig zu erfassen und rechtzeitig durchzusetzen. Hierbei 

sollte sie zusätzlichen Aufwand vermeiden. Der Zahlungseingang ist zu überwachen. Sobald 

eine Forderung entsteht, sollte daher unverzüglich die Sollstellung durch die jeweils zuständige 

Organisationseinheit erfolgen. Ungeklärte Zahlungsausgänge sollten eine Ausnahme darstellen. 

Ungeklärte Ein- und Auszahlungen Stadt Gronau (Westf.) 2020 bis 2024 

Grundzahlen 2020 2021 2022 2023 2024 

Neue ungeklärte Einzahlungen 1.341 1.116 1.256 1.321 962 

Neue ungeklärte Auszahlungen 617 711 894 707 560 

Bestehende ungeklärte Einzahlungen zum Stichtag 75 129 122 223 237 

Bestehende ungeklärte Auszahlungen zum Stichtag 33 58 19 73 92 

Auch wenn die Stadt Gronau (Westf.) die ungeklärten Ein- und Auszahlungen zum Stichtag 

(01. Januar eines jeden Jahres) nicht vollständig bearbeiten kann, sinkt die Fallzahl der neuen 

zu bearbeitenden ungeklärten Ein- und Auszahlungen 2024 jeweils auf einen Tiefstwert. Ergän-

zend weist die Stadt darauf hin, dass sie ungeklärte Ein- und Auszahlungen über den Stichtag 

hinaus bis zum 31. März verstärkt bearbeitet, damit diese noch im Jahresabschluss des Vorjah-

res berücksichtigt werden können. Dadurch gelingt ihr es, die Fallzahlen im ersten Quartal 

nochmals zu verringern. 
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Neue ungeklärte Zahlungseingänge je 10.000 Einzahlungen 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 21 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Ungeklärte Einzahlungen entstehen beispielsweise, wenn Zahlungen ohne oder mit unklarem 

Verwendungszweck eingehen oder bereits unmittelbar nach Versand einer Zahlungsaufforde-

rung erfolgen. In solchen Fällen kann die zugehörige Buchung im System noch nicht vorliegen, 

was die eindeutige Zuordnung erschwert. Ungeklärte Auszahlungen treten meist dann auf, 

wenn Beträge ausgezahlt werden, bevor eine entsprechende Anweisung erfasst werden 

konnte. 

Die Bearbeitung von ungeklärten Zahlungsein- und -ausgängen bindet grundsätzlich sowohl 

zentral in der Stadtkasse, als auch dezentral in den zuständigen Organisationseinheiten perso-

nelle Ressourcen. Um der Anforderung des § 23 Abs. 1 KomHVO NRW gerecht zu werden, be-

darf es der aktiven Mitwirkung der fachlich zuständigen Organisationseinheiten. Deren Sollstel-

lung ist Grundvoraussetzung für die Erfassung der Forderungen und der automatisierten Verar-

beitung von Zahlungseingängen. Die Automatisierung führt zur Vermeidung von unnötigen ma-

nuellen Nacharbeiten. 

Hinzu kommt, dass ohne Sollstellungen keine Überwachung und Beitreibung der Forderungen 

erfolgen kann. Bleibt die Zahlung einer solchen Forderung aus, kann dies nur manuell in den 

dezentralen Organisationseinheiten nachgehalten werden. Es ist daher zu erwarten, dass ne-

ben dem entstehenden Mehraufwand für eingehende Zahlungen auch Zahlungsausfälle für 

nicht erfasste bzw. nachgehaltene Forderungen entstehen. 
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Die Stadt Gronau (Westf.) weist vergleichsweise wenige ungeklärte Zahlungsein- und -aus-

gänge auf. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Stadt großen Wert darauf legt, feh-

lende Sollstellungen möglichst zu vermeiden. Hierfür wurden verschiedene Maßnahmen ange-

stoßen. In ihren Zahlungsaufforderungen weist die Stadt auf die Bedeutung eines korrekten und 

eindeutigen Verwendungszwecks hin. Zudem werden die Fachabteilungen regelmäßig an die 

fristgerechte Sollstellung und Kontierung entsprechend den Vorgaben der Dienstanweisung er-

innert. 

2.4.3 Prozessbetrachtungen 

Ergänzend zu den zuvor genannten Aspekten nehmen die Prozesse im Forderungsmanage-

ment Einfluss auf den Erfolg in der Zahlungsabwicklung sowie die dafür entstehenden Aufwen-

dungen. 

Im Forderungsmanagement geht es insbesondere um die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfül-

lung. Das Forderungsmanagement verfolgt daher u. a. das Ziel, Forderungsausfälle zu vermei-

den und die Liquidität zu verbessern bzw. langfristig zu sichern. Vorbeugende Maßnahmen zur 

Entstehung sowie eine lückenlose Überwachung von Forderungen und ein effektives Mahnver-

fahren tragen maßgeblich zur Erreichung dieser Ziele bei. Jede Forderung, die beglichen ist, 

muss nicht weiterverfolgt werden. Neben der Reduzierung des Aufwandes in der Zahlungsab-

wicklung und Vollstreckung hat dies direkten Einfluss auf die Liquidität der Städte. Darüber hin-

aus gilt grundsätzlich, je schneller die Beitreibung einer Forderung erfolgt, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass die offene Forderung beglichen wird. Ein gutes Forderungsmanage-

ment beginnt bereits in den dezentralen Organisationseinheiten. 

In dieser Prüfung betrachtet die gpaNRW zwei Prozesse. Zum einen den Prozess von der Ent-

stehung einer Forderung bis zur Übergabe an die Vollstreckung und zum anderen den Prozess 

im Zusammenhang mit E-Payment. 

2.4.3.1 Prozess Umgang mit Forderungen 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfolgt ihre Forderungen grundsätzlich gut strukturiert. Die mögli-

che Laufzeit zwischen Zahlungsaufforderung und Übergabe an die Vollstreckung ist jedoch 

überdurchschnittlich lang. Zudem erzielt die Stadt zwischen 2020 und 2024 eine vergleichs-

weise geringe Erfolgsquote durch Mahnungen. 

Die Zahlungspflichtigen sollten bei der Zahlung einer Forderung unterstützt werden. Die Durch-

laufzeiten im Prozess sollten möglichst kurz und generell einheitlich geregelt sein. Ein Zah-

lungsziel von bis zu 14 Tagen ist grundsätzlich vertretbar. Mit Entstehung der Forderung sollte 

die Stadt eine Sollstellung veranlassen. 

Eine Stadt sollte fällige Forderungen zeitnah verfolgen. Dafür sollte die Stadt mindestens mo-

natliche, automatisierte Mahnintervalle einrichten. Die Übergabe der offenen Forderung an die 

Vollstreckung sollte ebenfalls automatisiert mit einem zweiten Mahnintervall erfolgen. Unnötige 

Prozessschritte sollte die Stadt vermeiden. 

In der Prüfung beschränkt sich die gpaNRW auf den Teilprozess von der Entstehung der Forde-

rungen bis zur ggf. notwendigen Übergabe an die Vollstreckung. Dabei liegt der Fokus auf 
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einigen wesentlichen Aspekten, die in vorangegangen Prüfungen aufgefallen sind und häufig 

Optimierungspotenzial bieten. 

Fristen und Mahnintervalle 2024 

Grundzahlen 
Gronau 

(Westf.) 

Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert 

(Median) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Tage zwischen Zahlungsauffor-

derung und Fälligkeit der Forde-

rung 

30,00 7,00 14,00 21,00 30,00 34,00 22 

Tage zwischen Fälligkeit der For-

derung und Berücksichtigung für 

den Mahnlauf 

14,00 5,00 8,00 10,00 14,00 30,00 25 

Tage zwischen den Mahnläufen 14,00 7,00 14,00 14,50 28,50 45,00 20 

Tage zwischen erstem Mahnlauf 

und Übergabe an die Vollstre-

ckung 

14,00 10,00 14,00 19,50 28,00 45,00 24 

Mögliche Laufzeit zwischen Zah-

lungsaufforderung und Übergabe 

an die Vollstreckung in Tagen 

58,00 34,00 47,00 55,00 64,00 100 21 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt über ein zentrales Forderungsmanagement, das organisato-

risch dem Fachdienst 200 zugeordnet ist. Der Umgang mit Forderungen ist in einer Dienstan-

weisung für die Finanzbuchhaltung geregelt. Diese enthält Vorgaben zu Zuständigkeiten, zur 

Behandlung von Kleinbeträgen sowie zum Verfahren bei Stundung, Niederschlagung, Erlass 

und der Anmeldung von Forderungen im Insolvenzfall. Auch die Aussetzung der Vollziehung ist 

Bestandteil der Regelung. 

Zahlungsfristen orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben. In Fällen, in den keine gesetzli-

chen Vorgaben vorliegen, legt die die Stadt Gronau (Westf.) verwaltungsübergreifend eine Frist 

von 14 Tagen fest. Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten und Forderungsarten beste-

hen keine einheitlichen Zahlungsaufforderungen. Ein Hinweis auf die Möglichkeit einer Raten-

zahlungsvereinbarung mit dem Vollstreckungsaußendienst ist jedoch verbindlich vorgesehen. 

Die Sollstellung erfolgt zentral durch die Buchungsstelle, wobei die jeweiligen Fachdienste die 

erforderlichen Belege zur Verfügung stellen. Die organisatorischen Abläufe sind in der Dienst-

anweisung für die Finanzbuchhaltung geregelt. Eine systemseitige Verknüpfung von Bescheid-

erstellung und Sollstellung ist bislang nur teilweise durch Schnittstellen realisiert. 

Zahlungserinnerungen werden von der Stadt grundsätzlich nicht verschickt. Lediglich andere 

Behörden erinnert die Stadt Gronau (Westf.) bei zunächst ausbleibenden Zahlungen, insbeson-

dere im Falle von noch nicht erhaltenen Erstattungsansprüchen. In diesen Fällen bedarf es kei-

ner Druckausübung durch direkte Mahnung auf die säumigen Zahlungspflichtigen, da Forde-

rungsausfälle unter Behörden nicht zu erwarten sind. 

Die Stadt verschickt keine zweite Mahnung. Stattdessen erlässt sie etwa 14 Tage nach der 

Mahnung bei weiterhin ausbleibender Zahlung eine Vollstreckungsankündigung. Dies stellt den 

Übergang in den Vollstreckungsprozess dar. Mit dieser Vorgehensweise erzielt die Stadt nach 
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eigener Aussage sehr gute Ergebnisse. Weitere 14 Tage nach der Vollstreckungsankündigung 

ergeht der Vollstreckungsauftrag. 

Die mögliche Laufzeit zwischen Zahlungsaufforderung und Übergabe an die Vollstreckung ist 

bei der Stadt Gronau (Westf.) länger als bei der Mehrheit der Vergleichsstädte. Grundsätzlich 

gilt, dass je schneller die Beitreibung von Forderungen erfolgt, umso größer die Wahrscheinlich-

keit ist, die Forderung zu erhalten. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass die 

Stadt aufgrund ihrer sich weiter verschlechternden Haushaltslage den Bestand an Liquiditäts-

krediten zuletzt deutlich erhöhen musste (vgl. Kapitel 1.5.3.2 Kreditportfolio und Berichtswesen 

im Teilbericht 1 Finanzen). Eine Straffung der Abläufe könnte sowohl zur Verbesserung der Re-

alisierungsquote von Forderungen als auch zur frühzeitigen Sicherung von Liquidität beitragen. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte prüfen, ob die Dauer zwischen Zahlungsaufforderung und 

Übergabe an die Vollstreckung verkürzt werden kann, um hierdurch die Realisierungsquote 

von Forderungen zu erhöhen und die Liquidität früher zu sichern. 

Ergänzende Kennzahlen Mahnwesen in Prozent Stadt Gronau (Westf.) 2024 

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.) 

Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert 

(Me-

dian) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Anteil Mahnungen an Einzahlungen 16,30 7,61 12,23 13,70 16,38 37,60 24 

Erfolgsquote Mahnungen  44,47 24,39 50,60 62,87 69,61 93,97 23 

Im Jahr 2024 erfolgten in Gronau (Westf.) 11.357 Mahnungen bei 69.689 Einzahlungen. Inter-

kommunal verglichen musste damit ein relativ hoher Anteil der Forderungen angemahnt wer-

den. 

Je mehr Mahnungen zu einem Zahlungseingang führen, umso weniger belastet wird nachfol-

gend die Vollstreckung. Die Erfolgsquote der Mahnungen zeigt auf, wieviel Schuldner auf die 

Mahnung reagieren, bevor die überfälligen Forderungen an die Vollstreckung übergeben wer-

den. Die Stadt Gronau (Westf.) erzielt bei den Mahnungen eine vergleichsweise geringe Er-

folgsquote. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Gründe für die geringe Erfolgsquote bei den Mahnungen 

untersuchen. 

2.4.3.2 Prozess E-Payment 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) bietet bereits mehrere elektronische Zahlungsmöglichkeiten an. 

Das E-Payment kann sie noch erweitern. Schriftliche Regelungen zum E-Payment hat die 

Stadt noch nicht in einer Dienstanweisung fixiert. 

Eine Stadt hat nach § 7 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nord-

rhein-Westfalen (E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - EGovG NRW) für elektronisch 
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durchgeführte Verwaltungsverfahren mindestens ein elektronisches Zahlungsverfahren anzu-

bieten. 

In diesem Zusammenhang sollte die Stadt grundlegende Aspekte regeln und die Möglichkeiten, 

die das E-Payment bietet, nutzen. Das Angebot von E-Payment sollte in der Verwaltung flä-

chendeckend zur Verfügung stehen und aktiv vorangetrieben werden. Eine Stadt sollte darauf 

hinwirken, dass Zahlungspflichtige die zur Verfügung stehenden Methoden kennen und nutzen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) stellt bereits ein breites Spektrum digitaler Zahlungsmöglichkeiten 

bereit. Aktuell sind Zahlungen per Giro‑ und Kreditkarte, Giropay sowie PayPal möglich.  Karten-

zahlungsterminals stehen in allen Bereichen mit direktem Bürgerkontakt zur Verfügung. Auf 

sämtlichen Zahlungsaufforderungen und Mahnungen druckt die Stadt QR‑Codes ab, sodass 

Zahlungspflichtige Beträge bequem via Smartphone begleichen können. 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt über ein digitales Verwaltungsportal, das in einigen Bereichen 

wie dem Standesamt und dem Ordnungsamt medienbruchfrei Antragstellung, Zahlung und die 

digitale Zustellung von Dokumenten bündelt. Die Einbindung der genannten Online‑Bezahlver-

fahren ermöglicht einen durchgängigen Prozess. Auch auf der städtischen Homepage sind 

diese Zahlungsarten vollständig integriert. 

Die Stadt befindet zudem in der Prüfung, ob die bisherige Scheckausgabe im Bereich von Sozi-

alleistungen und sonstigen Barauszahlungen durch ein digitales Auszahlungssystem über teil-

nehmende Einzelhandelsfilialen ersetzt werden kann. Damit könnten Bargeldzahlungen weiter 

reduziert und der Verwaltungsaufwand gesenkt werden. 

Die Stadt Gronau (Westf.) misst dem Einsatz digitaler Bezahlverfahren im Zuge der Verwal-

tungsdigitalisierung eine hohe Bedeutung bei. Sie erkennt darin ein wesentliches Instrument, 

um Bürgerfreundlichkeit zu erhöhen, Zahlungseingänge zu beschleunigen und Abläufe ressour-

censchonend zu gestalten. 

Ihre bisherigen Erfahrungen bewertet die Stadt insgesamt positiv. Die Zahl digitaler Zahlungen 

nimmt spürbar zu, während Barzahlungen rückläufig sind. Gleichzeitig bestehen weiterhin Her-

ausforderungen, u. a. durch aufwendige Schnittstellenanpassungen zwischen Fachverfahren 

und Zahlungsdienstleistern und zusätzlichen Aufwand infolge des PayPal-Käuferschutzes sowie 

teilweise komplexe Auswertungen und Zahlungszuordnungen. 

Ziel der Stadt Gronau (Westf.) ist es, die bestehenden E‑Payment-Verfahren schrittweise aus-

zuweiten und mittelfristig flächendeckend einzuführen. Aus ihrer Sicht sprechen insbesondere 

die verbesserte Nutzerfreundlichkeit, eine größere Flexibilität bei der Zahlungsabwicklung und 

potenziell beschleunigte Zahlungseingänge für eine Ausweitung. Grundsätzlich bestehen keine 

Verwaltungsbereiche, in denen die Stadt E-Payment ausschließt. 

Verbindliche interne Regelungen für den Einsatz digitaler Bezahlmethoden sind laut Auskunft 

der Stadt in Vorbereitung. Sie sollen künftig ergänzend in der Dienstanweisung für die Finanz-

buchhaltung festgeschrieben werden. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Möglichkeit des E-Payment-Verfahrens - wie bereits von 

ihr geplant - weiter ausdehnen und entsprechende schriftliche Regelungen hierzu treffen. 
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Strategische Vorgaben, z. B. in Form von Zielvorgaben, räumen den digitalen Bezahlmethoden 

eine größere Bedeutung ein und schaffen Verbindlichkeit. Angepasst an ihre konkreten Bedürf-

nisse und die örtlichen Verhältnisse sollte die Stadt die nachstehenden Mindestinhalte festle-

gen: 

• Der Anwendungsbereich sollte den flächendeckenden Einsatz von E-Payment ermögli-

chen bzw. mindestens dort vorschreiben, wo auch digitale Leistungen angeboten werden. 

• Die wesentlichen Ziele und Grundsätze ihres E-Payment sollte die Stadt verbindlich 

festlegen. Solche Ziele könnten z. B. die Erhöhung der Zahlungsbereitschaft und die Mi-

nimierung von Mahnungen sein.  

• Zum Geltungsbereich der Regelungen sollten neben dem Kernhaushalt auch eventuelle 

Ausgliederungen der Stadt gehören. 

• Bestimmte Bezahlmethoden sollten geregelt sein. Die Stadt kann ihre Nutzung explizit 

ausschließen oder in einem bestimmten Rahmen zulassen. 

• Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse sollten eindeutig und widerspruchsfrei 

geregelt werden. 

Die Stadt Gronau (Westf.) kann daneben weitere Aspekte in ihre Festlegungen aufnehmen. Be-

griffsbestimmungen oder Vorgaben zur Messung der Zielerreichung und Risikoabsicherung 

könnten eine Dienstanweisung in diesem Bereich gegebenenfalls sinnvoll ergänzen. 

2.5 Vollstreckung 

 Die je Vollstreckungsvorgang anfallenden Aufwendungen liegen in der Stadt Gronau (Westf.) 

2024 im Durchschnitt. Die Erfolgsquote bei den eigenen Vollstreckungsforderungen ist ver-

gleichsweise hoch. 

Eine Stadt sollte die Bearbeitung der Vollstreckungsforderungen wirtschaftlich durchführen. Die 

Anzahl von Vollstreckungsforderungen sollte sie möglichst gering halten. 

Werden Forderungen nicht beglichen, kann die Stadt diese in der Regel als eigene Vollstre-

ckungsstelle nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NRW) beitreiben. Einen wesentlichen Teil der 

Arbeit der Beschäftigten in der Vollstreckung nimmt daher die Bearbeitung der Vollstreckungs-

forderungen in Anspruch. 

Zu den Aufgaben der Vollstreckung zählen vor allem  

• die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen im In-

nendienst, 

• die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen im Au-

ßendienst sowie  
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• die Vollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen einschließlich der 

Bearbeitung von Insolvenzen, Versteigerungen usw. 

2.5.1 Aufwendungen 

Die Stadt Gronau (Westf.) setzte 2024 für die Bearbeitung der Vollstreckungsforderungen 7,03 

Vollzeit-Stellen in der Sachbearbeitung und 0,15 Vollzeit-Stellen für den Overhead ein. 

Hierfür entstanden Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von 633.759 Euro in 2024. 

Daraus resultieren Aufwendungen je abgewickelter Vollstreckungsforderung in Höhe von 103 

Euro. Im interkommunalen Vergleich positioniert sich die Stadt Gronau (Westf.) damit wie folgt: 

Aufwendungen je abgewickelter Vollstreckungsforderung in Euro 2020 bis 2024 

 

Die Tabelle 3 in der Anlage enthält die Werte zur Abbildung. 

In den interkommunalen Vergleich des Jahres 2024 sind 19 Werte eingeflossen, die sich wie 

folgt verteilen: 

 

2.5.2 Vollstreckungsforderungen 

Vollstreckungsforderungen sind alle von der Mahnung in die Vollstreckung übergegangenen 

Forderungen. Hinzu kommen ggf. Forderungen, die nicht gemahnt werden müssen und Forde-

rungen von Dritten. Jede nicht durch Zahlung beglichene Forderung ist eine einzelne 
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Vollstreckungs(haupt)forderung. Alle zur Hauptforderung zählenden Nebenforderungen werden 

gemeinsam mit der Hauptforderung als eine Vollstreckungsforderung gewertet. 

Auch die Vollstreckungsankündigungen sind der Vollstreckung zugehörig. Viele Vollstreckungs-

stellen informieren mit einer Vollstreckungsankündigung die Zahlungspflichtigen über die wei-

tere mögliche Vorgehensweise. 

Die nachstehenden Kennzahlen zu den Vollstreckungsforderungen lassen Rückschlüsse auf 

die Arbeit in der jeweiligen Stadt zu. Sie zeigen, wie hoch die Belastung in der Vollstreckung ist 

und ob Rückstände bestehen sowie deren Entwicklung. Wir erfassen die Daten über mehrere 

Jahre und stellen diese zusätzlich in den interkommunalen Vergleich. 

Vollstreckungsforderungen Stadt Gronau (Westf.) 2020 bis 2025 

Grund- und Kennzahlen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bestehende Vollstreckungsforderungen zum 01. Januar 6.662 7.031 6.588 6.134 6.637 7.856 

Erhaltene neue Vollstreckungsforderungen 6.336 6.856 6.069 6.522 7.217 k. A. 

Abgewickelte Vollstreckungsforderungen 5.829 7.225 6.381 6.035 6.180 k. A. 

An andere Kommunen abgegebene eigene Forderungen 598 571 492 849 977 k. A. 

* Aufgrund des zum Prüfungszeitpunkt noch nicht abgeschlossenen Erfassungszeitraums ist keine Ermittlung der Werte 

möglich. 

Bei der Entwicklung der Vollstreckungsforderungen ist die gesetzliche Änderung im Zusammen-

hang mit den Forderungen des Westdeutschen Rundfunks Köln (WDR) zu berücksichtigen. 

Zum 01. Dezember 2021 wurde der WDR selbst zur Vollstreckungsbehörde. Stufenweise wurde 

die Aufgabe der Vollstreckung der WDR-Forderungen damit in die Zuständigkeit des WDR 

übertragen. Zum 01. Januar 2024 ist die Übertragung abgeschlossen. Auch die an die Städte in 

Auftrag gegebenen „Altfälle“ waren von diesen zurückzugeben. Die Übertragung der WDR-For-

derungen in der Stadt Gronau (Westf.) hat zum 01. Januar 2023 stattgefunden. 

Die offenen Vollstreckungsforderungen steigen im weiteren Verlauf sowohl 2024 als auch 2025 

zum jeweiligen Stichtag 01. Januar deutlich an. Hinweise auf personelle oder organisatorische 

Ursachen innerhalb dieses Zeitraums liegen nicht vor. Vielmehr deuten die 2023 und 2024 stei-

genden neuen Vollstreckungsforderungen auf ein verschlechtertes Zahlungsverhalten der Zah-

lungspflichtigen hin. Bei dieser Entwicklung kann sich das belastende Strukturmerkmal einer 

niedrigen Kaufkraft niederschlagen. Das Einkommensniveau der Bevölkerung ist in der Stadt 

Gronau (Westf.) deutlich geringer ist als in den meisten Vergleichsstädte. Dies stellt die Stadt 

zunehmend vor neue Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund hat sie den Vollstreckungs-

außendienst zwischen 2020 und 2024 sukzessive von 3,25 auf 5,77 Vollzeit-Stellen erweitert. 

Dies ist der Maximalwert unter den Vergleichsstädte. 

2.5.2.1 Neue Vollstreckungsforderungen 

Sofern die Mahnung erfolglos war, werden die offenen Forderungen von der Zahlungsabwick-

lung an die Vollstreckungsstelle weitergeleitet. Diese stellt grundsätzlich bei jeder neuen 
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Forderung Ermittlungen zum Schuldenden an und leitet entsprechende Vollstreckungsmaßnah-

men ein. Aufgrund der manuellen und individuellen Sachbearbeitung bedeutet jede neue Forde-

rung im Vergleich zur Zahlungsabwicklung einen deutlich höheren Personaleinsatz. Ergänzend 

zu den eigenen Forderungen hat eine Vollstreckungsstelle Amtshilfeersuchen anderer Behör-

den zu bearbeiten. Nach § 4 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Verwaltungsverfahrensgesetz NRW – VwVfG NRW) ist sie dazu verpflichtet. Dies erfolgt ohne 

eine Gegenleistung in Form einer Gebühr oder Ähnlichem. Aus diesem Grund bezieht die 

gpaNRW auch die Amtshilfeersuchen in die Analyse ein. 

Neue Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 21 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Anzahl der neuen Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle bewegt sich in der Stadt 

Gronau (Westf.) auf unauffälligem Niveau, steigt aber zwischen 2020 und 2024 tendenziell an. 

2.5.2.2 Abgewickelte Vollstreckungsforderungen 

Die Vollstreckungsforderungen kann die Stadt entweder durch vollständige Zahlung oder auf 

andere Weise abwickeln. Als erfolgreich abgewickelt zählen alle Vollstreckungsforderungen, die 

durch Direktzahlung, Aufrechnung, Ratenzahlung, Pfändung usw. abgeschlossen wurden. Auf 

andere Weise erledigt werden Vollstreckungsforderungen durch Niederschlagung, Erlass, Aus-

buchung, Rückgabe oder Rücknahme. 
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Abgewickelte Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle Vollstreckung 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 19 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Stadt Gronau (Westf.) kann 2024 bezogen auf ihren Personaleinsatz vergleichsweise we-

nig Vollstreckungsforderungen abwickeln. Dies kann im direkten Zusammenhang mit der niedri-

gen Kaufkraft der Bevölkerung stehen. 
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Ergänzende Kennzahlen zu den abgewickelten Vollstreckungsforderungen in Prozent 2024 

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.) 

Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert 

(Median) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Anteil erfolgreich abgewickelte 

eigene Vollstreckungsforderun-

gen an abgewickelten Vollstre-

ckungsforderungen 

80,34 16,50 54,24 60,15 72,20 80,34 25 

Anteil Niederschlagungen an ab-

gewickelten Vollstreckungsforde-

rungen  

0,19 0,00 0,99 3,02 4,04 14,40 27 

Anteil abgewickelte Vollstre-

ckungsforderungen für Amts- und 

Vollstreckungshilfe an abgewi-

ckelten Vollstreckungsforderun-

gen  

15,42 8,03 15,38 25,95 31,18 50,35 27 

Der Anteil erfolgreich abgewickelter eigener Vollstreckungsforderungen an den abgewickelten 

Vollstreckungsforderungen ist der Stadt Gronau (Westf.) überdurchschnittlich hoch. Der Anteil 

der Niederschlagungen ist gering und spielt, wie auch in vielen anderen Vergleichsstädten eine 

untergeordnete Rolle. 

Die Erfolgsquote der Vollstreckung stellt das Verhältnis der erfolgreich abgewickelten eigenen 

Forderungen zu allen abgeschlossenen eigenen Vollstreckungsverfahren dar. Unter den eige-

nen abgewickelten Verfahren werden sämtliche beendete Vorgänge verstanden, unabhängig 

davon, ob die Forderung durch Zahlung oder durch Rückgabe, Rücknahme, Niederschlagung, 

Erlass oder Ausbuchung erledigt wurde. Zu den erfolgreich abgewickelten eigenen Forderun-

gen zählen hingegen ausschließlich die Fälle, in denen eine vollständige Erfüllung der Forde-

rung, etwa durch Direktzahlung, Ratenvereinbarung oder Pfändung, erreicht werden konnte. 

In den interkommunalen Vergleich sind 19 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

Erfolgsquote Vollstreckung in Prozent 2024 

 

2024 wickelt die Stadt 94,99 Prozent der eigenen offenen Vollstreckungsforderungen erfolg-

reich durch Direktzahlung, Aufrechnung, Ratenzahlung, Pfändung usw. ab. Die Erfolgsquote 

liegt interkommunal verglichen deutlich über dem Durchschnitt. 

2.5.2.3 Bestehende Vollstreckungsforderungen 

Ein hoher Bestand an Vollstreckungsforderungen stellt grundsätzlich eine Belastung für die Be-

schäftigten in der Vollstreckungsstelle dar. Alle offenen Vollstreckungsforderungen sind zu 
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überwachen und in regelmäßigen Abständen sind neue Ermittlungen anzustellen. Zudem birgt 

insbesondere ein hoher Anteil an Ordnungswidrigkeiten eine erhöhte Gefahr von Verjährungen. 

Ziel der Städte sollte es daher sein, den Bestand möglichst gering zu halten und die personellen 

Ressourcen wirtschaftlich einzusetzen. 

Bestehende Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle Vollstreckung 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 19 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Trotz des stetigen personellen Aufbaus im Vollstreckungsaußendienst zwischen 2020 und 2024 

liegen die Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle im Jahr 2024 in der Stadt Gronau 

(Westf.) weiterhin leicht über dem interkommunalen Durchschnitt. Dies unterstreicht die beson-

deren strukturellen Anforderungen im Bereich des Forderungsmanagements und insbesondere 

in der Vollstreckung. Die Daten weisen darauf hin, dass die Stadt in diesem Aufgabenfeld vor 

anhaltend hohen Herausforderungen steht. 

2.5.3 Zusätzliche Erläuterungen zur Vollstreckung 

 Die Abnahme der Vermögensauskünfte und Eintragungen in das Schuldnerverzeichnis nach 

§ 284 Abs.   AO überträgt die Stadt Gronau (Westf.) bisher an einen Gerichtsvollzieher. 

Im Rahmen der Vermögensauskunft ist die schuldende Person verpflichtet, Angaben zu Ein-

kommen, Vermögenswerten und weiteren wirtschaftlichen Verhältnissen zu machen. Die Voll-

streckungsstelle erhält dadurch zusätzliche Informationen, die bei der Durchsetzung von 
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Forderungen oder bei der Feststellung einer möglichen Unpfändbarkeit hilfreich sein können. 

Anschließend erfolgt in der Regel eine Eintragung in das Schuldnerverzeichnis nach § 284 Abs. 

9 AO. Diese Maßnahme erhöht den Druck auf säumige Schuldner, signalisiert Konsequenz im 

Vollstreckungsverfahren und stellt zugleich anderen Gläubigern relevante Informationen zur 

Verfügung. 

Die Stadt Gronau (Westf.) nutzt die Vermögensauskunft zur Einschätzung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit ihrer Schuldner, nimmt diese jedoch derzeit nicht eigenständig ab. Stattdes-

sen bedient sie sich der Unterstützung eines Gerichtsvollziehers. Als Gründe hierfür nennt sie 

fehlende Räumlichkeiten, die den Anforderungen an Sicherheit und Fluchtwege genügen, sowie 

den hohen organisatorischen und personellen Aufwand. Eine eigenständige Durchführung 

würde nach Einschätzung der Stadt den gleichzeitigen Einsatz von zwei Mitarbeitenden und be-

sondere Schutzmaßnahmen aufgrund möglicher Gefährdungssituationen erfordern. Vor diesem 

Hintergrund hat die Stadt Gronau (Westf.) bislang auf eine eigenständige Durchführung verzich-

tet, beabsichtigt jedoch eine spätere Prüfung der Vorgehensweise im Hinblick auf mögliche Op-

timierungspotenziale. 

Eintragungen in das Schuldnerverzeichnis können ebenfalls durch Gerichtsvollzieher erfolgen, 

wenn die Vollstreckungsbehörde diese damit beauftragt. In diesem Fall übernehmen Gerichts-

vollzieher im Rahmen der Amtshilfe den gesamten Vorgang, einschließlich der Eintragung in 

das Schuldnerverzeichnis. Entscheidet sich die Stadt gegen eine Beauftragung eines Gerichts-

vollziehers, entfällt gemäß aktueller Rechtslage ihr Ermessen bei der Eintragungsanordnung. 

Sie ist dann verpflichtet, die Eintragung von Amts wegen vorzunehmen, sobald die gesetzlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind.25 

In der Stadt Gronau (Westf.) erfolgen die Eintragungen in das Schuldnerverzeichnis im An-

schluss an die Vermögensauskunft in der Praxis bislang ebenfalls durch einen Gerichtsvollzie-

her. 

 

25 Vgl. § 5a Abs. 6 VwVG NRW  
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2.6 Anlage: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2025/2026 - Zahlungsabwicklung und Voll-

streckung 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Prozessbetrachtungen 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfolgt ihre Forderungen grundsätzlich gut struk-

turiert. Die mögliche Laufzeit zwischen Zahlungsaufforderung und Übergabe 

an die Vollstreckung ist jedoch überdurchschnittlich lang. Zudem erzielt die 

Stadt zwischen 2020 und 2024 eine vergleichsweise geringe Erfolgsquote 

durch Mahnungen. 

67 E1.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte prüfen, ob die Dauer zwischen Zah-

lungsaufforderung und Übergabe an die Vollstreckung verkürzt werden 

kann, um hierdurch die Realisierungsquote von Forderungen zu erhöhen 

und die Liquidität früher zu sichern. 

69 

   E1.2 
Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Gründe für die geringe Erfolgsquote 

bei den Mahnungen untersuchen. 
69 

F2 

Die Stadt Gronau (Westf.) bietet bereits mehrere elektronische Zahlungs-

möglichkeiten an. Das E-Payment kann sie noch erweitern. Schriftliche Re-

gelungen zum E-Payment hat die Stadt noch nicht in einer Dienstanweisung 

fixiert. 

69 E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Möglichkeit des E-Payment-Verfah-

rens - wie bereits von ihr geplant - weiter ausdehnen und entsprechende 

schriftliche Regelungen hierzu treffen. 

70 

Tabelle 2: Einzahlungen je Vollzeit-Stelle Zahlungsabwicklung 2020 bis 2024 

Jahr Gronau (Westf.) Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert  

(Median) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

2020 15.463 7.727 10.793 13.798 18.556 26.546 22 

2021 14.822 8.479 11.038 14.751 18.055 25.609 22 

2022 14.954 8.544 11.433 14.948 17.364 25.596 22 

2023 17.296 9.100 11.565 14.518 17.487 27.383 22 

2024 18.989 8.741 12.198 15.064 19.310 25.618 21 
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Tabelle 3: Aufwendungen je abgewickelter Vollstreckungsforderung in Euro 2020 bis 2024 

Jahr Gronau (Westf.) Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert  

(Median) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

2020 63,89 26,37 60,97 67,95 110 215 17 

2021 60,40 25,02 50,87 67,09 103 195 19 

2022 75,48 24,80 56,65 71,73 107 205 19 

2023 85,17 33,22 49,77 82,23 113 232 20 

2024 103 41,81 77,23 103 153 259 19 
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3. Gremienarbeit 

3.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Gronau (Westf.) im Prüfgebiet 

Gremienarbeit stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar. 

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Die überörtliche Prüfung der gpaNRW für das Prüfgebiet Gremienarbeit erfolgte zu einem Zeit-

punkt, zu dem sich u. a. die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), 

die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Aus-

schüsse (Entschädigungsverordnung – EntschVO NRW) sowie weitere Regelungen zu digitalen 

bzw. hybriden Gremiensitzungen in der Überarbeitung befanden. Die Prüfung greift den Norm-

bestand zum 01. Januar 2024 auf. Spätere Anpassungen des Landesgesetzgebers bleiben bei 

der Kennzahlenerhebung unberücksichtigt. 

Gremienarbeit 

Die Prüfung der Gremienarbeit der Stadt Gronau (Westf.) hat eine Reihe von strukturellen Stär-

ken, aber auch Optimierungspotenziale offengelegt. Grundsätzlich hat die Stadt Gronau 

(Westf.) eine sachgerechte und funktionale Gremienstruktur.  

Die Aufwendungen für Gremienmitglieder sind interkommunal leicht überdurchschnittlich. Dabei 

könnte sich die vergleichsweise hohe Anzahl von Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgerin-

nen und Bürgern auswirken. Des Weiteren hält die Stadt Gronau (Westf.) vergleichsweise viele 

Gremiensitzungen im Prüfungszeitraum ab. Dieses Vorgehen bindet innerhalb von Verwaltung 

und Ehrenamt erhebliche Ressourcen. Ein effizientes Sitzungsmanagement zielt darauf ab, die 

Gremiensitzungen auf ein erforderliches Mindestmaß zu beschränken. Ergänzend sollte die 

Stadt Regelungen für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger während der Mandatsaus-

übung und die Möglichkeit der Fahrkostenabrechnung in der Hauptsatzung festlegen.  

Die Stadt Gronau (Westf.) stellt den Fraktionen wenig Sachmittel, dafür aber relativ hohe finan-

zielle Zuwendungen zur Verfügung. Sie sollte mindestens einmal je Wahlperiode eine Bedarfs-

analyse durchführen und so eine bedarfsgerechte Mittelverteilung für die Fraktionen sicherstel-

len.  

Die Stadt Gronau (Westf.) hat ihre Gremienarbeit bereits weitgehend digitalisiert. Weiterentwick-

lungsmöglichkeiten bieten sich noch durch KI-gestützte Transkription bei der Protokollerstellung 

oder durch die digitale Übertragung von Ratssitzungen. Die Stadt Gronau (Westf.) hat bisher 

nicht die Möglichkeit von digitalen oder hybriden Gremiensitzungen geschaffen, obwohl solche 

Formate Flexibilität und Krisensicherheit bieten. Die Stadt sollte die Digitalisierung der Gremi-

enarbeit weiter ausbauen, um Transparenz, Effizienz und Krisenfestigkeit zu erhöhen.  
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Diese Hinweise sollte die Stadt Gronau (Westf.) aufgreifen und ihre Gremienarbeit im Sinne der 

kontinuierlichen Verbesserung weiterentwickeln. Durch die Umsetzung der Empfehlungen kön-

nen Verwaltung und Rat die kommunalpolitische Arbeit nachhaltig stärken und zukunftssicher 

gestalten.  

3.2 Aufbau des Teilberichtes 

Die Kapitel dieses Teilberichtes beginnen mit einer wertenden Aussage zu unserem Prüfungs-

ergebnis. Wertungen, die eine Stellungnahme der Stadt nach § 105 Abs. 6 und 7 der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) notwendig machen, bezeichnen wir 

als Feststellung. 

Anschließend folgt kursiv gedruckt die Sollvorstellung. Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und 

das Prüfungsziel im Kapitel dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Städte 

gültig, z. B. auf Basis der aktuell geltenden Gesetzeslage. 

Ausgehend von diesem Soll analysieren wir die individuelle Situation in der geprüften Stadt und 

weisen dabei erkannte Verbesserungspotenziale als Empfehlung aus. 

Weitere allgemeine Ausführungen zur Struktur der Teilberichte stehen im Vorbericht. 

3.3 Inhalte, Ziele und Methodik 

Die kommunale Gremienarbeit ist grundgesetzlich verankerter Bestandteil der kommunalen 

Selbstverwaltung. Auf der einen Seite wird sie stark geprägt durch landesgesetzliche Vorgaben. 

Andererseits beeinflussen individuelle örtliche Gegebenheiten sowie die kommunale Selbstver-

waltung die Gremienarbeit der Stadt Gronau (Westf.). Die Arbeit der demokratisch gewählten 

Vertretungskörperschaften ist dabei vielschichtig. Sie wird durch Schlüsselakteure wie Parteien, 

Fraktionen, Verwaltung und Bürgerschaft geprägt. Die kommunale Gremienarbeit ist daher 

keine originäre oder alleinige Verwaltungstätigkeit, sondern ein Zusammenspiel der ehrenamtli-

chen Kommunalpolitik und der Verwaltung. 

Die gpaNRW betrachtet den finanziellen Ressourceneinsatz im Zusammenhang mit nicht-mo-

netären Aspekten sowie wesentlichen Steuerungs- und Kontrollmechanismen. Wir analysieren 

hierbei auch, ob die Verwaltung die vom Landesgesetzgeber normierten formalen Anforderun-

gen an die örtliche Gremienarbeit einhält. 

Die Prüfung untergliedern wir hierbei in 

• die örtliche Gremienstruktur, 

• das Sitzungsmanagement, 

• die Aufwendungen für Gremienmitglieder, 

• die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder, 

• die Digitalisierung der Gremienarbeit sowie 
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• die Umsetzung der Veröffentlichungspflicht nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Nordrhein-Westfalen (KorruptionsbG NRW). 

Die gpaNRW gibt Hinweise zu Optimierungsmöglichkeiten und zeigt Handlungsmöglichkeiten 

auf. Gleichzeitig sensibilisiert sie die Städte für Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Digitali-

sierung in der Gremienarbeit. 

Die gpaNRW hat die erforderlichen Daten erhoben und im Austausch mit der Stadt Gronau 

(Westf.) abgestimmt. Zudem haben wir die Arbeitsweise der Stadt Gronau (Westf.) über einen 

standardisierten Fragebogen aufgenommen. 

3.4 Örtliche Gremienstrukturen 

Die örtliche Gremienstruktur wird durch die GO NRW und die im Kommunalwahlgesetz NRW 

(KWahlG NRW) festgelegten Vorgaben definiert. 

 Die Stadt Gronau (Westf.) hat eine sachgerechte und funktionale Gremienstruktur. 

Eine Stadt sollte eine gute Grundlage für eine effektive und effiziente Gremienarbeit schaffen. 

Hierzu sollte sie nachstehende Anforderungen erfüllen: 

• Die Gremienstruktur sollte sich nach Möglichkeit an der Verwaltungsgliederung orientie-

ren und verwandte Themenbereiche in Ausschüssen konzentrieren. 

• Eine Stadt sollte zumindest einmal in einer Wahlperiode die freiwilligen Fachausschüsse, 

Interessensvertretungen und Bezirksausschüsse auf ihre Relevanz hin überprüfen. 

• Eine Stadt sollte die Zuständigkeiten und Befugnisse der Fachausschüsse in Form einer 

Satzung, Zuständigkeitsordnung oder durch Beschluss formalisieren. 

• Eine Stadt sollte gem. § 3 KWahlG NRW regelmäßig zum Ende einer Wahlperiode prü-

fen, ob sie die Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter bei der nächsten 

Kommunalwahl reduzieren kann (Verkleinerung des Stadtrates). 

Die Gremienstruktur einer Stadt wird unter anderem durch die Einwohnendenzahl, die kommu-

nale Selbstverwaltung sowie durch Wahlergebnisse beeinflusst. In der nachfolgenden Tabelle 

stellt die gpaNRW die Gremienstruktur im interkommunalen Vergleich dar. 
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Überblick über die Gremienstruktur 2024 

Grundzahl 
Gronau 

(Westf.)  
Minimum 

1.  

Viertel-

wert 

2.  

Viertel-

wert 

(Median) 

3.  

Viertel-

wert 

Maximum 
Anzahl 

Werte 

Ratsmitglieder 46 32 38 42 48 62 87 

Überhang-/ Aus-

gleichsmandate 
6 0 0 0 7 16 87 

Einzelratsmitglieder  1 0 0 1 2 4 87 

Sachkundige Bürgerin-

nen und Bürger 
124 5 47 60 81 212 86 

Sachkundige EW* 10 0 0 9 17 85 87 

Fraktionen  8 3 5 6 6 8 87 

Pflichtige Fachaus-

schüsse 
2 2 2 2 2 3 87 

Pflichtige Fachaus-

schüsse auf spezialge-

setzlicher Grundlage 

3 0 1 2 2 5 87 

Freiwillige Fachaus-

schüsse 
6 2 5 6 8 11 87 

Ortsvorsteherinnen 

und Ortsvorsteher 
0 0 0 0 4 18 86 

Bezirksausschüsse 0 0 0 0 0 13 87 

* Einwohnerinnen und Einwohner 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat den Hauptausschuss mit dem Finanzausschuss organisatorisch 

zusammengeführt. So bündelt die Stadt wichtige politische Aufgaben in einem zentralen Gre-

mium. Weitere Pflichtausschüsse sind der Rechnungsprüfungsausschuss und der Jugendhil-

feausschuss. Auch der Betriebsausschuss Abwasserwerk und der Umlegungsausschuss zäh-

len dazu.  

Der Rat der Stadt Gronau (Westf.) hat sechs freiwillige Ausschüsse eingerichtet, um zentrale 

Themen gezielter zu bearbeiten.  

Diese freiwilligen Ausschüsse sind:  

• Ausschuss für Mobilität, Umwelt, und Klimaschutz, 

• Ausschuss für Planen, Bauen und Denkmalschutz, 

• Ausschuss für Schule, Bildung, und Kultur,  

• Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Digitales,  

• Ausschuss für Soziales, medizinische Versorgung und Bevölkerungsentwicklung und  

• Ausschuss für Sport, Gesundheitsprävention und Ehrenamt.  
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Die gebildeten Ausschüsse orientieren sich am Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Gronau 

(Westf.).  

Der § 3 KWahlG NRW beschreibt die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter in der Vertretungs-

körperschaft. Außerdem können Kommunen und Kreise die Zahl der zu wählenden Vertreterin-

nen und Vertreter um zwei, vier, sechs, acht, zehn oder zwölf, davon je zur Hälfte in Wahlbezir-

ken, verringern. Dazu müssen sie spätestens 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode eine 

entsprechende Satzung erlassen. Dabei dürfen Kommunen und Kreise die Anzahl von 20 Ver-

treterinnen und Vertretern im Rat nicht unterschreiten. Die gpaNRW betrachtet nachfolgend die 

formalen Aspekte der Gremienstruktur im interkommunalen Vergleich. 

Formale Aspekte der Gremienstruktur 2024 

Formale Aspekte Gronau (Westf.) 
Städte, die diese 

Aspekte erfüllen 

Verkleinerung der Vertretungskörperschaft Ja  52 von 86  

Neuzuschnitt der Gremien nach 2020 Ja 54 von 85 

Zuständigkeitsregelung der Fachausschüsse Ja 77 von 85 

Die Verwaltung der Stadt Gronau (Westf.) sowie der Stadtrat haben sich aktiv mit der örtlichen 

Gremienstruktur beschäftigt. Sie haben den Zuschnitt der Fachausschüsse nach der letzten 

Kommunalwahl 2020 angepasst. 

Grundlage ist das veränderte politische Kräfteverhältnis im Vergleich zur vorherigen Ratsperi-

ode (2014-2020) gewesen. Aus diesem Grund reagierte der Stadtrat auf das stärkere politische 

Wachstum und stellte die Ausschussgröße neu zusammen. Zusätzlich richtete die Stadt Gronau 

(Westf.) erstmals einen Integrationsrat als beratendes Gremium ein. Die Verwaltung begründet 

dies mit den örtlichen Voraussetzungen nach der GO NRW26. 

Die Zuständigkeiten der Fachausschüsse sind klar in der Zuständigkeitsordnung geregelt. Der 

Rat der Stadt Gronau (Westf.) hat die aktuelle Fassung am 16. Dezember 2020 beschlossen.  

In der nachfolgenden Tabelle stellt die gpaNRW dar, in welcher Höhe die Vertretungskörper-

schaft der Stadt Gronau (Westf.)  gemäß § 3 KWahlG NRW die Möglichkeit in Anspruch genom-

men hat, die Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter zu verringern. 

Anzahl der reduzierten Vertreterinnen und Vertreter im Rat bis zum Jahr 2024 

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

(Median) 

3. Viertel-

wert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Reduzierte Vertreterinnen und 

Vertreter bis zum Jahr 2024 
4 0 0 4 6 10 86 

 

26 vgl. § 27 Absatz 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen. 
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Der Stadtrat wurde durch eine Satzung vor der letzten Kommunalwahl um vier Mitglieder von 44 

auf 40 Mitglieder verkleinert. Die Stadt Gronau (Westf.) macht somit von der Möglichkeit der 

Verkleinerung der Vertretungskörperschaft Gebrauch, ohne allerdings das durch den Gesetzge-

ber ermöglichte Maximum (zwölf) der Verkleinerung auszuschöpfen. Zum Zeitpunkt der Prüfung 

bestand der Stadtrat aufgrund von sechs Überhang- und Ausgleichsmandaten aus insgesamt 

46 Mitgliedern und war damit größer als in den meisten vergleichbaren Städten.  

Durch die Kommunalwahl im September 2025 hat sich die Zahl der Ratsmitglieder deutlich auf 

56 erhöht.  

3.5 Sitzungsmanagement 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) führt verhältnismäßig viele Sitzungen innerhalb eines Jahres 

durch. Zudem hat die Stadt mehr Anträge zu bearbeiten als die meisten Vergleichsstädte.  

Eine Stadt sollte ein effizientes und vorausschauendes Sitzungsmanagement etablieren. Das 

Ziel sollte sein, so viele Gremiensitzungen wie gesetzlich empfohlen, jedoch so wenige wie nö-

tig im Jahr abzuhalten. Die Stadt bzw. die Gremien sollten Mehrfachberatungen in unterschiedli-

chen Fachausschüssen im Rahmen einer Beratungsfolge vermeiden. Aus Sicht der gpaNRW 

sollte eine Stadt regelmäßige Sondersitzungen oder Gremiensitzungen mit sehr wenigen Ta-

gesordnungspunkten ebenfalls soweit möglich vermeiden. 

Eine Stadt sollte hierbei folgende Voraussetzungen erfüllen: 

• Formale Regelungsnotwendigkeiten zur Antragsstellung in ihrer Hauptsatzung/ Ge-

schäftsordnung aufnehmen (wer darf Anträge stellen?). 

• Den Umgang mit Anregungen und Beschwerden in der Hauptsatzung regeln und die Prü-

fung der Eingabeberechtigungen durchführen. 

• Die Sitzungshäufigkeit der Fachausschüsse auf das notwendige Maß beschränken und 

Mehrfachberatungen im Rahmen einer Beratungsfolge vermeiden. 

Die gpaNRW betrachtet neben den Sitzungsterminen die Eingaben an den Rat einer Stadt, wie 

Anträge von Fraktionen und Einzelratsmitgliedern gemäß § 48 Abs. 1 S. 2 GO NRW. Ein Fünf-

tel der Ratsmitglieder oder eine Fraktion kann Anträge zur Tagesordnung stellen. Die Hauptsat-

zung oder Geschäftsordnung kann auch einzelnen Ratsmitgliedern oder Minderheiten das 

Recht geben, Anträge zu stellen. 

In Fällen dringender Entscheidungen kann das reguläre Beschlussverfahren durchbrochen wer-

den, um eine Eil- oder Dringlichkeitsentscheidung zu ermöglichen und die Handlungsfähigkeit 

der Stadt zu gewährleisten. 

Seit der Änderung des § 24 GO NRW im Dezember 2021 können sich nur noch Einwohnerin-

nen und Einwohner, die mindestens drei Monate in der Stadt wohnen, mit Beschwerden oder 

Anregungen an den Rat wenden. Der Rat kann diese an einen Ausschuss delegieren. Unab-

hängig davon haben auch Vereine und Initiativen durch Artikel 17 GG weiterhin das Recht, Peti-

tionen einzureichen, jedoch ohne Beratungsanspruch. 
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Zusätzlich betrachtet die gpaNRW die Bürgerbeteiligung durch Bürgerbegehren und -ent-

scheide. Gemäß § 26 GO NRW können Bürgerinnen und Bürger beantragen, dass sie anstelle 

des Rates über eine Angelegenheit entscheiden. 

Eingaben an den Rat 2020 bis 2024 

Grundzahl 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1.  

Viertel-

wert 

2.  

Viertel-

wert  

(Median) 

3.  

Viertel-

wert 

Maximum 
Anzahl 

Werte 

Anträge von Fraktio-

nen und Einzelrats-

mitgliedern 

273 33 121 189 297 915 80 

Eil- und Dringlich-

keitsentscheidungen 
16 0 13 20 39 135 80 

Bürgerbegehren 1 0 0 0 0 2 71 

Bürgerentscheide 1 0 0 0 0 1 71 

Petitionen nach Art. 

17 GG 
0 0 0 0 0 4 71 

Anregungen und Be-

schwerden  
68 0 8 18 42 269 80 

In der Stadt Gronau (Westf.) sieht die Hauptsatzung ein Antragsrecht wie folgt vor. Jedes 

Ratsmitglied und jede Fraktion sind berechtigt, zu jedem Tagesordnungspunkt Anträge zu stel-

len, um eine Entscheidung des Rates herbeizuführen27. Im Betrachtungszeitraum 2020-2024 

gingen 273 Anträge von Fraktionen und Einzelratsmitgliedern in Gronau (Westf.) ein. Damit ge-

hört die Stadt Gronau (Westf.) zu den oberen 50 Prozent der mittleren Vergleichsstädte.  

Das nachfolgende Schaubild zeigt das Antragsvolumen im Mehrjahresvergleich im interkommu-

nalen Vergleich: 

 

27 27 vgl. § 16 Absatz 1 Satz 1 Geschäftsordnung des Rates der Stadt Gronau (Westf.). 
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Anträge von Fraktionen und Einzelratsmitgliedern 

 

Der Vergleichskorridor erfasst den Wertebereich der Städte zwischen dem ersten und dritten 

Viertelwert. Oberhalb und unterhalb des Vergleichskorridors liegen die jeweils 25 Prozent der 

Städte mit den höchsten bzw. niedrigsten Werten.  

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte mit den Gremienvertretungen erörtern, wie der Umgang mit An-

trägen zu verbessern ist. Es bietet sich an, einfache Anfragen oder Anliegen telefonisch zu klä-

ren oder Sprechstunden in den Fachbereichen anzubieten. Möglich wäre auch die Einführung 

eines regelmäßigen Berichtswesens durch die Verwaltung zu verschiedenen Themen wie z.B. 

Baufortschrittsmitteilungen, Ausschreibungsverfahren etc. Dies könnte zu einer Verringerung 

der Anträge führen und somit weniger Personalkapazitäten der Verwaltung binden. 

 Empfehlung 

Die Gronau (Westf.) sollte mit den Gremienvertretungen eine Möglichkeit finden, um das An-

tragsvolumen zu senken.  

Im Betrachtungszeitraum sind 16 Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen angefallen. Damit liegt 

Gronau (Westf.) leicht unter dem Median. Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen sind ein Instru-

ment, wonach der Hauptausschuss eine Entscheidung des Rates vornehmen kann, wenn eine 

Einberufung des Rates nicht rechtzeitig möglich ist (Eilentscheidung). Falls die Stadt Gronau 

(Westf.) den Hauptausschuss nicht rechtzeitig einberufen kann, ist nach gesetzlichen Vorgaben 

auch eine Entscheidung mit einem Ratsmitglied (Dringlichkeitsentscheidung) möglich. Nach 

Auffassung der gpaNRW sind Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen das letzte Mittel, um Ent-

scheidungen herbeizuführen.  

In der Stadt Gronau (Westf.) hat der Rat in der Hauptsatzung den Haupt- und Finanzausschuss 

als Beschwerdeausschuss bestimmt28. Durch die Verwaltung erfolgt vor Bearbeitung der Anre-

gungen und Beschwerden entsprechend § 24 GO NRW eine Überprüfung, ob der Antragssteller 

 

28 vgl. § 6 Absatz 1 Satz 3 Hauptsatzung der Stadt Gronau (Westf.). 
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die Kriterien zur Eingabe einer Anregung oder Beschwerde erfüllt. Dazu erfolgt durch die Ver-

waltung eine Einwohnermeldeabfrage.  

Die gpaNRW betrachtet die Sitzungsintensität über einen Zeitverlauf von fünf Jahren innerhalb 

einer Wahlperiode. Diese stellen wir in einer Grafik mit einem Mehrjahres-Korridor in den inter-

kommunalen Vergleich. 

Sitzungstermine im Zeitverlauf 2020 bis 2024 

 

Die Stadt Gronau (Westf.) tagt im gesamten Prüfzeitraum häufiger als die meisten anderen mitt-

leren Vergleichsstädte. Wie im Kapitel 3.4 dargestellt hat die Stadt Gronau (Westf.) insgesamt 

elf Ausschüsse. Von diesen elf Ausschüssen hat die Stadt drei pflichtige Fachausschüsse nach 

spezialgesetzlicher Grundlage. Im interkommunalen Vergleich hat Gronau (Westf.) einen pflich-

tigen Fachausschuss nach spezialgesetzlicher Grundlage mehr als die meisten anderen mittle-

ren Vergleichsstädte. Hierzu hat die Verwaltung ausgeführt, dass die Sitzungshäufigkeit bei fast 

allen Ausschüssen notwendig ist. Lediglich bei einem Fachausschuss sei es schwierig, eine Ta-

gesordnung aufzusetzen, da verwaltungsseitig und politisch die Themen fehlen. Zur neuen 

Ratsperiode 2025 hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) einen Fachausschuss abgeschafft. 

Aus Sicht der gpaNRW ist eine effiziente Ausschussgestaltung notwendig, um Ehrenamt zu ent-

lasten und den Haushalt der Stadt Gronau (Westf.) nicht zu belasten. Hier kann eine Relevanz-

prüfung der Fachausschüsse innerhalb einer Wahlperiode Abhilfe leisten.  

 

Wie im folgenden Streudiagramm ersichtlich, tagen 2024 lediglich sieben Vergleichsstädte häu-

figer als die Stadt Gronau (Westf.). 



  Stadt Gronau (Westf.)    Gremienarbeit    050.010.020_05578 

Seite 90 von 204 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ihr Sitzungsmanagement optimieren und die Anzahl der Sit-

zungen auf das notwendige Maß begrenzen, um Ressourcen effizienter zu nutzen.  

3.6 Aufwendungen Gremienmitglieder  

Die Städte leisten für die Gremienarbeit bzw. Gremienmitglieder unterschiedliche Aufwendun-

gen entsprechend des KWahlG NRW, der GO NRW sowie der EntschVO NRW. Die gpaNRW 

erhebt für die nachfolgende Analyse Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Sitzungs-

gelder und Verdienstausfall für Gremienmitglieder entsprechend der EntschVO NRW. Verwal-

tungskosten, die z. B. für die Betreuung und das Management der örtlichen Gremienarbeit ent-

stehen, berücksichtigt die gpaNRW nicht. Ebenso sind die Fraktionszuwendungen in diesen 

Aufwendungen nicht enthalten. Diese analysiert die gpaNRW separat in Kapitel 3.7. Die nach-

folgenden Darstellungen dienen der Stadt als Standortbestimmung im interkommunalen Ver-

gleich. 

Ausgangspunkt für die Analyse der Aufwendungen für die Gremienarbeit gem. der EntschVO 

NRW der Stadt Gronau (Westf.) sind die Aufwendungen im Verhältnis zu den Einwohnerinnen 

und Einwohnern. 

Aufwendungen für Gremienmitglieder je EW in Euro 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 84 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 
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Die Aufwendungen der Stadt Gronau (Westf.) für die Gremienarbeit sind 2024 im Vergleich zu 

anderen mittleren Vergleichsstädte leicht überdurchschnittlich. Die Stadt Gronau (Westf.) hat 

einen großen Stadtrat mit 46 Mitgliedern, wovon sechs Sitze durch Überhang- und Ausgleichs-

mandaten entstanden sind. Des Weiteren bezieht der Stadtrat viele sachkundige Bürgerinnen 

und Bürger in Ausschüsse ein29.  

3.6.1 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für gewählte 

Mitglieder 

Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die gewählten Mitglieder kommunaler 

Gremien richten sich nach dem KWahlG NRW, der GO NRW und der EntschVO NRW in der 

jeweils gültigen Fassung. Einfluss auf die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder haben 

folgende Faktoren: 

• die Zahl der Einwohnenden einer Stadt,  

• das vor Ort gewählte Abrechnungsmodell,  

• die Tagungshäufigkeit von Gremien und Fraktionen sowie  

• die Zahl von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit erhöhter Aufwandspauschale 

(Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende oder ehrenamtliche Vertretungen der 

Hauptverwaltungsbeamtin bzw. des Hauptverwaltungsbeamten). 

 Feststellung 

Die Berechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für gewählte Mitglieder 

in der Stadt Gronau (Westf.) entspricht den rechtlichen Vorgaben. Die Stadt hat die Zahl der 

ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr in der Hauptsatzung für sachkundige Bür-

ger/Bürgerinnen und sachkundige Einwohner/ Einwohnerinnen beschränkt, jedoch nicht für 

Ratsmitglieder. 

Eine Stadt sollte die Ratsarbeit entsprechend der rechtlichen Vorgaben gestalten, dazu sollte 

diese: 

• die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder entsprechend der EntschVO NRW 

zahlen sowie 

• eine Höchstzahl an abrechenbaren Fraktionssitzungen für Ratsmitglieder je Jahr definie-

ren.  

Für die Stadt Gronau (Westf.) ergeben sich einwohnerbezogen folgende Aufwandsentschädi-

gungen. 

 

29 29 vgl. Kapitel 3.4, Tabelle „Überblick über die Gremienstruktur 2024“, Seite 6 
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Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Gremien je EW in Euro 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 73 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Stadt Gronau (Westf.) liegen knapp un-

terhalb des Medians der Vergleichsstädte. 

Die gpaNRW stellt nachfolgend die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder unterteilt 

nach Mandat dar.  

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Gremienarbeit 2024 

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.)  
Minimum 

1.  

Viertel-

wert 

2.  

Viertel-

wert  

(Median) 

3.  

Viertel-

wert 

Maximum 
Anzahl 

Werte 

Aufwandsentschädigun-

gen Ratsmitglieder je EW 

in Euro 

8,44 4,92 8,06 8,91 9,69 13,94 84 

Sitzungsgeld sachkun-

dige Bürgerinnen und 

Bürger je EW in Euro 

k. A.  0,00 0,34 0,65 0,92 2,19 79 

Sitzungsgeld sachkun-

dige EW je EW in Euro 
k. A.  0,00 0,00 0,00 0,04 0,83 77 

4,88

8,5 

 ,51

 ,66

10,85

15,36

Minimum

1. Viertelwert

Gronau (Westf.)

2. Viertelwert (Median)

3. Viertelwert

Maximum

4,88 15,36

Vergleichskommunen Median Gronau (Westf.)
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Kennzahl 
Gronau 

(Westf.)  
Minimum 

1.  

Viertel-

wert 

2.  

Viertel-

wert  

(Median) 

3.  

Viertel-

wert 

Maximum 
Anzahl 

Werte 

Aufwandsentschädigun-

gen Ortsvorsteherinnen 

und Ortsvorsteher je EW 

in Euro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,96 78 

Die Sitzungsgelder sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie sachkundige Einwohner und 

Einwohnerinnen konnte die Stadt Gronau (Westf.) nicht differenziert ermitteln. Daher sind für 

die Stadt in der obigen Tabelle hierzu keine Werte ausgewiesen. In Summe beliefen sich die 

Sitzungsgelder 2024 für diese beiden Gruppen auf 1,07 Euro je Einwohner. Sie liegen damit in-

terkommunal auf einem hohen Niveau. Die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder 

liegen dagegen unter dem Median der Vergleichsstädte. 

Nachfolgend stellt die gpaNRW die formalen Anforderungen an die Aufwandsentschädigungen 

und Sitzungsgelder für die gewählten Vertreterinnen und Vertreter im interkommunalen Ver-

gleich dar. Die Wahl der Art der Auszahlung der Aufwandsentschädigungen ist dabei auch der 

Ausdruck der örtlichen Gremienstruktur und kann im interkommunalen Vergleich variieren. 

Formale Anforderungen an die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 2024 

Anforderungen Gronau (Westf.)  
Städte, die diese  

Anforderung erfüllen 

Ausschließliche Monatspauschale Ja 52 von 85 

Monatspauschale und Sitzungsgelder Nein 33 von 85 

Höchstzahl abrechenbarer Fraktionssitzungen Ja* 85 von 85 

* In der Hauptsatzung wurde die ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr für sachkundige Bürger/Bürgerinnen und 

sachkundige Einwohner/ Einwohnerinnen beschränkt, jedoch nicht für Ratsmitglieder gem. § 45 Abs. 3 S. 3 GO NRW. 

In der Hauptsatzung der Stadt Gronau (Westf.) wurde lediglich die ersatzpflichtigen Fraktionssit-

zungen pro Jahr für sachkundige Bürger/Bürgerinnen und sachkundige Einwohner/ Einwohne-

rinnen beschränkt. Nach Auffassung der Stadt Gronau (Westf.) ist eine Beschränkung einer 

Höchstzahl abrechenbarer Fraktionssitzungen für die ordentlichen Ratsmitglieder nicht notwen-

dig. Dies begründet die Verwaltung damit, dass die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen 

als Vollpauschale erfolgt.  

Die Beschränkung der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist auch bei der Zahlung 

einer Vollpauschale für Ratsmitglieder relevant, da diese dennoch Entschädigungszahlungen, 

z.B. Verdienstausfälle und Fahrtkosten, beantragen können. § 45 Abs. 3 S. 3 GO NRW sieht 

daher eine verpflichtende Beschränkung der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr für 

Ratsmitglieder in der Hauptsatzung vor. 
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 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die pflichtige Regelung aus § 45 Abs. 3 S. 3 Gemeindeord-

nung NRW umsetzen und die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr für 

Ratsmitglieder in der Hauptsatzung beschränken. 

3.6.2 Entschädigungen im kommunalen Ehrenamt  

Die Gremienmitglieder einer Stadt haben die Möglichkeit, Entschädigungen für die mandatsbe-

dingte Ausübung gem. § 45 GO NRW zu beantragen. Die rechtliche Grundlage bildet die Ent-

schVO NRW. Die regelmäßigen Anpassungen in der EntschVO NRW in den letzten Jahren sind 

mit dem Ziel der „Stärkung des kommunalen Ehrenamtes“ erfolgt. 

Der Rat kann gemäß § 45 Abs. 2 GO NRW in der Hauptsatzung beschließen, dass die Stadt 

den Ratsmitgliedern sowie den Mitgliedern der Ausschüsse und Bezirksvertretungen zusätzlich 

zu den gesetzlichen und durch Rechtsverordnung festgelegten Vorgaben weitere ergänzende 

Leistungen gewährt. Darunter fallen z. B. ein Geldbetrag für die Anschaffung oder Nutzung ei-

nes IT-Geräts für den digitalen Sitzungsdienst, Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinde-

rung, eine zusätzliche Unfallversicherung etc.  

Des Weiteren kann der Rat einer Stadt Regelungen zum Umgang mit der Abrechnung von Ver-

dienstausfall, z.B. in einer Verdienstausfallrichtlinie, beschließen. Eine solche macht die Ab-

rechnung transparent, fördert die Gleichbehandlung aller Mandatsträgerinnen und Mandatsträ-

ger und gibt den abrechnenden Personen eine Basis zur Ausübung ihres Ermessens. Einheitli-

che Vordrucke zur Beantragung der Leistungen vereinfachen das Verfahren und stellen die Do-

kumentationspflicht der Stadt gleichmäßig sicher. 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat keine Regelungen zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöri-

ger festgelegt. Auch Regelungen zur Abrechnung von Fahrkosten fehlen.  

Eine Stadt sollte das kommunale Ehrenamt stärken sowie dessen Vereinbarkeit mit Beruf und 

Familie fördern. Hierzu sollte sie 

• grundsätzliche Regelungen zum Ersatz der Entschädigungen in ihrer Hauptsatzung for-

malisieren, 

• Anforderungen an die Abrechnung von Entschädigungen verbindlich festlegen und trans-

parent dokumentieren, 

• einen Pauschalstundensatz entsprechend der EntschVO NRW für den Verdienstausfall 

festlegen sowie 

• einen Höchstsatz des Verdienstausfalls (max. entsprechend der EntschVO NRW) festle-

gen. 

Für die Stadt Gronau (Westf.) ergeben sich einwohnerbezogen folgende Aufwendungen für 

Entschädigungen entsprechen der EntschVO NRW. 
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Entschädigungen je EW in Euro 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 72 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Der Großteil der Vergleichsstädte hatte 2024 deutlich geringere Aufwendungen für Entschädi-

gungen. Lediglich zwei Städte leisteten noch höhere Entschädigungen.  

Die Stadt Gronau (Westf.) konnte die Entschädigungen nicht aufgeteilt für Ratsmitglieder, sach-

kundige Bürgerinnen und Bürger sowie sachkundige Einwohner und Einwohnerinnen ermitteln. 

Ein differenzierterer Vergleich ist dadurch nicht möglich.  

Die Verwaltung teilte mit, dass die Auszahlung von Verdienstausfällen automatisch erfolgt. Die 

städtische Auszahlungsstelle erhält nach jeder Ausschusssitzung eine Anwesenheitsliste, wo-

nach die Auszahlungsstelle den Verdienstausfall zur Auszahlung bringt.  

Nachfolgend stellt die gpaNRW die Ergebnisse zu den formalen Anforderungen an die Entschä-

digung für die gewählten Vertreterinnen und Vertreter dar. 
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Anforderungen an die Entschädigung der Gremienmitglieder 2024 

Anforderungen Gronau (Westf.) 
Städte, die diese  

Anforderung erfüllen 

Regelung zum Verdienstausfall  Ja  84 von 85 

Regelmäßige Überprüfung der Abrechnungsgrundlage Ja 74 von 85 

Höchstsatz Verdienstausfall Ja 64 von 85 

Regelung Haushaltsentschädigung Ja 79 von 85 

Regelung zu Pflegekosten und Betreuungskosten Nein 78 von 85 

Regelung zur Fahrkostenerstattung Nein 47 von 85 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat in ihrer Hauptsatzung Regelungen zum Verdienstausfall für Rats-

mitglieder aufgenommen. Die Stadt zahlt nach der Hauptsatzung ihren Gremienmitgliedern 

(Rats- und Ausschussmitglieder) einen Verdienstausfall entsprechend der EntschVO NRW30.  

Gremienmitglieder können einen höheren Stundensatz geltend machen, wenn sie diesen glaub-

haft nachweisen und belegen können. Die Stadt verweist hierbei auf den Höchststundensatz 

von 84 Euro gemäß EntschVO NRW. Höhere Zahlungen über diesen Höchstsatz hinaus sind 

gemäß Hauptsatzung der Stadt nicht vorgesehen.  

Des Weiteren hat die Stadt Gronau (Westf.) keine Regelungen zur Erstattung von Fahrkosten in 

der Hauptsatzung aufgenommen. Nach der EntschVO NRW sind Fahrkosten für Personen, die 

Aufwandsentschädigungen erhalten, zu zahlen31. Der Fahrkostenanspruch ist beschränkt für 

Fahrten von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und wieder zurück. Eine Stadt kann neben 

Fahrkostenerstattungen alternativ auch ein ÖPNV-Ticket stellen oder weitreichende Regelun-

gen treffen, wie zum Beispiel ein kostenloses Parkticket. Damit die Verwaltung eine Handlungs-

sicherheit erhält, sind aus Sicht der gpaNRW, Regelungen in der Hauptsatzung vorzunehmen, 

damit die Verwaltung zum Abrechnungsanspruch der Gremienmitglieder beiträgt32.  

Darüber hinaus haben Mitglieder von kommunalen Vertretungen Anspruch auf entgeltliche Er-

stattung von Betreuungskosten für pflege- oder betreuungsbedürftige Angehörige während der 

Ausübung des Mandates33. Die Voraussetzungen zur Erstattung der Pflege- und Betreuungs-

kosten sind in der EntschVO NRW geregelt34. Die Verwaltung teilt auf Nachfrage mit, dass die 

Angelegenheit Betreuungskosten für pflege- oder betreuungsbedürftige Angehörige aktuell bei 

den Mandatstragenden kein Thema ist. Die Verwaltung sollte jedoch hierzu eine Regelung in 

 

30 vgl. § 14 Abs. 3 lit a Hauptsatzung Stadt Gronau (Westf.) 

31 vgl. § 8 Satz 2 EntschVO NRW 

32 vgl. Kleerbaum/Palmen Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Kommentar für die kommunale Praxis, 4. Auflage, § 45 GO NRW, S. 
747-748 

33 vgl. § 45 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW 

34 vgl. § 6 Absatz 5 EntschVO NRW 
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der Hauptsatzung treffen. Zurzeit sind in der Hauptsatzung der Stadt Gronau (Westf.) lediglich 

die Kinderbetreuungskosten für Kinder, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, geregelt. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte Regelungen zur Fahrkostenerstattung und zur Betreuung 

pflegebedürftiger Angehöriger während der Mandatsausübung in ihre Hauptsatzung aufneh-

men.  

3.7 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzel-

ratsmitglieder  

Die Höhe der finanziellen, sachlichen und personellen Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen 

und Einzelratsmitglieder liegt im Ermessen der Vertretungskörperschaft. Darüber fasst die Ver-

tretungskörperschaft einen Beschluss. Der Landesgesetzgeber setzt keine Höchstgrenze für 

Zuwendungen, definiert jedoch in § 56 Abs. 3 GO NRW und dem Erlass „Zuwendungen kom-

munaler Körperschaften an Fraktionen der Vertretung“35 Mindeststandards. Der Erlass regelt 

auch die zulässige Verwendung, Nachweispflichten und die Prüfung der Mittel. Bei der Festle-

gung der Zuwendungshöhe sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten: 

• Erfüllung der im Erlass definierten angemessenen Mindestausstattung, 

• Sicherstellung des verfassungsrechtlichen Auftrages der Fraktionen, 

• Grundsatz der Chancengleichheit und Willkürverbot sowie 

• Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz. 

Der Erlass „Zuwendungen kommunaler Körperschaften an Fraktionen der Vertretung“ definiert 

folgende Mindeststandards für die Zuwendungen an Fraktionen:  

Räume: Die Verwaltung muss den Fraktionen angemessene Büro- und Sitzungsräume zur Ver-

fügung stellen oder finanzieren. Dies umfasst einen Büroraum mit Ausstattung und Archivie-

rungsmöglichkeiten sowie einen geeigneten Sitzungsraum mit Sanitäranlagen. Kann die Ver-

waltung keine Räume bereitstellen, sind bei der finanziellen Erstattung die genannten Parame-

ter und Nebenkosten zu berücksichtigen. 

Geschäftsbedürfnisse für die laufende Fraktionsarbeit: Hierzu zählen Finanz- oder Sachmittel 

für Büromöbel und zeitgemäße IT-Ausstattung, orientiert an einem Standardarbeitsplatz der 

kommunalen Verwaltung. Zusätzlich müssen die Kosten für Bürobedarf, Porto, Internetan-

schluss sowie Technikbeschaffung und -wartung gedeckt werden. 

Grundausstattung an Print- und Onlinemedien: Dazu gehören lokale Online- und Printmedien 

sowie der Zugang zu Onlinerechtsdatenbanken. Diese Zugänge stellt die Stadt im Rahmen der 

 

35 https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-3491.pdf (abgerufen am 
10.08.2022). 
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Mindestausstattung nur der Fraktionsgeschäftsführung bzw. dem Fraktionsvorstand, nicht je-

doch allen Fraktionsmitgliedern zur Verfügung. 

Mitgliedschaft in kommunalpolitischen Vereinigungen, die insbesondere der Fort- und Weiterbil-

dung der Mandatstragenden dienen. 

Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen in einem angemessenen Umfang. 

Die Berechnung der Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder basiert auf § 56 Abs. 

3 GO NRW und der Rechtsprechung. Die Verwaltung muss dabei die Grundsätze der Chancen-

gleichheit und des Gleichheitsgrundsatzes beachten. In der Praxis haben sich zweistufige Be-

rechnungsmodelle etabliert, bei denen Städte einen Grundbetrag als Sockelbetrag und einen 

Pro-Kopf-Betrag je Fraktionsmitglied zahlen. Es gibt auch degressiv-proportionale Modelle. Bei 

finanziellen Zuwendungen sind Einzelratsmitglieder verpflichtet, einen jährlichen Verwendungs-

nachweis zu erbringen.  

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) führt innerhalb einer Wahlperiode keine Bedarfsanalyse über die 

Höhe der Fraktionszuwendungen durch.  

Eine Stadt sollte nach dem Erlass folgende Anforderungen an die Zuwendung an Fraktionen, 

Gruppen und Einzelratsmitglieder erfüllen: 

• Die Mindeststandards für die Ausstattung von Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglie-

dern werden eingehalten. 

• Bei einstimmigem Verzicht auf Fraktionszuwendungen aus dem Haushalt sind die im Er-

lass geforderten Mindestausstattungen zwingend zu gewährleisten. 

• Die Berechnung der Fraktionszuwendungen sollte auf der aktuellen Gesetzeslage basie-

ren. 

• Mindestens einmal pro Wahlperiode sollte die Stadt eine Bedarfsermittlung zur Höhe der 

Zuwendungen durchführen. 

• Jährlich ist eine Erklärung der Fraktionen zur ordnungsgemäßen Verwendung der Zu-

wendungen erforderlich. 

• Die Prüfung der Verwendungsnachweise erfolgt durch die Hauptverwaltungsbeamtin 

bzw. den Hauptverwaltungsbeamten. 

• Die Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder sind in einer besonderen An-

lage zum Haushaltsplan darzustellen. 

In der Stadt Gronau (Westf.) gibt es im Jahr 2024 acht Fraktionen und ein Einzelratsmitglied. 

Nachfolgend betrachtet die gpaNRW neben der formalen Berechnungsgrundlage die Höhe der 

sachlichen und finanziellen Zuwendungen an die Fraktionen vor dem Hintergrund der definier-

ten Mindestausstattung. 

In der Stadt Gronau (Westf.) erhalten die Fraktionen größenunabhängig einen Sockelbetrag von 

375 Euro monatlich, dies entspricht einem Sockelbetrag von 4.500 Euro jährlich. Weiterhin 
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erhalten die Fraktionen monatlich 45 Euro je Fraktionsmitglied. Dies entspricht einem Pro-Kopf-

Betrag von 540 Euro jährlich. Einzelratsmitglieder erhalten ebenfalls einen monatlichen Pro-

Kopf-Betrag von 45 Euro, sodass ihnen wie auch Fraktionsmitgliedern – jährlich 540 Euro zur 

Verfügung stehen.  

In der Stadt Gronau (Westf.) entspricht die Zahlung der Fraktionszuwendungen der oben be-

schriebenen Erlasslage.  

Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung der Fraktionszuwendungen im interkommunalen 

Vergleich dar. Die gpaNRW hat für den interkommunalen Vergleich die überwiegend gewählte 

Variante des Sockelbetrags in Kombination mit einem Pro-Kopf-Betrag je Mitglied der Fraktio-

nen zugrunde gelegt. Im nachfolgenden interkommunalen Vergleich stellen wir den Gesamtwert 

für das Jahr 2024 dar. 

Verteilung der Fraktionszuwendungen 2024 

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.)  
Minimum 

1.  

Viertel-

wert 

2.  

Viertel-

wert  

(Median) 

3.  

Viertel-

wert 

Maximum 
Anzahl 

Werte 

Sockelbetrag je Frak-

tion in Euro 
4.500 0,00 440 1.000 1.971 7.564 82 

Kopfbetrag je Mitglied 

in Euro 
540 0,00 153 263 477 1.800 86 

Ergänzend stellt die gpaNRW die aus dem Erlass geforderten Mindeststandards dar: 

Mindestausstattung Fraktionen gemäß Erlass36 2024 

Anforderungen Gronau (Westf.)  
Städte, die diese  

Anforderung erfüllen 

Große Räume (Sitzungsräume) Ja 66 von 75  

Kleine Räume (Fraktionsräume) Ja 61 von 75 

IT-Ausstattung (Büroräume) Ja 63 von 75 

Sachmittel Büroausstattung Ja 65 von 75 

Print- und Onlinemedien Ja 63 von 75 

Mitgliedschaften Ja 65 von 74 

Beratungsleistungen Ja 60 von 74 

Die Stadt Gronau (Westf.) stellt den Fraktionen kaum Sachmittel und Räume zur Verfügung. 

Dafür zahlt die Stadt höhere finanzielle Zuwendungen an die Fraktionen und erfüllt auf dieser 

Weise vollständig den Mindeststandard gemäß Erlasslage. Die Vollständigkeit beläuft sich auf 

die ausreichenden Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder. Denn kann eine Stadt 

den Fraktionen aufgrund von Platzmangel oder anderen Beschränkungen keine 

 

36 https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-3491.pdf (abgerufen am 
10.08.2022). 



  Stadt Gronau (Westf.)    Gremienarbeit    050.010.020_05578 

Seite 100 von 204 

entsprechenden Räume stellen, so sind nach gängiger Auffassung durch die Stadt Gronau 

(Westf.) entsprechend finanzielle Zuwendungen als Ersatz zu leisten. Die Stadt Gronau (Westf.) 

gewährt neben den Fraktionszuwendungen bei besonderen Anlässen den Fraktionen sowohl 

große Räumlichkeiten als auch Beratungsleistungen.  

Die Stadt Gronau (Westf.) erfüllt teilweise die weiteren Anforderungen im Bereich der Fraktions-

zuwendungen. Die gpaNRW stellt diese nachfolgend tabellarisch dar. 

Weitere Anforderungen der Fraktionszuwendungen 2024 

Anforderung Gronau (Westf.) 
Städte, die diese  

Anforderung erfüllen 

Regelmäßige Bedarfsermittlung Nein 36 von 84 

Nachweis der Fraktionszuwendungen Ja 82 von 84 

Erklärung der Vorsitzenden Ja 79 von 84 

Prüfung durch die Hauptverwaltungsbeamtin 

bzw. den Hauptverwaltungsbeamten 
Ja 73 von 84 

Gesonderte Anlage im Haushaltsplan Ja 79 von 84 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat im Jahr 2005 zuletzt eine Bedarfsermittlung durchgeführt.  

Die Verwaltung teilte mit, dass bislang der Rat der Stadt Gronau (Westf.) mehrheitlich die Höhe 

der Fraktionszuwendungen als auskömmlich ansieht. Dies Auskömmlichkeit stellt die Stadt 

Gronau (Westf.) im Zuge der Zuwendungsprüfungen regelmäßig fest. Die gpaNRW empfiehlt, 

nach aktueller Erlasslage eine Bedarfsanalyse über die Höhe der Fraktionszuwendungen ein-

mal je Wahlperiode durchzuführen. Hierzu führt die Verwaltung aus, dass sie eine Bedarfsana-

lyse in 2026 durchführen wird.  

Eine gesonderte Anlage über die Fraktionszuwendungen ist dem Haushaltsplan beigefügt. Die 

Anlage entspricht dem Muster der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen 

(KomHVO NRW). 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte mindestens einmal je Wahlperiode eine Bedarfsanalyse 

über die Fraktionszuwendungen durchführen. Dieses Vorgehen sichert eine bedarfsgerechte 

Mittelverteilung für Fraktionen.  

3.8 Digitalisierung der Gremienarbeit 

Die Digitalisierung der Gremienarbeit ist in den letzten Jahren bereits in vielen Städten, z. B. 

durch den Einsatz von Ratsinformationssystemen in Kombination mit mobilen Endgeräten, for-

ciert worden. Analoge, also papierbasierte Sitzungsunterlagen wurden dadurch immer mehr ab-

gelöst. 
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Insbesondere während der COVID-19 Pandemie haben Städte zudem digitale oder hybride 

Gremiensitzungen immer wieder als mögliche Alternative zur Präsenzsitzung thematisiert bzw. 

auch tatsächlich durchgeführt. 

Das Land NRW trägt dem Gedanken einer hohen Resilienz und der Arbeitsfähigkeit der Gre-

mien in Krisenzeiten nunmehr Rechnung. Nach entsprechender Änderung der GO NRW sowie 

durch die Verordnung über die Durchführung digitaler und hybrider Sitzungen kommunaler Ver-

tretungen (Digitalsitzungsverordnung – DiGiSiVO) lässt das Land auch für die Vertretungskör-

perschaft und ihre Ausschüsse inzwischen digitale bzw. hybride Gremiensitzungen zu. Das ei-

gentliche Zulassungsverfahren wird durch einen Antrag des Herstellers der zulassungspflichti-

gen Fachanwendung eröffnet. 

Als Zulassungsstelle gem. Artikel 6 Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale 

Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften veröffentlicht die gpaNRW auf ih-

rer Internetseite eine Übersicht über die laufenden und abgeschlossenen Zulassungsverfah-

ren37. 

Mit dem „Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 13. April 2022 hat das Land Nordrhein-Westfalen die 

Möglichkeit eingeräumt, unter bestimmten Voraussetzungen digitale und hybride Gremiensit-

zungen durchzuführen. In §§ 47 a und 58 a GO NRW sind dafür die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen festgelegt. 

In diesem rechtlichen Rahmen regelt der § 47 a GO NRW, dass in besonderen Ausnahmefällen 

wie Katastrophen, einer epidemischen Lage oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen 

die Durchführung von Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen in di-

gitaler Form erfolgen können, sofern die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (digi-

tale Sitzung). Darüber hinaus kann eine Stadt gem. § 58 a GO NRW auch bestimmen, dass 

Ausschüsse des Rates auch außerhalb der besonderen Ausnahmefälle nach § 47 a Ab-

satz 1 GO NRW hybride Sitzungen durchführen dürfen; hiervon ausgenommen sind jedoch Sit-

zungen der Haupt-, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschüsse. 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat die Anforderungen an die Digitalisierung der Gremienarbeit 

bereits weitgehend umgesetzt. Ein schriftliches Nutzungskonzept für das Ratsinformations-

system liegt noch nicht vor.  

Eine Stadt sollte eine moderne und digitalisierte Gremienarbeit gewährleisten. Dazu sollte sie 

folgende Punkte umsetzen: 

• Ein öffentlich zugängliches digitales Ratsinformationssystem betreiben, das von Gremi-

enmitgliedern über Endgeräte genutzt werden kann. 

• Ein schriftliches Nutzungskonzept für das Ratsinformationssystem und die Endgeräte 

vorlegen. 

• Vollständig papierlose Gremienarbeit anstreben (intern und extern). 

 

37 https://gpanrw.de/prufung/digitale-gremienarbeit/digitale-gremienarbeit 
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• Den Sitzungssaal mit moderner Präsentations- und Sitzungstechnik, wie einem hochauf-

lösenden Monitor oder Beamer mit kabelloser Bildübertragung und Mikrofonen, ausstat-

ten. 

• Technische Vorkehrungen und formale Regelungen (Anpassung der Hauptsatzung und 

Geschäftsordnung gemäß §§ 47 a, 58 a GO NRW) für digitale und hybride Sitzungen 

treffen, wobei die verwendeten Anwendungen den aktuellen IT-Sicherheitsstandards ent-

sprechen sollten (gemäß DiGiSiVO). 

Im nachfolgenden Abschnitt stellt die gpaNRW die Ergebnisse zu den Anforderungen an die di-

gitale Gremienarbeit dar: 

Anforderungen an die Digitalisierung der Gremienarbeit 2024 

Anforderungen Gronau (Westf.)  
Städte, die diese Anfor-

derung erfüllen 

Ratsinformationssystem Ja 85 von 85 

Interner Vorlagenworkflow Ja 57 von 85 

Ratsinformationssystem über Internetseite Ja 85 von 85 

Ratsinformationssystem über Endgeräte Ja 85 von 85 

Bereitstellung von Endgeräten Ja 54 von 85 

Papierlose Gremienarbeit Ja 78 von 85 

Nutzen alle Gremienmitglieder die papierlose 
Gremienarbeit? 

Ja 27 von 85 

Moderne Sitzungstechnik Ja 72 von 85 

KI-Transkription (Protokolle) Nein 3 von 85 

Leistungsstarkes WLAN Ja 83 von 85 

Digitale und hybride Gremiensitzungen Nein 0 von 85 

Ratspodcast (audio) Nein 2 von 70 

Rats-TV (audiovisuell) Nein 9 von 70 

Die Stadt Gronau (Westf.) erfüllt bereits viele Anforderungen für eine moderne Gremienarbeit. 

Ein Ratsinformationssystem, Vorlagenworkflow und mobile Endgerätebereitstellung (Tablets) 

sind vollständig eingeführt. Ein schriftliches Nutzungskonzept für das Ratsinformationssystem 

liegt nicht vor. Ein Nutzungskonzept hat den Vorteil, dass hierüber die Ablage der Vorlagen, 

Niederschriften und Dokumenten im Ratsinformationssystem erläutert sind. Damit können die 

Mandatstragenden nachvollziehen, nach welchen Vorgaben beispielsweise Dokumente abge-

legt sind.  

Des Weiteren nutzen alle Gremienmitglieder die papierlose Gremienarbeit in ihrem politischen 

Alltag. Auch die Bereitstellung von moderner Sitzungstechnik und einem leistungsstarken 

WLAN unterstützen die digitale Gremienarbeit.  

Zurzeit nutzt die Stadt Gronau (Westf.) keine Formate wie Rats-TV, Ratspodcast sowie digitale 

oder hybride Sitzungsmöglichkeiten. Hierzu führt die Verwaltung aus, dass die Verwaltung dem 

Rat eine Vorlage zur Einführung digitaler oder hybriden Sitzungsmöglichkeiten vorgelegt hat. 
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Dabei hat der Rat die Entscheidungsfindung dem kommenden neuen Rat überlassen und die 

Entscheidung vertagt. Eine digitale oder hybride Sitzungsform kann die Handlungsfähigkeit des 

Rates in kommunalen Krisen sichern. Des Weiteren führt die Verwaltung aus, dass sie ab März 

2026 die Ratssitzungen über Rats-TV übertragen wird. Die Stadt setzt zurzeit noch keine KI-ge-

stützte Transkriptionen zur automatischen Protokollerstellung ein. Insbesondere die KI-Tran-

skription kann den Arbeitsaufwand für die Verwaltung senken. Hierzu teilt die Verwaltung mit, 

dass aktuell eine Testphase läuft, wonach im Anschluss für Anfang 2026 ein Vertragsschluss 

erfolgen soll. Die Verwaltung verzeichnet positive Erfahrungen mit der KI-Transkription und 

sieht darin eine echte Arbeitserleichterung.   

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein schriftliches Nutzungskonzept für das Ratsinformations-

system einführen. Dabei sollte die Stadt Gronau (Westf.) das Arbeiten mit einem Ratsinfor-

mationssystem intern wie auch extern beschreiben.  

3.9 Veröffentlichungspflicht gemäß Korruptionsbekämp-

fungsgesetz NRW 

Der Gesetzgeber hat im KorruptionsbG NRW die Veröffentlichungspflicht für die Gremienarbeit 

geregelt. Das KorruptionsbG NRW verpflichtet gemäß § 7 die Rats- und Ausschussmitglieder 

zur Angabe bestimmter Daten gegenüber der Hauptverwaltungsbeamtin bzw. dem Hauptver-

waltungsbeamten, die in geeigneter Form zu veröffentlichen sind. Hierunter fallen: 

• der ausgeübte Beruf und eventuelle Beraterverträge, 

• die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Ab-

satz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, 

• die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Absätze 1 und 2 des Landesorganisati-

onsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen, 

• die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen sowie 

• die Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 

 Feststellung 

Die Stadt veröffentlicht in einer geeigneten Art und Weise die Auskunft der Mandatstragen-

den nach dem KorruptionsbG NRW. Allerdings erfolgt die Abfrage nicht jährlich.  

Eine Stadt muss die im KorruptionsbG NRW vorgegebenen Regelungen umsetzen und an eine 

zeitgemäße Gremienarbeit anpassen. Dafür sollte eine Stadt folgende Punkte erfüllen: 

• Eine Stadt muss dafür Sorge tragen, dass die Mitglieder der Vertretungskörperschaft ent-

sprechend dem KorruptionsbG NRW im Rahmen der Veröffentlichungspflichten regelmä-

ßig Auskunft erteilen. 
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• Eine Stadt sollte die Auskünfte jährlich in geeigneter Form, bestenfalls digital, veröffentli-

chen. 

Nachfolgend stellt die gpaNRW die Ergebnisse zu den Anforderungen zur Einhaltung der Veröf-

fentlichung der Auskunft gem. § 7 KorruptionsbG NRW dar. 

Anforderung zur Veröffentlichung gem. § 7 KorruptionsbG NRW 2024 

Anforderung Gronau (Westf.) 
Städte, die diese Anfor-

derung erfüllen 

Veröffentlichung gem. § 7 KorruptionsbG NRW Ja 82 von 84 

Die Stadt Gronau (Westf.) veröffentlicht die Auskunft der Mandatstragenden nach dem Korrup-

tionsbG NRW. 

Die Stadt Gronau (Westf.) weist auf ihrer Homepage unter der Rubrik Rathaus -> Politik -> Kor-

ruptionsbekämpfung auf die Möglichkeit der Einsichtnahme im Fachdienst Rat und Wahlen im 

Rathaus der Stadt Gronau während der allgemeinen Öffnungszeiten hin. Die Art und Weise der 

Veröffentlichung ist eine geeignete Form nach dem KorruptionsbG NRW.  

Die Verwaltung überprüft die Angaben nach dem KorruptionsbG NRW nicht jährlich, sondern 

einmalig zu Beginn einer Ratsperiode.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine jährliche Überprüfung vornehmen, da sich jährliche Än-

derungen bei den Mandatstragenden ergeben können.  
  



  Stadt Gronau (Westf.)    Gremienarbeit    050.010.020_05578 

Seite 105 von 204 

3.10 Anlage: Ergänzende Tabelle  

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2025/2026 – Gremienarbeit  

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Sitzungsmanagement 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) führt verhältnismäßig viele Sitzungen innerhalb 

eines Jahres durch. Zudem hat die Stadt mehr Anträge zu bearbeiten als 

die meisten Vergleichsstädte. 

86 E1.1 
Die Gronau (Westf.) sollte mit den Gremienvertretungen eine Möglichkeit 

finden, um das Antragsvolumen zu senken. 
88 

   E1.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ihr Sitzungsmanagement optimieren 

und die Anzahl der Sitzungen auf das notwendige Maß begrenzen, um 

Ressourcen effizienter zu nutzen. 

90 

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für gewählte Mitglieder 

F2 

Die Berechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ge-

wählte Mitglieder in der Stadt Gronau (Westf.) entspricht den rechtlichen 

Vorgaben. Die Stadt hat die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen 

pro Jahr in der Hauptsatzung für sachkundige Bürger/Bürgerinnen und 

sachkundige Einwohner/ Einwohnerinnen beschränkt, jedoch nicht für Rats-

mitglieder. 

91 E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die pflichtige Regelung aus § 45 Abs. 3 

S. 3 Gemeindeordnung NRW umsetzen und die Zahl der ersatzpflichti-

gen Fraktionssitzungen pro Jahr für Ratsmitglieder in der Hauptsatzung 

beschränken. 

94 

Entschädigungen im kommunalen Ehrenamt  

F3 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat keine Regelungen zur Betreuung pflegebe-

dürftiger Angehöriger festgelegt. Auch Regelungen zur Abrechnung von 

Fahrkosten fehlen. 

94 E3 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte Regelungen zur Fahrkostenerstattung 

und zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger während der Man-

datsausübung in ihre Hauptsatzung aufnehmen. 

97 

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder  

F4 
Die Stadt Gronau (Westf.) führt innerhalb einer Wahlperiode keine Bedarfs-

analyse über die Höhe der Fraktionszuwendungen durch. 
98 E4 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte mindestens einmal je Wahlperiode eine 

Bedarfsanalyse über die Fraktionszuwendungen durchführen. Dieses 

Vorgehen sichert eine bedarfsgerechte Mittelverteilung für Fraktionen. 

100 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Digitalisierung der Gremienarbeit 

F5 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat die Anforderungen an die Digitalisierung der 

Gremienarbeit bereits weitgehend umgesetzt. Ein schriftliches Nutzungs-

konzept für das Ratsinformationssystem liegt noch nicht vor. 

101 E5 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein schriftliches Nutzungskonzept für 

das Ratsinformationssystem einführen. Dabei sollte die Stadt Gronau 

(Westf.) das Arbeiten mit einem Ratsinformationssystem intern wie auch 

extern beschreiben. 

103 

Veröffentlichungspflicht gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW 

F6 

Die Stadt veröffentlicht in einer geeigneten Art und Weise die Auskunft der 

Mandatstragenden nach dem KorruptionsbG NRW. Allerdings erfolgt die 

Abfrage nicht jährlich. 

103 E6 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine jährliche Überprüfung vornehmen, 

da sich jährliche Änderungen bei den Mandatstragenden ergeben kön-

nen. 

104 
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4. Personal, Organisation und Informations-

technik 

4.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Gronau (Westf.) im Prüfgebiet 

Personal, Organisation und Informationstechnik stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfas-

send dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Personal, Organisation und Informationstechnik 

Themenfelder wie Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Generationenwechsel sowie 

steigende Anforderungen an die Digitalisierung und die IT-Sicherheit sind aktuelle Herausforde-

rungen für die Städte in NRW. Die Stadt Gronau (Westf.) beschäftigt sich mit diesen bereits ak-

tiv. Wir haben gute, pragmatische Strukturen vorgefunden, die bereits zu großen Teilen durch 

Dokumente und Entscheidungen abgesichert sind. Im Handlungsfeld Personal sehen wir für die 

Stadt Gronau (Westf.) noch einzelne Verbesserungsmöglichkeiten, z. B. bei der Fluktuations-

planung. Für ihren Onboarding-Prozess hat die Stadt bereits gute Strukturen etabliert und diese 

im Rahmen der Erstellung eines Recruiting-Konzeptes auch formalisiert. Bei der Etablierung ei-

nes Wissensmanagements hat sie noch Potenzial.  

Wie viele andere Vergleichsstädte steht auch die Stadt Gronau (Westf.) vor der täglichen Auf-

gabe, ihre Handlungsfähigkeit mit dem vorhandenen und gleichzeitig älter werdenden Personal-

bestand zu erhalten. Sie hat bereits Maßnahmen zur Personalbindung und zur Steigerung der 

Mitarbeitendenzufriedenheit ergriffen und diese zum Teil auch formalisiert. Das Risiko des Wis-

sensverlustes ist der Stadt Gronau (Westf.) präsent. Sie hat erste Strategien entwickelt, diesem 

entgegenzuwirken. Sie sollte jedoch die vorgenannte Etablierung eines Wissensmanagements 

hierbei nicht aus dem Blick verlieren und in diesem Zusammenhang noch vorhandene, kleinere 

Dokumentationslücken schließen. Ihre guten Strukturen im Bereich Organisation und im Pro-

zessmanagement könnten der Stadt Gronau (Westf.) hierbei einen echten Mehrwert liefern und 

langfristig Ressourcen schonen. 

Dem Thema IT und Digitalisierung hat sich die Stadt Gronau (Westf.) ebenfalls aktiv gewidmet. 

Sie hat bereits wichtige strategische Aspekte geregelt. Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz 

sind noch Potenziale vorhanden. Hier nimmt die Stadt derzeit noch eine eher beobachtende 

Rolle ein. Der IT-Service arbeitet bereits auf guten Grundlagen. Verbesserungsmöglichkeiten 

bestehen im Bereich des Projektmanagements.  

Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht ein solides Digitalisierungsniveau. Sie sollte letzte Medien-

brüche abbauen und die Nutzung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) als wichtige 

Säule im Digitalisierungsprozess konsequent weiter vorantreiben. 
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Zusammengefasst haben wir in Gronau (Westf.) gute Grundstrukturen vorgefunden. Um ihre 

Handlungsfähigkeit zu erhalten, sollte die Stadt die Themenfelder Wissensmanagement und Di-

gitalisierung auch weiterhin im Fokus halten. 

4.2 Aufbau des Teilberichtes 

Die Kapitel dieses Teilberichtes beginnen mit einer wertenden Aussage zu unserem Prüfungs-

ergebnis. Wertungen, die eine Stellungnahme der Stadt nach § 105 Abs. 6 und 7 der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) notwendig machen, bezeichnen wir 

als Feststellung. 

Anschließend folgt kursiv gedruckt die Sollvorstellung. Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und 

das Prüfungsziel im Kapitel dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Städte 

gültig, z. B. auf Basis der aktuell geltenden Gesetzeslage. 

Ausgehend von diesem Soll analysieren wir die individuelle Situation in der geprüften Stadt und 

weisen dabei erkannte Verbesserungspotenziale als Empfehlung aus. 

Weitere allgemeine Ausführungen zur Struktur der Teilberichte stehen im Vorbericht. 

4.3 Inhalte, Ziele und Methodik 

Die Prüfung im Bereich Personal, Organisation und Informationstechnik (IT) ist darauf ausge-

richtet, die Stadt dabei zu unterstützen, ihre Handlungsfähigkeit zur Erbringung ihres Dienstleis-

tungsangebotes langfristig zu sichern. Wir prüfen in diesem Zusammenhang, inwieweit die 

Städte Vorkehrungen getroffen haben, um den Herausforderungen zu begegnen, vor denen alle 

Städte gleichermaßen stehen: 

• Fachkräftemangel, 

• demografischer Wandel, 

• gesellschaftlicher Wandel und Generationenwechsel, 

• zunehmende und komplexer werdende Aufgaben, 

• knapper werdende Finanzmittel, 

• steigende Anforderungen an die Digitalisierung, 

• hohe IT-Sicherheitsanforderungen und 

• eine heterogene IT-Landschaft. 

Die gpaNRW betrachtet die Handlungsfelder Personal, Organisation und IT zwar in einzelnen 

Unterkapiteln, aber nicht isoliert voneinander. Themenübergreifend stellt sie folgende Leitfragen 

in den drei Hauptkapiteln: 
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• Orientierungsrahmen: Hat die Stadt orientierungsgebende Ziel- und Planungsvorgaben 

gemacht, um den zuvor genannten Herausforderungen gerecht werden zu können? 

• Personalressourcen: Welche Personalressourcen und -strukturen stehen der Stadt zur 

Verfügung, um die eigenen Ziele zu erreichen? 

• Digitalisierungsniveau: Was hat die Stadt durch die Verzahnung von Personal, Organisa-

tion und IT im Bereich der Digitalisierung bereits erreicht? 

Wir beschränken uns in der Analyse auf ausgewählte Aspekte und Indikatoren, um die vorge-

nannten Leitfragen zu beantworten. Dabei handelt es sich um Aspekte, die für jede Stadt unab-

hängig von ihrer Größenordnung für ein effektives und effizientes Verwaltungshandeln wesent-

lich sind. Wir bewerten diese Aspekte im Hinblick auf ihre Zweckmäßigkeit und zeigen gegebe-

nenfalls bestehende Risiken auf. Über den interkommunalen Vergleich erhalten die Städte zu-

dem in allen Prüfaspekten eine Standortbestimmung. 

Im Rahmen der Prüfung im Prüfgebiet Personal, Organisation und IT erhebt die gpaNRW die 

erforderlichen Bewertungsgrundlagen. Dies erfolgt über strukturierte Datenabfragen, Fragebö-

gen und standardisierte Interviews zu einzelnen Themenfeldern. Die zu den Wertungskriterien 

gebildeten Erfüllungsgrade und Kennzahlen zur Personalstruktur bilden den Ausgangspunkt un-

serer Analysen. Beim Erfüllungsgrad bewertet die gpaNRW, inwieweit eine Stadt die Anforde-

rungen unserer Sollvorstellung umsetzt. Wir drücken den Erfüllungsgrad in einem Prozentwert 

aus. Den Erfüllungsgrad stellt die gpaNRW zur Standortbestimmung auch im interkommunalen 

Vergleich dar. 

4.4 Orientierungsrahmen 

Zukunftsfähig zu sein bedeutet, sich proaktiv mit potenziellen Herausforderungen sowie den da-

raus resultierenden Risiken auseinanderzusetzen. Eine Verwaltung benötigt einen eindeutigen 

Orientierungsrahmen, aus dem das Aufgabenportfolio, die hierfür erforderlichen Ressourcen 

und die Art der Aufgabenerledigung sowie ihre Priorisierung abgeleitet werden.  

Städte sind in der formalen und inhaltlichen Gestaltung ihres Orientierungsrahmens grundsätz-

lich frei. Sie können ihre individuellen Stärken in den Bereichen Personal, Organisation und IT 

nutzen, um vorhandene Schwächen auszugleichen und Risiken zu minimieren: 

• Personal: Die Mitarbeitenden sind das Rückgrat jeder Verwaltung. Qualifizierte, moti-

vierte und gut betreute Mitarbeitende stellen sicher, dass Aufgaben effizient und kompe-

tent erledigt werden. Personalentwicklung und -management tragen dazu bei, notwen-

dige Kompetenzen und Fachwissen im Team aufzubauen und zu erhalten. 

• Organisation: Strukturierte Abläufe und klare Zuständigkeiten sind unerlässlich für rei-

bungslose Prozesse. Eine gut durchdachte, möglichst prozessorientierte Organisation 

fördert die Effizienz, minimiert Fehlerquellen und ermöglicht eine rasche Anpassung an 

neue Anforderungen oder Krisen. 

• IT: IT-Infrastruktur und digitale Lösungen ermöglichen eine schnelle und verlässliche Be-

arbeitung von Verwaltungsaufgaben. Sie fördern effiziente Kommunikationswege, den 
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sicheren Umgang mit Daten und die Automatisierung von Prozessen. Eine robuste IT si-

chert zudem die Kontinuität in Krisensituationen und erhöht die Flexibilität der Verwal-

tung. 

Letztendlich muss die organisatorische und konzeptionelle Arbeit der Stadt aber auch in einem 

angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Die gpaNRW prüft daher zu ausgewählten Teil-

aspekten, inwiefern die Stadt bereits zweckmäßig Ziele setzt und Maßnahmen plant oder ergrif-

fen hat. 

4.4.1 Personal 

Städte sind für die Bereitstellung wichtiger öffentlicher Dienstleistungen, wie Bildung, Gesund-

heit, Sicherheit und Infrastruktur, verantwortlich. Ein gut qualifiziertes und motiviertes Personal 

ist entscheidend, um diese Dienstleistungen effektiv zu erbringen. Viele Städte sehen sich mit 

dem demografischen Wandel konfrontiert. Hohe Fluktuationsraten können die Kontinuität und 

Qualität der Dienstleistungen beeinträchtigen. Für Städte wird es immer schwerer, Vakanzen zu 

besetzen. Hauptgrund dafür ist ein verbreiteter Fachkräftemangel, also mehr Bedarf als Ange-

bot an spezialisierten Arbeitskräften. Die Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten 

Personals ist daher eine zentrale Herausforderung für die städtische Leistungsfähigkeit und Zu-

kunftsfähigkeit. Daher ist es wichtig, dass die Personalabteilung u. a. 

• mögliche Personalabgänge frühzeitig erkennt und eine strategische Nachfolge regelt, 

• die Möglichkeiten der Einbindung von Externen z. B. durch Interkommunale Zusammen-

arbeit oder den Einsatz Ehrenamtlicher prüft,  

• ein für Bewerbende attraktives, zielgerichtetes Einstellungsverfahren umsetzt,  

• einen strukturierten Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeitende gestaltet, 

• individuelle Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Mitarbeitendenquali-

fikationen plant und umsetzt, 

• Talente für Schlüsselpositionen innerhalb der Verwaltung identifiziert und entsprechend 

entwickelt sowie  

• Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeitendenzufriedenheit, -bindung, -gesundheit und 

Arbeitssicherheit einsetzt. 

Schriftliche Rahmenvorgaben, Konzepte, Arbeitshilfen und Fachanwendungen geben dabei ei-

nen Orientierungsrahmen, der die Personalabteilung unterstützen sollte. 

Wir haben alle Vergleichsstädte zu gewichteten Einzelanforderungen zum Thema „Personal“ 

befragt. Aus diesen Kriterien setzt sich die Bewertung in einem Erfüllungsgrad zusammen. 

Die Gronau (Westf.) erreicht im Hinblick auf die geprüften Aspekte folgenden Erfüllungsgrad: 
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Erfüllungsgrad Personal in Prozent 2025 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 52 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 87 Prozent. 

Der dargestellte Erfüllungsgrad setzt sich aus den nachstehenden Einzelergebnissen zusam-

men: 

Teilerfüllungsgrade Personal in Prozent 2025 

 

Nachfolgend erläutert die gpaNRW ihre detaillierten Erkenntnisse zu den oben aufgeführten As-

pekten sowie etwaige Ansatzpunkte, um den Orientierungsrahmen für den Personalbereich zu 

optimieren. 

4.4.1.1 Rekrutierung und Einstellungsverfahren 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) ist im Bereich der Personalgewinnung grundsätzlich solide aufge-

stellt. Kleinere Verbesserungsmöglichkeiten sind bei der Fluktuationsplanung vorhanden. 
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Eine Stadt sollte Personalabgänge rechtzeitig erkennen können und eine strategische Nach-

folge regeln. Sie sollte attraktiv für potenzielle Bewerbende sein und das Einstellungsverfahren 

für Bewerbende ansprechend gestalten. 

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 76 Prozent noch unterhalb des ersten 

Viertelwertes der Vergleichsstädte ein. 

Um qualifiziertes Personal auf sich aufmerksam zu machen, hat die Stadt Gronau (Westf.) zu-

sätzlich zur Veröffentlichung ihrer Stellenausschreibungen eine Karriere-Seite auf der der 

Homepage erstellt. Neben allgemeinen Informationen zur Musik-Stadt Gronau erhalten Interes-

sierte dort einen guten Überblick über die Stadt als Arbeitgeberin. Hierbei wirbt Gronau (Westf.) 

insbesondere mit einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf z. B. durch flexible Arbeits-

zeiten (Gleitzeit), Teilzeitmodelle und geförderte Ferienbetreuung. Weitere Attraktivitätsfaktoren 

sind vielseitige Möglichkeiten zur Fortbildung, eine Zusatzversorgung für den späteren Ruhe-

stand sowie eine aktive Betriebssportgemeinschaft. Detailliertere Informationen zu den Angebo-

ten für Mitarbeitende finden sich im Kapitel 4.4.1.3 „Service und Offboarding“.  

Ihre Maßnahmen zur Personalgewinnung hat die Stadt Gronau (Westf.) in einem ausführlichen 

Recruiting-Konzept verschriftlicht. Ergänzt wird dieses durch Eckdaten zur demografischen Ent-

wicklung sowie allgemeine Strukturdaten der Stadt. 

Um Personalabgänge bestmöglich vorzubereiten, prognostiziert die Stadt Gronau (Westf.) ihre 

Altersfluktuation mittelfristig und bereitet diese in Form eines Ampelsystems für den Stellenplan 

auf. Für nicht planbare Fluktuationsgründe sowie unterjährige Arbeitsspitzen existiert in Gronau 

ein gelebtes, bisher jedoch nicht formalisiertes Verfahren. In diesem Rahmen stehen auch Mit-

arbeitende bereit, welche in Ergänzung zu ihrer eigentlichen Tätigkeit flexibel und kollegial an 

anderer Stelle aushelfen, sofern dies notwendig wird.  

Eine umfassende Fluktuationsplanung, welche neben altersbedingtem Ausscheiden auch wei-

tere Personalveränderungen, Versetzungsnotwendigkeiten oder etwaige Kündigungen berück-

sichtigt, ist sinnvoll, um rechtzeitig reagieren zu können. Eine Nachfolge nebst Wissensweiter-

gabe lässt sich auf Basis einer solchen Planung zielgerichteter regeln. Auch unterjährige Ar-

beitsspitzen könnten in einem erweiterten Planungsdokument erfasst werden. Dies schützt den 

gesamten Personalkörper vor Überlastung. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte im Rahmen ihrer bereits genutzten Dokumentation zur Al-

tersfluktuation auch vorhandene gelebte Strukturen formalisieren. Sie sollte diese bestenfalls 

so aufbereiten, dass ein Rechnen mit Stunden- und Stellenanteilen automatisiert ermöglicht 

wird. Dies schafft ein noch vorausschauenderes Personalmanagement und schützt die Mit-

arbeitenden vor Überlastung. 

Auf ihrer ansprechenden und adressatengerechten Ausbildungsseite im Internet stellt die Stadt 

Gronau (Westf.) ihr vielfältiges Ausbildungsangebot vor. Neben den klassischen Verwaltungs-

berufen bildet Gronau (Westf.) auch regelmäßig unter anderem im handwerklich beziehungs-

weise technischen Bereich, in der IT oder im Feuerwehr- und Rettungswesen aus. Zu jedem 

Ausbildungsberuf können sich die interessierten Nachwuchskräfte umfassend über die städti-

sche Homepage informieren. Die bereits zuvor genannten Angebote für Mitarbeitende stehen 

zum großen Teil auch den Auszubildenden zur Verfügung. Zudem erhalten die 
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Nachwuchskräfte für die Zeit ihrer Ausbildung ein Notebook. Dies steigert neben anderen wei-

chen Faktoren die Attraktivität der Stadt Gronau (Westf.) als Ausbildungsbehörde. 

Für den Prozess der Einstellung von Personal hat die Stadt Gronau (Westf.) ein standardisier-

tes Verfahren festgelegt. Eine Software zum Bewerbermanagement ist bereits im Einsatz und 

trägt dazu bei, dass die Stadt ihre Personalauswahl noch zielgerichteter und ressourcenscho-

nender treffen kann. 

4.4.1.2 Onboarding und Qualifizierung 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat für ihren Onboarding Prozess bereits gute Strukturen etabliert 

und diese mit Hilfe von Checklisten sowie in einem Recruiting-Konzept auch formalisiert. 

Beim Aufbau eines Wissensmanagements hat sie noch Potenzial. 

Eine Stadt sollte den Ablauf des Onboardings konkret festlegen und verschriftlichen. Individu-

elle Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der Mitarbeitendenqualifikationen 

sollte sie planen und umsetzen. Sie sollte Talente für Schlüsselpositionen innerhalb der Verwal-

tung identifizieren und entsprechend entwickeln. 

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 85 Prozent am Median ein. Sie ist be-

reits auf einem guten Weg, vorhandene Verbesserungspotentiale umzusetzen. 

Zum Zeitpunkt der Prüfung hatte die Stadt Gronau (Westf.) gerade ihr umfangreiches Re-

cruiting-Konzept fertiggestellt und in den politischen Gremien präsentiert. Ein Bestandteil dieses 

Konzeptes ist das Kapitel „Personalmarketing“, welches u. a. den Onboarding-Prozess in den 

Blick nimmt. Die Verschriftlichung einer Onboarding-Checkliste sowie die Gestaltung einer Will-

kommensmappe sind Teil des Maßnahmenkataloges und befinden sich derzeit in Planung. Wei-

tere Maßnahmen des Konzeptes werden in Abhängigkeit der finanziellen und personellen Res-

sourcen seitens der Stadt Gronau (Westf.) sukzessive umgesetzt. Da mit einem baldigen Ab-

schluss des Prozesses hinsichtlich der Onboarding-Maßnahmen zu rechnen ist, verzichtet die 

gpaNRW hier auf weitergehende Empfehlungen. Bereits heute hält die Stadt Gronau (Westf.) 

entsprechende Checklisten zu Personalveränderungen und damit auch zum Onboarding vor. 

Um vorhandenes Wissen zu sichern und an neue Mitarbeitende weiterzugeben, plant die Stadt 

Gronau (Westf.), ein strukturiertes Wissensmanagement zu etablieren. Die aktive Umsetzung ist 

eng mit dem Maßnahmenkatalog des Recruiting-Konzeptes verbunden und benötigt noch etwas 

Zeit. Dennoch haben wir bereits heute praktikable Checklisten vorgefunden. Eine Verschriftli-

chung wesentlicher Arbeitsvorgänge und das Vorhalten von Checklisten sind erforderlich, um 

die Weitergabe von Wissen unabhängig von Personen / Stelleninhabenden zu gewährleisten. 

Im Hinblick auf den demografischen Wandel sowie die aktuellen Herausforderungen auf dem 

Stellenmarkt ist es wichtig, dass die Stadt Gronau (Westf.) diesen Prozess nicht aus den Augen 

verliert. Die Arbeitshilfen und Dokumentationen werden im Idealfall den Mitarbeitenden zugäng-

lich gemacht bzw. stehen im Rahmen der Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden zur Verfü-

gung.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant Strategien entwickeln, um die Weitergabe von 

Wissen an neue Mitarbeitende sicherzustellen. Sie sollte die vorhandenen Checklisten zu 
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Arbeitsinhalten und -abläufen aktualisieren und hierbei noch vorhandene Dokumentationslü-

cken schließen.  

Im Rahmen von personellen Veränderungen ist auch ein Reagieren der IT-Abteilung erforder-

lich. Insbesondere müssen Berechtigungen eingerichtet oder gelöscht werden. Wir haben in 

Gronau (Westf.) ein etabliertes und zum Teil über Checklisten verschriftlichtes Verfahren vorge-

funden, welches den Mitarbeitenden u. a. über das Intranet zur Verfügung steht. Während 

grundsätzliche bzw. allgemeine Berechtigungen zentral über das Sachgebiet Personal einge-

richtet werden, erfolgt die Anforderung für Fachanwendungen aus den jeweiligen Fachberei-

chen. 

Die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden folgt einem mittels Dienstanweisung geregelten 

Verfahren. Je nach Angebot und Anzahl der Plätze führt die Stadt Gronau (Westf.) ein Auswahl-

verfahren durch. Darüber hinaus werden individuelle Fortbildungsangebote dezentral organi-

siert. Die Entwicklungsperspektiven bespricht die Stadt mit den Mitarbeitenden, sofern diese 

dies aktiv wünschen. Ansonsten erfolgen Gespräche zu den Karrieremöglichkeiten der Mitarbei-

tenden auf Ebene der Fachdezernenten unter Beteiligung des Sachgebietes Personal. Auf vor-

handene Informationen zum Thema Fort- und Weiterbildung können alle Beschäftigten über das 

Intranet zugreifen. 

Im Zusammenhang mit der Erstellung ihres Recruiting-Konzeptes hat die Stadt Gronau (Westf.) 

auch eine Strategie entwickelt, um Talente innerhalb der Verwaltung zu identifizieren und zu 

fördern. Über Steckbriefe, welche für den Großteil der Mitarbeitenden bereits erarbeitet worden 

sind, erhalten die Personalverwaltung sowie die jeweiligen Führungskräfte einen ausführlichen 

Überblick über den bisherigen Werdegang, vorhandene Kompetenzen sowie Möglichkeiten der 

Weiterentwicklung.  

Mit diesem ausführlichen und gut strukturierten Verfahren hebt sich die Stadt Gronau (Westf.) 

positiv von den Vergleichsstädten ab. 

4.4.1.3 Service und Offboarding 

 Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits Maßnahmen zur Personalbindung und zur Steigerung 

der Mitarbeitendenzufriedenheit etabliert und diese größtenteils auch durch entsprechende 

Dokumente formalisiert. Sie erfüllt weitestgehend die Sollvorstellung der gpaNRW. 

Eine Stadt sollte Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeitendenzufriedenheit und -bindung pla-

nen und umsetzen, dazu gehören auch das Gesundheitsmanagement und die Arbeitssicherheit. 

Sie sollte den Ablauf eines potenziellen Offboarding konkret festlegen und verschriftlichen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 90 Prozent etwas unterhalb des dritten 

Viertelwertes ein. 

Mit dem Ziel, Fachkräfte zu erhalten, hat die Stadt Gronau (Westf.) bereits verschiedene Maß-

nahmen ergriffen. Wir haben Angebote zur Gesundheitsprävention wie z. B. Impfangebote oder 

die Durchführung des Gesundheitstages vorgefunden. Eine aktive Betriebssportgemeinschaft 

bietet den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich kostengünstig und in angenehmer Atmosphäre 

mit Kolleginnen und Kollegen sportlich zu betätigen. 
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Vor allem setzt Gronau (Westf.) aber auf flexible Arbeitszeitmodelle und Organisationsformen. 

Als Teilnehmerin der Gronauer Initiative für Familienfreundlichkeit in Unternehmen (GrIFU) bie-

tet die Stadt ihren Beschäftigten beispielsweise in den Sommerferien eine Kinderbetreuung an. 

Teilzeitmodelle, Homeoffice und Desksharing gehören in Gronau (Westf.) bereits zum festen 

Angebot für die Mitarbeitenden. Abgerundet wird das vielfältige Angebot durch eine App, wel-

che während des Prüfungszeitraumes Mitte 2025 eingeführt wurde. Sie ermöglicht den Mitarbei-

tenden der Stadt Gronau (Westf.) die Inanspruchnahme bestimmter Vergünstigungen (Fitness-

studio, Bäckerei etc.) im Stadtgebiet. Da mit ihrem Einsatz Kosten verbunden sind, ist die Nut-

zung zunächst für zwei Jahre mit der Option der Verlängerung vorgesehen. Die Einführung der 

App war im Schwerpunkt für die Beschäftigten der Stadtverwaltung gedacht, wird jedoch auch 

zur Förderung des Ehrenamtes in Gronau (Westf.) genutzt. Für Tarifbeschäftigte leistet die 

Stadt eine zusätzliche Zahlung an die Zusatzversorgungskasse für die spätere Absicherung im 

Ruhestand. 

Die im Arbeitsschutzgesetz geregelten Grundsätze dienen dazu, die Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten am Arbeitsplatz zu schützen und Unfälle sowie arbeitsbedingte Erkrankungen 

zu vermeiden. Die Stadt Gronau (Westf.) erfüllt hier die gesetzlichen Vorgaben.  

Um Fachkräfte zu erhalten, sollte die Personalverwaltung auch den Krankenstand im Blick be-

halten. Krankentage können für einen Arbeitgeber ein wichtiger Indikator sein. Eine Analyse 

sollte daher auch in den Städten vorgenommen werden. Die Auswirkungen von Krankheitsaus-

fällen, zum Beispiel durch sich jeweils im Einzelfall daraus ergebende Arbeitsverdichtungen be-

ziehungsweise Mehrbelastung anderer Mitarbeitender, sollte in diese Auswertung einbezogen 

werden. Im Rahmen der Erstellung einer Dokumentation der Krankentage ist es sinnvoll, Lang-

zeiterkrankungen zu berücksichtigen. Diese beeinflussen die Statistik. Darüber hinaus sollte ein 

Mehrjahres-Trend betrachtet werden. Hiermit kann dann eine Ursachenforschung betrieben 

werden. Individuelle Langzeiterkrankungen können sehr belastend für den Personalkörper sein. 

Eine gut geführte Krankenstatistik kann hier als Informations-Instrument die Steuerung unter-

stützen. 

Die Analyse von Krankentagen liegt bei der Stadt Gronau (Westf.) in der Zuständigkeit des 

Teams für Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). Dieses nutzt hierzu u. a. auch die 

Statistiken der Krankenkassen. Eine Auswertung ist zudem jederzeit über das Zeiterfassungs-

programm möglich. Die Stadt Gronau (Westf.) plant, die erstmals in 2024 erstellte Krankensta-

tistik mehrjährig fortzuschreiben. Dies ermöglicht der Stadt künftig, rechtzeitig gegensteuernde 

Maßnahmen zu ergreifen und den gesamten Personalbestand vor Überlastung zu schützen. 

Planbare Personalfreistellungen bereitet die Stadt Gronau (Westf.) bestmöglich vor. Im Idealfall 

wird die Vakanz zeitnah oder bereits vor dem eigentlichen Freiwerden der Stelle mit eigenem 

Personal besetzt. Dies sichert nicht nur die Einarbeitung und Weitergabe von Wissen, sondern 

eröffnet den Mitarbeitenden auch Aufstiegsperspektiven.  

Der Offboarding-Prozess ist derzeit über eine Checkliste zu Personalveränderungen nachvoll-

ziehbar. Im Nachgang zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Recruiting-Konzept soll nach 

Angaben der Stadt Gronau (Westf.) auch dieser Prozess noch detaillierter verschriftlicht wer-

den. Für die Löschung von IT-Berechtigungen sowie zur Rückgabe von Ausstattung und sonsti-

gem Verwaltungseigentum sind ebenfalls Checklisten vorhanden. Hiermit hat die Stadt eine so-

lide Basis geschaffen, um nicht nur eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen, sondern 
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auch die Kontrolle zu erleichtern, z. B. im Zusammenhang mit der Rückgabe von Verwaltungs-

eigentum. 

Die Stadt Gronau (Westf.) beschäftigt sich derzeit mit dem Aufbau eines konkreten Leitbildes 

für die Verwaltung, welches Prinzipien für den Arbeitsalltag enthalten soll. Die Verschriftlichung 

des Leitbildes geschieht im Zusammenhang mit der Erstellung einer sog. Arbeitgebermarke. 

Diese befand sich zum Zeitpunkt der Prüfung noch in einem laufenden Prozess. 

4.4.2 Organisation 

Die Organisation einer Stadt ist von zentraler Bedeutung, da sie maßgeblich zur Effizienz, 

Transparenz und Bürgernähe der Verwaltung beiträgt. Die hierfür zuständigen Verwaltungsmit-

arbeitenden sorgen u. a.  für den Orientierungsrahmen, der maßgeblich zur Sicherstellung der 

Handlungsfähigkeit einer Stadt beiträgt, indem sie 

• Ziele, Standards und Richtlinien entwickeln, die eine einheitliche Qualität der Dienstleis-

tungen sicherstellen, 

• die Aufgaben und Verwaltungsprozesse vollständig erfassen, priorisieren und optimal 

ausrichten sowie 

• Stellenanalysen, Stellenbemessungen und Personalbedarfsberechnungen durchführen.  

Ein wesentliches Instrument, um die Personal- und Sachressourcen bestmöglich auf die Ver-

waltungsziele auszurichten, ist dabei die Prozessgestaltung. Eine Standardisierung in den Pro-

zessen trägt dazu bei 

• den Zeit- und Ressourcenaufwand zu minimieren, 

• eine gleichbleibende Arbeitsqualität zu gewährleisten, 

• Fehler zu reduzieren, 

• die erforderliche Kommunikation abzusichern, 

• Einarbeitungen zu erleichtern und 

• rechtliche Risiken zu minimieren. 

Dazu müssen verbindliche Vorgaben für die Durchführung notwendiger Arbeitsschritte gemacht 

und kommuniziert werden. Diese können Zeitvorgaben, Qualitätsstandards und Verantwortlich-

keiten beinhalten. Die Einhaltung der Vorgaben kann technisch unterstützt werden, indem eine 

Stadt beispielsweise Workflow-Management-Systeme einsetzt oder eine geeignete Software für 

die Prozessautomatisierung nutzt. 

Wir haben alle Vergleichsstädte zu gewichteten Einzelanforderungen zum Thema „Organisa-

tion“ befragt. Aus diesen Kriterien setzt sich entsprechend die Bewertung in einem Erfüllungs-

grad zusammen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht im Hinblick auf die geprüften Aspekte folgenden Erfüllungs-

grad: 
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Erfüllungsgrad Organisation in Prozent 2025 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 46 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 66 Prozent. 

Der dargestellte Erfüllungsgrad setzt sich aus den nachstehenden Einzelergebnissen zusam-

men: 

Teilerfüllungsgrade Organisation in Prozent 2025 

 

Nachfolgend erläutert die gpaNRW ihre detaillierten Erkenntnisse zu den oben aufgeführten As-

pekten sowie etwaige Ansatzpunkte, um den Orientierungsrahmen für den Organisationsbe-

reich zu optimieren. 
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4.4.2.1 Aufgabenstruktur und Stellen 

 Die Stadt Gronau (Westf.) ist in den Bereichen Aufgabenstruktur und Stellen bereits gut auf-

gestellt und erfüllt weitgehend die Sollvorstellungen der gpaNRW. 

Eine Stadt sollte alle zu erledigenden Aufgaben zentral erfassen, regelmäßig kritisch betrachten 

und systematisch nach Relevanz priorisieren. So kann sie ihre Ressourcen gezielt einsetzen. 

Sie sollte Zielvorgaben zur Aufgabenerfüllung und Dienstleistungsqualität festlegen. Für alle 

Stellen sollte sie aktuelle Stellenbeschreibungen, -bewertungen und Anforderungsprofile erstel-

len.  

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 91 Prozent nahe am Maximum der Ver-

gleichsstädte ein. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat alle zu erledigenden Aufgaben über ihren detaillierten Produkt-

haushalt erfasst und teilweise auch bereits in ihrer Bearbeitung priorisiert. Über diese Produkt-

struktur setzt die Stadt auch Leistungsziele und Vorgaben zur Dienstleistungsqualität fest. Eine 

Aufgabenkritik führt Gronau (Westf.) regelmäßig mit Aufstellung des Haushaltes aber auch an-

lassabhängig z. B.  beim Ausscheiden von Mitarbeitenden durch. Im Einzelfall schließt sich ne-

ben der kritischen Betrachtung der Aufgabe auch die Stellenbewertung an. Je nach Sachlage 

betrachtet die Stadt Gronau (Westf.) bei entstehenden Vakanzen die gesamte Organisations-

einheit und veranlasst z. B. Aufgabenverlagerungen. Ein zentrales Wissensmanagement im Zu-

sammenhang mit freiwerdenden Stellen ist bisher noch nicht etabliert, nach Angaben der Stadt 

Gronau (Westf.) jedoch geplant. Es ist wichtig, dass die Stadt diesen Weg weiterverfolgt, damit 

sie vorhandenes Wissen ausscheidender Mitarbeitender nicht nur sichern, sondern auch weiter-

geben kann. Auf die Empfehlung zum Wissensmanagement in Kapitel 4.4.1.2 „Onboarding und 

Qualifizierung“ wird an dieser Stelle verwiesen.  

Für alle Stellen hält die Stadt Gronau (Westf.) Stellenbeschreibungen vor, welche sie regelmä-

ßig aktualisiert. Hieraus ergeben sich auch die konkreten Anforderungsprofile für die Stellen. 

Auf Basis der Stellenbeschreibungen nimmt die Stadt die Stellenbewertungen vor und prüft 

diese regelmäßig auf Aktualität. Gründe für die Überprüfung der Stellenbewertungen sind z. B. 

organisatorische Untersuchungen oder Anträge auf Bewertungsprüfung durch die Mitarbeiten-

den. Die Bewertung an sich folgt einem strukturierten Verfahren. Nach Vorbewertung im Sach-

gebiet Organisation und Digitalisierung erfolgt eine Erörterung in der Stellenbewertungskommis-

sion. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse legt der Bürgermeister dann die Stellenwertigkeit 

fest. 

4.4.2.2 Prozessmanagement 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits gute Strukturen im Prozessmanagement etabliert. Es 

sind nur geringe Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden. 

Eine Stadt sollte ihre Verwaltungsprozesse als Ausgangspunkt zentral bereichsübergreifend in 

einer allen Mitarbeitenden zugänglichen Fachanwendung dokumentieren, um Verwaltungsab-

läufe zu optimieren, zu automatisieren und wenn möglich zu digitalisieren. Dabei sollte sie den 
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aktuellen Standard zur Prozessmodellierung (BPMN38 2.0) und Prozessbibliotheken nutzen. Sie 

sollte Ziele, Standards und Priorisierungen schriftlich festlegen.  

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 82 Prozent oberhalb des dritten Viertel-

wertes ein. 

Das Prozessmanagement hat die Stadt Gronau (Westf.) zentral organisiert und hält hierfür Per-

sonalressourcen im Organisationsbereich vor. Die erforderlichen Stellenanteile hat sie nicht ex-

plizit bemessen, sondern nach einem Austausch mit anderen Städten geschätzt. Nach Angabe 

der Stadt Gronau (Westf.) hat sich dieser Wert jedoch als valide erwiesen. Als vorrangiges Mo-

tiv des Prozessmanagements gibt die Stadt Gronau (Westf.) die Digitalisierung bzw. das Thema 

E-Government an. Verwaltungsweite Ziele für die Aufnahme von Prozessen hat die Stadt noch 

nicht beschrieben. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte Ziele für die Aufnahme und Gestaltung von Prozessen be-

schreiben. Dabei sollte sie als weitere Motive der Prozessgestaltung die Effizienz und Wirt-

schaftlichkeit ihrer Verwaltungsprozesse in den Blick nehmen. 

Zur Modellierung ihrer Verwaltungsprozesse setzt die Stadt Gronau (Westf.) eine Fachsoftware 

ein. Diese gibt auch die Rahmenbedingungen für die Erfassung der Prozesse vor. Grundlage 

für die Ermittlung der Prozesse bilden die flächendeckend vorhandenen Arbeitsplatzbeschrei-

bungen, in welchen neben den wahrzunehmenden Aufgaben auch die damit verbundenen Pro-

zesse dokumentiert werden. Alle modellierten Prozesse werden zentral in der Fachanwendung 

dokumentiert. Die Fachbereiche haben über eine Plattform grundsätzlich Einblick in ihre Pro-

zesse. Ein vollumfänglicher Zugriff auf die Plattform steht den Fachbereichen aufgrund der 

Zentralisierung der Aufgabe im Organisationsbereich nicht zur Verfügung. Je nach Art des Pro-

zesses und der Zielsetzung ist die IT-Abteilung in die Prozessgestaltung involviert. Bei Digitali-

sierungsmaßnahmen oder der Anbindung von Fachanwendungen ist die IT grundsätzlich Teil 

des Projektteams. Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in einer kommunalen Anwendergemeinschaft 

kann die Stadt Gronau (Westf.) sowohl auf interkommunale Prozessbibliotheken zurückgreifen 

als auch eigene Prozessdokumentationen teilen. Diese Möglichkeiten nutzt sie auch. 

Die Effizienz ihrer Prozesse misst die Stadt Gronau (Westf.) noch nicht regelmäßig. Gleiches 

gilt auch für die gezielte Identifikation von Medienbrüchen. Im Laufe der überörtlichen Prüfung 

hat die Stadt Gronau (Westf.) neben einer verantwortlichen Person für die digitalen Prozesse 

auch eine Stelle für die weiteren, organisatorischen Prozesse etabliert. An dieser Stelle befindet 

sich derzeit auch ein Prozess-Controlling im Aufbau. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie geplant - ein Prozesscontrolling, z. B. auf Basis von 

Kennzahlen etablieren. Sie sollte in ihren Prozessanalysen gezielt nach Medienbrüchen su-

chen, um den Digitalisierungsfortschritt noch weiter voranzutreiben. 

 

38 Business Process Model and Notation 
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4.4.2.3 Stellenbemessung 

 Die Stadt Gronau (Westf.) ist auf dem Gebiet der Stellenbemessung bereits sehr gut organi-

siert. 

Eine Stadt sollte den aktuellen und zukünftigen Personalbedarf mindestens einmal jährlich aus-

werten, um Handlungsbedarf zu erkennen. Die Auswertung sollte Fluktuationen sowie Verände-

rungen in der Aufgabenwahrnehmung bezüglich Mengen, Standards und rechtlicher Vorgaben 

umfassen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 93 Prozent am Maximum der Ver-

gleichsstädte ein. 

Die Stadt Gronau (Westf.) überprüft sowohl anlassbezogen, als auch regelmäßig (z. B. in jedem 

Stellenplanverfahren, Schulsekretariate), ob sie ihre Aufgaben mit dem vorhandenen Personal 

effektiv erfüllen kann. Dies geschieht u. A. im Rahmen laufender Organisationsuntersuchungen, 

bei Hinweis durch die Fachdienstleitungen oder bei Stellenneuschaffungen. Außerdem wertet 

sie bedarfsweise Fallzahlen und Daten aus, welche Einfluss auf die personelle Ausstattung ha-

ben. Zukünftige Anforderungen, wie die Einwohnenden-Entwicklung, Gesetzesänderungen etc., 

hat sie dabei im Blick. Durchgeführte Stellenbemessungen dokumentiert die Stadt je nach Um-

fang entweder in Word (Organisationsuntersuchungen) oder in einem Excel-Dokument, so dass 

Anpassungen schnell und fehlerfrei möglich sind. Je nach Aufgabeninhalt bezieht die Stadt 

Gronau (Westf.) ihre Mitarbeitenden in die Bedarfsermittlung ein. Ziele und Rahmenbedingun-

gen im Zusammenhang mit Stellenbemessung sind vorhanden und werden innerhalb von Orga-

nisationsgutachten auch verschriftlicht.  

4.4.3 Informationstechnik 

Die gpaNRW prüft den Orientierungsrahmen im Kontext der IT anhand nachstehender Aspekte: 

• IT- und Digitalisierungsstrategie, 

• IT-Service-Management und 

• IT-Sicherheit. 

Die IT- und Digitalisierungsstrategie bildet das strategische Fundament für den zielgerichteten 

Einsatz von Technologien, um Effizienz und Agilität der Geschäftsprozesse zu fördern. Das IT-

Service-Management gewährleistet die effektive Bereitstellung und kontinuierliche Verbesse-

rung dieser Technologien, um den Bedürfnissen der Nutzenden gerecht zu werden und einen 

reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Dabei spielt die IT-Sicherheit eine entscheidende Rolle, 

da sie die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten und Systemen schützt. Ohne 

eine solide Sicherheitsarchitektur können weder IT- noch Digitalisierungsstrategien erfolgreich 

umgesetzt werden, da sie durch Cyberangriffe, Datenverlust oder andere sicherheitsrelevante 

Vorfälle gefährdet wären. 

Alle drei Bereiche sind essentiell, um eine resiliente und bedarfsgerechte IT-Landschaft zu 

schaffen, die den Herausforderungen der digitalen Transformation gerecht werden kann.  
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Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht im Hinblick auf die geprüften Aspekte folgenden Erfüllungs-

grad: 

Erfüllungsgrad IT in Prozent 2025  

 

In den interkommunalen Vergleich sind 32 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 68 Prozent. 

Der dargestellte Erfüllungsgrad setzt sich aus den nachstehenden Einzelergebnissen zusam-

men: 

Teilerfüllungsgrade IT in Prozent 2025 

 

Nachfolgend erläutert die gpaNRW ihre detaillierten Erkenntnisse zu den oben aufgeführten As-

pekten sowie etwaige Ansatzpunkte, um den Orientierungsrahmen für die IT zu optimieren. 
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4.4.3.1 IT- und Digitalisierungsstrategie 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits wichtige strategische Aspekte in Bezug auf die IT und 

die Digitalisierung geregelt. Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz sind noch Verbesse-

rungsmöglichkeiten vorhanden. 

Eine Stadt sollte zu folgenden Aspekten ihrer IT und digitalen Transformation verbindliche stra-

tegische Vorgaben festlegen und an konkreten Zielvorgaben ausrichten: 

• Ausstattungs- und Entwicklungsziele, 

• Steuerungsstrukturen, 

• Personalqualifizierung, 

• Beschaffungen im IT-Umfeld sowie  

• den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI).  

Sie sollte auch den Weg zur Zielerreichung festlegen und die Einhaltung kontinuierlich überprü-

fen, um bei Abweichungen rechtzeitig gegensteuern zu können. 

Darauf aufbauend sollte eine Stadt einen organisatorischen und vertragsrechtlichen Rahmen 

(IT-Betriebsmodell) wählen, der geeignet ist, IT-Leistungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten möglichst flexibel an strategischen Zielen auszurichten. 

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 75 Prozent zwischen dem Median und 

dem 3. Viertelwert ein. 

Eine formale IT- und Digitalisierungsstrategie hat die Stadt Gronau (Westf.) mit Hilfe ihres exter-

nen Dienstleisters bereits verschriftlicht und im März 2022 vom Rat beschließen lassen. Sie be-

fand sich zum Zeitpunkt der Prüfung im Prozess der Fortschreibung. Folglich ist das Dokument 

sehr aktuell. Weitere strategische Aspekte sind darüber hinaus in verschiedenen Schriftstücken 

und Beschlussvorlagen geregelt. Strategische Aspekte im Hinblick auf Ausstattungs- und Ent-

wicklungsziele hat die Stadt Gronau (Westf.) noch nicht detailliert verschriftlicht. Dennoch gilt 

eine grundsätzliche Vorgabe des Fachdienstes 115 „IT-Service“, mit wirtschaftlichem Ressour-

ceneinsatz eine flächendeckend gute IT-Ausstattung zu gewährleisten. In zeitlicher Hinsicht 

konkretisiert die Stadt Gronau (Westf.) ihre Ausstattungsziele über den Haushaltsplan. Ihre IT-

Sach-, Personal- und Ausstattungskosten kann die Stadt jederzeit und ohne größeren Recher-

cheaufwand auswerten. Verbindliche Vereinbarungen zum Betriebsmodell sowie zur IT-Gover-

nance-Struktur sind vorhanden. Die Regelungen mit dem externen Dienstleister sind flexibel 

und orientieren sich am tatsächlichen Bedarf der Stadt. Es besteht keinerlei Abnahmezwang 

von IT-Leistungen und die Abrechnungen sind transparent. 

Die notwendigen Kompetenzen für Stellen in der IT sind in Gronau (Westf.) über die Stellenbe-

schreibungen definiert. Zudem steht ein Fortbildungsbudget für die Mitarbeitenden des IT-Berei-

ches zur Verfügung, welches regelmäßig genutzt wird. 

Auch im Hinblick auf ihr IT-Controlling ist die Stadt Gronau (Westf.) solide aufgestellt. Sie hat 

Mess- und Kennzahlen definiert, mit welchen ein möglichst wirtschaftlicher und langer Einsatz 



  Stadt Gronau (Westf.)    Personal, Organisation und Informationstechnik    050.010.020_05578 

Seite 123 von 204 

der IT-Komponenten sichergestellt wird. Eingeschränkt wird dieses Vorgehen durch die Maß-

gabe, dass die IT-Sicherheit nicht gefährdet wird. Zudem finden jährlich Gespräche zwischen 

der IT-Steuerung und dem Verwaltungsvorstand statt. Hier könnte die Stadt Gronau (Westf.) 

ggf. überdenken, das Gesprächsintervall zu verkürzen und einen quartalsweisen Rhythmus 

wählen. Die zentrale Verantwortung für die digitale Transformation der Stadt Gronau (Westf.) 

obliegt neben dem Bürgermeister dem Digitalisierungsbeauftragten (CDO). 

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ist in der Stadt Gronau (Westf.) noch nicht allzu prä-

sent. Verwaltungsweite Regelungen, z. B. in Form einer Dienstanweisung, zum Einsatz von und 

Umgang mit KI existieren noch nicht, sind aber für 2026 geplant. Folglich hat Gronau (Westf.) 

auch noch keine bzw. nur geringe Risikoabwägungen in Bezug auf Ethik oder Datenschutzas-

pekte vorgenommen. Derzeit ist KI lediglich zu Testzwecken im Einsatz, z. B. für die Erstellung 

von Sitzungsprotokollen. Die Stadt Gronau (Westf.) ist jedoch im Austausch mit ihrem externen 

Dienstleister und ermittelt gerade ihre Möglichkeiten. Sie sieht sich nach eigener Einschätzung 

hier zunächst noch in der Rolle der Beobachtenden, insbesondere auch im Hinblick auf rechtli-

che Parameter. Grundsätzlich schließt die Stadt Gronau (Westf.) die Nutzung von KI für sich 

aber nicht aus und erwartet hierdurch einen Mehrwert für die gesamte Verwaltung. Sie ist des-

halb im Verlauf der überörtlichen Prüfung dem Kompetenzcenter ihres externen Dienstleisters 

beigetreten. Da die Überlegungen zum Umgang mit KI noch ganz am Anfang stehen, ist bislang 

auch noch keine Information von Mitarbeitenden und Bürgerinnen und Bürgern erfolgt. Als Kom-

munikationsmedien sind aber das Intranet und die städtische Homepage angedacht. Zudem 

steht neben dem Chief-Digital-Officer (CDO) auch der externe Datenschutzbeauftragte als all-

gemeine Ansprechperson zur Verfügung. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte sich einen Überblick über mögliche und sinnvolle Einsatzfel-

der für künstliche Intelligenz (KI) verschaffen. Sie sollte verbindliche Regelungen zu ihrem 

Einsatz definieren und diese den Mitarbeitenden zugänglich machen. 

4.4.3.2 IT-Service-Management 

 Feststellung 

Für ihr Anforderungs-, Lizenz- und Störungsmanagement hat die Stadt Gronau (Westf.) be-

reits gute Strukturen etabliert. Beim Projektmanagement hingegen hat sie noch Potenzial. 

Eine Stadt sollte Steuerungsstrukturen und -prozesse etablieren, die eine wirtschaftliche und 

anforderungsgerechte IT-Bereitstellung sowie eine zielgerichtete Umsetzung von Digitalisie-

rungsprojekten gewährleisten. Daraus leiten wir folgende Einzelanforderungen ab: 

• Projektmanagement: Eine Stadt sollte Standards zur systematischen Überwachung der 

Projektstände und Kosten sowie der Qualität definiert haben, um frühzeitig auf Abwei-

chungen reagieren und Anpassungen vornehmen zu können. 

• Anforderungsmanagement: Eine Stadt sollte gewährleisten, dass sie alle verwaltungswei-

ten Anforderungen an IT-Systeme unter Berücksichtigung strategischer Zielvorgaben 

zentral steuert, um die Ressourcen zielorientiert einzusetzen. 

• Lizenzmanagement: Eine Stadt sollte sicherstellen, dass sie Softwarelizenzen verwal-

tungsweit bedarfsgerecht und rechtskonform einsetzt, um Risiken zu begrenzen. 
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• Störungsmanagement: Eine Stadt sollte alle Störfälle, die in Zusammenhang mit IT auf-

treten, systematisch dokumentieren, klassifizieren und auswerten, um daraus Handlungs-

bedarf ableiten zu können. 

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 71 Prozent am Median ein. 

Das solide Ergebnis der Stadt Gronau (Westf.) ist von den guten Strukturen im Anforderungs-, 

Lizenz- und Störungsmanagement geprägt. Den Bereich des Projektmanagements sollte die 

Stadt Gronau (Westf.) besser in den Blick nehmen. Hier fehlt es noch an grundsätzlichen Rah-

menbedingungen. 

Projektstrukturen haben wir dezentral und unterschiedlich ausgeprägt vorgefunden. Eine Fach-

software ist vorhanden. Weitere Projektmanagement-Tools sind in Abstimmung mit dem exter-

nen Dienstleister in der Testphase. Entsprechende Schulungen hat die Stadt Gronau (Westf.) 

ihren Mitarbeitenden angeboten. Dennoch existiert kein verwaltungsweites, einheitliches und 

strukturiertes Projektmanagement in Gronau (Westf.). Es fehlt an Richtlinien und Standards zu 

erforderlichen Projektphasen und Projektmanagementmethoden. Die Fachdienste arbeiten hier 

sehr individuell. Folglich ist die Arbeit innerhalb von Projekten stark von den handelnden Perso-

nen bestimmt und wird in den einzelnen Fachdiensten durchaus unterschiedlich gehandhabt. 

Gleiches gilt für das Projektcontrolling. Es gibt keine zentralen Vorgaben zu Qualitätsstandards, 

Zeit, Ressourcen etc. Ein Prozess für die Überwachung des Projektfortschritts ist nicht definiert. 

Ein solcher Controlling Prozess umfasst z. B. regelmäßige Überprüfungen, Berichterstattung 

und Anpassungen des Projektplans bei Bedarf. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte verwaltungsweite Richtlinien und Standards zu Projektpha-

sen und Projektmanagementmethoden festschreiben und klare Verantwortlichkeiten definie-

ren. Sie sollte die Nutzung einer einheitlichen Software für alle Fachdienste forcieren. So 

kann sie noch wirtschaftlicher und zielgerichteter agieren. Ein gesamtstädtisches Projektcon-

trolling minimiert Risiken. 

Ihr Anforderungsmanagement hat die Stadt Gronau (Westf.) pragmatisch organisiert. Grund-

sätzliche Planungen finden aufgrund von jährlichen Gesprächen zwischen der IT-Abteilung und 

dem Verwaltungsvorstand statt. Der Prozess zur Meldung und Bewertung alltäglicher IT-Anfor-

derungen ist verbindlich geregelt. Es ist ein Ticketsystem vorhanden, welches auch zur Mel-

dung und Dokumentation von Bedarfen genutzt wird. Die Nutzung ist für alle Mitarbeitenden 

vorgegeben. 

Zudem führt der Fachdienst IT-Service eine Liste für die Budgetanmeldungen zur Haushaltsbe-

ratung. Diese enthält teilweise auch IT-Anforderungen. Im Bereich dieser Planungsebene wer-

den erfasste Anforderungen seitens der IT-Abteilung zentral bewertet. Verbindliche Kriterien für 

die Bewertung und auch Priorisierung von alltäglichen Anforderungen hat die Stadt Gronau 

(Westf.) noch nicht verschriftlicht.  

Um sich möglichst wirtschaftlich und ressourcenschonend im Bereich der IT-Anforderungen auf-

zustellen, sollte eine Stadtverwaltung auch ihre alltäglichen Anforderungen im Blick halten. Ne-

ben einer besseren Übersicht über die Bedarfe der Mitarbeitenden und der Sicherung einer ein-

heitlichen Qualität, kann die IT-Abteilung auch steuernd tätig werden, sofern sie eine solide Do-

kumentation vorhält.   
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 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für ihre alltäglichen IT-Anforderungen verbindliche Kriterien 

zur Bewertung und Priorisierung verschriftlichen. Hiermit entsteht eine solide Basis, welche 

personelle und finanzielle Ressourcen schonen kann. Zudem sichert sie so eine gleichblei-

bende Qualität. 

Das Lizenzmanagement der Stadt Gronau (Westf.) ist bereits heute gut organisiert. Um die ver-

waltungsweit bezogenen und eingesetzten Lizenzen auszuwerten, arbeitet die IT-Abteilung mit 

einer softwaregestützten Liste. Hierüber erfolgt eine schnelle Recherche. Informationen zu nicht 

mehr benötigten oder ungenutzten Lizenzen werden pragmatisch zwischen IT-Abteilung und 

dem Fachdienst Personal ausgetauscht. Dieses Verfahren ist bisher nicht formalisiert, die ge-

lebte Struktur aber funktional und etabliert. Die Stadt Gronau (Westf.) sollte in Erwägung zie-

hen, diese gute Struktur mit Hilfe einer Checkliste zu sichern. Vor einem Neukauf oder einer 

Wartungsverlängerung prüft Gronau (Westf.) zudem immer, ob die Anzahl der vorhandenen Li-

zenzen noch bedarfsgerecht ist. Ein jährlicher Abgleich zwischen gekauften und tatsächlich in-

stallierten Lizenzen rundet die Bedarfsermittlung ab. Alle erforderlichen Vertragsunterlagen so-

wie Informationen zu den Lizenzmodellen hält die Stadt Gronau (Westf.) an zentraler Stelle vor.   

Zur Aufnahme und Bearbeitung von Störungen hat die Stadt Gronau (Westf.) die Nutzung eines 

Ticketsystems verbindlich vorgegeben. Auf dieser Basis dokumentiert sie nicht nur alle Störun-

gen und Supportanfragen, sondern kann sie auch direkt für die Abarbeitung priorisieren. Verein-

barungen über Inhalt, Qualität und Geschwindigkeit der Störungsbeseitigung sind in Gronau 

(Westf.) sowohl intern, als auch mit dem externen Dienstleister definiert. Im Hardwarebereich 

sind für besonders wichtige Systeme redundante Geräte vorhanden oder eine Hardwarewieder-

herstellung vertraglich festgeschrieben. Eine Auswertung der IT-Störfälle nimmt Gronau (Westf.) 

vor. Grundsätzlich sind die Auswertung und Klassifizierung von IT-Störfällen wichtige Grundlage 

für das rechtzeitige und zielgerichtete Ergreifen von Maßnahmen. Die Stadt Gronau (Westf.) ist 

auch hier bereits gut organisiert. 

4.4.3.3 IT-Sicherheit 

 Feststellung 

Im Bereich des operativen Schutzes der Systeme erreicht die Stadt Gronau (Westf.) bereits 

einen hohen Sicherheitsstandard. Verbesserungsmöglichkeiten bestehen im Notfallmanage-

ment und in der Dokumentation. 

Eine Stadt sollte Entscheidungen über technische und organisatorische IT-Sicherheitsmaßnah-

men auf der Grundlage einer fundierten Risikoanalyse treffen, um bedarfsgerecht agieren zu 

können. Dies bedingt, dass sich eine Stadt mit möglichen Notfallszenarien und deren Folgen 

auseinandersetzt. Daraus sollte sie Maßnahmen ableiten, die sowohl auf die Prävention als 

auch auf die Intervention gerichtet sind. 

Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet sich im Vergleich mit 74 Prozent am 3. Viertelwert ein. 

Die Stadt Gronau (Westf.) betreibt eine eigene IT-Infrastruktur. Zur Absicherung dieser Infra-

struktur hat sie zahlreiche Maßnahmen des IT-Grundschutzes umgesetzt, sodass sie im opera-

tiven Schutz der Systeme insgesamt einen sehr hohen Sicherheitsstandard erreicht. Optimie-

rungspotenziale bestehen noch im Bereich des Notfallmanagements; diese wurden im Rahmen 

der Prüfung mit den zuständigen Verantwortlichen erörtert. Darüber hinaus zeigen sich weitere 
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Verbesserungsmöglichkeiten bei der systematischen Dokumentation der umgesetzten Sicher-

heitsprozesse. Insgesamt ist der erreichte Sicherheitsstandard vor dem Hintergrund der hohen 

Abhängigkeit der Verwaltungsprozesse von funktionsfähigen IT-Systemen als angemessen und 

sachgerecht zu bewerten. Ergänzend wurde auf eine mögliche Schwachstelle im Bereich des 

vorbeugenden Brandschutzes im Rechenzentrum hingewiesen. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die vorhandenen Potenziale kurzfristig umsetzen und in die-

sem Zusammenhang bestehende Dokumentationslücken schließen. 

Informationen zu IT-Sicherheitsrisiken sind sensible Informationen. Detailliertere Hinweise hat 

die gpaNRW daher dokumentiert und mit der Verwaltung der Stadt Gronau (Westf.) im Prü-

fungsverlauf kommuniziert. 

4.5 Personalressourcen 

Risiken für die Handlungsfähigkeit der Verwaltungen ergeben sich vor allem aus ihrer Personal-

struktur, in der oft ältere Beschäftigte überwiegen (alterszentrierte Personalstruktur). Hier droht 

der Verlust von Personal durch starke Verrentungs- und Pensionierungswellen. Diese zu erwar-

tenden starken altersbedingten Personalfluktuationen innerhalb der Verwaltung und die Verän-

derungen des kommunalen Leistungsangebotes erfordern einen zielgerichteten Umgang mit 

den Personalressourcen. Steigende Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Handlungsfähig-

keit hat auch, dass es den Städten gelingt, mit dem zukünftig vorhandenen Personal auf sich 

verändernde Aufgaben flexibel reagieren zu können. Auch die Zusammenarbeit mit anderen 

Akteuren – beispielsweise Nachbarstädte – rückt hier in den Fokus. 

 Die Stadt Gronau (Westf.) muss mit einer erheblichen altersbedingten Fluktuation innerhalb 

der nächsten zehn Jahre rechnen. Sie hat jedoch bereits geeignete Maßnahmen ergriffen, 

um den Auswirkungen dieser entgegenzuwirken.  

Eine Stadt sollte über bedarfsgerechte Personalressourcen mit einer ausgewogenen Alters-

struktur verfügen, um eine dauerhafte Aufgabenerledigung und adäquate Vertretungsmöglich-

keiten sicherzustellen. 

In den einzelnen Unterkapiteln betrachten wir darauf bezogen folgende Aspekte: 

• Personalquoten,  

• Stellenbesetzung,  

• Altersstruktur sowie 

• Querschnittsaufgaben. 

4.5.1 Personalquoten 

Um die gesamtpersonalwirtschaftliche Ist-Situation der Stadt Gronau (Westf.) im Vergleich 

darstellen zu können, haben wir zum Stichtag 30. Juni 2024 die aggregierten Kennzahlen 
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• Vollzeit-Stellen 1 je 1.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner (EW) als Personalquote 1 

und 

• Vollzeit-Stellen 2 je 1.000 EW als Personalquote 2 ermittelt. 

Die Berechnungsschritte zu den Personalquoten sind diesem Teilbericht als Anlage beigefügt. 

Personalquoten 2024  

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

(Median) 

3. Viertel-

wert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Vollzeit-Stellen 1 je 1.000 EW 

(Personalquote 1) 
11,14 5,59 8,28 9,51 10,89 21,65 45 

Vollzeit-Stellen 2 je 1.000 EW 

(Personalquote 2) 
7,66 5,08 6,62 7,63 8,15 17,21 45 

Die Personalquoten eignen sich für eine erste Einschätzung der Personalausstattung im Zeit-

verlauf und im Vergleich zu anderen Kommunen. Aufgrund der Aggregationsebene kann aus ihr 

kein konkreter Personalbedarf bzw. –überhang abgeleitet werden. Hierfür sind konkrete Perso-

nalbedarfsbestimmungen erforderlich. Die Personalquote wird beeinflusst durch das individuelle 

Leistungsangebot an Aufgaben, Standards und Prozessen sowie die Trägerschaft bzw. Koope-

ration von Leistungen.  

Die vergleichsweise hohe Personalquote 1 der Stadt Gronau (Westf.) ist vorrangig beeinflusst 

vom Personal des Bauhofes, des Jugendamtes und der Bücherei sowie den eigenen Kitas. Zu-

dem hält Gronau (Westf.) im Vollstreckungsaußendienst vergleichsweise viel Personal vor. Auf 

die Ausführungen hierzu im Teilbericht 2 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung wird insofern 

verwiesen. Das pädagogische Personal der Kindertageseinrichtungen wird in allen Städten für 

die Personalquote 2 bereinigt. Details zur Berechnung der Personalquoten finden sich in der 

Anlage 4.7 Berechnungsschritte Personalquoten. 

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht mit der Gegenüberstellung der Vollzeit-Stellen für die Per-

sonalquote 2 und der Einwohnendenzahl der Kommune zum einen die Tendenz, dass einwoh-

nerstärkere Kommunen mehr eigenes Personal zur Aufgabenerledigung einsetzen und zum an-

deren, dass es auch bei vergleichbarer Einwohnendenzahl durchaus eine hohe Streubreite im 

Einsatz von eigenem Personal zur Aufgabenerledigung gibt. 
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Vollzeit-Stellen 2 und Einwohnende 2024 

 

Verglichen mit den Altwerten von 2019 (siehe Anlage 4.7 Berechnungsschritte Personalquoten) 

ergeben sich gegenüber den aktuellen Werten aus 2024 folgende Veränderungen bzw. Erhö-

hungen: 

Veränderung Kennzahlenwerte 2019 gegenüber 2024 – Stadt Gronau (Westf.) 

Bezeichnung Veränderung in Prozent 

Einwohnerzahl Ist gpaNRW 5,47 

Vollzeit-Stellen 1 je 1.000 EW* (Personalquote 1)  15,10 

Vollzeit-Stellen 2 je 1.000 EW* (Personalquote 2)  24,80 

* Einwohnerinnen bzw. Einwohner 

Die Erhöhungen bei den Personalquoten bewegen sich bei der Personalquote 1 in einem ver-

gleichsweisen niedrigen, bei der Personalquote 2 in einem vergleichsweisen höheren Rahmen. 

Bei den bislang bereits durch die gpaNRW geprüften mittleren kreisangehörigen Städten bis 

60.000 Einwohnenden liegt der Anstieg bei rund 20 Prozent in den aktuellen Personalquoten 

gegenüber den Personalquoten der letzten Prüfung aus 2018/2019. Generell ist ein Anstieg un-

ter anderem z. B. aufgrund von Aufgabenzuwächsen/-veränderungen somit durchaus der Re-

gelfall.  

Im Falle der Stadt Gronau (Westf.) resultieren die Stellenmehrungen z. B. aus dem Zuwachs im 

Bereich des Brandschutzes und Rettungsdienstes aufgrund der Fortschreibung des Brand-

schutzbedarfsplanes. Darüber hinaus sind Stellenmehrungen in den Aufgabenbereichen Kitas, 

Kinder- und Jugendarbeit sowie Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen sowie ambulante 

und teilstationäre Erziehungshilfen aufgrund geänderter Rechtsansprüche und gestiegener An-

forderungen zu verzeichnen. Im Bereich des Gebäudemanagements war eine Ausweitung der 

Hausmeister zur Gebäudebetreuung im Zuge der Aufnahme von Geflüchteten erforderlich. Die 
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Änderung der Anspruchsberechtigten im Bereich Wohngeld bedingte auch in diesem Bereich 

einen Anstieg von Personal. Die Stellenzuwächse in den Fachbereichen wirken sich letztlich 

auch auf die sog. Querschnittsbereiche aus und führten nach Angaben der Stadt Gronau 

(Westf.) zudem zu einem erhöhten Stellenbedarf im Bereich Personal. Außerdem hat eine Ver-

stärkung des Personalmanagements zur Optimierung der Mitarbeitenden Akquise stattgefun-

den. Der Fachdienst IT hat zum Auf- und Ausbau der Schul-IT mehr Personal erhalten. 

Wir haben in den Personalquoten bereits einige Bereiche, die nicht „Kernverwaltung“ im enge-

ren Sinne sind, bereinigt. Auch in einigen anderen – nicht bereinigten – Bereichen setzen die 

Städte eigenes Personal ein, um die Aufgaben zu erledigen. Dies wirkt sich in den individuellen 

Kennzahlen entsprechend aus. Die nachfolgende Aufstellung stellt einige dieser Bereiche dar, 

die wir für den Vergleich zusätzlich als informatorische Größe erfasst haben: 

Eigener Personaleinsatz in Vollzeit-Stellen (absolut) für ausgewählte Aufgabenbereiche 2024 

Aufgabe 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Bauhof 63,62 0,00 30,93 53,88 64,19 110,15 44 

Grundschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 53,18 44 

Musikschulen 9,74 0,00 0,00 4,83 9,52 34,33 44 

Büchereien 8,60 0,00 2,56 3,92 5,68 10,40 44 

Unterhaltsvorschussleistungen 3,52 0,00 0,96 2,00 3,00 7,45 44 

Sonstige Leistungen zur Förde-

rung junger Menschen und Fa-

milien 

66,83 0,00 7,10 17,55 24,49 66,83 44 

Sportstätten und Bäder 0,00 0,00 2,97 8,94 15,64 66,04 44 

Die Tätigkeiten des Bauhofes erledigt die Stadt Gronau (Westf.) ausschließlich mit eigenem 

Personal. 

Für die Betreuung im offenen Ganztag an den Gronauer Schulen greift die Stadt in Gänze auf 

externe Träger zurück. 

Für ihre Musikschule setzt die Stadt Gronau (Westf.) deutlich mehr Personal ein als die meisten 

Vergleichsstädte. Die städtische Musikschule Gronau feierte im Sommer 2025 ihr 60 -jähriges 

Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert. Mit Ausnahme einiger Honorarkräfte betreibt die 

Stadt Gronau (Westf.) ihre Musikschule an mehreren Unterrichtsorten mit eigenem Personal. 

Neben klassischem Instrumentalunterricht bietet die Schule eine Vielzahl weiterer Angebote wie 

musikalische Früherziehung oder die „Rock & Pop Akademie“. Diese gibt es seit dem Schuljahr 

2023/2024 an der Musikschule in Zusammenarbeit mit dem Rock'nPop Museum. Junge Men-

schen können im Rahmen der Akademie an vier verschiedenen Kursen (Songwriting, Bands, 

Licht- und Soundtechnik und Producing) teilnehmen. Am Ende des Schuljahres treten alle 

Kurse zusammen in der Turbine des Rock'nPop Museums auf. Die Stadt Gronau (Westf.), wel-

che Heimat des bekannten Musikers Udo Lindenberg ist, bezeichnet sich selbst als „Musikstadt 

im Grünen“ und macht mit diesen besonderen musikalischen Angeboten ihrem Namen alle 

Ehre. 
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Zu den zentralen Einrichtungen der Stadt Gronau (Westf.) gehören auch die Stadtbücherei 

Gronau und ihre Zweigstelle, die „Bücherei Epe“, im gleichnamigen Ortsteil. Beide Büchereien 

verfügen über nahezu 80.000 Medieneinheiten. Zusätzlich zum klassischen Buch können auch 

tausende Musik- und Kinder-CDs, DVDs sowie weitere besondere Medien (z. B. Hörspielfigu-

ren, Lernstifte) ausgeliehen werden. Ein vielfältiges Veranstaltungsangebot sowie ein wachsen-

der Bestand an digitalen Medien runden das Angebot ab. Die Bibliotheken sind für alle Bürge-

rinnen und Bürger frei zugänglich. PC-Arbeits- und Internetplätze stehen zur öffentlichen Nut-

zung bereit. Das Angebot der Büchereien stellt die Stadt Gronau (Westf.) ebenfalls mit eigenem 

Personaleinsatz sicher. Auch hier liegt der Personaleinsatz der Stadt Gronau (Westf.) interkom-

munal auf hohem Niveau.  

Den Maximalwert aller Vergleichsstädte bildet die Stadt Gronau (Westf.) bei den sonstigen Leis-

tungen zur Förderung junger Menschen und Familien ab. Dazu gehört unter anderem das Ju-

gendzentrum Luise. Hier finden neben einem offenen Treff auch Übermittagsbetreuung, Haus-

aufgabenhilfe und besondere Events wie z. B. Karnevalspartys und Ferienaktionen statt. Auch 

in diesem Aufgabenfeld setzt die Stadt Gronau (Westf.) auf eigenes Personal. Unterstützt wird 

sie von freien Trägern. 

Den Betrieb ihrer Sporthallen und Bäder hat die Stadt Gronau (Westf.) zu großen Teilen ausge-

lagert. Während sie Aufgaben in den Sporthallen noch zum Teil in städtischer Regie wahr-

nimmt, werden die Bäder vollständig von einer städtischen GmbH bewirtschaftet. Weitere Auf-

gaben der Sportstätten übernehmen die nutzenden Sportvereine.  

Einfluss auf die Personalquoten nimmt auch eine interkommunale Zusammenarbeit (IKZ). Das 

Potential der IKZ hat die Stadt Gronau (Westf.) bereits für sich erkannt und prüft es auch fort-

laufend. Vorrangige Ziele hierbei sind, Aufgaben wirtschaftlicher zu erfüllen und eine Verbesse-

rung des Bürgerservices zu erreichen. Potenzial sieht die Stadt Gronau (Westf.) auch darin, ge-

meinsam Fachwissen aufzubauen, sich fachlich auszutauschen und hierdurch auch inhaltlich 

voranzukommen und den Service zu verbessern. Darüber hinaus gibt es in Gronau (Westf.) 

IKZ-Projekte, die gezielt der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes oder der "Risikostreuung" 

dienen. Beispielhaft ist hier die Implementierung eines Business Continuity Management (BCM) 

zu nennen. In geeigneten IKZ-Projekten (Prozessmanagement und Formularwesen) erfolgt 

auch eine Aufgabenverteilung auf alle Teilnehmenden mit einer anschließenden gemeinsamen 

Ergebnisnutzung. 

Beispiele für erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit findet man in Gronau (Westf.) unter 

Anderem in den Themenfeldern IT-Sicherheit, Prozessmanagement, Digitalisierung und E-

Government. Außerdem ist die Stadt Gronau (Westf.) Teil der Leader-Region Kulturlandschaft 

Westmünsterland. Im Rahmen von interkommunalen Arbeitskreisen vernetzt sich die Stadt in 

den Themenbereichen Meldewesen, Zulassungsservice und Asyl. Außerdem nimmt sie am in-

terkommunalen Führungskräftetraining teil. Weitere IKZ-Projekte sind zum Beispiel für die Digi-

talisierung sowie rund um das Thema künstliche Intelligenz geplant. Die IKZ findet vorrangig auf 

Kreisebenen, mit anderen Städten sowie im Rahmen einer Anwendergemeinschaft zur Daten-

verarbeitung statt.  

Die Stadt Gronau (Westf.) bewertet die interkommunale Zusammenarbeit grundsätzlich positiv 

und benennt als Erfolgsfaktoren neben einer gegenseitigen Vertrauensbasis vergleichbare Rah-

menbedingungen sowie die gleiche Zielsetzung.  
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Auch die Möglichkeit, Leistungen von Externen erledigen zu lassen, hat die Stadt Gronau 

(Westf.) im Blick und nutzt dies, indem sie z. B. externe Expertise für Ausschreibungsverfahren 

oder im Rahmen von Stellenbewertungen in Anspruch nimmt. 

Wir haben im Rahmen der überörtlichen Prüfung auch eine Abfrage zu Quereinsteigenden ge-

macht. Ziel war es dabei, einschätzen zu können, inwieweit die Verwaltung auch diesen Weg 

eröffnet, um dem Personalmangel entgegenzuwirken. Die Stadt Gronau (Westf.) nutzt diese 

Möglichkeit bereits. Sie qualifiziert die Quereinsteigenden mit entsprechenden verwaltungsspe-

zifischen Lehrgängen und arbeitet diese Personen durch erfahrenes Personal ein, das entspre-

chend bei der jeweiligen Tätigkeit anleiten kann. Für eine statistische Auswertung zu den Quer-

einsteigenden hat die Stadt Gronau (Westf.) bisher kein Erfordernis gesehen. 

4.5.2 Stellenbesetzung 

Grundsätzlich gibt der Stellenplan einer Stadt neben einer Übersicht der Ist-Besetzung auch 

Auskunft darüber, welche Zahl an Soll-Vollzeit-Stellenanteilen benötigt wird. Den Abgleich die-

ser Soll-Zahl mit der tatsächlichen Ist-Besetzung stellen wir als Stellenbesetzungsquote nach-

folgend dar: 

Stellenbesetzungsquote 2024 

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

(Median) 

3. Viertel-

wert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Anteil Ist-Vollzeit-Stellen Ver-

waltung an Soll-Vollzeit-Stellen 

Verwaltung in Prozent 

86,79 76,26 89,78 92,18 95,58 99,79 40 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat im Berichtsjahr 2024 635,58 Vollzeit-Stellen im Stellenplan der 

Verwaltung vorgesehen, von denen zum Stichtag 30. Juni 2024 554,64 Vollzeit-Stellen besetzt 

waren. Dies entspricht einer Stellenbesetzungsquote von 86,79 Prozent. Die Positionierung der 

Stadt Gronau (Westf.) im interkommunalen Vergleich am ersten Viertelwert beruht insbeson-

dere auf der Tatsache, dass alle Beamtenstellen im Stellenplan in Vollzeit geführt werden, auch 

wenn diese mit geringeren Stundenanteilen besetzt sind. Die Stadt begründet dies mit dem vor-

handenen Rechtsanspruch auf eine jederzeitige Rückkehr in Vollzeit. Dies relativiert die berech-

nete Stellenbesetzungsquote.   

Im Fazit gelingt es daher der Stadt Gronau (Westf.) trotz der aktuellen Herausforderungen auf 

dem Stellenmarkt, ihre freien Stellen zu besetzen. 

Um zukünftige Bedarfe besser ermitteln und entsprechend agieren zu können, spielt neben der 

tatsächlichen Stellenbesetzung auch die Altersstruktur des Personals eine wesentliche Rolle. 

4.5.3 Altersstruktur 

Eine vollständige Altersstrukturanalyse ist die unerlässliche Basis für die Abstimmung einzuset-

zender personalwirtschaftlicher Instrumente. Auf ihr kann die Stadt beispielsweise realistische 

Fluktuationsprognosen aufsetzen. 
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Altersdurchschnitt 2024 

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Durchschnittsalter 

Mitarbeitende in Jahren 
43,47 41,19 44,64 45,30 45,92 48,00 45 

Die prozentuale Verteilung der einzelnen Altersgruppen der Mitarbeitenden insgesamt verdeut-

licht die nachfolgende Grafik: 

Altersstruktur 2024 

 

Zum Stichtag 30. Juni 2024 waren bei der Stadt Gronau (Westf.) insgesamt 602,00 Mitarbei-

tende beschäftigt. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei rund 43 Jahren und stellt 

sich damit im interkommunalen Vergleich eher niedrig dar. Mehr als ein Viertel der zum Stichtag 

Beschäftigten wird jedoch innerhalb der nächsten zehn Jahre in den Ruhestand eintreten. Mehr 

als die Hälfte der Mitarbeitenden ist älter als 45 Jahre. 

Ihre Altersfluktuation wertet die Stadt Gronau (Westf.) mittelfristig aus. Sie schreibt dieses Do-

kument regelmäßig fort und visualisiert die Ergebnisse über ein Ampelsystem im Stellenplan. 

Detailliertere Informationen zur Fluktuationsplanung finden sich im Kapitel 4.4.1.1 „Rekrutierung 

und Einstellungsverfahren“. 

Bei den Mitarbeitenden in der Altersspanne 25 bis 34 Jahre sowie 45 bis 54 Jahre kommt die 

Stadt Gronau (Westf.) dem empfohlenen Richtwert des Fraunhofer Institutes bereits nah. Mit 

aktuell rund 26 Auszubildenden stehen der Stadt auch junge Nachwuchskräfte zur Verfügung.  

Das Personal der Stadt Gronau (Westf.) ist nicht nur nach außen tätig, sondern erfüllt auch in-

nere Verwaltungsaufgaben, die wir als Querschnittsaufgaben bezeichnen. Welche Aufgaben wir 

darunter fassen und in welcher Höhe diese Anteile Einfluss nehmen, zeigen wir nachfolgend 

auf.  
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4.5.4 Querschnittsaufgaben 

Zu den von einer Stadt zu erledigenden Querschnittsaufgaben rechnen wir insbesondere  

• Kämmerei und Finanzbuchhaltung sowie sonstiges Finanzmanagement, 

• Personal- und Organisationsangelegenheiten sowie sonstiges Personalmanagement, 

• IT. 

Die gpaNRW stellt den Personaleinsatz im Finanzbereich in Bezug zu den EW dar. Die Aufga-

ben der Personal- und Organisationsangelegenheiten sowie der IT setzen wir in Bezug zur An-

zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA).  

Vollzeit-Stellen Finanzen je 1.000 EW 2024 

Aufgabe 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Finanzen 0,50 0,17 0,42 0,51 0,56 0,72 47 

Vollzeit-Stellen Personal und Organisation, IT je MA 2024 

Aufgaben 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Personal und Organisation 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,08 47 

IT 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 47 

Die getrennte Darstellung der Querschnittsaufgaben trägt der organisatorischen Spezialisierung 

der mittleren kreisangehörigen Städte Rechnung. Auch wenn die rechnerischen Werte im unte-

ren Dezimalbereich liegen, erlauben sie im interkommunalen Vergleich dennoch eine grund-

sätzliche Einordnung des jeweiligen Personalansatzes. Zudem müssen die Ergebnisse stets im 

Kontext struktureller Rahmenbedingungen interpretiert werden – etwa dem Grad der Digitalisie-

rung, dem Umfang externer Leistungsvergaben (z. B. über Rechenzentren) oder bestehender 

interkommunaler Kooperationen. Solche Faktoren können den Ressourcenbedarf in diesen Auf-

gabenfeldern erheblich beeinflussen, ohne dass dies unmittelbar aus der quantitativen Stellen-

zahl ablesbar ist. 

Der Personaleinsatz in den Querschnittsbereichen der Stadt Gronau (Westf.) stellt sich in allen 

Bereichen unauffällig, d. h. am Median der Vergleichsstädte dar. Die Stadt Gronau (Westf.) 

nimmt umfangreiche IT-Dienstleistungen mit eigenem Personal wahr und betreibt ihre städti-

sche IT-Struktur weitestgehend autark. Hierzu gehört auch die Bereitstellung eines großen Tei-

les der eingesetzten Fachverfahren. Externe Unterstützung erfolgt nur im Bereich dreier Fach-

anwendungen durch einen externen Dienstleister. Ihr Rechenzentrum betreibt die Stadt seit 

2019 über ihre Stadtwerke.  

Eine Betrachtung der absoluten-Stellenanteile der IT zeigt jedoch einen Vergleichswert nahe 

am Maximum. Gründe hierfür dürften neben der autarken Wahrnehmung der IT-Aufgaben 
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umfangreichen Leistungen für die Schulen im Rahmen der Schulträgerschaft der Stadt Gronau 

(Westf.) sein. Hierzu sind in der IT rund sieben Stellen verortet. 

Weitere Erkenntnisse zum leistungsbezogenen Personaleinsatz im Bereich Finanzen befinden 

sich im Teilbericht 2 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. 

4.6 Digitalisierungsniveau 

Die Digitalisierung ist nicht nur in technischer Hinsicht eine Herausforderung, sondern stößt vor 

allem auch organisatorisch und personell an Grenzen. Dabei hat der Abbau von Medienbrüchen 

im Wege der Verwaltungsdigitalisierung sowohl hinsichtlich der Dauer als auch mit Blick auf die 

einzuhaltende Qualität kommunaler Dienstleistungsprozesse einen positiven Einfluss. Mittelbar 

können die Städte so auch die Folgen des demografischen Wandels abmildern. 

Die gpaNRW stellt im Folgenden dar, inwieweit die Arbeit in ausgewählten Bereichen der Ver-

waltung bereits digital erfolgt. Daraus leiten wir das Digitalisierungsniveau ab, um über die Wirk-

samkeit der seitens der Stadt getroffenen personellen, organisatorischen und technischen Maß-

nahmen urteilen zu können. Denn die enge Verzahnung von Personal, Organisation und IT ist 

entscheidend, um die Potenziale der Digitalisierung optimal zu nutzen und eine erfolgreiche di-

gitale Transformation zu gewährleisten.  

Um das Digitalisierungsniveau zu bestimmen, hat die gpaNRW exemplarisch fünf Verwaltungs-

leistungen ausgewählt und unter einheitlichen Prüfkriterien betrachtet. Die Prüfkriterien zielen 

darauf ab, Medienbrüche im gesamten Prozess vom auslösenden Ereignis (z. B. Antrag) bis hin 

zum Ergebnis (z. B. Bescheid) zu identifizieren. Ergänzend betrachten wir, inwieweit die ge-

samte Verwaltung bereits auf elektronische Akten als Grundlage für digitales Verwaltungshan-

deln zurückgreifen kann. 

Das ermittelte Digitalisierungsniveau stellt keine detaillierte Prozessprüfung dar, sondern eine 

Einschätzung auf Grundlage der kommunalen Selbstauskunft, die durch die gpaNRW plausibili-

siert wird. Im Vordergrund steht die interkommunale Einordnung des erreichten Digitalisierungs-

stands, um ein Gesamtbild der digitalen Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu zeichnen. Emp-

fehlungen sprechen wir nur aus, wenn sich daraus konkrete und bislang nicht an anderer Stelle 

behandelte Optimierungsansätze ergeben. 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht ein solides Digitalisierungsniveau. Im Hinblick auf die Nut-

zung des Dokumentenmanagementsystems sowie den Abbau letzter Medienbrüche sehen 

wir noch Verbesserungspotenzial. 

Eine Stadt sollte bereits Fortschritte bei der Einführung der elektronischen Aktenführung in der 

gesamten Verwaltung vorweisen können, um eine wesentliche Grundlage für das digitale Arbei-

ten zu besitzen. Darüber hinaus sollte sie bei einzelnen Verwaltungsleistungen, über das On-

line-Angebot hinaus, auch eine möglichst medienbruchfreie bzw. medienbrucharme Bearbei-

tung gewährleisten. 

Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht im Hinblick auf die geprüften Beispielaspekte folgendes Di-

gitalisierungsniveau: 
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Digitalisierungsniveau in Prozent 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 41 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Die Stadt Gronau (Westf.) ordnet 

sich im interkommunalen Vergleich insgesamt knapp unter dem 3. Viertelwert ein. Der Median 

beträgt 67 Prozent. Das Digitalisierungsniveau setzt sich aus den nachstehenden Einzelergeb-

nissen zusammen: 

Digitalisierungsniveau im Detail in Prozent 2024 

 

Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht insgesamt schon ein solides Digitalisierungsniveau. Es erge-

ben sich kleinere Verbesserungsmöglichkeiten. 

 

Die Stadt Gronau (Westf.) setzt bereits ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) ein, wel-

ches allerdings noch nicht in allen Bereichen der Verwaltung genutzt wird. Der weitere Roll-Out-
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Plan ist in der Digitalisierungsstrategie festgehalten und soll kurzfristig umgesetzt werden. Eine 

formalisierte Regelung zur Aktenablage ist in Gronau (Westf.) noch nicht vorhanden. Es werden 

jedoch bereits heute die Fach- und Fallakten vorrangig revisionssicher im DMS abgelegt. Zur 

Einbindung und Ablage von Verwaltungs- bzw. Sachakten hat die Stadt sich zunächst vorge-

nommen, ihren Aktenplan zu aktualisieren. Sie hat hierzu in 2025 ein Projekt mit der KGSt ge-

startet. Parallel dazu erfolgt eine umfassende technische Umstellung des DMS mit deren Ab-

schluss Mitte 2026 zu rechnen ist. Da noch nicht für alle Akten und Arbeitsbereiche die Voraus-

setzungen im DMS vorliegen, führt die Stadt Gronau (Westf.) ihre Akten größtenteils hybrid. Im 

Jugendamt und im Bauamt werden die Akten abhängig von einzelnen Themenbereichen teil-

weise noch analog, teilweise aber auch bereits voll digital geführt. Zum Zeitpunkt der Prüfung 

waren rund 30 Prozent aller Akten der Stadt Gronau (Westf.) im DMS implementiert. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die flächendeckende Einführung des DMS kurzfristig voran-

treiben. Sie sichert damit die Grundlage für eine erfolgreiche gesamtstädtische Digitalisie-

rung. 

Bereits gut organisiert sind in Gronau (Westf.) die internen Prozesse Eingangsrechnung und Ur-

laub. Beide Prozesse können nicht nur digital starten, sondern auch digital mit Hilfe eines voll-

automatisierten Workflows weiterbearbeitet werden. Im Falle des Rechnungsworkflows kommt 

es nach wie vor zu Medienbrüchen, wenn die Rechnungen im Papierformat eingehen. Hier 

steuert die Stadt Gronau (Westf.) mit Hilfe einer zentralen Scanstelle gegen, so dass auf Ebene 

der Sachbearbeitung der Prozess ausschließlich digital ablaufen kann. 

Für die Beantragung von Urlaub steht nahezu allen Mitarbeitenden eine Fachanwendung zur 

Verfügung, mit welcher von der Beantragung bis hin zur endgültigen Verbuchung des Urlaubes 

der Prozess vollständig digital erfolgt. Derzeit gibt es noch wenige Ausnahmefälle, die die digi-

tale Zeiterfassung und damit das digitale Antragswesen noch nicht nutzen können. Folglich sind 

Papierdokumente noch nicht in Gänze entbehrlich. Dennoch werden auch diese Fälle frühest-

möglich in den digitalen Prozess überführt. 

Die gpaNRW hat im Rahmen der Prüfung auch externe Beispielprozesse betrachtet. Hier hat 

die Stadt Gronau (Westf.) noch etwas Verbesserungspotenzial. Zwar hat sich die Stadt Gronau 

(Westf.) bereits so organisiert, dass mit Ausnahme der Hundesteuer alle betrachteten Prozesse 

digital starten können. Dennoch haben wir vermehrt Medienbrüche und händische Bearbeitung 

bzw. Übertragung in Fachanwendungen vorgefunden. Auf den Abbau der Medienbrüche im 

Prozess Beantragung von Wohngeld hat die Stadt Gronau (Westf.) allerdings derzeit nur be-

dingt Einfluss. Die Erstellung sowie der Versand der Bescheide wird zentral vom Land gesteuert 

und erfolgt noch in Papierform. Auch die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Program-

men von Land und Stadt bedingen in Gronau (Westf.) häufig ein manuelles Eingreifen in den 

Prozess.  

Der Prozess Hundesteuer befand sich im Prüfzeitraum bereits in der Betrachtung und Optimie-

rung. Eine zeitnahe Digitalisierung wird nach Angabe der Stadt Gronau (Westf.) angestrebt. 

Trotz der Möglichkeit, die Prozesse digital zu nutzten, bietet die Stadt Gronau (Westf.) ihren 

Bürgerinnen und Bürgern im Sinne einer serviceorientierten Verwaltung auch weiterhin die 

Möglichkeit, persönlich vorzusprechen oder Anträge in Papierform einzureichen.   
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 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte weiterhin aktiv daran arbeiten, Medienbrüche abzubauen 

und eingehende Papierdokumente frühestmöglich einer digitalen Bearbeitung zuführen. Sie 

sollte darüber hinaus in der Bürgerschaft für die Nutzung der digitalen Angebote aktiv wer-

ben. 
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4.7 Anlage 1: Berechnungsschritte Personalquoten 

Ausgangswerte Personalquotenberechnung  

Grundlage ist die mit Datum vom 04. Juli 2025 von der Stadt Gronau (Westf.) zur Verfügung ge-

stellte Personalliste sowie für die Bereinigungsschritte die zusätzlich von der Stadt ausgefüllte 

Datenerfassung.  

Der Ausgangswert bzw. die nachfolgenden Ausgangswerte zur Personalquotenberechnung ha-

ben wir dabei bereits um die Stellenanteile reduziert, die auf Auszubildende oder Personal in 

der Freizeitphase etc. entfallen. 

Ausgangswerte zur Personalquotenberechnung 

Bezeichnung 2019 2024 

Vollzeit-Stellen Verwaltung 

auf Grundlage der Personalliste - Stichtag 30.06. 
390,99 515,75 

Vollzeit-Stellen (z. B. GmbH, Sondervermögen, etc.) 

auf Grundlage weiterer Personalliste(n) - Stichtag 30.06. 
100,74 86,25 

Personalquote 1 

Bereinigung 1 für die Berechnung der Personalquote 1 

Bezeichnung 2019 2024 

Rat und Fraktionen  0,00 0,00 

Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 0,25 0,31 

soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige) 0,00 0,17 

soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 0,00 0,00 

Krankenhäuser 0,00 0,00 

Kur- und Badeeinrichtungen 0,00 0,00 

Elektrizitätsversorgung 0,00 0,00 

Gasversorgung 0,00 0,00 

Wasserversorgung 0,00 0,00 

Fernwärmeversorgung 0,00 0,00 

Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur k. A. 0,00 

Abfallwirtschaft 1,04 8,00 

Abwasserbeseitigung 12,56 16,35 

Straßenreinigung 17,00 8,00 

ÖPNV 0,10 0,30 

Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00 0,00 

Land- und Forstwirtschaft 0,00 1,00 
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Bezeichnung 2019 2024 

Wirtschaftsförderung 0,00 6,28 

Märkte 0,00 0,00 

Schlacht- und Viehhöfe 0,00 0,00 

Vermögensverwaltungsgesellschaften, Sparkassen, sonstige wirtschaftli-

che Unternehmen 
k. A.  

0,00 

Tourismus s. WiFö 1,49 

Summe Vollzeit-Stellen für die Bereinigung 1 30,95 41,90 

Berechnung Personalquote 1 

Bezeichnung 2019 2024 

Vollzeit-Stellen auf Grundlage der Personalliste(n) 30.06. 491,73 602,00 

abzüglich Vollzeit-Stellen für die Bereinigung 1 30,95 41,90 

Zwischensumme Vollzeit-Stellen für die Personalquote 1 460,78 560,10 

Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres 47.671 50.297 

Vollzeit-Stellen je 1.000 EW = Personalquote 1 9,67 11,14 

Personalquote 2 

Zur Ermittlung der Personalquote 2 haben wir die Stellenbasis der Personalquote 1 um weitere 

Stellenanteile wie folgt bereinigt: 

Bereinigung 2 für die Berechnung der Personalquote 2 

Bezeichnung 2019 2024 

Gebäudereinigung 16,46 11,61 

Brandschutz 51,48 47,50 

Rettungsdienst s. Brandschutz 17,00 

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 41,51 32,60 

Eigene kommunale Tageseinrichtungen für Kinder  59,26 66,43 

Summe Vollzeit-Stellen für die Bereinigung 2 168,71 175,14 
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Berechnung Personalquote 2 

Bezeichnung 2019 2024 

Zwischensumme Vollzeit-Stellen für die Personalquote 1 460,78 560,10 

abzüglich Vollzeit-Stellen für die Bereinigung 2 168,71 175,14 

Zwischensumme Vollzeit-Stellen für die Personalquote 2 292,07 384,96 

Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres 47.671 50.297 

Vollzeit-Stellen je 1.000 EW = Personalquote 2 6,13 7,66 
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4.8 Anlage 2: Ergänzende Tabellen  

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2025/2026 – Personal, Organisation und Informations-

technik 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Personal 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) ist im Bereich der Personalgewinnung grundsätz-

lich solide aufgestellt. Kleinere Verbesserungsmöglichkeiten sind bei der 

Fluktuationsplanung vorhanden. 

111 E1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte im Rahmen ihrer bereits genutzten Do-

kumentation zur Altersfluktuation auch vorhandene gelebte Strukturen 

formalisieren. Sie sollte diese bestenfalls so aufbereiten, dass ein Rech-

nen mit Stunden- und Stellenanteilen automatisiert ermöglicht wird. Dies 

schafft ein noch vorausschauenderes Personalmanagement und schützt 

die Mitarbeitenden vor Überlastung. 

112 

F2 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat für ihren Onboarding Prozess bereits gute 

Strukturen etabliert und diese mit Hilfe von Checklisten sowie in einem Re-

cruiting-Konzept auch formalisiert. Beim Aufbau eines Wissensmanage-

ments hat sie noch Potenzial. 

113 E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant Strategien entwickeln, um 

die Weitergabe von Wissen an neue Mitarbeitende sicherzustellen. Sie 

sollte die vorhandenen Checklisten zu Arbeitsinhalten und -abläufen ak-

tualisieren und hierbei noch vorhandene Dokumentationslücken schlie-

ßen. 

113 

Organisation 

F3 
Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits gute Strukturen im Prozessmanage-

ment etabliert. Es sind nur geringe Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden. 
118 E3.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte Ziele für die Aufnahme und Gestaltung 

von Prozessen beschreiben. Dabei sollte sie als weitere Motive der Pro-

zessgestaltung die Effizienz und Wirtschaftlichkeit ihrer Verwaltungspro-

zesse in den Blick nehmen. 

119 

   E3.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte - wie geplant - ein Prozesscontrolling, z. 

B. auf Basis von Kennzahlen etablieren. Sie sollte in ihren Prozessanaly-

sen gezielt nach Medienbrüchen suchen, um den Digitalisierungsfort-

schritt noch weiter voranzutreiben. 

119 

Informationstechnik 

F4 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits wichtige strategische Aspekte in Be-

zug auf die IT und die Digitalisierung geregelt. Beim Einsatz von künstlicher 

Intelligenz sind noch Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden. 

122 E4 
Die Stadt Gronau (Westf.) sollte sich einen Überblick über mögliche und 

sinnvolle Einsatzfelder für künstliche Intelligenz (KI) verschaffen. Sie 
123 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

sollte verbindliche Regelungen zu ihrem Einsatz definieren und diese 

den Mitarbeitenden zugänglich machen. 

F5 

Für ihr Anforderungs-, Lizenz- und Störungsmanagement hat die Stadt 

Gronau (Westf.) bereits gute Strukturen etabliert. Beim Projektmanagement 

hingegen hat sie noch Potenzial. 

123 E5.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte verwaltungsweite Richtlinien und Stan-

dards zu Projektphasen und Projektmanagementmethoden festschrei-

ben und klare Verantwortlichkeiten definieren. Sie sollte die Nutzung ei-

ner einheitlichen Software für alle Fachdienste forcieren. So kann sie 

noch wirtschaftlicher und zielgerichteter agieren. Ein gesamtstädtisches 

Projektcontrolling minimiert Risiken. 

124 

   E5.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für ihre alltäglichen IT-Anforderungen 

verbindliche Kriterien zur Bewertung und Priorisierung verschriftlichen. 

Hiermit entsteht eine solide Basis, welche personelle und finanzielle 

Ressourcen schonen kann. Zudem sichert sie so eine gleichbleibende 

Qualität. 

125 

F6 

Im Bereich des operativen Schutzes der Systeme erreicht die Stadt Gronau 

(Westf.) bereits einen hohen Sicherheitsstandard. Verbesserungsmöglich-

keiten bestehen im Notfallmanagement und in der Dokumentation. 

125 E6 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die vorhandenen Potenziale kurzfristig 

umsetzen und in diesem Zusammenhang bestehende Dokumentations-

lücken schließen. 

126 

Digitalisierungsniveau 

F7 

Die Stadt Gronau (Westf.) erreicht ein solides Digitalisierungsniveau. Im 

Hinblick auf die Nutzung des Dokumentenmanagementsystems sowie den 

Abbau letzter Medienbrüche sehen wir noch Verbesserungspotenzial. 

134 E7.1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die flächendeckende Einführung des 

DMS kurzfristig vorantreiben. Sie sichert damit die Grundlage für eine er-

folgreiche gesamtstädtische Digitalisierung. 

136 

   E7.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte weiterhin aktiv daran arbeiten, Medien-

brüche abzubauen und eingehende Papierdokumente frühestmöglich ei-

ner digitalen Bearbeitung zuführen. Sie sollte darüber hinaus in der Bür-

gerschaft für die Nutzung der digitalen Angebote aktiv werben. 

137 
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5. Kommunales Krisenmanagement 

5.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Gronau (Westf.) im Prüfgebiet 

„Kommunales Krisenmanagement“ stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Kommunales Krisenmanagement 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits wichtige Grundlagen für ein funktionierendes Krisenma-

nagement geschaffen. Der Stab für außerordentliche Ereignisse (SAE) ist dreischichtfähig or-

ganisiert und die Zuständigkeiten sind geregelt. Die Pressestelle sichert die Kommunikation 

nach außen über Homepage, soziale Medien, lokale Presse und Warnsysteme wie NINA, Mo-

WaS und Sirenen. Die gpaNRW hebt die klaren Bürgerinformationen und Selbstschutzhinweise 

auf der städtischen Homepage positiv hervor. 

Zur weiteren Stärkung der Krisenresilienz sollte die Stadt konkrete Handlungspläne für zent-

rale Krisenszenarien entwickeln. So lassen sich Abläufe im Ernstfall standardisieren und die 

Wiederherstellung kommunaler Leistungen beschleunigen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits Übungen durchgeführt. Die Erkenntnisse daraus hat sie 

bisher nicht konsequent dokumentiert. 2025 hat sie eine erste SAE-Übung zur Besetzung eines 

Notfallinformationspunktes durchgeführt. Dabei hat sie allerdings nicht alle SAE-Mitglieder ein-

bezogen. Die Stadt dokumentierte die Erkenntnisse und passte bestehende Pläne an. Einsatz-

nachbesprechungen erfolgen regelmäßig, jedoch fehlt eine zentrale Ablage zur Einsicht der Do-

kumente nach der Einsatznachbesprechung. Eine solche Struktur sollte die Stadt einrichten, um 

Nachverfolgung und Koordination zu verbessern. 

Die Stadt sollte jährliche Übungen mit dem gesamten SAE durchführen, dokumentieren und 

dabei auch externe Partner (Polizei, Feuerwehr, THW, etc.) gezielt einbinden. Ergänzend emp-

fiehlt sich eine verbindliche Schulungsregelung für den SAE, um Rollenfestigkeit und Hand-

lungsfähigkeit zu sichern. 

Im technischen Bereich sind Notstromversorgung und Alarmierung grundsätzlich gewährleis-

tet. Die Stadt sollte jedoch verbindliche Wartungszyklen einführen und eine gesicherte Betriebs-

stoffversorgung für 72 Stunden vertraglich absichern. Für kritische Bereiche der Daseinsvor-

sorge sollten personelle, technische und organisatorische Ressourcen konkret vorgehalten wer-

den. 

Zudem sollte sie die Schnelligkeit der Einsatzbereitschaft des SAE zeitlich regeln. Außerdem 

sollte die Stadt Gronau (Westf.) Regelungen entwickeln, wie freiwillige Helferinnen und Helfer 

im Ereignisfall gezielt und koordiniert eingebunden werden können. 
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Durch gezielte Weiterentwicklungen in den Bereichen Planung, Dokumentation, Schulung und 

Zusammenarbeit kann sie ihre Krisenresilienz nachhaltig stärken und im Ernstfall noch struktu-

rierter und wirksamer handeln. 

5.2 Aufbau des Teilberichtes 

Die Kapitel dieses Teilberichtes beginnen mit einer wertenden Aussage zu unserem Prüfungs-

ergebnis. Wertungen, die eine Stellungnahme der Stadt nach § 105 Abs. 6 und 7 der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) notwendig machen, bezeichnen wir 

als Feststellung. 

Anschließend folgt kursiv gedruckt die Sollvorstellung. Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und 

das Prüfungsziel im Kapitel dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Städte 

gültig, z. B. auf Basis der aktuell geltenden Gesetzeslage. 

Ausgehend von diesem Soll analysieren wir die individuelle Situation in der geprüften Stadt und 

weisen dabei erkannte Verbesserungspotenziale als Empfehlung aus. 

Weitere allgemeine Ausführungen zur Struktur der Teilberichte stehen im Vorbericht. 

5.3 Inhalte, Ziele und Methodik 

Die Prüfung des kommunalen Krisenmanagements erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen 

kommunalen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Gefahrenabwehr. Die rechtlichen Rah-

menbedingungen ergeben sich insbesondere aus dem Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG 

NRW), dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

(BHKG) und dem Runderlass „Krisenmanagement in den Kommunen“ des Ministeriums des In-

nern NRW (Krisenstabserlass).  

In ihrer Funktion als örtliche Ordnungsbehörde obliegt es den Kommunalverwaltungen, auch in 

besonderen Gefahren- und Schadenslagen schnell handlungsfähig und sprachfähig zu sein und 

zu bleiben. Eine unzureichende organisatorische Vorbereitung kann im Ereignisfall nicht nur zu 

erheblichen finanziellen Nachteilen führen, sondern auch haftungsrechtliche Konsequenzen ha-

ben. Ein vorausschauendes und strukturiertes Krisenmanagement ist somit nicht nur sinnvoll, 

sondern auch geboten. 

Die vielfältigen Krisen der letzten Jahre, wie z. B. Extremwetterereignisse, Pandemien und auch 

Cyber-Angriffe, haben die Städte landesweit vor große Herausforderungen gestellt. Die akuten 

und teilweise ohne Vorwarnung eingetretenen Krisenlagen haben gezeigt, wie entscheidend 

schnelles und koordiniertes Handeln auf kommunaler Ebene ist.  

Mit unserer Prüfung betrachten wir, ob die Städte in Krisenlagen schnell und effizient handeln 

und Krisen somit strukturiert bewältigen können.  

Dabei analysieren wir, inwieweit die vorhandenen Strukturen, die organisatorischen Abläufe und 

Maßnahmen eine koordinierte und effektive Krisenbewältigung ermöglichen. Dazu schauen wir 

uns die präventive Risikoermittlung und die darauf basierenden Vorplanungen, die interne 
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Organisation, wie z.B. den Aufbau des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) sowie 

Regelungen für die Schulung und Übung des eingesetzten Personals an. Ein weiterer Schwer-

punkt der Prüfung ist die Bevölkerungsinformation und Medienarbeit. Insbesondere bei krisen-

haften Szenarien ist die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie mit den Me-

dien essenziell. Dies bedarf aus Sicht der gpaNRW einer guten Vorplanung, um in Krisenzeiten 

schnell und souverän kommunizieren zu können.  

Die Prüfung des kommunalen Krisenmanagements hat zum Ziel, die bestehenden Vorbereitun-

gen, Maßnahmen und organisatorischen Grundprinzipien zu bewerten. Zusätzlich möchten wir 

Stärken und Schwächen der Krisenplanung identifizieren und die Stadt bei der Optimierung ih-

res kommunalen Krisenmanagements unterstützen sowie Impulse zur individuellen Weiterent-

wicklung aufzeigen.   

Die gpaNRW ermittelt mithilfe standardisierter Interviews sowie der Analyse von vorgelegten Un-

terlagen Erfüllungsgrade. Beim Erfüllungsgrad bewertet die gpaNRW, inwieweit eine Stadt die 

Anforderungen unserer Sollvorstellung umsetzt. Wir drücken den Erfüllungsgrad in einem Pro-

zentwert aus. Diesen stellt die gpaNRW zur Standortbestimmung auch im interkommunalen Ver-

gleich dar. 

5.4 Strukturen und Ausgangssituation 

Die örtlichen Besonderheiten kann eine Stadt in der Regel nicht beeinflussen. Wir fassen die 

strukturelle Ausgangslage der Stadt nachfolgend zusammen: 

Örtliche Strukturen 2024 

Grundzahlen 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

EW*  50.547  16.621  26.844  34.860  44.511  62.160  131  

Pendelndensaldo -2.132  -9.729  -4.360  -1.991  144  7.679  131  

Gebietsfläche in ha 7.882  2.050  4.498  7.206  10.075  30.310  131  

Störfallbetriebe39 10  0  0  1  2 11  131  

*Einwohnerinnen und Einwohner 

Die Stadt Gronau (Westf.) liegt im westlichen Münsterland, direkt an der niederländischen 

Grenze zu Enschede. Das Stadtzentrum von Enschede ist etwa zehn Kilometer entfernt und 

Teil eines grenzüberschreitenden urbanen Raumes. Diese Lage erfordert im Krisenfall eine ko-

ordinierte Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden.   

 

39 Betriebe der unteren und oberen Klasse gemäß § 1 Absatz 1 der Störfall-Verordnung - 12. BlmSchV 
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Gronau (Westf.) weist eine gemischt städtisch-ländliche Siedlungsstruktur auf. Zum Stadtgebiet 

gehört der südlich gelegene Ortsteil Epe, welcher fünf Kilometer vom Stadtgebiet entfernt ist. 

Das Stadtgebiet und der Ortsteil Epe sind durch Landwirtschaft, Gewerbe und Wohnbebauung 

geprägt.  

Der Fluss Dinkel durchfließt das Stadtgebiet und birgt bei Starkregen potenzielle Risiken durch 

Flusshochwasser und Überschwemmung. Im Jahr 2010 trat die Dinkel über die Ufer, was zu 

Schäden und einer Neubewertung des Hochwasserschutzes führte. 

Neben hydrologischen Risiken sind auch technische und nukleare Gefahrenquellen im Umfeld 

der Stadt relevant. In Gronau befindet sich die einzige Urananreicherungsanlage Deutschlands. 

Die Urananreicherungsanlage erfordert besondere Sicherheitsvorkehrungen im Katastrophen-

fall, etwa bei Unfällen oder Freisetzung radioaktiver Stoffe. Rund 50 Kilometer nordöstlich liegt 

der Standort des ehemaligen Kernkraftwerks Lingen, das sich aktuell im Rückbau befindet. 

Trotz der Stilllegung bleibt das dortige Zwischenlager sicherheitsrelevant. Weitere Kernkraft-

werke in weitreichender Nähe sind das Kernkraftwerk in Tihange, Belgien, das Kernkraftwerk 

Borselle in den Niederlanden und das Kernkraftwerk Doel in Belgien, die alle weiterhin in Be-

trieb sind.  

Im Stadtgebiet liegt zudem eine psychiatrische Klinik mit geriatrischem Schwerpunkt, jedoch 

ohne forensische Abteilungen. Im Katastrophenfall stellt die Evakuierung dieser vulnerablen Pa-

tientengruppe eine besondere logistische Herausforderung dar.  

5.5 Prävention und Vorbereitung 

Die Prävention und Vorbereitung sind Bestandteile eines ganzheitlichen Krisenmanagements. 

Präventive Risikoermittlung und die Erstellung dazugehöriger Notfallpläne stärken die Resilienz 

einer Stadt. Sie stellen darüber hinaus die Handlungsfähigkeit auch bei außergewöhnlichen Er-

eignissen sicher. 

Erfüllungsgrad Prävention und Vorbereitung in Prozent 2025 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 67 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 
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In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 56 Prozent. 

Der dargestellte Erfüllungsgrad setzt sich aus den nachstehenden Einzelergebnissen zusam-

men: 

Teilerfüllungsgrade Prävention und Vorbereitung in Prozent 2025 

 

In den nachfolgenden Kapiteln analysiert die gpaNRW die einzelnen Teilaspekte. 

5.5.1 Erkennen von Risiken 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits Risiken für ihr Stadtgebiet ermittelt. Eine regelmäßige 

und systematische Risikoermittlung und -bewertung unter Einbeziehung aller relevanten Ge-

fahren – insbesondere Extremwetterereignisse – fehlt bislang. 

Eine Stadt sollte potenzielle Risiken für ihr Stadtgebiet ermitteln und bewerten. Mit voraus-

schauenden Analysen und örtlichen Risikoszenarien sollte die Stadt die Eintrittswahrscheinlich-

keit von möglichen Gefahren untersuchen und eine Aussage über das zu erwartende Scha-

densausmaß treffen. Eine Stadt sollte den Rat bzw. das zuständige politische Gremium über 

die Erkenntnisse transparent informieren, um eine objektive Entscheidungsgrundlage für mögli-

che Maßnahmen und Investitionen zu schaffen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat die Notwendigkeit eines kommunalen Krisenmanagements als 

fortlaufenden Prozess und dauerhaft zu erfüllende Aufgabe erkannt. Bei ersten gedanklichen 

Überlegungen hat sie potenzielle Risiken auf ihrem Stadtgebiet ermittelt.  
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Die Stadt Gronau (Westf.) legt ihren Gefahrenschwerpunkt zurzeit auf Hochwassergefahren 

durch die Dinkel sowie auf Starkregenereignisse. Für den Bereich Hochwasser liegt eine Hoch-

wasserrisikomanagementplanung mit konkreten Maßnahmen und benannten Zuständigkeiten 

vor. Risiken durch Hitze oder Sturm sind bislang nur am Rande durch Brainstorming berück-

sichtigt.  

Die Stadt Gronau (Westf.) hat unter anderem nukleare Gefahren sowie Risiken durch Strom-

ausfälle und IT-Sicherheitsvorfälle als potenzielle Risiken innerhalb des Stadtgebiets identifi-

ziert. Für den Fall eines Stromausfalls sind bereits erste Maßnahmen angestoßen. Die gewon-

nenen Erkenntnisse basieren jedoch bislang nicht auf einer strukturierten Risikoanalyse mit ei-

ner Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und potenziellem Schadensausmaß. 

Aus Sicht der gpaNRW sind erste Ansätze erkennbar, jedoch verlaufen diese nicht strukturiert. 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte daher die vorgenommenen Handlungsmaßnahmen anhand ei-

ner systematischen und vollständigen Risikoanalyse mit Eintrittswahrscheinlichkeitsermittlung 

und Schadensausmaßbewertung bewerten. Dabei ist es sinnvoll, auch bislang wenig beachtete 

Szenarien wie Hitze und Sturm mit den bereits vorhandenen Maßnahmen wie Blackout oder 

Cyberangriffe gesamtheitlich einzubeziehen.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ihre Risikoanalyse ausbauen und regelmäßig aktualisieren 

und dabei alle relevanten Gefahren einbeziehen. Aufgrund der räumlichen Nähe zu einer 

kerntechnischen Anlage sollte sie zudem das mögliche Schadensausmaß im Ereignisfall be-

werten. Die Ergebnisse sollte die Verwaltung der Politik vorlegen.  

5.5.2 Vorplanung 

 Feststellung 

In der Stadt Gronau (Westf.) liegen derzeit weder für allgemeine noch für spezifische Krisen-

szenarien formalisierte Krisen- oder Handlungspläne vor. 

Eine Stadt sollte die Ergebnisse der Risikobewertung als Grundlage für den Aufbau und Um-

fang ihres Krisenmanagements nutzen und auf Basis der ermittelten Risiken individuelle Bewäl-

tigungsstrategien entwickeln. Zusätzlich sind für unvorhergesehene Ereignisse gemäß 2.5 Kri-

senstabserlass des Landes Nordrhein-Westfalen40 Arbeits-, Informations- und Kommunikations-

strukturen zwischen Kreis und kreisangehöriger Stadt abzustimmen.  

Die Stadt Gronau (Westf.) nutzt die gewonnenen Erkenntnisse aus den Überlegungen, um 

erste Handlungsschritte zu erarbeiten. Im Bereich Hochwasser hat die Stadt Gronau (Westf.) 

erste Maßnahmen eingeleitet. Auf Initiative des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Stadt Gronau (Westf.) 2021 

eine Risikoanalyse für Hochwasserrisiken und Maßnahmenplanungen erhalten. Hieraus resul-

tieren zahlreiche Zuständigkeiten und Maßnahmen zur Bewältigung zukünftiger Hochwasserrisi-

ken im Gronauer Stadtgebiet. Als Reaktion auf die Hochwassergefahren hat die Stadt Gronau 

 

40 Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großeinsatzlagen, Krisen und Katastrophen; Runderlass des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 26. September 2016 
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(Westf.) Überschwemmungsflächen geschaffen und eine digitale Pegelmesstechnik eingeführt, 

die direkt an das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) 

angebunden ist. Bei kritischen Wasserständen wird automatisch alarmiert und die Bereitstellung 

von Absperrmaterialien – etwa mobilen Gittern – eingeleitet. Aufgrund dieser Maßnahmen kam 

es beim Hochwasser 2023 trotz erhöhter Pegelstände und Starkniederschläge zu keinen Über-

flutungen im Stadtgebiet. 

Darüber hinaus hat die Stadt Gronau (Westf.) weitere Vorplanungen getroffen. Im Zuge eines 

potenziellen Blackouts (Stromausfall) hat die Stadt eine Dienstanweisung erlassen. Aus dieser 

Dienstanweisung gehen Verhaltensweisen hervor, wie im Falle eines Blackouts zu handeln ist. 

Des Weiteren hat die Stadt Gronau (Westf.) in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken im Stadt-

gebiet fünf Notfallinformationspunkte für die Bevölkerung in Gronau (Westf.) installiert. Für die 

Besetzung der Notfallinformationspunkte hat die Stadt entsprechende Notfallkoffer mit Handbü-

chern und Formularen angeschafft, die für das Besetzungspersonal als Hilfe dienen.  

Auch zum Thema Cybersicherheit hat die Stadt Gronau (Westf.) erste Regelungen getroffen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) ist aktuell zwei IT-Kooperationsmodellen beigetreten: dem Aufbau 

eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) sowie eines Business Continuity Ma-

nagements (BCM). Damit wird die vorhandene IT-Dokumentation systematisch aktualisiert und 

auf einen einheitlichen Stand gebracht. Ziel ist es, mit Hilfe eines geeigneten Tools das ISMS 

strukturiert aufzubauen und dauerhaft zu betreiben. Die übergeordnete IT-Strategie der Stadt-

verwaltung verfolgt das Ziel, mit wirtschaftlichem Ressourceneinsatz ein Höchstmaß an Sicher-

heit zu erreichen. Gleichzeitig sollen verbleibende Restrisiken erkannt, bewertet und soweit wie 

möglich reduziert werden. Als Grundlage dienen unter anderem die Leitlinie zur Informationssi-

cherheit sowie die Leitlinie zum IT-Notfallmanagement. Darüber hinaus hat die Stadt Gronau 

(Westf.) eine Vielzahl an Regelungen zur Cybersicherheit erlassen, darunter ein IT-Sicherheits-

konzept. Ergänzend bestehen Dienstanweisungen zur Nutzung von elektronischer Post, Inter-

net und Informationstechniken. Ein Merkblatt zu Datenschutzpannen unterstützt zusätzlich die 

Sensibilisierung und den sicheren Umgang mit sicherheitsrelevanten Vorfällen. 

Des Weiteren hat die Stadt Gronau (Westf.) aufgrund nuklearer Gefahrenquellen ein Konzept 

zur Verteilung von Jodtabletten im Ereignisfall verschriftlicht. Aus diesem Konzept gehen Maß-

nahmen hervor, wie im Ereignisfall die Jodtabletten zu verteilen sind, wo sie gelagert und aus-

gegeben werden.  

Die Planungen hat die Stadt Gronau (Westf.) bislang jedoch nicht in konkreten Handlungsplä-

nen verschriftlicht. Durch solche Handlungspläne können Abläufe im Ernstfall strukturiert erfol-

gen und die Reaktionsfähigkeit deutlich verbessert werden. Sie tragen dazu bei, dass Prozesse 

im Krisenfall standardisiert sind und die Wiederherstellung kommunaler Funktionen nach einer 

Störung beschleunigt wird. 

 Empfehlung 

Zur Erhöhung der Krisenresilienz sollte die Stadt Gronau (Westf.) ihre bestehenden Planun-

gen für zentrale Krisenszenarien weiterentwickeln und in verbindlichen Handlungsplänen 

verschriftlichen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) unterhält zudem öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowohl mit den 

Feuerwehren im Kreis Borken als auch mit den Feuerwehren der niederländischen „Veiligheids-

regio Twente“. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist dabei so weit entwickelt, dass bei 
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Schadensereignissen an bestimmten Objekten in Grenznähe – wie beispielsweise dem Lukas-

krankenhaus – die Feuerwehren beider Länder gleichzeitig alarmiert und zum Einsatzort ent-

sendet werden. 

Abschließend ist festzuhalten, dass die Kommunikationsstrukturen im Krisenfall der Stadt 

Gronau (Westf.) insgesamt übersichtlich und funktional aufgebaut sind. Die Abstimmung mit der 

Pressestelle des Kreises erfolgt – abhängig von der jeweiligen Lage – in der Regel telefonisch. 

Innerhalb des Kreisgebiets wird die Krisenkommunikation entweder direkt zwischen den betei-

ligten Stellen oder über die zentrale Pressestelle des Kreises organisiert.  

Auch über die Kreisgrenzen hinaus ist die Zusammenarbeit mit relevanten Stellen, etwa in Nie-

dersachsen oder den Niederlanden, eng abgestimmt. Sowohl die niederländischen als auch die 

deutschen Behörden nutzen dabei ergänzend die jeweils im Nachbarland eingesetzten Alarm-

Apps, was den grenzüberschreitenden Informationsfluss zusätzlich stärkt. 

5.5.3 Regelungen zur Einbindung von Spontanhelfenden 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bislang keine Vorkehrungen zur Annahme, Prüfung und Koor-

dination von Hilfsangeboten durch Spontanhelfende getroffen.  

Eine Stadt sollte Vorkehrungen treffen, um im Ereignisfall Hilfsangebote von Spontanhelfen-

den41 entgegennehmen und gezielt koordinieren zu können. Eine Stadt sollte in der Lage sein, 

die eingehenden Hilfsangebote zu prüfen, über deren Einsatzmöglichkeiten zu entscheiden und 

eine Rückmeldung an die Anbietenden zu geben. Ziel sollte es sein, spontane Unterstützung 

aus der Bevölkerung sinnvoll einzubinden und dabei schnell und transparent zu handeln. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat derzeit keine Regelungen oder Verfahren zur Einbindung von 

Spontanhelfenden.  

Spontanhelfende sind in der Regel Personen, die unabhängig von der Anbindung an eine Hilfe-

organisation bei der Ereignisbewältigung helfen wollen. Dabei bieten diese Menschen ihre Hilfe 

häufig in den sozialen Medien an oder kontaktieren die Stadtverwaltung. Bleiben solche Hilfsan-

gebote unbeantwortet oder kann die Stadtverwaltung diese nicht koordinieren, begeben sich 

diese Personen oft direkt an die Einsatzstellen, um dort zu helfen. Das kann im Zweifel zu Stö-

rungen oder Behinderungen der Einsatzkräfte führen. Aus dem Grund ist es wichtig, mit den 

Spontanhelfenden zu kommunizieren und deren Hilfsbereitschaft zu lenken. Ziel ist es, den 

Spontanhelfenden eine Plattform zu schaffen, an die sie sich im Ereignisfall wenden können 

und auf der die Stadt geordnet über deren Einsatz berät und entscheidet. 

In Gronau (Westf.) gibt es aktuell weder eine zentrale Anlaufstelle noch standardisierte Abläufe 

zur Erfassung, Bewertung und Rückmeldung. Somit ist die Stadt nicht in der Lage, eingehende 

Hilfsangebote aus der Bürgerschaft zu verarbeiten oder gezielt in bestehende Einsatzstrukturen 

zu integrieren. Den Umgang mit Spontanhelfenden kann die Stadt Gronau (Westf.) mit folgen-

den Punkten optimieren:  

 

41 Im Referentenentwurf zur Modernisierung des BHKG NRW vom 14. Juli 2025 werden die Spontanhelfenden als freiwillig Helfende 
bezeichnet. 
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• Vorbereitete Formulare oder digitale Plattformen, um Hilfsangebote schnell zu erfassen,  

• Datenerhebung zu persönlichen Fähigkeiten und Verfügbarkeiten,  

• Kontaktstellen für Spontanhelfende (Hotlines, Anlaufstellen),  

• vorbereitete Standardinformationen (Aufgaben, Sicherheitsinformationen),  

• Transparenz (Rückmeldungen an Spontanhelfende, Informationen zur Einsatzstelle, Auf-

gaben und erwartete Dauer),  

• Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein Verfahren entwickeln, um Spontanhelfende im Ereignis-

fall gezielt, koordiniert und nachvollziehbar einzubinden. 

5.6 Organisation  

Die organisatorische Vorbereitung einer Stadt auf außergewöhnliche Ereignisse bildet die 

Grundlage, um in Ad-hoc-Lagen schnell und zielgerichtet handeln zu können. Klare Strukturen, 

Vorgaben und Abläufe sind zentrale Steuerungsinstrumente, die für Orientierung und Hand-

lungssicherheit, insbesondere in stressbelasteten Situationen sorgen. 

Erfüllungsgrad Organisation in Prozent 2025  

 

In den interkommunalen Vergleich sind 67 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 77 Prozent. 

Der dargestellte Erfüllungsgrad setzt sich aus den nachstehenden Einzelergebnissen zusam-

men: 
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Teilerfüllungsgrade Organisation in Prozent 2025 

 

In den nachfolgenden Kapiteln analysiert die gpaNRW die einzelnen Teilaspekte. 

5.6.1 Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) 

 Die Stadt Gronau (Westf.) hat einen funktionierenden SAE eingerichtet.  

Eine Stadt sollte entsprechend Ziffer 2.5 Krisenstabserlass des Landes Nordrhein-Westfalen ei-

nen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) einrichten. Bei der personellen Besetzung der 

einzelnen Funktionen im SAE sollte eine Stadt mindestens eine Zwei-Schicht-Fähigkeit sicher-

stellen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat mit dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) eine Or-

ganisationsform etabliert, die ereignisabhängig und zeitlich befristet aktiviert wird. Der SAE 

dient dem Bürgermeister bzw. seinem Beauftragten als zentrales Führungsinstrument zur Steu-

erung des Einsatzgeschehens auf der politisch-administrativen Ebene. Ziel ist es, unter den 

zeitkritischen Bedingungen eines Ereignisses schnell und ausgewogen verwaltungsseitige Ent-

scheidungen treffen zu können. 

Dem SAE der Stadt Gronau (Westf.) gehören ständige Mitglieder (SMS), ereignisspezifische 

Mitglieder (EMS), ein Beauftragter für Bevölkerungsinformation und Medienarbeit (BuMA) sowie 

der Leiter des Stabes an. Unterstützt wird der SAE durch eine Koordinierungsgruppe (KGS), die 

in die Bereiche „Innerer Dienst“ sowie „Lage und Dokumentation“ unterteilt ist. 

Im SAE wirken neben den eigenen Fachdiensten auch externe Behörden, Organisationen und 

Dritte mit besonderen Fachkenntnissen mit. Der Stab ist dem Bürgermeister direkt unterstellt 

und gegenüber den Verwaltungsmitarbeitenden weisungsbefugt.  

Die Stadt Gronau (Westf.) passt die Zusammensetzung des Stabes für außergewöhnliche Er-

eignisse (SAE) dem Schadensumfang an. Je nach Lage kann der SAE flexibel erweitert oder 
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reduziert werden, um eine wirksame Einsatzsteuerung sicherzustellen. Die Stadt gliedert den 

SAE in drei Einsatzstufen, abgestimmt auf die Schwere des jeweiligen Schadensereignisses. 

• Stufe 1 betrifft Ereignisse geringeren Umfangs mit dem Einsatz einer zusätzlichen Feuer-

wehreinheit oder Hilfsorganisation. 

• Stufe 2 kommt bei mittleren Lagen zur Anwendung, bei denen jeweils eine Feuerwehr 

und Hilfsorganisation erforderlich sind. 

• Stufe 3 greift bei umfangreichen Ereignissen mit mehreren beteiligten Kräften, jedoch un-

terhalb der Schwelle zum Großschaden. 

In solchen Fällen erfolgt noch keine Übernahme der Einsatzleitung durch den Kreis Bor-

ken als zuständige höhere Behörde. 

Die Arbeit des SAE organisiert die Stadt mit einer Drei-Schicht-Fähigkeit. Die Kontaktlisten sind 

als Anlage an der Dienstanweisung für den SAE angehängt. Der Fachdienst Sicherheit und 

Ordnung ist für die Aktualität der Kontaktdaten verantwortlich. 

5.6.2 Stabsraum 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat Räume für den SAE vorgesehen. Optimierungspotenziale gibt 

es noch bei der Kontrolle der Ausstattung sowie dem Schutz vor unbefugtem Zutritt.  

Eine Stadt sollte einen Raum für den SAE bereithalten, der im Krisenfall kurzfristig einsatzbereit 

ist. Der Raum sollte an einem zentralen und überschwemmungssicheren Ort positioniert sein 

und ausreichend Platz bieten, um die Mitglieder des SAE sowie erforderliche Technik und Ar-

beitsmittel unterzubringen. Darüber hinaus sollte der Raum vor unbefugtem Betreten von nicht 

autorisierten Personen geschützt sein. 

Die gpaNRW prüfte bei der Stadt Gronau (Westf.) unter anderem die Organisation und Aus-

stattung der Räumlichkeiten für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE). Die Verwal-

tung nutzt derzeit den Besprechungsraum in einer Nebenstelle als zentralen Treffpunkt für den 

SAE. Die Mitglieder des SAE und der Koordinierungsgruppe (KGS) greifen dort auf eingerich-

tete Arbeitsplätze zurück. Wenn dieser Standort nicht zur Verfügung steht, weicht die Verwal-

tung auf eine Nebenstelle im Stadtteil Epe aus. Beide Standorte befinden sich außerhalb hoch-

wassergefährdeter Bereiche. 

Zukünftig plant die Verwaltung, eine andere Liegenschaft als neuen SAE-Raum zu nutzen. Die-

ser Standort liegt in unmittelbarer Nähe zur Dinkel und nicht in direkter Nachbarschaft zu ande-

ren zentralen Verwaltungsstandorten.  

Die KGS stattet die vorgesehenen Räumlichkeiten aus und stellt sie bereit. Die Dienstanwei-

sung zum SAE beschreibt die notwendigen Arbeitsmittel. Die KGS überprüft die Ausstattung je-

doch nicht regelmäßig. In den Büroräumen ist grundlegender Bürobedarf vorhanden, eine struk-

turierte Kontrolle erfolgt nicht. Die Verwaltung regelt die analoge Arbeitsfähigkeit formal, führt 

jedoch keine praktischen Tests zur Erprobung durch. Die SAE-Leitung verfügt über iPads mit 

Zugriff auf zentrale Dokumente. Weitere digitale und portable Arbeitsmittel fehlen. Die Verwal-

tung hat bisher keinen Belastungstest der digitalen Infrastruktur unter Krisenbedingungen 

durchgeführt. 
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Ein gesichertes Zugangssystem für den SAE-Raum besteht derzeit nicht. Technische oder bau-

liche Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zutritt setzt die Verwaltung bislang nicht ein. Der 

SAE-Raum bleibt dadurch grundsätzlich für betriebsfremde Personen zugänglich. 

Die Räumlichkeiten verfügen über eine funktionierende Grundversorgung mit Strom, Wasser, 

Licht, Heizung und sanitären-Anlagen. Bei Ausfall der Heizung greift die Verwaltung auf Heizlüf-

ter zurück. Die Stadt hat die Zuständigkeit für Ausstattung und Betriebsbereitschaft geregelt.  

Die gpaNRW erkennt an, dass die Stadt Gronau wesentliche organisatorische Grundlagen für 

die Arbeit des SAE geschaffen hat. Gleichzeitig bestehen in mehreren Bereichen Weiterent-

wicklungsmöglichkeiten. Die Verwaltung kann insbesondere die Zugangssicherung, die digitale 

Ausstattung, die organisatorische Dokumentation und die regelmäßige Überprüfung der Ein-

satzfähigkeit weiter ausbauen. Den neuen Standort sollte die Stadt abschließend im Hinblick 

auf Lage, Erreichbarkeit und hochwasserrelevante Risiken bewerten. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein formal dokumentiertes und gesichertes Zugangssystem 

einführen sowie regelmäßige Überprüfungen der Ausstattung und Einsatzfähigkeit etablie-

ren. Zudem empfiehlt sich, die Einsatzbereitschaft am neuen Standort zeitnah und unter Be-

rücksichtigung aller Risiken systematisch zu überprüfen. 

5.6.3 Notstromversorgung  

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt an zentralen Standorten über Notstromaggregate und Net-

zersatzanlagen. Jedoch fehlen verbindliche Wartungsregelungen und eine systematische 

Dokumentation der Funktionsprüfungen. Zudem bestehen keine festen Liefervereinbarungen 

für Betriebsstoffe. Dies schränkt die Versorgungssicherheit ein. 

Eine Stadt sollte definieren, welche städtischen Einrichtungen mit Notstrom zu versorgen sind. 

Hierfür sollte eine Stadt Notstromaggregate/ Netzersatzanlagen vorhalten und sowohl die War-

tung als auch die Versorgung mit Betriebsstoffen für mindestens 72 Stunden verlässlich sicher-

stellen können. Die Funktionsfähigkeit der Notstromeinspeisung sollte die Stadt regelmäßig 

überprüfen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) stellt an fünf zentralen Standorten Notstromaggregate und Netzer-

satzanlagen (NEA) bereit. Der Notfallinformationspunkt am THW-Standort sowie zwei Verwal-

tungsgebäude verfügen über fest verbaute Netzersatzanlagen. Die Feuerwehr- und Rettungs-

wache besitzt ebenfalls eine eigene NEA zur Stromversorgung im Krisenfall. Für weitere Stand-

orte setzt die Stadt mobile Notstromaggregate ein, die bei Bedarf schnell vor Ort betrieben wer-

den. Die Feuerwehr sorgt bei Stromausfall mit mobilen Aggregaten für die kurzfristige Sicher-

stellung der Stromversorgung. Die Stadt lagert 10.000 Liter Diesel ein, um die Anlagen zuver-

lässig mit Kraftstoff zu versorgen. Vier mobile Tanksäulen verteilen den Diesel an die notwendi-

gen Standorte. Zwei Tankstellen verfügen über eigene Notstromversorgung und gewährleisten 

dort die Betriebssicherheit. 

Die Stadt trifft keine festen Liefervereinbarungen für die Betriebsstoffe, was die Versorgungssi-

cherheit einschränkt. Die Feuerwehr übernimmt die Wartung und Überprüfung der Anlagen, al-

lerdings ohne verbindliche Regelungen oder festgelegte Prüftermine. Die Stadt führte einen 24-
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stündigen Probelauf an einem Standort durch und plant weitere Testläufe für das Jahr 2025. 

Die Verwaltung dokumentiert bisher die Funktionsprüfungen nicht systematisch und verzichtet 

auf eine regelmäßige Kontrolle der Notstromaggregate. 

Die Stadt Gronau (Westf.) will Wartungs- und Prüfvorgaben verbindlich festlegen und die Über-

prüfungen künftig dokumentiert durchführen. Sie arbeitet daran, Liefervereinbarungen für Be-

triebsstoffe abzuschließen und die Versorgung langfristig sicherzustellen. Die Stadt plant, die 

Einsatzfähigkeit der Notstromversorgung für mindestens 72 Stunden verlässlich zu garantieren. 

Diese Maßnahmen dienen dazu, die Stromversorgung kritischer Einrichtungen auch in Krisensi-

tuationen dauerhaft zu sichern. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte verbindliche Wartungs- und Prüfzyklen für die Notstromver-

sorgung einführen und deren Durchführung dokumentieren. Außerdem empfiehlt sich der 

Abschluss verlässlicher Liefervereinbarungen, um eine Betriebsstoffversorgung für mindes-

tens 72 Stunden sicherzustellen. 

5.6.4 Daseinsvorsorge im Krisenfall 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau hat zentrale Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge für den Krisenfall 

definiert und in der Dienstanweisung für den SAE dokumentiert. Sie benennt jedoch bislang 

keine konkret zugeordneten Ressourcen, um die Einsatzfähigkeit dieser Funktionen sicher-

zustellen. 

Eine Stadt sollte für den Krisenfall vorplanen, welche kommunalen Leistungen im Sinne der Da-

seinsvorsorge zwingend aufrechtzuerhalten sind. Hierzu sollte eine Stadt die notwendigen 

Funktionen und die erforderlichen Ressourcen benennen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat zentrale Aufgaben identifiziert, die sie im Krisenfall zur Aufrecht-

erhaltung der kommunalen Daseinsvorsorge priorisiert. Dazu zählen unter anderem die Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit, die Terminkoordination des Bürgermeisters, die Versorgung der Not-

fallinformationspunkte und Verwaltungsstandorte mit Personal sowie der Betrieb der IT-Infra-

struktur. Darüber hinaus benennt die Stadt weitere kritische Funktionen wie die Betreuung des 

besonderen Behördenpostfachs, die Bearbeitung dringender Einwohnerangelegenheiten und 

Sterbefälle, die Auszahlung von Tagessätzen sowie die Rufbereitschaft im Bereich Kinder, Ju-

gend und Familie. 

Die Stadt hat die Bereiche als kritische Funktionen definiert und als Anlage in die bestehende 

Dienstanweisung für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) integriert. Damit liegt 

eine strukturierte Übersicht vor, die eine Orientierung im Krisenfall ermöglicht. Die Stadt be-

nennt sowohl die betroffenen Aufgabenfelder als auch die zugehörigen Funktionsbereiche. Sie 

berücksichtigt jedoch derzeit keine konkrete Ressourcenplanung im Hinblick auf Personal, 

Technik und organisatorische Voraussetzungen.  

Hierzu sollte die Stadt Folgendes geregelt haben:  

• welche Arbeitsplätze weiter betrieben werden,   

• welche Aufgaben an diesen Arbeitsplätzen bearbeitet werden,   
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• welches Personal diese Arbeitsplätze besetzt,   

• was mit Beschäftigten geschieht, deren Arbeitsplatz nicht weitergeführt wird,   

• wie die Führungsorganisation strukturiert ist,   

• wie die Erreichbarkeiten sichergestellt werden („Erreichbarkeitslisten“).   

Diese Regelungen sollte die Verwaltung regelmäßig auf erforderliche Änderungen hin überprü-

fen und ggf. fortschreiben. Besonders wichtig ist hierbei, dass allen betroffenen Beschäftigten 

mit Zweck und Inhalt der Regelungen vertraut sind. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für die ermittelten Bereiche für die Daseinsvorsorge perso-

nelle, technische und organisatorische Ressourcen sicherstellen.  

5.6.5 Dienstanweisung SAE 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau hat eine Dienstanweisung für den SAE mit Zuständigkeitsregelungen und 

Aufgabenverteilung erstellt. Diese regelt jedoch weder die Einsatzzeitschiene noch die Aus-

weisvergabe verbindlich. Zudem erfolgt keine regelmäßige Kontrolle der Kontaktdaten. 

Eine Stadt sollte eine Dienstanweisung für den SAE erstellen, welche die Zuständigkeiten und 

Abläufe im Krisenfall und in Bezug auf den SAE regelt. Die Dienstanweisung sollte die Stadt re-

gelmäßig überprüfen und aktualisieren. 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt über eine Dienstanweisung für den Stab für außergewöhnli-

che Ereignisse (SAE), die im Jahr 2023 erstellt wurde. Die Dienstanweisung orientiert sich in 

Aufbau und Inhalt am Krisenstabserlass des Landes Nordrhein-Westfalen und enthält die not-

wendigen Mindestbestandteile. Sie regelt die Zuständigkeiten und Aufgaben der zentralen 

Funktionen innerhalb des SAE, darunter die Stabsleitung, die ständigen Mitglieder des Stabes 

(SMS), die erweiterten Mitglieder des Stabes (EMS), Kommunikation (BuMA) sowie die Koordi-

nierungsgruppe (KGS), jeweils mit dreifacher Vertretungsregelung. Die Stadt hat die Fach-

dienstleitung Sicherheit und Ordnung sowie zwei weitere Personen verbindlich für den SAE be-

nannt. 

Die Stadt hat bisher keine geregelte Zeitschiene festgelegt, bis wann der SAE einsatzbereit sein 

muss. Die Verwaltung sieht laut Dienstanweisung vor, dass nach Einberufung des SAE eine La-

gebesprechung der Mitglieder erfolgt. Eine konkrete zeitliche Vorgabe enthält die Formulierung 

in der aktuellen Fassung nicht. Die Kontaktliste der SAE-Mitglieder unterliegt keiner regelmäßi-

gen Kontrolle durch die Verwaltung. Stattdessen sieht die Stadt vor, dass die Mitglieder selbst-

ständig ihre aktuellen Kontaktdaten melden. Die Dienstanweisung erwähnt die mögliche Aus-

gabe von Ausweisen für den SAE, ohne jedoch eine verbindliche Regelung oder konkrete Um-

setzungsmaßnahmen zu benennen. 

Für die Beschaffung und Versorgung benennt die Stadt drei Mitarbeitende der KGS als zustän-

dig. Eine organisatorische Kooperation mit dem Technischen Hilfswerk (THW) und dem Deut-

schen Roten Kreuz (DRK) ist in der Dienstanweisung festgehalten. Zudem steht eine Küche in 

der Feuer- und Rettungswache zur Verpflegung des SAE zur Verfügung. 
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Die Stadt Gronau (Westf.) hat mit der vorliegenden Dienstanweisung eine wesentliche Grund-

lage für die Organisation des SAE geschaffen. Gleichzeitig bestehen Weiterentwicklungspoten-

ziale, insbesondere bei der Einsatzfähigkeit des SAE sowie der verbindlichen Regelung zur 

Ausgabe von Ausweisen für den SAE.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine klare zeitliche Vorgabe zur Einsatzbereitschaft des 

SAE definieren sowie die Ausgabe von Ausweisen verbindlich regeln. Zudem sollte sie ein 

Verfahren zur regelmäßigen Pflege der Kontaktdaten einführen. 

5.7 Schulung und Übung  

Schulungen und Übungen sind Schlüsselfaktoren für ein effektives Krisenmanagement. Nur 

wenn die Beteiligten umfassend geschult sind und regelmäßig üben, haben sie das nötige 

Fachwissen und kennen die festgelegten Abläufe bei außergewöhnlichen Ereignissen. Das ge-

währleistet die Handlungsfähigkeit der Stadt auch in Ad-hoc-Lagen. 

Erfüllungsgrad Schulung und Übung in Prozent 2025  

 

In den interkommunalen Vergleich sind 67 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 42 Prozent. 

Der dargestellte Erfüllungsgrad setzt sich aus den nachstehenden Einzelergebnissen zusam-

men: 
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Teilerfüllungsgrade Schulung und Übung in Prozent 2025 

 

In den nachfolgenden Kapiteln erläutert die gpaNRW die einzelnen Teilaspekte.  

5.7.1 Schulung der SAE-Mitglieder 

 Feststellung 

Schulungen für SAE-Mitglieder sind in Gronau (Westf.) weder geregelt noch organisatorisch 

vorgesehen. 

Eine Stadt sollte alle SAE-Mitglieder für ihre Tätigkeit schulen und regelmäßig fortbilden, um si-

cherzustellen, dass alle Beteiligten ihre Verantwortlichkeiten und Aufgaben im Krisenfall ken-

nen. Die Inhalte der Schulungen sollte die Stadt verbindlich regeln. 

Die Stadt Gronau (Westf.) zeigt sich offen für Schulungen der SAE-Mitglieder und erkennt de-

ren Bedeutung grundsätzlich an. Die Stadt sollte diese Offenheit nutzen und Schulungen ver-

bindlich für den SAE festlegen. Aktuell regelt die Stadt Gronau (Westf.) Schulungen weder or-

ganisatorisch noch inhaltlich.  

Die Stadt sollte Vorgaben machen, damit alle SAE-Mitglieder ihre Rolle im Krisenfall sicher er-

füllen. Bisher informiert die Stadt Gronau (Westf.) die SAE-Mitglieder außerhalb von Krisenla-

gen nicht systematisch. Die Stadt sollte eine strukturierte Informations- und Beteiligungskultur 

auch außerhalb von Lagen schaffen. Da es keine Regelungen gibt, nehmen derzeit keine Mit-

glieder an Schulungen teil.  

Zu einem effektiven Krisenmanagement gehört es, das Personal auf Krisensituationen vorzube-

reiten. Die theoretische Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, die die Mitglieder des SAE für 

ihre Aufgaben benötigen, ist unerlässlich. In der Regel verringern Schulungen die Wahrschein-

lichkeit von Fehlern und fordern darüber hinaus einheitliche Abläufe im Krisenfall.  

Die Schulungen sollten allen SAE-Mitgliedern grundsätzliche Kenntnisse über Aufbau, Struktur 

und Besonderheiten des Krisenmanagements im Allgemeinen und des SAE im Besonderen 

vermitteln und somit als Grundrüstzeug für die Mitarbeit im SAE dienen. Dabei sollte es das Ziel 

sein, alle Mitglieder auf einen einheitlichen Wissenstand zu bringen und sie mit den rechtlichen, 

organisatorischen und auch praktischen Grundlagen ihrer Tätigkeit vertraut zu machen.   

Grundsätzlich sollten die Städte jedes neue Mitglied vor dem ersten Einsatz schulen (wenn 

möglich) und regelmäßige Fortbildungen (z.B. jährlich) durchführen. Die Inhalte sollte die Stadt 
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verbindlich regeln, z.B. als Anhang zur Dienstanweisung. Folgende Schulungsinhalte sind aus 

Sicht der gpaNRW sinnvoll:  

• Strukturen und Aufgaben SAE,  

• Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine Regelung für Schulungen für den SAE treffen, die Zu-

ständigkeiten, Inhalte und Intervalle verbindlich festlegt. Sie sollte die Mitglieder des SAE re-

gelmäßig schulen und fortbilden, damit diese im Krisenfall handlungsfähig sind und rollensi-

cher agieren können. 

5.7.2 Übung der SAE-Mitglieder 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bislang erste Übungen durchgeführt. Die Stadt führt bislang 

keine gemeinsamen Übungen in Zusammenarbeit mit externen Akteuren durch.  

Eine Stadt sollte regelmäßig Übungen durchführen, um die Einsatzbereitschaft des SAE zu 

überprüfen und die Fähigkeiten der SAE-Mitglieder zu festigen. Diese Übungen sollten auch die 

Zusammenarbeit mit externen Akteuren (z.B. Kreis, Nachbarkommunen, Polizei, Feuerwehr, 

Hilfsorganisationen) beinhalten. 

Die Stadt Gronau (Westf.) führte bislang keine Übung durch, an der der gesamte SAE beteiligt 

war. Im Mai 2025 organisierte die Stadt erstmals eine dokumentierte Übung zur Besetzung der 

Notfallinformationspunkte. Dabei testeten die drei beteiligten Mitarbeitenden die Alarmierung 

über die App A-Pager sowie den Aufbau des NIP-Koffers. Die Alarmierung funktionierte bei ei-

ner Person einwandfrei, bei einer teilweise und bei einer gar nicht. Nach etwa 15 Minuten war 

der NIP einsatzbereit, und zehn Übungsszenarien wurden erfolgreich durchgespielt. Die Stadt 

hat im Anschluss der Übung die Alarmierung optimiert, um künftige Einsätze sicherer zu gestal-

ten.  

Die gpaNRW begrüßt das Vorgehen und die Umsetzung von Übungen. Die im Mai 2025 durch-

geführte Übung der Stadt Gronau (Westf.) zur Besetzung eines der fünf Notfallinformations-

punkte dient genau diesem Zweck. Diese Maßnahme hilft, Abläufe zu prüfen und Verbesse-

rungspotenziale frühzeitig zu erkennen. Die Stadt verfolgt damit das Ziel, die Einsatzfähigkeit 

kontinuierlich zu verbessern. Sie sollte die Zusammenarbeit mit externen Partnern bei zukünfti-

gen Übungen stärker ausbauen und dokumentieren. Zudem sollte die Stadt Gronau (Westf.) 

den gesamten SAE in die Übung einbeziehen und nicht nur vereinzelte Personen.  

Übungen simulieren Krisensituationen, um die Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit des 

SAE aber auch die Zusammenarbeit mit Externen zu überprüfen und ggf. zu verbessern. Dabei 

sollte das Ziel sein, die praktischen Fähigkeiten der SAE-Mitglieder zu trainieren und die Funkti-

onsfähigkeit zu testen. Während Schulungen das theoretische Wissen vermitteln, basieren 

Übungen auf der Anwendung und Überprüfung dieses Wissens in realitätsnahen Szenarien. 

Übungsarten könnten z.B. Planspiele sein, SAE-Übungen mit allen Mitgliedern oder auch nur 

mit Teilen, Vollübungen mit externen Dritten.  
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Übungen sind kein Selbstzweck und müssen nicht bestätigen, dass alle organisatorischen, 

technischen und personellen Vorkehrungen problemlos funktionieren. Vielmehr sollen Übungen 

auch dazu dienen, die Fähigkeit des SAE in seiner Gesamtheit regelmäßig einer Standortbe-

stimmung zu unterziehen. Dies bedeutet, dass auch die Feststellung über die Nicht-Funktions-

fähigkeit des SAE, sich ad hoc besonderen Herausforderungen im Sinne eines plötzlichen (kri-

senhaften) Ereignisses zu stellen und dieses zu bewältigen, ein wertvolles Übungsergebnis ist.  

Daraus erkennbare Schwachstellen sind wichtige Steuerungsgrundlagen zur Weiterentwicklung 

des kommunalen Krisenmanagements.   

Weiterhin sollen Übungen die Fähigkeiten und Kompetenzen der SAE-Mitglieder weiter aus-

bauen und festigen. Die SAE-Mitglieder sollen für die ihnen persönlich zugewiesenen Aufgaben 

im SAE ein eigenes Rollenverständnis erarbeiten und verstetigen. Ziel ist es, dass die Mitglie-

der Routine bei den Abläufen und Prozessen der SAE-Tätigkeiten bekommen, um Situations- 

und Handlungsstress im Echtbetrieb zu reduzieren. Das setzt voraus, dass die Übungen reali-

tätsnah gestaltet sind und regelmäßig stattfinden.  

Gemeinsame Übungen mit dem Kreis, Nachbarkommunen oder Hilfsorganisationen fanden bis-

her nicht statt. Eine verbindliche Regelung zur Beteiligung weiterer Funktionen an Übungen gibt 

es bislang nicht.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die jährlichen Übungen mit dem gesamten SAE durchfüh-

ren, dokumentieren und die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Behörden üben. So 

erhöht sie die Einsatzbereitschaft und optimiert die Abläufe für zukünftige Notfälle nachhal-

tig. 

5.8 Bevölkerungsinformation und Medienarbeit 

Eine gelungene Bevölkerungsinformation und Medienarbeit basieren auf strategischen Prozes-

sen, die darauf abzielen, zeitnah, transparent und zielgerichtet Informationen über potenzielle 

Gefahren bei außergewöhnlichen Ereignissen und akuten Krisensituationen der Öffentlichkeit 

zu vermitteln. Sie dienen dazu, die Bevölkerung angemessen zu informieren, Ängste und Unsi-

cherheiten zu reduzieren, die Selbsthilfefähigkeit zu stärken, Verständnis für getroffene Maß-

nahmen zu wecken und die Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit zu bewegen. 

Erfüllungsgrad Bevölkerungsinformation und Medienarbeit in Prozent 2025 

 

 In den interkommunalen Vergleich sind 34 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 
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In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 79 Prozent.  

 

5.8.1 Krisenkommunikation 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt über klar geregelte Kommunikationsstrukturen und nutzt 

vielfältige analoge sowie digitale Kanäle. Für die Krisenkommunikation liegen allerdings ak-

tuell noch keine strukturierten Hilfsmittel vor, die auf die erkannten Risiken abgestimmt sind.  

Eine Stadt sollte individuelle Kommunikationsregeln im Vorfeld einer Krise erarbeiten. Dabei 

sollte sie ihre Kommunikationsleitlinien sowohl für die interne als auch für die Kommunikation 

nach außen vorplanen. Die Regelungen sollten die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

definieren, um in einer akuten Krisensituation zeitnah, reibungslos und ereignisorientiert über 

die erprobten Kommunikationskanäle informieren zu können. Hierzu zählen beispielsweise 

Warn-Apps, Sirenen und auch digitale Plattformen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat ihre Kommunikationsstrukturen im Vorfeld einer Krise gut orga-

nisiert und eindeutig geregelt. Die Pressestelle und das Büro des Bürgermeisters übernehmen 

gemeinsam die externe Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit. Dabei nutzt die Stadt ver-

schiedene Kanäle wie Homepage, soziale Medien, lokale Radiosender und die Ortspresse ge-

zielt. 

Alle Kommunikationskanäle sind mit klaren Vertretungsregelungen auch bei personeller Verhin-

derung zuverlässig abgesichert. Ein ausgewogener Mix aus digitalen und analogen Warnsyste-

men wie Sirenen, NINA und MoWaS sorgt für schnelle Information.  

Zuständigkeiten für Pressearbeit, Informationsweitergabe und Organisation von Pressekonfe-

renzen sind verbindlich festgelegt. Die Pressestelle ist regelmäßig bei Zusammenkünften des 

SAE vertreten und arbeitet eng mit dem SAE zusammen. Bei Bedarf richtet die Stadt ein Bür-

gertelefon oder eine Personenauskunftsstelle zur Unterstützung der Bevölkerung ein. Für die 
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Pressearbeit nutzt die Stadt Gronau (Westf.) bislang nicht für alle Risiken entsprechende vorfor-

mulierte Pressetexte.  

Die gpaNRW bewertet die Kommunikationsregeln positiv. Insgesamt ist die Stadt gut aufge-

stellt, um in Krisenlagen zielgerichtet, koordiniert und verlässlich zu kommunizieren. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte vorgefertigte Kommunikationschecklisten mit Textbaustei-

nen für typische Krisenszenarien, wie z. B. Unwetter, Stromausfall usw. erstellen, um eine 

reibungslose und schnelle Information und Kommunikation sicherstellen zu können. 

5.8.2 Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung 

 Die Stadt Gronau (Westf.) informiert ihre Bevölkerung umfassend über Risiken und Selbst-

schutz, nutzt dafür vielfältige Kanäle und erfüllt somit die wesentlichen Anforderungen der 

Krisenvorsorgekommunikation. 

Eine Stadt sollte verschiedene Kommunikationskanäle nutzen, um die Bevölkerung auch außer-

halb einer akuten Krise über grundsätzlich bestehende Risiken zu informieren und die Selbsthil-

fefähigkeit zu stärken.  

Die Stadt Gronau (Westf.) informiert ihre Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb akuter Kri-

sen über bestehende Risiken und unterstützt sie dabei, ihre Selbsthilfefähigkeit zu stärken. Mit 

der Veröffentlichung der Notfallinformationspunkte macht sie zentrale Anlaufstellen für den 

Ernstfall frühzeitig bekannt und ergänzt diese durch QR-Codes, die direkt zu Checklisten und 

Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) führen. 

Hinweise zur Vorratshaltung von Lebensmitteln, zur Ausstattung mit Taschenlampen und Akkus 

geben der Bevölkerung konkrete Orientierung.  

Die Stadt hat stadtweit Flyer mit entsprechenden Informationen an alle Haushalte verteilt. Die 

gpaNRW hebt die klar strukturierten Bürgerinformationen auf der städtischen Homepage positiv 

hervor und betont die Übersichtlichkeit sowie den praktischen Nutzen der Inhalte. Durch die 

Kombination aus digitalen und analogen Kommunikationskanälen gelingt es der Stadt, unter-

schiedliche Bevölkerungsgruppen gezielt anzusprechen.  

Die Stadt Gronau (Westf.) erfüllt das formulierte Soll weitgehend und zeigt ein solides Engage-

ment in der risikobezogenen Öffentlichkeitsarbeit. Regelmäßige Aktualisierungen und weitere 

Informationskampagnen könnten die Wirkung zusätzlich verstärken. 

5.9 Nachbereitung und Evaluation  

Nachbereitung und Evaluation sind wichtige Phasen im Krisenmanagement, um die Erfahrun-

gen aus einem außergewöhnlichen Ereignis oder einer Übung systematisch zu reflektieren. Das 

stellt sicher, dass die Stadt aus den Erkenntnissen lernt und das kommunale Krisenmanage-

ment stetig optimiert.  
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Erfüllungsgrad Nachbereitung und Evaluation in Prozent 2025 

 

 In den interkommunalen Vergleich sind 67 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 63 Prozent.  

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) dokumentiert ihre Übungen und Einsätze sorgfältig. Sie verzichtet 

jedoch bislang auf eine zentrale Ablage, was die Nachverfolgung und Koordination er-

schwert. 

Eine Stadt sollte nach jedem außergewöhnlichen Ereignis und jeder Übung die internen Abläufe 

analysieren und deren Wirksamkeit sowie Effektivität bewerten. Identifizierte Verbesserungs-

möglichkeiten sollte die Stadt dokumentieren und erforderliche Anpassungen am kommunalen 

Krisenmanagement vornehmen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) organisierte 2025 eine Übung zur Aktivierung eines Notfallinformati-

onspunktes erfolgreich. Die Stadt dokumentierte die gewonnenen Erkenntnisse sorgfältig und 

schafft damit eine solide Grundlage zur Analyse der Abläufe. Einsatznachbesprechungen finden 

regelmäßig nach Übungen statt, und die Beteiligten tauschen sich aktiv aus. Die Stadt verteilt 

die Protokolle aus den Nachbesprechungen per E-Mail, um aus ihrer Sicht einen schnellen und 

verlässlichen Informationsfluss sicherzustellen. Die Stadt bindet die Erkenntnisse aktiv in die 

bestehenden Krisenmanagementpläne ein und verbessert so kontinuierlich ihre Strukturen. Die 

umfassende Dokumentation sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit.  

Aus Sicht der gpaNRW sollte zum bestehenden Verfahren ein einheitliches und gegliedertes 

Vorgehen die Nachbereitung deutlich aufwerten. Anonymisierte Evaluationsbögen könnten hier 

hilfreiche und niederschwellige Instrumente sein, um ehrliches und konstruktives Feedback von 

allen beteiligten Akteuren zu erhalten. Sie ermöglichen eine offene Reflektion z. B. auch in Be-

zug auf Unstimmigkeiten und Unklarheiten. Die gesammelten Erkenntnisse könnte die Stadt 

zentral auswerten und kommunizieren, um kontinuierliche Verbesserungen, aber auch das nö-

tige Verständnis aller Beteiligten im Krisenmanagement zu gewährleisten. Zudem sollte die 

Stadt Gronau (Westf.) eine zentrale Ablage schaffen, um Protokolle abzulegen. Damit kann sie 

die Übersicht zukünftig noch verbessern und das Krisenmanagement transparenter gestalten. 
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 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine zentrale Ablage für alle Übungs- und Einsatzdokumen-

tationen einrichten, um die Nachverfolgung zu erleichtern und die Koordination im Krisenma-

nagement zu verbessern. 

5.10 Anlage: Übersicht Erfüllungsgrad im kommunalen 

Krisenmanagement 

Nachfolgend fasst die gpaNRW die Ergebnisse aus den Erfüllungsgraden der Berichtskapitel 

5.5 Prävention und Vorbereitung, 5.6 Organisation, 5.7 Schulung und Übung, 5.8 Bevölkerungs-

information und Medienarbeit und 5.9 Nachbereitung und Evaluation zusammen: 

Erfüllungsgrad Krisenmanagement in Prozent 2025 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 67 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

In der Grafik sind nicht alle Vergleichswerte einzeln sichtbar, da mehrere Städte gleiche Erfül-

lungsgrade erreichen und sich die Werte dadurch überlagern. Der Median beträgt 65 Prozent. 

Der dargestellte Erfüllungsgrad setzt sich aus den nachstehenden Einzelergebnissen zusam-

men: 
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Erfüllungsgrade der einzelnen Teilaspekte in Prozent 2025 
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5.11 Anlage: Ergänzende Tabelle 

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2025/2026 – Kommunales Krisenmanagement  

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Erkennen von Risiken 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bereits Risiken für ihr Stadtgebiet ermittelt. 

Eine regelmäßige und systematische Risikoermittlung und -bewertung unter 

Einbeziehung aller relevanten Gefahren – insbesondere Extremwetterereig-

nisse – fehlt bislang. 

147 E1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ihre Risikoanalyse ausbauen und regel-

mäßig aktualisieren und dabei alle relevanten Gefahren einbeziehen. 

Aufgrund der räumlichen Nähe zu einer kerntechnischen Anlage sollte 

sie zudem das mögliche Schadensausmaß im Ereignisfall bewerten. Die 

Ergebnisse sollte die Verwaltung der Politik vorlegen. 

148 

Vorplanung 

F2 
In der Stadt Gronau (Westf.) liegen derzeit weder für allgemeine noch für 

spezifische Krisenszenarien formalisierte Krisen- oder Handlungspläne vor. 
148 E2 

Zur Erhöhung der Krisenresilienz sollte die Stadt Gronau (Westf.) ihre 

bestehenden Planungen für zentrale Krisenszenarien weiterentwickeln 

und in verbindlichen Handlungsplänen verschriftlichen. 

149 

Regelungen zur Einbindung von Spontanhelfenden 

F3 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bislang keine Vorkehrungen zur Annahme, 

Prüfung und Koordination von Hilfsangeboten durch Spontanhelfende ge-

troffen. 

150 E3 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein Verfahren entwickeln, um Spontan-

helfende im Ereignisfall gezielt, koordiniert und nachvollziehbar einzubin-

den. 

151 

Stabsraum 

F4 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat Räume für den SAE vorgesehen. Optimie-

rungspotenziale gibt es noch bei der Kontrolle der Ausstattung sowie dem 

Schutz vor unbefugtem Zutritt. 

153 E4 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte ein formal dokumentiertes und gesicher-

tes Zugangssystem einführen sowie regelmäßige Überprüfungen der 

Ausstattung und Einsatzfähigkeit etablieren. Zudem empfiehlt sich, die 

Einsatzbereitschaft am neuen Standort zeitnah und unter Berücksichti-

gung aller Risiken systematisch zu überprüfen. 

154 

Notstromversorgung  

F5 
Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt an zentralen Standorten über Notstrom-

aggregate und Netzersatzanlagen. Jedoch fehlen verbindliche 
154 E5 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte verbindliche Wartungs- und Prüfzyklen 

für die Notstromversorgung einführen und deren Durchführung 
155 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Wartungsregelungen und eine systematische Dokumentation der Funktions-

prüfungen. Zudem bestehen keine festen Liefervereinbarungen für Betriebs-

stoffe. Dies schränkt die Versorgungssicherheit ein. 

dokumentieren. Außerdem empfiehlt sich der Abschluss verlässlicher 

Liefervereinbarungen, um eine Betriebsstoffversorgung für mindestens 

72 Stunden sicherzustellen. 

Daseinsvorsorge im Krisenfall 

F6 

Die Stadt Gronau hat zentrale Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge 

für den Krisenfall definiert und in der Dienstanweisung für den SAE doku-

mentiert. Sie benennt jedoch bislang keine konkret zugeordneten Ressour-

cen, um die Einsatzfähigkeit dieser Funktionen sicherzustellen. 

155 E6 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für die ermittelten Bereiche für die Da-

seinsvorsorge personelle, technische und organisatorische Ressourcen 

sicherstellen. 

156 

Dienstanweisung SAE 

F7 

Die Stadt Gronau hat eine Dienstanweisung für den SAE mit Zuständigkeits-

regelungen und Aufgabenverteilung erstellt. Diese regelt jedoch weder die 

Einsatzzeitschiene noch die Ausweisvergabe verbindlich. Zudem erfolgt 

keine regelmäßige Kontrolle der Kontaktdaten. 

156 E7 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine klare zeitliche Vorgabe zur Einsatz-

bereitschaft des SAE definieren sowie die Ausgabe von Ausweisen ver-

bindlich regeln. Zudem sollte sie ein Verfahren zur regelmäßigen Pflege 

der Kontaktdaten einführen. 

157 

Schulung der SAE-Mitglieder 

F8 
Schulungen für SAE-Mitglieder sind in Gronau (Westf.) weder geregelt noch 

organisatorisch vorgesehen. 
158 E8 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine Regelung für Schulungen für den 

SAE treffen, die Zuständigkeiten, Inhalte und Intervalle verbindlich fest-

legt. Sie sollte die Mitglieder des SAE regelmäßig schulen und fortbilden, 

damit diese im Krisenfall handlungsfähig sind und rollensicher agieren 

können. 

159 

Übung der SAE-Mitglieder 

F9 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat bislang erste Übungen durchgeführt. Die 

Stadt führt bislang keine gemeinsamen Übungen in Zusammenarbeit mit ex-

ternen Akteuren durch. 

159 E9 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die jährlichen Übungen mit dem gesam-

ten SAE durchführen, dokumentieren und die Zusammenarbeit mit exter-

nen Partnern und Behörden üben. So erhöht sie die Einsatzbereitschaft 

und optimiert die Abläufe für zukünftige Notfälle nachhaltig. 

160 

Krisenkommunikation 

F10 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt über klar geregelte Kommunikationsstruk-

turen und nutzt vielfältige analoge sowie digitale Kanäle. Für die Krisenkom-

munikation liegen allerdings aktuell noch keine strukturierten Hilfsmittel vor, 

die auf die erkannten Risiken abgestimmt sind. 

161 E10 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte vorgefertigte Kommunikationschecklis-

ten mit Textbausteinen für typische Krisenszenarien, wie z. B. Unwetter, 

Stromausfall usw. erstellen, um eine reibungslose und schnelle Informa-

tion und Kommunikation sicherstellen zu können. 

162 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Nachbereitung und Evaluation  

F11 

Die Stadt Gronau (Westf.) dokumentiert ihre Übungen und Einsätze sorgfäl-

tig. Sie verzichtet jedoch bislang auf eine zentrale Ablage, was die Nachver-

folgung und Koordination erschwert. 

163 E11 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte eine zentrale Ablage für alle Übungs- 

und Einsatzdokumentationen einrichten, um die Nachverfolgung zu er-

leichtern und die Koordination im Krisenmanagement zu verbessern. 

164 
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6. Hilfen zur Erziehung 

6.1 Managementübersicht 

Die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt Gronau (Westf.) im Prüfgebiet 

Hilfe zur Erziehung (HzE) stellt die gpaNRW nachfolgend zusammenfassend dar.  

Die Feststellungen und Empfehlungen haben wir tabellarisch in der Anlage aufgeführt. Die Rei-

henfolge ist chronologisch und gibt keine Priorisierung vor. 

Hilfe zur Erziehung 

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) und die Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiJu) der Stadt 

Gronau (Westf.) sind zentral organisiert. Die Fachkräfte der WiJu haben 2024 eine vergleichs-

weise niedrige Fallbelastung, die sich an einem Richtwert orientiert. Anders als in einigen Ver-

gleichsstädten, nimmt die WiJu in Gronau (Westf.) aber regelmäßig an der kollegialen Beratung 

sowie am Steuerungsfachkreis teil. Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Personalausstattung 

der WiJu mit Hilfe einer detaillierten Personalbemessung überprüfen.  

Die Aufwendungen der Hilfe zur Erziehung haben sich in Gronau (Westf.) seit der letzten Prü-

fung um rund 3,5 Mio. Euro auf etwa 9,2 Mio. erhöht, da die Zahl der HzE-Hilfefälle um rund 45 

Prozent gestiegen ist. Vor allem im ambulanten Bereich. Die sehr hohe Vollzeitpflegequote bei 

den stationären Hilfen kann diese belastende Entwicklung nur bedingt abbremsen. Vor diesem 

Hintergrund gewinnen die Refinanzierungsmöglichkeiten an Bedeutung. Deswegen sollte die 

Stadt Gronau (Westf.) Erträge aus Kostenerstattungen differenziert auswerten und ein Control-

ling aufbauen. Dies kann die rechtssichere Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen 

weiter unterstützen. 

Wie bei der letzten Prüfung hat die Stadt Gronau (Westf.) im Vergleich sowohl einwohner- als 

auch hilfefallbezogen sehr niedrige Aufwendungen. Das liegt insbesondere daran, dass die 

Stadt bereits frühzeitig passende ambulante Hilfen mit einer geringen und begrenzten Anzahl 

an Fachleistungsstunden installiert. So wirkt die Stadt schwerwiegenderen Hilfeverläufen effek-

tiv entgegen. Um die Steuerung bei der Eingliederungshilfe für Integrationshelfer/Schulbeglei-

tungen zu optimieren, sollte die Stadt Gronau (Westf.) die Aufwendungen für die Integrations-

helfer/Schulbegleitungen künftig differenziert erfassen. 

2024 hat die Stadt Gronau (Westf.) im Jugendamt die e-Akte eingeführt. Deshalb arbeitet der 

Fachdienst Kinder, Jugend und Familie bereits weitestgehend elektronisch. Die Verwendung 

des gleichen Fachverfahrens im ASD und der WiJu fördert die Bearbeitung der Hilfefälle und 

den Informationsaustausch zwischen ASD und WiJu. Die Einrichtung einer Schnittstelle mit 

dem Finanzverfahren der Kämmerei ist geplant, aber noch nicht umgesetzt. Daher erfolgt die 

Fallbearbeitung in der WiJu noch nicht medienbruchfrei. Dies sollte die Stadt ändern. 

Ihr Finanzcontrolling sollte die Stadt Gronau (Westf.) dringend wie vorgesehen weiterentwickeln 

und dabei auch kennzahlenbasierte Auswertungen für die WiJu erarbeiten. Weiteres 
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Optimierungspotenzial besteht darin, die Verfahrensstandards und Prozessabläufe der WiJu zu 

verschriftlichen. Deshalb sollte die Stadt wie geplant ein Qualitätshandbuch für die Hilfen zur Er-

ziehung entwickeln.  

Da in der WiJu sind noch keine prozessunabhängigen Kontrollen etabliert sind, sollte die Stadt 

diese künftig durchführen und schriftlich dokumentieren. 

Positiv ist, dass die WiJu am Anfang des Hilfeplanverfahrens vor der kollegialen Beratung die 

sachliche und örtliche Zuständigkeit prüft. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass in der Stadt 

Gronau (Westf.) keine Hilfen ohne Zuständigkeit eingeleitet werden. 

6.2 Aufbau des Teilberichtes 

Die Kapitel dieses Teilberichtes beginnen mit einer wertenden Aussage zu unserem Prüfungs-

ergebnis. Wertungen, die eine Stellungnahme der Stadt nach § 105 Abs. 6 und 7 der Gemein-

deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) notwendig machen, bezeichnen wir 

als Feststellung. 

Anschließend folgt kursiv gedruckt die Sollvorstellung. Die Sollvorstellung stellt die Inhalte und 

das Prüfungsziel im Kapitel dar. Sie ist allgemein formuliert und grundsätzlich für alle Städte 

gültig, z. B. auf Basis der aktuell geltenden Gesetzeslage. 

Ausgehend von diesem Soll analysieren wir die individuelle Situation in der geprüften Stadt und 

weisen dabei erkannte Verbesserungspotenziale als Empfehlung aus. 

Weitere allgemeine Ausführungen zur Struktur der Teilberichte stehen im Vorbericht. 

6.3 Inhalte, Ziele und Methodik 

Das Prüfgebiet Hilfe zur Erziehung umfasst nach der Definition der gpaNRW die Hilfen nach 

dem Zweiten Kapitel, vierter Abschnitt des Achten Buches Sozialgesetzbuches (SGB VIII) (§§ 

27 bis 35, 35a, 41). Wesentliche Rechtsgrundlage für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung 

ist das SGB VIII in Verbindung mit den dazu ergangenen landesrechtlichen Ausführungsgeset-

zen. Auf Hilfe zur Erziehung besteht für die Personensorgeberechtigten und ihr Kind nach § 27 

Abs. 1 SGB VIII ein Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und 

notwendig ist. 

Ziel der Prüfung ist es, auf Steuerungs- und Optimierungspotenziale hinzuweisen und Hand-

lungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die das finanzwirtschaftliche Ergebnis perspektivisch verbes-

sern können. Dazu analysiert die gpaNRW in den Jugendämtern der mittleren kreisangehörigen 

Kommunen die Erträge und Aufwendungen sowie die Fallzahlen und die Personalausstattung. 

Dazu macht die gpaNRW strukturierte Datenabfragen. Zusätzlich führt sie zu inhaltlichen The-

men standardisierte Interviews. 

Bei der Prüfung der Hilfen zur Erziehung betrachtet die gpaNRW grundsätzlich die Jahre 2021 

bis 2024 und stellt die Entwicklung der Ergebnisse in der Zeitreihe dar. Aufgrund fehlender 
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Auswertungsmöglichkeiten in der eingesetzten Jugendamtssoftware konnte die Stadt Gronau 

(Westf.) die Prüfungsdaten nicht vollständig systemisch erheben. Wegen des hohen manuellen 

Erfassungsaufwandes hat die Stadt valide Daten überwiegend nur für 2024 angegeben, so 

dass sich der Bericht weitgehend darauf beschränkt. 

Im Fokus der Betrachtung steht ein wirtschaftlicher Ressourceneinsatz unter Berücksichtigung 

fachlicher Standards der Aufgabenerfüllung. Mittels interkommunaler Kennzahlenvergleiche 

steigt die gpaNRW in die Analyse ein. Für die tiefergehende Analyse werten wir Unterlagen und 

Ergebnisse aus Gesprächen vor Ort aus. Darüber hinaus bezieht die gpaNRW Besonderheiten 

des Jugendamtes in ihre Betrachtung ein.  

Die Erträge und Aufwendungen beziehen sich auf das Haushaltsjahr. Die Falldaten ermittelt die 

gpaNRW schwerpunktmäßig über einen Jahresdurchschnittswert. Für weitere Abfragen, wie 

z.B. Verweildauern und Betreuungsdauern, wird eine andere Zählweise (im Kalenderjahr been-

dete Hilfefälle) vorgegeben. 

Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Prüfung liegt in der Analyse der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 

(WiJu). Der Ressourceneinsatz im Bereich Hilfe zur Erziehung wird neben der Aufwandsseite 

auch erheblich von der Ertragsseite, z.B. durch die Geltendmachung von Kostenerstattungsan-

sprüchen, geprägt. Zusätzlich kommt einer sachlich richtigen Zuständigkeitsprüfung eine hohe 

Bedeutung zu, um Vermögensschäden durch unzuständig erfolgte Leistungen zu vermeiden.  

Den Prozess „Zuständigkeit im Hilfeplanverfahren prüfen“ stellt die gpaNRW grafisch dar. Un-

sere Prozessaufnahme zielt darauf ab, den Informationsfluss zwischen dem Allgemeinen Sozia-

len Dienst (ASD) und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WiJu) zu optimieren. Es sollen 

Schwachstellen aufgezeigt und Verbesserungsmöglichkeiten ermittelt werden. Die Schnittstelle 

zwischen ASD und WiJu ist von Bedeutung, damit alle Informationen für eine rechtssichere Prü-

fung der Zuständigkeit umfassend und zeitnah ausgetauscht werden. 

In der Anlage dieses Teilberichtes befinden sich differenzierte Grunddaten zu Einwohnerzahlen 

sowie den Aufwendungen und Fallzahlen der Hilfe zur Erziehung für die Stadt Gronau (Westf.). 

6.4 Einflussfaktoren Hilfe zur Erziehung 

6.4.1 Aufwendungen HzE je Einwohnerin bzw. Einwohner (EW) von 0 

bis unter 21 Jahre  

 In der Stadt Gronau (Westf.) liegen die einwohnerbezogenen Aufwendungen trotz einer ver-

gleichsweise hohen Falldichte auf einem niedrigen Niveau. Auch die Aufwendungen je Hilfe-

fall sind sehr niedrig, da die Stadt die Erziehungshilfen insgesamt gut steuert und bei den 

stationären Hilfen vorrangig kostengünstigere Vollzeitpflegen installiert.  

Eine Stadt sollte die Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung unter Berücksichtigung einer be-

darfsgerechten Versorgung durch geeignete Steuerungsmaßnahmen so niedrig wie möglich 

halten. 
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Die Aufwendungen Hilfe zur Erziehung umfassen die Transferaufwendungen für die ambulan-

ten und stationären Hilfen nach den §§ 27 bis 35, 35a und 41 SGB VIII. 

Soweit für ambulante erzieherische Hilfen eigenes Personal für die Leistungserbringung einge-

setzt wird (eigener ambulanter Dienst), werden die Personalaufwendungen auf der Grundlage 

der KGSt-Arbeitsplatzkosten42 entsprechend der Vollzeit-Stellenanteile und der Entgeltgruppe 

bzw. Besoldungsgruppe in die Aufwendungen eingerechnet. Soweit Kinder/ Jugendliche in ei-

genen Einrichtungen der Erziehungshilfe der Stadt betreut werden, sind die Aufwendungen für 

die Betreuung auf der Grundlage der internen Leistungsverrechnungen (iLV) zu berücksichti-

gen. Sollten keine iLV ausgewiesen sein, wird ersatzweise ein fiktiver Tagessatz analog von in 

den eigenen Einrichtungen untergebrachten auswärtigen Kindern/ Jugendlichen in die Aufwen-

dungen eingerechnet. 

Die Stadt Gronau (Westf.) setzt 2024 für die Hilfen zur Erziehung rund 9,2 Mio. Euro ein. Be-

zogen auf die 11.468 Einwohnerinnen und Einwohner (EW) von 0 bis unter 21 Jahre ergeben 

sich Aufwendungen von 803 Euro je EW von 0 bis unter 21 Jahre.  

Gegenüber der letzten überörtlichen Prüfung (Vergleichsjahr 2018) haben sich die Aufwendun-

gen der Stadt Gronau (Westf.) für Hilfen zur Erziehung um rund 3,5 Mio. Euro erhöht. 2018 be-

trugen die Aufwendungen rund 5,7 Mio. Euro.  

Aufwendungen HzE je EW von 0 bis unter 21 Jahre in Euro 2024 

 

  

 

42 KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“ in der jeweils aktuellen Fassung 
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In den interkommunalen Vergleich sind 49 eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Interkommunal betrachtet, hat die Stadt Gronau (Westf.) geringere Aufwendungen HzE je EW 

von 0 bis unter 21 Jahre als 75 Prozent der Vergleichsstädte. Obwohl sich die einwohnerbe-

zogenen Aufwendungen gegenüber der letzten überörtlichen Prüfung von 515 Euro um rund 56 

Prozent auf 803 Euro erhöht haben, bleibt die günstige Einordnung im Vergleich unverändert. 

Dies liegt daran, dass die HzE-Aufwendungen auch in den anderen Städten seit der letzten 

Prüfung deutlich angestiegen sind. Die Aufwendungen HzE je EW von 0 bis unter 21 Jahre 

werden durch mehrere Faktoren beeinflusst.  

Die einzelnen Einflussfaktoren stellen wir im Folgenden näher dar und analysieren sie. 

6.4.2 Falldichte HzE  

 Die Stadt Gronau (Westf.) hat im ambulanten und auch stationären Bereich eine hohe Fall-

dichte HzE. Dies wirkt sich belastend auf die einwohnerbezogenen Aufwendungen aus. 

Die gpaNRW definiert die Falldichte als die Hilfefälle für Hilfen zur Erziehung je 1.000 EW von 0 

bis unter 21 Jahre. Durch präventive Maßnahmen, eine gute Zugangssteuerung und kurze 

Laufzeiten von Hilfefällen sollte das Jugendamt darauf hinwirken, dass die Falldichte niedrig 

bleibt, um die Aufwendungen HzE je EW von 0 bis unter 21 Jahre nicht unnötig zu belasten. 

Hilfefälle HzE je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte HzE) 2024 
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In den interkommunalen Vergleich sind 50 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Falldichte der Stadt Gronau (Westf.) ist 2024 höher als bei den meisten mittleren kreisan-

gehörigen Städten. Bei der letzten Prüfung (Vergleichsjahr 2018) lag die Falldichte in Gronau 

(Westf.) bei 27,68 und damit niedriger als bei der Hälfte der Vergleichsstädte. Die Zahl der HzE-

Hilfefälle hat sich in der Stadt Gronau (Westf.) von 2018 bis 2024 um rund 45 Prozent erhöht. 

Dies liegt auch an den belastenden soziostrukturellen Rahmenbedingungen, die sich in Gronau 

(Westf.) auf den Bedarf an Hilfen zur Erziehung auswirken. Dazu zählen ein hoher Anteil allein-

erziehender Bedarfsgemeinschaften mit SGB II-Bezug und viele Schulabgehende ohne Ab-

schluss. Zudem hat die Stadt Gronau (Westf.) sehr viele Einwohnerinnen und Einwohner unter 

21 Jahren. Nur fünf von 31 mittleren kreisangehörigen Städten haben absolut gesehen mehr 

Jugendeinwohnerinnen und Jugendeinwohner als Gronau (Westf.). Dies wirkt sich rechnerisch 

zwar begünstigend auf die einwohnerbezogenen Kennzahlen dieses Berichtes aus. Gleichzeitig 

kann die sehr hohe Anzahl an Einwohnerinnen und Einwohnern unter 21 Jahren aber auch, wie 

in Gronau (Westf.), in vermehrten HzE-Fällen münden. 

Hilfefälle HzE je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte HzE ambulant und stationär) 2024 

Kennzahlen 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Ambulante Hilfefälle 

HzE je 1.000 EW von 0 

bis unter 21 Jahre 

(Falldichte ambulant) 

22,87 8,30 15,75 21,15 23,85 40,85 48 

Stationäre Hilfefälle 

HzE je 1.000 EW von 0 

bis unter 21 Jahre 

(Falldichte stationär) 

15,93 7,12 10,77 14,41 16,40 25,99 48 

Sowohl bei der ambulanten als auch bei der stationären Falldichte ordnet sich die Stadt Gronau 

(Westf.) 2024 im oberen Mittelfeld des Vergleiches ein. Dies wirkt sich belastend auf die HzE-

Aufwendungen aus. 
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Entwicklung der Falldichte nach Hilfearten Gronau (Westf.) 

Kennzahl 2018 2024 

Hilfefälle HzE ambulant je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte HzE ambulant) 14,09 22,87 

Hilfefälle HzE stationär je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte HzE stationär) 13,59 15,93 

Hilfefälle nach § 27. Abs. 2 und 3 SGB VIII je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte) 2,67 2,65 

Hilfefälle nach § 30 SGB VIII je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte) 1,40 3,91 

Hilfefälle nach § 31 VIII SGB VIII je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte) 5,55 9,08 

Hilfefälle nach § 32 VIII SGB VIII je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte) 0,32 0,12 

Hilfefälle nach § 33 VIII SGB VIII je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte) 8,39 8,50 

Hilfefälle nach § 34 VIII SGB VIII je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte) 3,01 4,20 

Hilfefälle nach § 35a VIII SGB VIII je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte) 3,02 4,97 

Hilfefälle nach § 41 VIII SGB VIII je 1.000 EW von 0 bis unter 21 Jahre (Falldichte) 19,23 35,95 

Die ambulante Falldichte der Stadt Gronau (Westf.) hat sich gegenüber der letzten überörtli-

chen Prüfung um rund 62 Prozent erhöht. Dies ist wesentlich auf Fallzahlensteigerungen im 

ambulanten Bereich bei den Hilfen nach § 30 SGB VIII und § 31 SGB VIII zurückzuführen. 

Dadurch haben sich die Falldichten dieser Hilfearten gegenüber der letzten Prüfung deutlich er-

höht. Nach Angabe des Fachcontrollings der Stadt Gronau (Westf.) ist die Zahl der Meldungen 

über Kindeswohlgefährdungen seit der letzten Prüfung gestiegen. Das Jugendamt hat daraufhin 

vermehrt Hilfen für Erziehungsbeistände aber auch im Bereich der SPFH installiert. Auch die 

Fallzahlen in der ambulanten Eingliederungshilfe haben sich seit der letzten Prüfung erhöht.  

Die stationäre Falldichte ist gegenüber der letzten überörtlichen Prüfung ebenfalls gestiegen, 

jedoch nur um etwa 17 Prozent. Als stationäre Hilfen installiert die Stadt hauptsächlich Vollzeit-

pflegen nach § 33 SGB VIII und Heimunterbringungen nach § 34 SGB VIII. Auch bei den statio-

nären Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII handelt es sich überwiegend um Vollzeit-

pflegen und Heimerziehungen. Die Falldichte der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII liegt 2024 

auf einem ähnlichen Niveau wie bei der vorherigen Prüfung. Die Falldichte der Heimerziehung 

nach § 34 SGB VIII hat sich seit 2018 um rund 40 Prozent erhöht, die der jungen Volljährigen 

nach § 41 SGB VIII ist zeitgleich um etwa 87 Prozent gestiegen.  



  Stadt Gronau (Westf.)    Hilfen zur Erziehung    050.010.020_05578 

Seite 176 von 204 

6.4.3 Aufwendungen HzE je Hilfefall 

 Die fallbezogenen HzE-Aufwendungen der Stadt Gronau (Westf.) sind aufgrund der guten 

Steuerung des Jugendamtes niedrig. Dies wirkt sich begünstigend auf die Aufwendungen 

HzE je Einwohnerin bzw. Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre aus.  

Aufwendungen HzE je Hilfefall in Euro 2024 

 

In den interkommunalen Vergleich sind 49 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Nur eine mittlere kreisangehörige Stadt hat geringere durchschnittliche Aufwendungen je Hilfe-

fall als die Stadt Gronau (Westf.). Gegenüber der letzten überörtlichen Prüfung (Vergleichsjahr 

2018) haben sich die Aufwendungen HzE je Hilfefall in Gronau (Westf.) von 18.608 Euro um 

2.086 Euro auf 20.694 Euro erhöht. Wie bei der letzten überörtlichen Prüfung sind die durch-

schnittlichen HzE-Fallaufwendungen aber weiterhin vergleichsweise sehr niedrig. Das liegt 

hauptsächlich daran, dass die Stadt bereits frühzeitig passende ambulante Hilfen mit einer ge-

ringen und begrenzten Anzahl an Fachleistungsstunden installiert. So wirkt die Stadt schwer-

wiegenderen Hilfeverläufen effektiv entgegen. Die Auswahl des passenden Leistungserbringers 

im ambulanten Bereich erfolgt wie bei der letzten Prüfung nach vorheriger Ausschreibung und 

mit begrenzten Fachleistungsstunden. Über eine Fachkraft für Fallbegleitung, das Instrument 

des Steuerungsfachkreises ergänzend zur kollegialen Beratung, die Begrenzung der Laufzeiten 

von Hilfen und die Überwachung der Zielerreichung behält die Stadt die Aufwendungen der 

Hilfe zur Erziehung eng im Blick.  



  Stadt Gronau (Westf.)    Hilfen zur Erziehung    050.010.020_05578 

Seite 177 von 204 

Ambulante und stationäre Aufwendungen HzE je Hilfefall in Euro 2024 

Kennzahlen 
Gronau 

(West.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Ambulante Aufwen-

dungen HzE je Hilfefall 

in Euro 

9.352 9.352 12.501 15.315 19.554 43.059 49 

Stationäre Aufwendun-

gen HzE je Hilfefall in 

Euro 

36.978 31.680 46.568 55.270 59.012 89.769 49 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat im Vergleich 2024 die geringsten ambulanten Aufwendungen je 

Hilfefall. Auch die stationären Aufwendungen je Hilfefall sind niedriger als bei mehr als 75 Pro-

zent der Vergleichsstädte. Dies ist vor allem auf den hohen Anteil der Vollzeitpflegefälle an den 

stationären Hilfefällen zurückzuführen (siehe Kapitel 6.4.5 „Anteil Vollzeitpflegefälle“). 

6.4.4 Anteil ambulanter Hilfefälle 

 Die Aufwendungen der Hilfe zur Erziehung für stationäre Fälle sind höher als für ambulante 

Fälle. Deswegen wirkt sich der niedrige Anteil ambulanter Hilfefälle grundsätzlich belastend 

auf die Aufwendungen HzE je Einwohnerin bzw. Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre und auf 

die Aufwendungen HzE je Hilfefall aus. 

Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfefällen HzE in Prozent 2024 
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In den interkommunalen Vergleich sind 50 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Der Anteil ambulanter Hilfefälle an den gesamten HzE-Hilfefällen ist 2024 in der Stadt Gronau 

(Westf.) niedriger als bei der Mehrheit der Vergleichsstädte. Gegenüber der letzten überörtli-

chen Prüfung (Vergleichsjahr 2018) hat sich der Anteil der ambulanten Hilfefälle an den gesam-

ten Hilfefällen in Gronau (Westf.) erhöht. Maßgeblich ist dies auf mehr niederschwellige ambu-

lante Erziehungshilfen bei den Hilfen für Erziehungsbeistände nach § 30 SGB VIII und sozialpä-

dagogischen Erziehungshilfen nach § 31 SGB VIII zurückzuführen, die das Jugendamt infolge 

vermehrter Meldungen über Kindeswohlgefährdungen installiert hat. Auch die ambulanten Ein-

gliederungshilfen nach § 35a SGB VIII und die ambulanten Hilfen für junge Volljährige nach § 

41 SGB VIII haben seit der letzten Prüfung zugenommen. 

2018 lag der Anteil ambulanter Hilfefälle in Gronau (Westf.) bei 50,89 Prozent und damit ver-

gleichsweise niedrig (Median 2018: 56,16 Prozent). Somit bleibt die Einordnung der Stadt 

Gronau (Westf.) im interkommunalen Vergleich 2024 gegenüber der letzten Prüfung unverän-

dert.  

6.4.5 Anteil Vollzeitpflegefälle 

 Der hohe Anteil von Vollzeitpflegefällen an den stationären Hilfefällen wirkt sich in der Stadt 

Gronau (Westf.) begünstigend auf die Aufwendungen HzE je Einwohnerin bzw. Einwohner 

von 0 bis unter 21 Jahre aus. 

Anteil Hilfefälle nach § 33 SGB VIII an den stationären Hilfefällen HzE in Prozent 2024 
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In den interkommunalen Vergleich sind 49 Werte eingeflossen, die sich wie folgt verteilen: 

 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat 2024 einen höheren Anteil an Vollzeitpflegefällen nach § 33 

SGB VIII an den stationären Hilfefällen HzE als mehr als 75 Prozent der Vergleichsstädte. In 

2024 waren 118,67 der 182,85 stationären Hilfeplanfälle bei der Stadt Gronau (Westf.) Vollzeit-

pflegefälle.  

Bei der Vollzeitpflege wird das Kind oder der Jugendliche in einer Pflegefamilie oder Erzie-

hungsstelle untergebracht. Dies ermöglicht das Aufwachsen in einem Familiensystem. Außer-

dem ist diese Unterbringung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten deutlich günstiger als eine 

Heimunterbringung.  

Der hohe Anteil an Vollzeitpflegefällen an den stationären Hilfefällen in der Stadt Gronau 

(Westf.) bewirkt, dass die Stadt weniger kostenintensive stationäre Hilfen in Form von Heimun-

terbringungen hat. Dies wirkt sich generell mindernd auf die stationären Aufwendungen der 

Hilfe zur Erziehung aus. Die Stadt Gronau (Westf.) wendet 2024 für einen Hilfefall in Vollzeit-

pflege durchschnittlich 20.636 Euro auf, für einen Hilfefall in Heimerziehung hingegen durch-

schnittlich 72.073 Euro. Die Differenz von rund 51.000 Euro je Hilfefall in 2024 verdeutlicht, wie 

stark der hohe Anteil an Vollzeitpflegefällen an den stationären Hilfefällen in Gronau (Westf.) 

positiv Einfluss auf die HzE-Aufwendungen nimmt. 

6.5 Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII 

Vertiefend betrachtet die gpaNRW nachfolgend einige wesentliche Hilfearten. Zusätzlich han-

delt es sich um die Hilfearten, die sich in größerem Umfang auf die Aufwendungen HzE auswir-

ken.  

6.5.1 Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 

Vollzeitpflege umfasst die Unterbringung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhau-

ses in einer Pflegefamilie. Neben der normalen Pflegefamilie gibt es verschiedene Formen der 

Vollzeitpflege, z.B. Sonderpädagogische Pflegestellen für verhaltens- und entwicklungsauffäl-

lige Kinder/ Jugendliche. Eine Unterbringung kann zeitlich befristet oder auf Dauer angelegt 

sein.  
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 Die Stadt Gronau (Westf.) nutzt die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII intensiv. Da hierdurch 

kostenintensive Heimunterbringungen vermieden werden, ist der gute Ausbau der Vollzeit-

pflege positiv zu bewerten. Die Fallaufwendungen der Vollzeitpflege liegen niedriger als bei 

den meisten Vergleichsstädten. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat 2024 rund 2,0 Mio. Euro für 97,58 Hilfefälle in Vollzeitpflege 

nach § 33 SGB VIII aufgewendet.  

Umfang der Hilfen nach § 33 SGB VIII 2024 

Kennzahlen 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert 

 (Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Stationäre Aufwendun-

gen § 33 SGB VIII je EW 

von 0 bis unter 21 Jahre 

in Euro 

175 41,79 116 150 179 310 33 

Stationäre Aufwendun-

gen § 33 SGB VIII je Hil-

fefall in Euro 

20.636 12.871 21.121 23.930 28.588 40.859 33 

Hilfefälle § 33 SGB VIII 

je 1.000 EW von 0 bis 

unter 21 Jahre (Fall-

dichte § 33 SGB VIII) 

8,50 2,70 4,40 5,83 7,63 13,85 49 

Wie bei der letzten überörtlichen Prüfung festgestellt, macht die Stadt Gronau (Westf.) von der 

Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII intensiv Gebrauch. Sie verfolgt dabei das Ziel, kosteninten-

sive stationäre Maßnahmen zu vermeiden und bringt Kinder und Jugendliche bei gegebener 

Passgenauigkeit vorrangig im Wege der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII unter. 

Aufgrund der vergleichsweise sehr hohen Falldichte, sind die einwohnerbezogenen Aufwendun-

gen für die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII höher als bei den meisten mittleren kreisangehöri-

gen Städten. Wie auch in den Vergleichsstädten, haben sich die fallbezogenen Aufwendungen 

der Stadt Gronau (Westf.) für die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII gegenüber der letzten 

überörtlichen Prüfung erhöht. Im Vergleich 2024 liegen die Aufwendungen je Hilfefall nach § 33 

SGB VIII, wie auch bereits bei der letzten überörtlichen Prüfung im Vergleichsjahr 2018, inter-

kommunal betrachtet niedrig.  

6.5.2 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII 

Bei der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII werden Kinder und Jugendliche außerhalb der Her-

kunftsfamilie Tag und Nacht pädagogisch betreut. Heimerziehung kann zeitlich befristet oder 

auf Dauer angelegt sein. Sie kann auch in speziellen Formen von Wohngruppen/ Wohngemein-

schaften stattfinden.  

Die Stadt Gronau (Westf.) hat 2024 rund 3,5 Mio. Euro für 48,17 Hilfefälle in Heimerziehung 

nach § 34 SGB VIII aufgewendet. Die Stadt nutzt die Unterbringung in Heimerziehung weniger 

als die meisten Vergleichsstädte. 2024 entfielen rund 38 Prozent der Aufwendungen HzE auf 

die Heimerziehung. Knapp elf Prozent der Hilfefälle waren Hilfen nach § 34 SGB VIII. 
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Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII 2024 

Kennzahlen 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Stationäre Aufwendungen 

§ 34 SGB VIII je EW von 0 

bis unter 21 Jahre in Euro 

302 216 320 419 483 797 33 

Stationäre Aufwendungen 

§ 34 SGB VIII je Hilfefall in 

Euro 

72.073 53.586 78.000 85.712 94.654 125.478 33 

Hilfefälle § 34 SGB VIII je 

1.000 EW von 0 bis unter 

21 Jahre (Falldichte § 34 

SGB VIII) 

4,20 2,97 3,89 4,79 5,94 9,26 34 

2024 gehört die Stadt Gronau (Westf.) bei der Heimerziehung zu den 25 Prozent der 

Vergleichsstädte mit den geringsten einwohnerbezogenen Aufwendungen. Dies liegt an der 

geringeren Falldichte in Verbindung mit vergleichsweise sehr niedrigen Aufwendungen je 

Hilfefall in der Heimerziehung. Die Fallaufwendungen haben sich zwar gegenüber der letzten 

überörtlichen Prüfung von durchschnittlich 53.165 Euro in 2018 um 18.908 Euro auf 72.073 

Euro je Hilfefall in 2024 erhöht. Bei den anderen mittleren kreisangehörigen Städten sind die 

durchschnittlichen Fallaufwendungen gegenüber der letzten überörtlichen Prüfung aber 

ebenfalls signifikant gestiegen. Daher bleibt die vergleichsweise günstige Einordnung der Stadt 

Gronau (Westf.) bei den Aufwendungen je Hilfefall nach § 34 SGB VIII gegenüber der letzten 

Prüfung trotz der Kostensteigerung unverändert. 

6.5.3 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, 

wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 

für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

 Die Stadt Gronau (Westf.) hat niedrige Aufwendungen und eine geringe Falldichte im Be-

reich der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII.  

Die Stadt Gronau (Westf.) hat 2024 rund 960.000 Euro für 57,00 Hilfefälle in Eingliederungs-

hilfe nach § 35a SGB VIII aufgewendet, davon rund 853.000 Euro und 56,08 Hilfefälle im ambu-

lanten Bereich. Für die stationäre Eingliederungshilfe hat die Stadt rund 107.000 Euro für 0,92 

Hilfefälle aufgewendet. 
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Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII 2024 

Kennzahlen 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Vier-

telwert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Aufwendungen § 35a SGB 

VIII je EW von 0 bis unter 21 

Jahre in Euro 

83,65 15,16 98,33 162 226 556 33 

Aufwendungen § 35a SGB 

VIII je Hilfefall in Euro 
16.844 9.078 18.139 22.295 26.842 36.062 33 

Ambulante Aufwendungen 

§ 35a SGB VIII je Hilfefall in 

Euro 

15.212 9.078 15.397 18.898 23.760 28.928 33 

Ambulante Aufwendungen 

§ 35a SGB VIII für Integrati-

onshelfer/Schulbegleitung je 

Hilfefall in Euro 

k. A. 10.042 22.876 26.064 32.590 46.124 24 

Hilfefälle § 35a SGB VII je 

1.000 EW von 0 bis unter 21 

Jahre (Falldichte § 35a SGB 

VIII) 

4,97 1,67 5,43 6,76 10,17 18,64 33 

Hilfefälle § 35a SGB VIII für 

Integrationshelfer/ Schulbe-

gleitung je 1.000 EW von 0 

bis unter 21 Jahre (Falldichte 

§ 35a SGB VIII Integrations-

helfer/ Schulbegleitung) 

2,28 0,81 2,73 3,50 6,30 12,09 27 

In der Stadt Gronau (Westf.) ist die Falldichte der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ins-

gesamt betrachtet und bei den Integrationshelfern/Schulbegleitungen niedriger als bei 75 Pro-

zent der Vergleichsstädte. 

Auch die Aufwendungen für Eingliederungshilfe sind vergleichsweise niedrig, sowohl einwoh-

nerbezogen als auch je Hilfefall. Gegenüber der letzten überörtlichen Prüfung haben sich die 

ambulanten Fälle nach § 35a SGB VIII um rund 69 Prozent erhöht. Die Aufwendungen haben 

sich in etwa verdoppelt.  

Bereits bei der letzten überörtlichen Prüfung zeigte sich, dass die Stadt Gronau (Westf.) ver-

gleichsweise wenige Hilfefälle im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII hat. Das 

Jugendamt prüft die Teilhabebeeinträchtigung intensiv. Zusätzlich finden Hospitationen durch 

die ASD-Fachkräfte im Unterricht statt. Gegenüber der letzten Prüfung (Vergleichsjahr 2018) 

hat sich die relativ günstige Einordnung der Stadt Gronau (Westf.) nicht geändert. 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) erfasst bei der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII die Auf-

wendungen für die Integrationshelfer/Schulbegleitungen nicht separat. Dies erschwert die 

Steuerung.  

Integrationshilfen/Schulbegleitungen installiert die Stadt Gronau (Westf.) nach dem „Gronauer 

Modell Schulassistenz“. Dies erfolgt bedarfsorientiert entweder als Individualhilfe oder im Rah-

men einer Poollösung. Da die Stadt die ambulanten Aufwendungen nach § 35a SGB VIII für 
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Integrationshelfer/Schulbegleitungen nicht differenziert erfasst, kann sie diese Aufwendungen 

nicht separat auswerten und zu Steuerungszwecken nutzen.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Aufwendungen für die Integrationshelfer/Schulbegleitun-

gen differenziert erfassen und damit die Steuerung im Bereich der erzieherischen Hilfen un-

terstützen. 

6.5.4 Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 

Junge Menschen erhalten geeignete und notwendige Hilfe zur Erziehung, wenn und solange 

ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige 

Lebensführung nicht gewährleistet. Diese Hilfen werden in der Regel nur bis zur Vollendung 

des 21. Lebensjahres gewährt, sollen aber in begründeten Einzelfällen auch darüber hinaus ge-

währt werden. Eine Beendigung der Hilfe schließt die erneute Gewährung oder Fortsetzung ei-

ner Hilfe nicht aus. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat für Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 2024 rund 1,3 

Mio. Euro für 61,77 Hilfefälle aufgewendet, davon rund 154.000 Euro und 25,59 Hilfefälle im 

ambulanten Bereich. Für stationäre Hilfen nach § 41 SGB VIII hat die Stadt rund 1,2 Mio. Euro 

für 36,18 Hilfefälle aufgewendet. 

Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 2024 

Kennzahlen 
Gronau 

(Westf.) 

Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert  

(Median) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Aufwendungen § 41 SGB VIII je 

EW von 18 bis unter 21 Jahre in 

Euro 

770 442 759 1.132 1.360 1.905 32 

Aufwendungen § 41 SGB VIII je 

Hilfefall in Euro 
21.416 21.406 32.834 39.920 48.075 74.051 32 

Ambulante Aufwendungen § 41 

SGB VIII je Hilfefall in Euro 
6.015 3.040 7.346 9.962 11.899 25.405 32 

Stationäre Aufwendungen § 41 

SGB VIII je Hilfefall in Euro 
32.310 30.506 46.734 58.271 67.004 95.737 32 

Hilfefälle § 41 SGB VII je 1.000 

EW von 18 bis unter 21 Jahre 

(Falldichte § 41 SGB VIII) 

35,95 10,84 21,76 28,04 32,60 48,49 32 

Ambulante Hilfefälle § 41 SGB 

VII je 1.000 EW von 18 bis unter 

21 Jahre (Ambulante Falldichte  

§ 41 SGB VIII) 

14,90 2,10 6,00 8,99 14,31 29,26 32 

Stationäre Hilfefälle § 41 SGB 

VII je 1.000 EW von 18 bis unter 

21 Jahre (Stationäre Falldichte  

§ 41 SGB VIII) 

21,06 7,39 13,20 17,74 21,38 30,56 32 
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Die Stadt Gronau (Westf.) hat bei den Hilfen nach § 41 SGB VIII vergleichsweise geringe 

Aufwendungen je EW von 18 bis unter 21 Jahre. Dies liegt zum einen daran, dass die Stadt 

Gronau (Westf.) im Vergleich mit allen 131 mittleren kreisangehörigen Städten die viertmeisten 

Einwohnerinnen und Einwohner zwischen 18 bis unter 21 Jahren hat. Dies wirkt sich bei der 

einwohnerbezogenen Betrachtung der Aufwendungen für junge Volljährige positiv aus. Günstig 

wirken sich zudem die sehr niedrigen Aufwendungen nach § 41 SGB VIII je Hilfefall aus, sowohl 

insgesamt betrachtet als auch ambulant und stationär. 

Die Falldichte für Hilfen nach § 41 SGB VIII ist in Gronau (Westf.) höher als bei 75 Prozent der 

mittleren kreisangehörigen Städte. Sie hat sich gegenüber der letzten Prüfung um rund 87 

Prozent erhöht. Die Stadt bewilligt Hilfen nach § 41 Abs. 1 SGB VIII, wenn und solange die 

Persönlichkeitsentwicklung der jungen Volljährigen eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche 

und selbstständige Lebensführung nicht gewährleistet. Bereits die letzte Prüfung hat gezeigt, 

dass diese Zielgruppe nach den Erfahrungen des Gronauer Jugendamtes aufgrund ihrer 

verzögerten Reife häufig nach Eintritt der Volljährigkeit noch Hilfebedarf hat. Diesen deckt die 

Stadt im ambulanten Bereich vorwiegend durch niederschwellige Hilfeleistungen ab. Bei den 

stationären Hilfen für junge Volljährige handelt es sich überwiegend um Vollzeitpflegefälle.  

Auf die separaten Verfahrensstandards der Stadt Gronau (Westf.) für junge Volljährige ist die 

gpaNRW bei der letzten Prüfung näher eingegangen. Insoweit verweisen wir auf unseren 

Prüfungsbericht aus 2020.43  

6.6 Wirtschaftliche Jugendhilfe 

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiJu) ist eine Organisationseinheit im Jugendamt, die u.a. die 

verwaltungsmäßigen Abläufe im Rahmen der Hilfe zur Erziehung fachlich und rechtlich steuert. 

Es werden dort insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit für die Hilfefälle geprüft, 

Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht sowie Fallübernahmen bzw. Fallabgaben koordi-

niert. Außerdem erfolgt hier die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die im Hilfeplanverfah-

ren festgestellten Bedarfe an Hilfe zur Erziehung.   

6.6.1 Kennzahlen Wirtschaftliche Jugendhilfe 

Das Sozialgesetzbuch VIII -Kinder und Jugendhilfe- (SGB VIII) ermöglicht den Jugendämtern in 

bestimmten Fällen Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen örtlichen Trägern der Ju-

gendhilfe, gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe oder dem Land NRW geltend 

zu machen. Die möglichen Kostenerstattungsansprüche sind in §§ 89 ff. SGB VIII geregelt.  

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) kann die Erträge aus Kostenerstattungen nur teilweise den einzel-

nen Kostenerstattungsarten zuordnen. Dies erschwert die Steuerung der Kostenerstattungs-

fälle. Die Stadt generiert weniger Erträge aus Kostenerstattungen je Jugendeinwohner und 

Hilfefall als 75 Prozent der Vergleichsstädte. 
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Eine Stadt sollte die Erträge aus Kostenerstattungen differenziert nach Rechtsgrundlagen erfas-

sen und zur Steuerung regelmäßig auswerten. 

Die Stadt Gronau (Westf.) konnte die einzelnen Ertragsarten der verschiedenen Kostenerstat-

tungen nicht auswerten. Die WiJu der Stadt Gronau (Westf.) betrachtet die Erträge aus Kosten-

erstattungen bei ihren regelmäßigen Controllingtätigkeiten nicht separat für alle Kostenerstat-

tungsarten. Das liegt daran, dass in der Finanzsoftware der Stadt nur Kostenstellen für einen 

Teil der Kostenerstattungsarten eingerichtet sind. Daher verbucht die Stadt alle Erträge aus 

Kostenerstattungen, die nicht Kostenerstattungen nach § 89a SGB VIII und § 89d SGB VIII 

sind, gesammelt bei der Kostenstelle § 89 SGB VIII.  

Für die Prüfung konnte die Stadt Gronau (Westf.) die Gesamtsumme der ins Soll gestellten Er-

träge aus Kostenerstattungen aus der Finanzsoftware auswerten sowie die Höhe der Kostener-

stattungen nach § 89d SGB VIII für UMA.  

Erträge und Hilfefälle Kostenerstattungen 2024 

Kennzahlen 
Gronau 

(Westf.) 

Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert  

(Median) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Kostenerstattungen je EW von 0 

bis unter 21 Jahre in Euro 
105 24,72 177 272 338 621 30 

Hilfefälle mit Kostenerstattungsan-

sprüchen je 1.000 EW von 0 bis 

unter 21 Jahre (Falldichte Kosten-

erstattungsansprüche) 

5,09 1,82 5,44 7,26 8,47 12,93 24 

Kostenerstattungen je Hilfefall HzE 

in Euro 
2.698 1.010 5.277 6.958 10.131 14.707 30 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat geringere Kostenerstattungen je EW von 0 bis unter 21 Jahren 

und je Hilfefall als mehr als 75 Prozent der Vergleichsstädte. In Gronau (Westf.) entlasten die 

Kostenerstattungen den städtischen Haushalt damit weniger stark als in den meisten Ver-

gleichsstädten. Ursächlich dafür ist zum einen die sehr niedrige Falldichte für Hilfefälle mit Kos-

tenerstattungsanspruch. Sie ist in der Stadt Gronau (Westf.) geringer als bei mehr als 75 Pro-

zent der Vergleichsstädte. Darüber hinaus wirkt sich auf die Kostenerstattungen je Hilfefall rech-

nerisch mindernd aus, dass den Kostenerstattungen von 1.201.471 Euro mit 445,53 HzE-Hilfe-

fällen vergleichsweise viele Fälle gegenüberstehen.  
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Erträge aus Kostenerstattungen Gronau (Westf.) 2021 bis 2024 

Kennzahl 2021 2022 2023 2024 

Kostenerstattungen in Euro 1.131.895 748.230 1.575.160 1.201.471 

davon Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII in Euro 802.032 609.600 788.424 625.500 

davon Kostenerstattungen nach § 89a SGB VIII in Euro k. A. k. A. k. A. k. A. 

davon Kostenerstattungen nach § 89b SGB VIII in Euro k. A.  k. A. k. A. k. A. 

davon Kostenerstattungen nach § 89c SGB VIII in Euro k. A. k. A. k. A. k. A. 

davon Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII in Euro 329.863 138.630 786.736 508.833 

davon Kostenerstattungen nach § 89e SGB VIII in Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Die Erträge der Stadt Gronau (Westf.) aus Kostenerstattungen schwanken von 2021 bis 2024, 

mit rückläufiger Tendenz in 2024. Dies gilt sowohl für die Erträge aus Kostenerstattungen insge-

samt als auch für die Erträge aus Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für UMA.  

Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII Gronau (Westf.) 2021 bis 2024 

Kennzahl 2021 2022 2023 2024 

Anteil Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII 

an den Kostenerstattungen in Prozent 
29,14 18,53 49,95 42,35 

Die Kostenerstattungen für UMA gemäß § 89d SGB VIII schwanken von 2021 bis 2024. In 2023 

und 2024 machen sie einen signifikanten Anteil an den gesamten Kostenerstattungsansprüchen 

aus.   

Erträge aus Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII an den Kostenerstattungen in Prozent 2024 

Kennzahl 
Gronau 

(Westf.) 

Mini-

mum 

1. Vier-

telwert 

2. Vier-

telwert  

(Median) 

3. Vier-

telwert 

Maxi-

mum 

Anzahl 

Werte 

Anteil Kostenerstattungen nach 

§ 89d SGB VIII an den Kostener-

stattungen in Prozent 

42,35 0,00 37,18 46,92 56,20 81,26 26 

Im interkommunalen Vergleich 2024 hat die Stadt Gronau (Westf.) einen niedrigeren Anteil Kos-

tenerstattungen nach § 89d SGB VIII an den Kostenerstattungen als die Mehrheit der Ver-

gleichsstädte. 

Kostenerstattungen erfolgen häufig nicht periodengerecht. Hierdurch erklären sich die Schwan-

kungen zu einem Teil. Gleichzeitig bleibt offen, warum die Anteile der Erträge aus den Kosten-

erstattungen in einigen Jahren und im Vergleich 2024 so niedrig sind. 

Diese Erkenntnisse kann die Stadt Gronau (Westf.) zukünftig nur erlangen, indem sie sich einen 

umfassenden Überblick über die Kostenerstattungsansprüche verschafft. Dies ist auch vor dem 

Hintergrund der bedeutenden Höhe der Erträge aus Kostenerstattungen und damit der Wichtig-

keit der umfassenden Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche sinnvoll. Dafür sollte 

die Stadt ein Controlling aufbauen, das differenzierte Auswertungen je Kostenerstattungsart 
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ermöglicht. Separate Auswertungen nach einzelnen Kostenerstattungsarten können die Ana-

lyse der allgemeinen Entwicklungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung unterstützen. So kann 

eine Differenzierung nach den einzelnen Kostenerstattungsarten dazu beitragen, dass Verände-

rungen und Abweichungen gegenüber Vorjahren schnell festgestellt werden. Damit können 

durch die Leitungskräfte z.B. vorliegende Rückstände erfasst werden, bevor Verjährungen oder 

Vermögensschäden eintreten. Vorhandene Rückstände und nicht geltend gemachte Kostener-

stattungsansprüche könnten dazu führen, dass Erträge bei einzelnen oder allen Kostenerstat-

tungsarten stark rückläufig sind. Weiterhin ist die Differenzierung und Analyse der Verteilung 

auf die einzelnen Kostenerstattungsarten für die Haushaltsplanung eine gute Basis. So können 

die zu erwartenden Erträge für die Haushaltsplanung hochgerechnet werden. Beispielsweise 

können durch einen Vergleich der Kostenerstattungsansprüche und Kostenerstattungsverpflich-

tungen bei der Vollzeitpflege erste Rückschlüsse auf den „Pflegefamilienmarkt“ innerhalb des 

eigenen Zuständigkeitsbereichs getroffen werden.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für den Bereich der Kostenerstattungen ein Controlling auf-

bauen und damit die Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche unterstützen. Sie 

sollte zeitnah Kostenstellen für alle Kostenerstattungsarten einrichten und regelmäßige Aus-

wertungen zu den verschiedenen Kostenerstattungsarten vornehmen. 

6.6.2 Organisation, Personal und Digitalisierung  

6.6.2.1 Organisation 

In der Aufbauorganisation der Stadt Gronau (Westf.) ist das Jugendamt dem Vorstandsbereich 

3 zugeordnet. Dort hat die Stadt die Aufgabenbereiche Jugend und Familie, Soziales, Arbeit, 

Schule und Sport sowie Kultur gebündelt.  

Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie gliedert sich in die beiden Sachgebiete Soziale 

Dienste und Verwaltungsaufgaben sowie die beiden Stabsstellen Jugendhilfeplanung und Fach-

controlling Soziale Dienste. Der ASD wird engmaschig durch die Stabstelle Fachcontrolling be-

gleitet. 

Die Stadt hat bei den Hilfen zur Erziehung als Spezialdienste einen Pflegekinderdienst (PKD) 

sowie einen Spezialdienst für die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII eingerichtet. Dane-

ben gibt es noch einen Spezialdienst Jugendgerichtshilfe, der wie die vorgenannten Spezial-

dienste auch im Sachgebiet 351.1 Soziale Dienste angesiedelt ist.  

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiJu) der Stadt Gronau (Westf.) ist zentral im Jugendamt ange-

siedelt. Sie ist zuständig für die Feststellung der Zuständigkeit, die finanzielle Abwicklung von 

ambulanten, teilstationären und stationären Erziehungshilfen sowie für die Wiederherstellung 

des Nachrangs (Kostenerstattung) und die Festsetzung der Kostenbeiträge bei teilstationären 

und stationären Jugendhilfen (Heranziehung). Zum Aufgabenbereich der WiJu zählen zudem 

die finanzielle Abrechnung mit den freien Trägern, Heimen, Pflegeeltern, etc. sowie die Erstel-

lung von Statistiken. Die Fachkräfte der WiJu bearbeiten auch Widerspruchs- und Klageverfah-

ren. Dabei werden sie in schwierigen Fällen vom Rechtsamt der Stadt Gronau (Westf.) unter-

stützt.  
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Die WiJu sichert den Informationsaustausch innerhalb des Fachdienstes Kinder, Jugend und 

Familie über Teamsitzungen, die bedarfsgerecht stattfinden. Rechtliche Änderungen, Verfah-

rensänderungen und aktuelle Rechtsprechung gibt die Fachdienstleitung allen Beteiligten per E-

Mail bekannt. Zudem besuchen die Fachkräfte der WiJu regelmäßig Fortbildungen, um ihr Wis-

sen aktuell zu halten. 

Die WiJu der Stadt Gronau (Westf.) ist gut vernetzt. Sie nimmt regelmäßig an Treffen des Lan-

desjugendamtes LWL und an einem Arbeitskreis für UMA teil. Zudem ist die Stadt Teilnehmerin 

eines bundesweiten Vergleichsrings von Jugendämtern der gleichen Größenordnung, deren 

Teilnehmende sich zweimal jährlich treffen. Unter den Jugendämtern im Kreis Borken findet da-

gegen kein regelmäßiger Austausch der Wirtschaftlichen Jugendhilfe statt.   

6.6.2.2 Personal 

Die gpaNRW hat Daten zu Stellen im ASD und in der WiJu erhoben. Zu der Stellenausstattung 

der WiJu wird die Kennzahl nachfolgend dargestellt. Die Kennzahl zum ASD wird zur Informa-

tion ohne Analyse im Anhang abgebildet. 

 Feststellung 

Zur Überprüfung der Personalausstattung in der WiJu arbeitet die Stadt Gronau (Westf.) mit 

einem Richtwert. Eine detaillierte Personalbemessung fehlt.  

Eine Stadt sollte die notwendigen Personalressourcen in der WiJu vorhalten, damit diese ihre 

Aufgaben in der Hilfe zur Erziehung gut und rechtssicher bearbeiten und gesetzlich vorgege-

bene Fristen einhalten kann. Dies setzt eine bedarfsgerechte Personalausstattung voraus. Hier-

für ist eine Personalbemessung notwendig. Das Jugendamt sollte das Personal in der WiJu gut 

einarbeiten und regelmäßig qualifizieren. 

2024 setzt die Stadt Gronau (Westf.) in der WiJu 3,65 Vollzeit-Stellen zur Bearbeitung von 

rund 445 HzE-Hilfefällen ein. Der Personaleinsatz bleibt im Betrachtungszeitraum 2021 bis 

2024 konstant. Zum Zeitpunkt der Prüfung entsprach die Ist-Stellenausstattung auskunftsge-

mäß dem Soll.  

Personal WiJu 2024 

Kennzahlen 
Gronau 

(Westf.) 
Minimum 

1. Viertel-

wert 

2. Viertel-

wert  

(Median) 

3. Viertel-

wert 
Maximum 

Anzahl 

Werte 

Hilfeplanfälle Hilfe zur 

Erziehung je Vollzeit-

Stelle WiJu 

122 77 111 126 150 266 33 

Die WiJu der Stadt Gronau (Westf.) bearbeitet 2024 je Vollzeit-Stelle weniger Hilfeplanfälle als 

die Mehrheit der Vergleichsstädte.  

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben gemäß § 79 SGB VIII dafür zu sorgen, dass die 

Jugendämter ausreichend ausgestattet sind. Hierzu gehört auch eine dem Bedarf entspre-

chende Anzahl von Fachkräften. Zur Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Perso-

nalausstattung ist ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen. 



  Stadt Gronau (Westf.)    Hilfen zur Erziehung    050.010.020_05578 

Seite 189 von 204 

Die Stadt Gronau (Westf.) verfügt nicht über eine aktuelle analytische Personalbemessung für 

die Aufgabenbereiche der WiJu und des ASD (einschl. aller Spezialdienste). Als Verfahren zur 

Personalbemessung bei der WiJu legt sie einen Richtwert von 140 Hilfeplanfällen je Vollzeit-

Stelle zugrunde Dabei plant sie den Personaleinsatz anhand der Fallzahlenentwicklung so, 

dass die Fallbelastung je Fachkraft der WiJu unter dem Richtwert bleibt. Die Stadt geht so vor, 

damit die Fachkräfte der WiJu ausreichend Zeit haben, ihre Aufgaben gut und rechtssicher zu 

bearbeiten und die gesetzlichen Fristen verlässlich wahren können. Nach eigenen Angaben 

kann die Stadt dadurch auch personelle Ausfälle besser kompensieren.  

Auch die fest installierte Teilnahme der WiJu an der kollegialen Beratung sowie am Steuerungs-

fachkreis bindet Personalkapazitäten. Gleichzeitig führt dies aber auch zu einer sachgerechten 

Aufgabenwahrnehmung und unterstützt die Berücksichtigung von wirtschaftlichen Faktoren bei 

der Trägerauswahl sowie die konsequente Geltendmachung von Kostenerstattungen. Die früh-

zeitige und vollumfängliche Einbindung der WiJu stellt zudem sicher, dass der Fachdienst Kin-

der, Jugend und Familie keine Fälle ohne Zuständigkeit der Stadt Gronau (Westf.) einleitet. 

Die Personalbedarfsplanung für das Jugendamt erfolgt in Gronau (Westf.) über den Stellenplan, 

der dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen ist. Dazu erfasst der Fachdienst Kinder, Jugend 

und Familie seinen Stellenbedarf für das darauffolgende Haushaltsjahr in einem Standardfor-

mular des Fachdienstes Personal und Organisation.  

Die Personalfluktuation der Mitarbeitenden in der WiJu und im ASD ist nach eigenen Angaben 

der Stadt Gronau (Westf.) unauffällig. Vakante Stellen kann die Stadt in der Regel mit qualifi-

zierten Bewerberinnen und Bewerbern nachbesetzen.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte mit einer detaillierten Personalbemessung für die WiJu den 

derzeitigen Richtwert überprüfen.  

Zur Einarbeitung neuer Fachkräfte in der WiJu hat die Stadt eine Einarbeitungsmappe mit den 

wichtigsten Abläufen und Standards erstellt. Zudem nehmen die Mitarbeitenden der WiJu insbe-

sondere an Fortbildungen zu den Themen Zuständigkeit und Kostenerstattungen teil. 

6.6.2.3 Digitalisierung 

 Die Stadt Gronau (Westf.) hat im Jugendamt die e-Akte vollständig eingeführt und damit die 

Digitalisierung der Hilfen zur Erziehung wesentlich vorangetrieben.   

 Feststellung 

Aufgrund einer fehlenden Schnittstelle zur Finanzsoftware erfolgt die Fallbearbeitung in der 

Wirtschaftlichen Jugendhilfe noch nicht medienbruchfrei.   

Eine Stadt sollte die Fallbearbeitung in der WiJu mit angemessener IT-Ausstattung weitestge-

hend elektronisch durchführen. Dabei sollte eine automatisierte Schnittstelle zwischen den ein-

gesetzten Modulen der Jugendamtssoftware des ASD und der WiJu vorhanden sein.  

Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gronau (Westf.) setzt in der WiJu eine 

Fachsoftware ein und nutzt deren aktuellste Version. Alle benötigten Vordrucke sind in der Ju-

gendamtssoftware hinterlegt. Das Modul der WiJu ist über eine Schnittstelle mit dem Modul des 

ASD verbunden. Dies stellt eine gute Grundlage für ein schnittstellenarmes Arbeiten und einen 
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schnellen Informationsfluss zwischen ASD und WiJu dar. Die WiJu hat damit unter anderem Zu-

griff auf die vom ASD eingetragenen Stammdaten, den Bewilligungszeitraum und die aktuell ge-

plante Hilfe. Zudem erhält die WiJu automatische Benachrichtigungen über ein Pop-Up-Fenster, 

wenn der ASD z. B. Änderungen an den Stammdaten vornimmt. Auch Vordrucke, Checklisten, 

Briefköpfe, Verfahren gem. § 8a SGB VIII, statistische Erhebungen für IT NRW etc. sind in der 

Fachsoftware hinterlegt bzw. können bearbeitet und archiviert werden.  

Der Austausch zwischen dem Fachdienst Kinder, Jugend und Familie und der Finanzabteilung 

erfolgt zweimal monatlich in Form des Zahllaufes. Die Jugendamtssoftware hat keine direkte 

Schnittstelle zur Finanzsoftware. Die Auszahlung erfolgt daher nicht medienbruchfrei. Die Stadt 

Gronau (Westf.) plant jedoch, eine Schnittstelle zwischen Jugendamtssoftware und Finanzsoft-

ware einzurichten.   

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant die Voraussetzungen für eine möglichst medi-

enbruchfreie Fallbearbeitung in der WiJu schaffen. 

Positiv ist, dass sich die Stadt Gronau (Westf.) in den letzten Jahren intensiv damit befasst hat, 

die Aufgabengebiete des Fachdienstes Kinder, Jugend und Familie zu digitalisieren. Die Mitar-

beitenden der Aufgabengebiete WiJu, ASD, Pflegekinderdienst und Eingliederungshilfe arbeiten 

seit Juni 2024 mit der elektronischen Jugendamtsakte. Diese wird über die Fachsoftware ge-

steuert. Ein externer Anbieter hat inzwischen alle Papierakten der vorgenannten Aufgabenge-

biete eingelesen und elektronisch zur Verfügung gestellt. Interne Fallabgaben und Fallübernah-

men erfolgen ausschließlich elektronisch. Ein hoher Arbeitsaufwand entsteht der Stadt jedoch 

bei Fallübernahmen von anderen Jugendhilfeträgern, da diese Übergaben nicht elektronisch er-

folgen und die Stadt Gronau (Westf.) deren Papierakten zunächst manuell einlesen muss. 

Das Jugendamt kann revisionssicher alle fallrelevanten Dokumente digital ablegen und darauf 

auch mobil im Außendienst oder aus dem Homeoffice zugreifen. Die Stadt Gronau (Westf.) er-

möglicht ihren Beschäftigten die alternierende Telearbeit, soweit dies mit den Anforderungen an 

die jeweilige Stelle vereinbar ist. Auch die Beschäftigten in der WiJu nutzen die alternierende 

Telearbeit. Die Stadt hat die Beschäftigten hierzu mit den notwendigen mobilen Endgeräten 

ausgestattet.  

6.6.3 Controlling 

 Feststellung 

Das Finanzcontrolling im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gronau (Westf.) 

ist noch optimierbar. Für mehr Transparenz fehlen weitere steuerungsrelevante Kennzahlen, 

einschließlich Kennzahlen zu den Aufgaben der WiJu.  

Eine Stadt sollte im Jugendamt ein Controlling mit regelmäßigen Auswertungen von Kennzah-

len sowie einem Berichtswesen installiert haben. Anhand von steuerungsrelevanten Kennzah-

len sollte eine Stadt messen, ob die vereinbarten Ziele erreicht werden. Die Stadt sollte die Auf-

gaben der WiJu in das Controlling im Jugendamt einbeziehen. Das Controlling sollte regelmä-

ßig die Erträge und Fälle der WiJu, wie z.B. Ansprüche aus Kostenerstattungen, Fallabgaben 

und -übernahmen sowie weitere Ertragsarten, Fallzahlen und Stellendaten auswerten.  
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Die Stadt Gronau (Westf.) hat innerhalb des Jugendamtes im Sachgebiet 351.2 „Verwaltungs-

aufgaben“ bereits langjährig ein Finanzcontrolling installiert. Das Finanzcontrolling erstellt mo-

natliche Auswertungen in Form eines Berichtswesens, die vorrangig der Budgetüberwachung 

dienen. Dabei gleicht das Finanzcontrolling monatlich die Ist-Ergebnisse mit den Planzahlen ab. 

Zudem erstellt das Finanzcontrolling Quartalsberichte zur Budgetentwicklung für den Fach-

dienst 200 „Finanzmanagement“ sowie für den Jugendhilfeausschuss.  

Die WiJu nimmt regelmäßig statistische Erhebungen zu den Fallzahlen und zur Dauer der Hilfe-

leistungen vor. Wie bei der letzten überörtlichen Prüfung setzt das Finanzcontrolling die Finanz-

daten dabei aber noch nicht in das Verhältnis zu den Fallzahlen der verschiedenen Erziehungs-

hilfen. Daher hat das Finanzcontrolling weiterhin keinen regelmäßigen Überblick über Entwick-

lungen in einzelnen Hilfearten. Dies erschwert die Steuerung der Hilfen zur Erziehung. Positiv 

ist dagegen, dass die Stadt Gronau (Westf.) über ihre Teilnahme an einem Kennzahlenver-

gleich mit zehn weiteren Städten Daten erhebt, die zu Kennzahlen zusammengeführt und in ei-

nem jährlichen Bericht über die teilnehmenden Städte im Vergleich dargestellt werden. Dazu 

zählen auch einwohnerbezogene Finanzkennzahlen wie z.B. 

• Gesamtaufwendungen HzE je Einwohner unter 21 Jahren, 

• ambulante Aufwendungen je Einwohner unter 21 Jahren und  

• stationäre Aufwendungen je Einwohner unter 21 Jahren, 

Die Ergebnisse des Kennzahlenvergleichs stellt der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie im 

Jugendhilfeausschuss vor. 

Zudem erstellt die WiJu regelmäßig interne Auswertungen für die Fachdienstleitung, die in die 

Quartalsberichte mit einfließen. Um die Kosten von Kostenerstattungsfällen im Blick zu halten, 

führt die WiJu eine Liste zu den Kostenerstattungsfällen, bei denen Kommunen nicht regelmä-

ßig mit der Stadt Gronau (Westf.) abgerechnet haben. 

Im Zusammenhang mit der erfolgten Einführung der aktualisierten Jugendamtssoftware plant 

die Stadt Gronau (Westf.), ihr Finanzcontrolling im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe wei-

terzuentwickeln. Dazu arbeitet die Stadt mit dem Anbieter der Jugendamtssoftware zusammen. 

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte dringend ihr Finanzcontrolling wie geplant weiterentwickeln 

und dabei die Finanzdaten der einzelnen Erziehungshilfen in Relation zu den Fallzahlen set-

zen. Die WiJu sollte ebenfalls Bestandteil der Auswertungen sein. Hierzu sollte die Stadt für 

die WiJu vermehrt Kennzahlen zu Steuerungszwecken bilden, analysieren und bei Abwei-

chungen Gegenmaßnahmen implementieren.  

Seit vielen Jahren hat die Stadt Gronau (Westf.) auch ein intensives Fachcontrolling mit regel-

mäßigen Auswertungen von Kennzahlen wie z.B. zu den Laufzeiten von ambulanten Hilfen, zu 

den Zugangs-, Abgangs- und Hilfedichten sowie zu den Beendigungsgründen installiert. Diese 

Kennzahlen analysiert die Stadt regelmäßig und bereitet sie jährlich innerhalb eines Fachcon-

trolling-Berichtes auf. Die Kennzahlen sind teilweise an Zielen mit festgelegten Zielwerten orien-

tiert. Im Rahmen des Fachcontrollings wird die Wirksamkeit von Hilfen in Form eines Zielerrei-

chungsgrades ermittelt. 
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Auch in ihrem Haushaltsplan hat die Stadt für die Hilfen zur Erziehung strategische und opera-

tive Ziele formuliert. Beispielsweise sind in den Produkten 06.03.01 Allgemeine Familien- und 

Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen und 06.03.03 Hilfen zur Erzie-

hung außerhalb der Familie folgende Ziele dargestellt: 

Strategische Ziele: 

• Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des 

Lebensbezuges zu ihren Familien unter einem effizienten und kostenbewussten Einsatz 

der finanziellen Ressourcen 

• Analyse der gesetzesbedingten Veränderungen (insbesondere im SGB VIII) und damit 

verbundene Auswirkungen auf die erzieherischen Hilfen 

• Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunfts-

familie  

• Favorisieren der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale In-

tegration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen 

eher gefördert werden kann  

• Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Her-

kunftsfamilie  

Operative Ziele: 

• Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII auf 50 

Prozent 

• Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII sollen 24 Monate nicht über-

schreiten 

• Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. § 35a SGB VIII sollen 36 Monate nicht überschreiten 

• Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 Prozent ent-

wickeln 

• Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution 

beendet vorzeitig" sollen zusammen zehn Prozent nicht überschreiten 

• Anpassung bestehender Verwaltungsverfahren und -abläufe an die neue Gesetzeslage  

• Einführung des Auswertungsmoduls zur Optimierung der neu eingeführten Fachsoftware  

• Entwicklung eines Qualitätshandbuches für die Hilfen zur Erziehung 
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6.6.4 Verfahrensstandards und Prozessabläufe 

 Feststellung 

Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gronau (Westf.) hat noch Optimie-

rungspotenzial im Zusammenhang mit der Verschriftlichung von Verfahrensstandards und 

Prozessabläufen.  

Eine Stadt sollte für die Aufgaben der WiJu die Standards und Abläufe der Aufgabenerfüllung in 

Verfahrensstandards schriftlich beschreiben. Hierzu gehören Prozesse, Zuständigkeiten, Ver-

antwortlichkeiten, benötigte Unterlagen sowie Fristen. Diese Prozess- und Qualitätsstandards 

sollten allen Beschäftigten der WiJu möglichst auch digital zur Verfügung stehen. 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat für die WiJu noch keine eigenen Verfahrensstandards und Pro-

zessabläufe verschriftlicht. Zur Zuständigkeitsprüfung bei stationären Maßnahmen hat die Stadt 

eine Checkliste erstellt. Diese ist jedoch nicht mehr auf einem aktuellen Stand, da sie z.B. keine 

Fristen enthält, und müsste entsprechend aktualisiert werden. Bei der Fallbearbeitung orientie-

ren sich die Fachkräfte der WiJu daher an den aktuellen Arbeitshilfen des Landesjugendamtes 

Westfalen-Lippe.  

Die Stadt plant, für die Hilfen zur Erziehung ein Prozess- und Qualitätshandbuch zu erstellen, 

das auch Verfahrensstandards und Prozessabläufe der WiJu beinhalten soll. Aus Sicht der 

gpaNRW kann eine schriftliche Darstellung der zu bearbeitenden Prozesse innerhalb eines Pro-

zess- und Qualitätshandbuches 

• mit Darstellung der Abläufe,  

• der einzelnen Prozessschritte,  

• der Zuständigkeiten,  

• der beteiligten Personen,  

• der Bearbeitungsfristen,  

• der Bearbeitungszeiten und  

• der zu verwendenden Vordrucke  

eine qualifizierte und einheitliche Bearbeitung unterstützen. Dazu können neben textlichen Pro-

zessbeschreibungen auch Ablaufdiagramme für die einzelnen Prozesse beitragen.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant ein Qualitätshandbuch für die Hilfen zur Erzie-

hung entwickeln, das auch Verfahrensstandards und Prozessabläufe für die Wirtschaftliche 

Jugendhilfe beinhaltet.  
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6.6.4.1 Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) 

 Die in Gronau (Westf.) festgelegten Verfahren unterstützen eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen ASD und WiJu. 

Eine Stadt sollte eine enge Zusammenarbeit zwischen ASD und WiJu in ihren Prozessen vorse-

hen. Hierbei sollte sie auf einen regelmäßigen Austausch, eine zeitnahe Einbindung der WiJu in 

das Hilfeplanverfahren bei Neufällen sowie auf einen schnellen Informationsfluss bei Änderun-

gen in laufenden Fällen hinwirken.  

Die Stadt Gronau (Westf.) hat die Zusammenarbeit zwischen ASD und WiJu in ihrem Standard 

„Zusammenarbeit ASD/ PKD/ Eingliederungshilfe/ WiJu mit Blick auf die Fallbegleitung“ festge-

legt. Der Standard enthält Regelungen zu folgenden Themen: 

• Falleinleitung im Leistungs- und Graubereich, 

• Falleinleitung im Gefährdungsbereich, 

• Fallvorstellung im Team, 

• Ausschreibungsverfahren und  

• Steuerungsfachkreis.  

Eine Fachkraft der WiJu nimmt standardmäßig an den Teamsitzungen des ASD zur kollegialen 

Beratung teil. Das Rederecht der WiJu-Fachkraft konzentriert sich dabei auf Fragen und Anmer-

kungen zu Kosten, zur Zuständigkeit, zu alternativen Leistungen Dritter und zur jeweiligen Fall-

historie. 

Die Stadt Gronau (Westf.) fördert einen schnellen und regelmäßigen Austausch zwischen dem 

ASD und der WiJu zudem durch die gemeinsame Fachsoftware. Diese ermöglicht einen intensi-

ven Informationsaustausch und unterstützt schnelle und rechtmäßige Entscheidungen. Zudem 

vereinfacht die gemeinsame Fachsoftware nicht nur die Fallübergabe bei Neufällen, sondern 

auch die laufende Fallbearbeitung. Die WiJu erhält z. B. automatische Hinweise in der Fachsoft-

ware, wenn der ASD Änderungen in den Stammdaten von Fällen vornimmt oder sich Änderun-

gen bei der Hilfeart, dem Hilfeumfang usw. ergeben. Zudem ist der ASD angehalten, die WiJu 

frühestmöglich über planmäßige und unplanmäßige Beendigungen von Hilfen zu informieren. 

So kann die WiJu Zahlläufe unverzüglich stoppen, Einstellungsbescheide an die Sorgeberech-

tigten erstellen und die Rücknahme der Kostenzusage an den jeweiligen Träger in die Wege lei-

ten. 

Die festgelegten Prozesse tragen in der Stadt Gronau (Westf.) zu einer regelmäßigen und en-

gen Zusammenarbeit zwischen ASD und WiJu bei. 
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6.6.4.2 Sachliche und örtliche Zuständigkeit prüfen 

 Die WiJu prüft die Zuständigkeit am Anfang des Hilfeplanverfahrens vor der kollegialen Be-

ratung. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass keine Hilfen ohne Zuständigkeit der Stadt 

Gronau (Westf.) eingeleitet werden. 

 Feststellung 

In der Stadt Gronau (Westf.) fehlen bei der Zuständigkeitsprüfung noch Kontrollmechanis-

men. 

Eine Stadt sollte in der WiJu die sachliche und örtliche Zuständigkeit zeitnah und rechtssicher 

anhand der Rechtsvorschriften prüfen, um unzuständiges Handeln zu verhindern und Vermö-

gensschäden zu vermeiden. Die Prüfung durch die WiJu sollte am Anfang des Hilfeplanverfah-

rens vor der kollegialen Beratung erfolgen. Dafür sollte der ASD der WiJu die für die Zuständig-

keitsprüfung erforderlichen Unterlagen kurzfristig vorlegen. Das Jugendamt sollte sicherstellen, 

dass die WiJu zu jedem Zeitpunkt des Hilfeplanverfahrens alle zuständigkeitsrelevanten Infor-

mationen rechtzeitig erhält. 

Die Prüfung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Jugendamtes hat in der Stadt 

Gronau (Westf.) eine sehr hohe Priorität, um unzuständiges Handeln zu verhindern. Daher 

prüft die WiJu der Stadt Gronau (Westf.) die Zuständigkeit schon langjährig am Anfang des Hil-

feplanverfahrens. Die Standards des Jugendamtes regeln, dass die Fachkräfte des ASD vor 

Einleitung einer HzE-Maßnahme eine standardisierte Checkliste zu 13 Fragestellungen abzuar-

beiten haben. Die erfolgte Überprüfung der Zuständigkeit durch die WiJu ist vom ASD in der 

Checkliste als erstes zu dokumentieren. Dazu richtet die fallzuständige Fachkraft des ASD vor 

der Implementierung einer Hilfe eine Anfrage an die WiJu und reicht die entsprechend ermittel-

ten Daten zur Prüfung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit an die WiJu weiter. Auch dies 

geschieht standardisiert über das Formular „Feststellung der Zuständigkeit“. Die Fachkraft der 

WiJu prüft den Sachverhalt und dokumentiert ihre Entscheidung über die Zuständigkeit in dem 

Formular. Dabei hält die Fachkraft der WiJu auch fest, aus welcher Rechtsgrundlage sich die 

Zuständigkeit ergibt. Alternativ dokumentiert die WiJu in dem Formular die Unzuständigkeit des 

Gronauer Jugendamtes.   

Bei laufenden Hilfefällen prüft die Fachkraft der WiJu in regelmäßigen Abständen, ob Sachver-

halte zur Änderung der Zuständigkeit eingetreten sind. Verantwortlich für die Mitteilung mögli-

cher Sachverhalte, welche zur Änderung der Zuständigkeit führen, ist die fallführende Fachkraft 

des ASD.  

Insbesondere die frühzeitige Zuständigkeitsprüfung und die Bearbeitung der Hilfefälle in der Ju-

gendamtssoftware bilden grundsätzliche eine gute Basis für eine rechtzeitige und rechtmäßige 

Fallübergabe bei Unzuständigkeiten. Vermögensschäden können so vermieden werden. Um 

auch in schwierigen Fällen rechtssicher über die Zuständigkeit entscheiden zu können, nutzt die 

WiJu die Rechtsberatung des LWL. Die gpaNRW sieht für die Stadt Gronau (Westf.) aber noch 

weiteren Handlungsbedarf, da im Prozess der Zuständigkeitsprüfung durch die WiJu noch kein 

Vier-Augen-Prinzip installiert ist.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte bei der Zuständigkeitsprüfung der WiJu ein Vier-Augen-

Prinzip etablieren.  
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Nachfolgend stellen wir den Prozess in den wesentlichen Schritten grafisch dar: 

Prozessmodell Zuständigkeit im Hilfeplanverfahren prüfen 
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6.6.4.3 Kostenerstattungsansprüche 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) macht ihre Kostenerstattungsansprüche umfassend und fristge-

recht, jedoch nicht immer zeitnah, geltend. Einzelne Haushaltsjahre werden dadurch belas-

tet, wenn Erträge erst zeitversetzt vereinnahmt werden. 

Eine Stadt sollte in der WiJu des Jugendamtes Kostenerstattungsansprüche umfassend, zeit-

nah und fristgerecht geltend machen. Zusätzlich zur laufenden Bearbeitung sollte die WiJu jähr-

liche Aktenprüfungen durchführen, damit keine Ansprüche verjähren und keine Vermögens-

schäden entstehen.   

Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gronau (Westf.) hat keine eigenen 

schriftlichen Verfahrensstandards und Prozessbeschreibungen für die Prüfung und Geltendma-

chung von Kostenerstattungsansprüchen. Die Stadt beachtet die gesetzliche Ausschlussfrist 

nach § 111 SGB X sowie die Verjährungsfrist nach § 113 SGB X.  

Die Fachkräfte der WiJu erfassen alle Fälle mit Kostenerstattungsansprüchen in einer Liste und 

überwachen diese als Daueraufgabe. So stellt die Stadt sicher, dass sie alle Kostenerstattungs-

ansprüche fristgemäß, jedoch nicht immer zeitnah, geltend macht. Die Stadt Gronau (Westf.) 

hat unterschiedliche Abrechnungsmodi, je nachdem ob es sich um natürliche Personen oder 

Träger der Jugendhilfe handelt. Mit Kostenträgern der Jugendhilfe rechnet die Stadt Gronau 

(Westf.) ihre Kostenerstattungsansprüche in der Regel halbjährlich ab, bei längeren personellen 

Ausfällen dagegen nur jährlich. Die Kostenerstattungsansprüche gegenüber natürlichen Perso-

nen, wie insbesondere Eltern, macht die Stadt jährlich geltend. Dies kann sich negativ auf den 

Haushalt auswirken, 

Sobald die WiJu die Höhe der Kostenerstattungsansprüche beziffert hat, stellt sie in der Finanz-

software ihre Forderung innerhalb des jeweiligen Personenkontos zum Soll. Für die Überwa-

chung des Zahlungseingangs und etwaige Abwicklung von Mahnverfahren ist die Stadtkasse 

zuständig. Zwischen dem Fachdienst Kinder, Jugend und Familie und der Stadtkasse gibt es 

einen engen Austausch. 

 Empfehlung 

Um den städtischen Haushalt zu entlasten, sollte die Stadt Gronau (Westf.) ihre Kostener-

stattungsansprüche immer zeitnah geltend machen. 

6.6.4.4 Fallabgaben und Fallübernahmen 

 Feststellung 

Die Stadt Gronau (Westf.) hat noch Optimierungsbedarf bei der Bearbeitung von Fallabga-

ben und Fallübernahmen.  

Eine Stadt sollte die Prozesse der Fallabgaben und Fallübernahmen schriftlich festlegen. Bei 

Fallübernahmen sollte die WiJu die sachliche und örtliche Zuständigkeit standardisiert überprü-

fen.  

Die Stadt Gronau (Westf.) erfasst die Zahl der Fallabgaben und Fallübernahmen nicht men-

genmäßig, obwohl es bei Zuständigkeitswechseln nach §§ 86 ff. SGB VIII regelmäßig zu Fallab-

gaben und Fallübernahmen gegenüber einem anderen Jugendamt oder dem überörtlichen 
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Träger der Jugendhilfe kommt. Daher konnte sie der gpaNRW diese Angaben für die Prüfung 

nicht zur Verfügung stellen.  

 Empfehlung 

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe der Stadt Gronau (Westf.) sollte die Fallabgaben und Fall-

übernahmen mengenmäßig erfassen und in ihr Controlling einbeziehen. 

Bei einer Fallübernahme erhält die WiJu eine Mitteilung vom ASD. Daraufhin nimmt die WiJu 

Kontakt zu dem bisherigen Träger auf und prüft die sachliche und örtliche Zuständigkeit. Die 

Stadt hat jedoch noch keine schriftlichen Verfahrensstandards und Prozessbeschreibungen für 

Fallabgaben und Fallübernahmen erarbeitet. Die WiJu bearbeitet Fallabgaben und Fallübernah-

men nach dem „Verfahrensablauf bei Zuständigkeitswechsel“ der Arbeitskreise WiJu des LWL-

Landesjugendamtes Westfalen. In der Praxis hat die Stadt für Anträge auf Fallübernahme und 

Fallabgaben keine standardisierten Vordrucke, welche Unterlagen mit der Abgabe bzw. Über-

nahme der Fallakte benötigt werden. Die benötigten Dokumente sind zwar Bestandteil der Ar-

beitshilfe, finden sich allerdings nicht in Checklisten wieder. Aus Sicht der gpaNRW ist es sinn-

voll, eigene Verfahrensstandards für Fallabgaben und Fallübernahmen mit Abläufen, Prozes-

sen, Fristen, Zuständigkeiten und zu verwendenden Vordrucken zu entwickeln und zu nutzen. 

Übersichtliche Ablaufdiagramme und der Verfahrensablauf des LWL können dies ergänzen.  

Bei Fallabgaben kontaktiert die WiJu das neu zuständige Jugendamt. Die dafür notwendigen 

Unterlagen stellt die WiJu gemeinsam mit der fallführenden Fachkraft des ASD zusammen und 

leitet sie an den neu zuständigen Jugendhilfeträger weiter. Bei ausbleibender Reaktion erinnert 

die Stadt Gronau (Westf.) das neu zuständige Jugendamt daran, den Fall anzuerkennen. Sollte 

das neu zuständige Jugendamt weiterhin nicht reagieren oder die Übergabe verzögern, mahnt 

die Stadt Gronau (Westf.) die Fallübernahme schriftlich an. Die Stadt macht bisher nicht Ge-

brauch davon, bei diesen Fällen ein Strafdrittel anzudrohen bzw. festzusetzen. Das Jugendamt 

bemängelt die teils sehr lange dauernden Verfahren bis zur tatsächlichen Fallabgabe.  

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für die Wirtschaftliche Jugendhilfe ein einheitliches Verfah-

ren einschließlich Checklisten für die Bearbeitung von Fallabgaben und Fallübernahmen er-

arbeiten.  

6.6.4.5 Prozesskontrollen 

 Feststellung 

In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe der Stadt Gronau (Westf.) sind noch keine prozessunab-

hängigen Kontrollen etabliert. 

Eine Stadt sollte in der WiJu des Jugendamtes prozessintegrierte Kontrollmaßnahmen, techni-

sche Plausibilitätsprüfungen und prozessunabhängige Kontrollen durchführen.  

Prozesskontrollen dienen den Verantwortlichen dazu, nachvollziehen zu können, ob die Mitar-

beitenden die Vorgaben für den Arbeitsprozess und die Verfahrensstandards einhalten sowie 

die Aufgaben rechtmäßig erledigen. 

Die WiJu der Stadt Gronau (Westf.) nutzt bei ihrer Aufgabenerledigung die prozessintegrierten 

Kontrollen des eingesetzten Jugendamtsfachverfahrens. Dazu gehört eine automatisierte 
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Wiedervorlage der Jugendamtssoftware. Die Einstellung ist so gewählt, dass der WiJu der fall-

führenden ASD-Fachkraft und der Sachgebietsleitung des ASD Veränderungen im Wiedervorla-

gefeld angezeigt werden. Dies ermöglicht der WiJu-Fachkraft, bei Änderungen wie z.B. einem 

Wohnsitzwechsel, der Erreichung der Altersgrenze oder dem Auslaufen der Befristung ohne 

Zeitverzug tätig zu werden.  

Kontrollmechanismen zur Vermeidung von Vermögensschäden durch eine fehlerhafte Zustän-

digkeitsprüfung oder eine fehlende bzw. nicht fristgerechte Geltendmachung von Kostenerstat-

tungsansprüchen sind in der WiJu der Stadt Gronau (Westf.) bislang nicht vorhanden. 

Um eine rechtmäßige Aufgabenerledigung und die Einhaltung der Verfahrensstandards zu ge-

währleisten, sind neben prozessintegrierten Kontrollen auch regelmäßige stichprobenhafte Kon-

trollen durch eine Person, die nicht in den Prozess eingebunden ist, zu empfehlen. Diese pro-

zessunabhängigen Kontrollen sollten sowohl in der WiJu als auch im ASD erfolgen und schrift-

lich dokumentiert werden. Die Stadt sollte schriftliche Verfahrensstandards für diese Kontrollen 

einschließlich Checklisten erstellen.    

 Empfehlung 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte in der WiJu des Jugendamtes standardisierte und regelmä-

ßige prozessunabhängige Kontrollen installieren und damit die Einhaltung der Verfahrens-

standards überprüfen. Alle Kontrollen sollte die Stadt schriftlich dokumentieren. 
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6.7 Anlage: Ergänzende Tabellen  

Tabelle 1: Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2025/2026 – Hilfe zur Erziehung 

Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 

F1 

Die Stadt Gronau (Westf.) erfasst bei der Eingliederungshilfe nach § 35a 

SGB VIII die Aufwendungen für die Integrationshelfer/Schulbegleitungen 

nicht separat. Dies erschwert die Steuerung. 

182 E1 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte die Aufwendungen für die Integrations-

helfer/Schulbegleitungen differenziert erfassen und damit die Steuerung 

im Bereich der erzieherischen Hilfen unterstützen. 

183 

Kennzahlen Wirtschaftliche Jugendhilfe 

F2 

Die Stadt Gronau (Westf.) kann die Erträge aus Kostenerstattungen nur teil-

weise den einzelnen Kostenerstattungsarten zuordnen. Dies erschwert die 

Steuerung der Kostenerstattungsfälle. Die Stadt generiert weniger Erträge 

aus Kostenerstattungen je Jugendeinwohner und Hilfefall als 75 Prozent der 

Vergleichsstädte. 

184 E2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für den Bereich der Kostenerstattungen 

ein Controlling aufbauen und damit die Geltendmachung der Kostener-

stattungsansprüche unterstützen. Sie sollte zeitnah Kostenstellen für alle 

Kostenerstattungsarten einrichten und regelmäßige Auswertungen zu 

den verschiedenen Kostenerstattungsarten vornehmen. 

187 

Organisation, Personal und Digitalisierung  

F3 

Zur Überprüfung der Personalausstattung in der WiJu arbeitet die Stadt 

Gronau (Westf.) mit einem Richtwert. Eine detaillierte Personalbemessung 

fehlt. 

188 E3 
Die Stadt Gronau (Westf.) sollte mit einer detaillierten Personalbemes-

sung für die WiJu den derzeitigen Richtwert überprüfen. 
189 

F4 
Aufgrund einer fehlenden Schnittstelle zur Finanzsoftware erfolgt die Fallbe-

arbeitung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe noch nicht medienbruchfrei. 
189 E4 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant die Voraussetzungen für 

eine möglichst medienbruchfreie Fallbearbeitung in der WiJu schaffen. 
190 

Controlling 

F5 

Das Finanzcontrolling im Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt 

Gronau (Westf.) ist noch optimierbar. Für mehr Transparenz fehlen weitere 

steuerungsrelevante Kennzahlen, einschließlich Kennzahlen zu den Aufga-

ben der WiJu. 

190 E5 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte dringend ihr Finanzcontrolling wie ge-

plant weiterentwickeln und dabei die Finanzdaten der einzelnen Erzie-

hungshilfen in Relation zu den Fallzahlen setzen. Die WiJu sollte eben-

falls Bestandteil der Auswertungen sein. Hierzu sollte die Stadt für die 

WiJu vermehrt Kennzahlen zu Steuerungszwecken bilden, analysieren 

und bei Abweichungen Gegenmaßnahmen implementieren. 

191 
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Feststellung Seite Empfehlung Seite 

Verfahrensstandards und Prozessabläufe 

F6 

Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familie der Stadt Gronau (Westf.) hat 

noch Optimierungspotenzial im Zusammenhang mit der Verschriftlichung 

von Verfahrensstandards und Prozessabläufen. 

193 E6 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte wie geplant ein Qualitätshandbuch für 

die Hilfen zur Erziehung entwickeln, das auch Verfahrensstandards und 

Prozessabläufe für die Wirtschaftliche Jugendhilfe beinhaltet. 

193 

F7 
In der Stadt Gronau (Westf.) fehlen bei der Zuständigkeitsprüfung noch 

Kontrollmechanismen. 
195 E7 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte bei der Zuständigkeitsprüfung der WiJu 

ein Vier-Augen-Prinzip etablieren. 
195 

F8 

Die Stadt Gronau (Westf.) macht ihre Kostenerstattungsansprüche umfas-

send und fristgerecht, jedoch nicht immer zeitnah, geltend. Einzelne Haus-

haltsjahre werden dadurch belastet, wenn Erträge erst zeitversetzt verein-

nahmt werden. 

197 E8 

Um den städtischen Haushalt zu entlasten, sollte die Stadt Gronau 

(Westf.) ihre Kostenerstattungsansprüche immer zeitnah geltend ma-

chen. 

197 

F9 
Die Stadt Gronau (Westf.) hat noch Optimierungsbedarf bei der Bearbeitung 

von Fallabgaben und Fallübernahmen. 
197 E9.1 

Die Wirtschaftliche Jugendhilfe der Stadt Gronau (Westf.) sollte die Fall-

abgaben und Fallübernahmen mengenmäßig erfassen und in ihr Con-

trolling einbeziehen. 

198 

   E9.2 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte für die Wirtschaftliche Jugendhilfe ein 

einheitliches Verfahren einschließlich Checklisten für die Bearbeitung 

von Fallabgaben und Fallübernahmen erarbeiten. 

198 

F10 
In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe der Stadt Gronau (Westf.) sind noch 

keine prozessunabhängigen Kontrollen etabliert. 
198 E10 

Die Stadt Gronau (Westf.) sollte in der WiJu des Jugendamtes standar-

disierte und regelmäßige prozessunabhängige Kontrollen installieren 

und damit die Einhaltung der Verfahrensstandards überprüfen. Alle Kon-

trollen sollte die Stadt schriftlich dokumentieren. 

199 

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung zum 31.12. nach IT.NRW 

 2021 2022 2023 2024 

EW gesamt  48.576 49.031 49.937 50.279 

EW von 0 bis unter 21 Jahre 11.209 11.250 11.428 11.478 

EW von 18 bis unter 21 Jahre 1.672 1.664 1.743 1.718 
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Tabelle 3: Entwicklung der Fallzahlen nach Hilfearten 

 2018 2024 

Flex. amb. Hilfen § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII 29,66 30,42 

Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII 15,58 44,83 

Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 61,75 104,18 

Tagesgruppe § 32 SGB VIII 3,58 1,42 

Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambulant 33,17 56,08 

   davon Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambulant für Integrationshelfer  10,92 26,17 

Hilfen für Junge Volljährige § 41 SGB VIII ambulant 29,66 25,59 

ambulante Hilfefälle gesamt 151,17 262,52 

Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 93,33 97,58 

Heimerziehung § 34 SGB VIII 33,50 48,17 

Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII stationär 0,42 0,92 

Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII stationär 23,92 36,18 

stationäre Hilfefälle gesamt 151,17  182,85 

Hilfefälle insgesamt 307,83 445,37 

davon Hilfefälle für UMA* 25,00 29,27 

*Unbegleitete minderjährige Ausländer 
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Tabelle 4: Entwicklung der Aufwendungen nach Hilfearten in Euro 

 2018 2024 

Aufwendungen flex. amb. Hilfen § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII in Euro 112.316 104.812 

Aufwendungen Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII in Euro 108.073 266.165 

Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII in Euro 681.057 1.049.163 

Aufwendungen Tagesgruppe § 32 SGB VIII in Euro 53.779 27.803 

Aufwendungen Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambulant in Euro 453.472 853.114 

   davon Aufwendungen Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambulant für Integrationshelfer in Euro 453.472 k. A. 

Aufwendungen Hilfen für Junge Volljährige § 41 SGB VIII ambulant in Euro 64.102 153.920 

ambulante Aufwendungen gesamt 1.477.440 2.454.976 

Aufwendungen Vollzeitpflege § 33 SGB VIII in Euro 1.600.975 2.013.635 

Aufwendungen Heimerziehung § 34 SGB VIII in Euro 1.781.012 3.471.773 

Aufwendungen Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII stationär in Euro 29.658 106.976 

Aufwendungen Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII stationär in Euro 839.143 1.168.966 

Aufwendungen stationäre Hilfen gesamt in Euro 4.250.788 6.761.350 

Aufwendungen insgesamt in Euro 5.728.229 9.216.326 

davon Aufwendungen für UMA in Euro 609.201 1.425.439 

Tabelle 4: Personal ASD Gronau (Westf.) 2024 

Kennzahl Gronau (Westf.) Minimum 1. Viertelwert 
2. Viertelwert  

(Median) 
3. Viertelwert Maximum Anzahl Werte 

Hilfeplanfälle Hilfe zur Erziehung je 

Vollzeit-Stelle ASD 
26 16 23 26 35 44 33 
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 Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Shamrockring 1, Haus 4, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t  0 23 23/14 80-0 

f  0 23 23/14 80-333 

e  info@gpa.nrw.de 

DE-e Poststelle@gpanrw.de-mail.de 

i  www.gpa.nrw.de 
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